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ST.INGBERT
24.04.2026

Bekanntmachung

Es findet eine Sitzung des Stadtrates am Dienstag, 28.04.2026 um 18:00 Uhr, im Rathaus,
Grol3er Sitzungssaal, 1. OG statt.

Tagesordnung

Eroffnung der Sitzung und Einwohnerfragestunde

BegrufRung
Genehmigung der Tagesordnung
Einwohnerfragestunde

Offentlicher Teil

1 Genehmigung der Niederschriften

11 Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 26.08.2025

1.2 Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 26.02.2026
Geschlossene Abstimmung

2 Satzung fir die Wahl eines Kinder- und Jugendparlamentes

3 Neufassung der VHS-Satzung

3.1 Neufassung der VHS-Satzung

4 Neuregelung Zuschuss Windelentsorgung im Rahmen der Digitalisierung

5 Freundschaftspakt zwischen der Stadt St. Ingbert und der Stadt Real-
monte (Sizilien)

6 Feststellung des Jahresabschlusses 2024 des Abwasserbetriebes St.
Ingbert - Eigenbetrieb der Stadt St. Ingbert

7 Entlastung der Werkleitung des Abwasserbetriebes St. Ingbert - Eigen-
betrieb der Stadt St. Ingbert fur das Wirtschaftsjahr 2024

8 Bebauungsplan Nr. OW6 "In der Ortslage" und Nr. OW6a "Im Etzelchen"

(Aufhebungssatzung) Stadtteil Oberwirzbach: Entwurfsannahme und
Beteiligung der Offentlichkeit und Behorden

9 Bebauungsplan Nr. RE 4 "Waldgelande Hammerdell" Stadtteil Rentrisch
- Einleitung Aufhebungsverfahren und friihzeitige Beteiligungen

10 Bebauungsplan Nr. Ro 18.01 "Teildanderung Im Talgarten": Aufstellungs-

beschluss

11 Bebauungsplan Nr. Ro 18.02 "Teilaufhebung Im Talgarten": Einleitung
Aufhebungsverfahren
Einzelabstimmung

12 Neufassung Nutzungs- und Entgeltordnung fur Hallen, Gemeindeh&user

und andere Raume der Mittelstadt St. Ingbert

12.1  Neufassung Nutzungs- und Entgeltordnung fir Hallen, Gemeindehauser
und andere Raume der Mittelstadt St. Ingbert

13 Leistungsvereinbarung mit dem Caritas-Zentrum Saarpfalz zur Sicher-
stellung der katholischen Schwangerschaftsberatung in St. Ingbert

14 Feststellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2023

15 Entlastung des Oberbilrgermeisters fir das Haushaltsjahr 2023

16 Mitteilungen und Anfragen
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16.1
16.2

Demografiesteckbriefe 2025
Leerstdnde der Mittelstadt St. Ingbert 2025

Nichtoffentlicher Teil

17
18
19
20
20.1
21
21.1
22
23
24
25
26

27
27.1

27.2

Geschlossene Abstimmung

Stadtebauliche Weiterentwicklung VOIT-Geléande Saarbriicker Stral3e St.
Ingbert-Mitte

Konkretisierung der Patronaterklarung vom 11.03.2025

Antrag auf Stundung der Gewerbesteuer

Angelegenheit Ehrenbeamte / Gewahrleistungsbescheid
Angelegenheit Ehrenbeamte / Gewéhrleistungsbescheid
Einzelabstimmung

Hotel- und Wohnkomplex "Ehemaliges Hallenbad": weitere Vorgehens-
weise

Hotel- und Wohnkomplex "Ehemaliges Hallenbad": weitere Vorgehens-
weise

Aufhebung Vereinbarung zur Mittelstandsférderung Kléber Gelande Nord
Ruckforderung aus dem Gebaudeleerstandsprogramm

Beschaffung eines gelandegangigen Fahrzeugs fir den Bevolkerungs-
schutz

Baumwollspinnerei mit Vernunft,

hier: Vergabe der Holz-Innentlren und Fensterbanke
Baumwollspinnerei mit Vernunft,

hier: Vergabe der Medientechnik

Mitteilungen und Anfragen

Mitteilung zu 2026/2355 BV-001 Vergabe - Rahmenvereinbarung
Rechenzentrumsbetrieb der stadtischen IT

Anwesen Kaiserstralle 71

Prof. Dr. Ulli Meyer
Oberblrgermeister
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2026/2444 BV srant L1 A

Beschlussvorlage

offentlich ST.INGBERT

Satzung fur die Wahl eines Kinder- und
Jugendparlamentes

Organisationseinheit: Datum

Soziales und Integration (51) 12.03.2026
Beratungsfolge

Kultur-, Bildungs-, Sozial- und Vorberatung 24.03.2026 N
Tourismusausschuss

Stadtrat Entscheidung 28.04.2026

Beschlussvorschlag

1. Es wird ein Kinder- und Jugendparlament fur die Stadt St. Ingbert gebildet.

2. Die Satzung Uber die Wahl eines Kinder- und Jugendparlamentes der Stadt St.
Ingbert wird in der als Anlage beigefligten Fassung beschlossen.

Sachverhalt

Mit Wirkung vom 19. Dezember 2025 wurde § 49a des Kommunalselbstverwaltungsgesetzes
(KSVG) dahingehend geéndert, dass Stadte und Gemeinden Kinder und Jugendliche bei
Vorhaben, die die Belange junger Menschen betreffen, in angemessener Weise beteiligen
sollen. Den Kommunen wird dabei freigestellt, ein flr sie geeignetes Beteiligungsformat zu
wahlen.

In der letzten Sitzung des Ausschusses fur Kultur-, Bildungs-, Sozial- und Tourismus haben
zwei Vertreter der Arbeitsgruppe Jugendparlament des Albertus-Magnus-Gymnasiums den

Wunsch vorgetragen, ein Kinder- und Jugendparlament fiir die Stadt St. Ingbert zu griinden.
Dieser Vorschlag wurde vom Ausschuss wohlwollend zur Kenntnis genommen.

Auf Grundlage eines von den Jugendlichen erarbeiteten Satzungsentwurfs hat das
zustandige Fachamt in Zusammenarbeit mit der Abteilung Zentrale Dienste sowie dem
Justitiariat den als Anlage beigefiigten Satzungsentwurf ausgearbeitet.

Dieser wurde am 05.03.2026 mit den Vertretern der Arbeitsgruppe Jugendparlament, mit
Schulervertretern, sowie mit Vertretern der Fachschaften Politik und Sozialkunde
verschiedener St. Ingberter Schulen besprochen. Dabei wurde von Seiten der Schulen die
Bereitschaft signalisiert, die Wahl des Kinder- und Jugendparlaments an ihren Schulen
durchzufihren.

Finanzielle Auswirkungen
Im Haushalt sind unter Produkt 3.6.40.01 5.000 € fur das Kalenderjahr 2026 eingestellt.
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Anlage/n

1

Satzung des Kinder- und Jugendparlamentes der Mittelstadt St. Ingbert
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Satzung des Kinder- und Jugendparlamentes der Mittelstadt St. Ingbert

Aufgrund des § 12 (1) KSVG Saarland in der Fassung der Bekanntmachung vom
27.06.1997 (Amtsbl. 1997, S. 682), zuletzt mehrfach geandert durch Gesetz vom 12.
November 2025 (Amtsbl. | S. 1086), in Verbindung mit § 18 KSVG und 49a KSVG, hat
der Stadtrat in seiner Sitzung am XX.XX 2026 folgende Satzung beschlossen.

Praambel

Das Kinder- und Jugendparlament (im Folgenden "KiJuPa" genannt) der Mittelstadt
St. Ingbert (im Folgenden "Stadt" genannt) kimmert sich um die Interessen der jungen
Menschen, die in St. Ingbert leben, in St. Ingbert zur Schule gehen, eine Ausbildung in
St. Ingbert absolvieren oder in St. Ingbert berufstatig sind.

Das KiJuPa vertritt die Interessen der Kinder, Jugendlichen und Heranwachsenden
gegenuber der Verwaltung und den stadtischen Gremien.

Das KiJuPa ist kein Organ der Mittelstadt St. Ingbert. Es ist unabhangig, parteipolitisch
neutral und konfessionell nicht gebunden. Seine Mitglieder sind ehrenamtlich tatig.
Die weiterfuhrenden Schulen in St. Ingbert beteiligen sich nach Moglichkeit an der
Vorbereitung und Durchfiihrung der Wahlen zum KiJuPa.

§ 1 Ziele

Das KiJuPa vertritt die Interessen junger Menschen in der Stadt und wirkt bei
jugendrelevanten Angelegenheiten mit. Es fordert die politische Beteiligung junger
Menschen.

§ 2 Aufgaben und Rechte

(1) Das KiJuPa unterstltzt den Stadtrat, seine Gremien sowie die Ortsrate und die
Stadtverwaltung in Fragen, die die junge Bevdlkerung der Stadt St. Ingbert betreffen
und die in ihren Wirkungskreis fallen.

(2) Das KiJuPa ist berechtigt, Anfragen und Antrage an die Verwaltung zu richten.
Diese werden vom Oberburgermeister entgegengenommen und an die zustandige
Stelle weitergeleitet und innerhalb eines angemessenen Zeitraums bearbeitet.

(3) Ein wesentlicher Teil der Arbeit des KiJuPa sind anlassbezogene Kinder- und
Jugendbeteiligungen, um sich mit Kindern, Jugendlichen und Heranwachsenden, die
in St. Ingbert ihren Lebensmittelpunkt haben, auszutauschen und diese Uber seine
Arbeit zu informieren.

(4) Eine weitere Aufgabe ist die angemessene Beteiligung des KiJuPa bei Planungen
und Vorhaben, die die Interessen junger Menschen berluhren.

(5) Der Sprecher bzw. sein Stellvertreter erhalten die Mdglichkeit, zu Themen, die
Kinder- und Jugendliche betreffen, Stellung zu nehmen.
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§ 3 Finanzen

Die Stadt stellt dem KiJuPa ein Budget zur Verfugung, Uber dessen Hohe der
Stadtrat entscheidet. Das Budget dient der Finanzierung von Veranstaltungen und
sonstigen Aufwendungen im Rahmen der Tatigkeit des KiJuPa. Das Kinder- und
Jugendbiro der Stadt St. Ingbert verwaltet dieses Budget.

§ 4 Entschadigung

Die Mitglieder des KiJuPa der Stadt St. Ingbert Gben ihr Amt ehrenamtlich aus. Eine
Aufwandsentschadigung wird nicht gewahrt.

§ 5§ Zusammensetzung, Amtszeit
(1) Das KiJuPa besteht aus 15 Mitgliedern.

(2) Die Amtszeit betragt zwei Jahre. Sie beginnt mit der konstituierenden Sitzung und
endet mit der konstituierenden Sitzung eines neu gewahlten KiJuPa. Erfolgt
innerhalb von drei Monaten nach Ablauf der Amtszeit keine Neuwahl, endet die
Amtszeit mit Ablauf des nachsten Quartals.

(3) Zur konstituierenden Sitzung des KiJuPa ladt der Oberblrgermeister der Stadt

St. Ingbert innerhalb von 60 Tagen nach der Feststellung des Wahlergebnisses ein. In
dieser Sitzung wahlt das KiJuPa einen Sprecher, einen Stellvertreter und einen
SchriftfUhrer. Das Weitere regelt die Geschaftsordnung.

(4) Finden sich nicht ausreichend Kandidaten fur die Wahl eines KiJuPa, kann der
Oberblurgermeister nach Beschluss des Stadtrates feststellen, dass das KiJuPa fur die
Dauer von bis zu einem Jahr ruht. Nach Ablauf dieses Zeitraumes ist ein erneuter
Wahlaufruf durchzufthren.

§ 6 Bekanntmachung der Wahl / Wahlrecht

(1) Der Oberblrgermeister gibt den Wahlzeitraum spatestens 45 Tage vor dessen
Beginn auf der Internetseite der Stadt bekannt.

(2) Wahlberechtigt sind alle Kinder und Jugendlichen, die im Wahlzeitraum
mindestens 10 und hochstens 19 Jahre alt sind, ihren Wohnsitz seit mindestens 90
Tagen in St. Ingbert haben und keine Grundschule mehr besuchen.

(3) Weiterhin wahlberechtigt sind alle Kinder und Jugendlichen, die im Wahlzeitraum
mindestens 10 und hochstens 19 Jahren alt sind und entweder
+ eine weiterfUhrende oder berufsbildende Schule in St. Ingbert besuchen oder
» sich in einer Berufsausbildung in St. Ingbert befinden oder

* in St. Ingbert berufstatig sind.

(4) Wahlbar ist, wer im Wahlzeitraum wahlberechtigt ist und mindestens 12 und
hochstens 19 Jahre alt ist.
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§ 7 Bewerbung

(1) Die Kinder und Jugendlichen haben die Mdglichkeit, innerhalb von 14 Tagen nach
Bekanntmachung des Wahlzeitraumes ihre Kandidatur schriftlich bei der Stadt St.
Ingbert einzureichen.

(2) Die Bewerbung muss folgende Daten enthalten:

e Vorname, Name

e Adresse

e Geburtsdatum

e Schule oder Berufsbezeichnung
e Unterschrift

e Bei Minderjahrigen muss die Bewerbung die Unterschrift eines
Personensorgeberechtigten enthalten.

§ 8 Wahlprifungsausschuss

(1) Die Stadtverwaltung bildet einen Wahlprufungsausschuss. Er setzt sich aus drei
Mitarbeitenden der Stadtverwaltung sowie jeweils einer Lehrkraft der teilnehmenden
St. Ingberter Schulen zusammen.

(2) Der Wahlprifungsausschuss entscheidet auf Grundlage dieser Satzung, ob ein
Wahlvorschlag zugelassen werden kann oder nicht. Er stellt das Wahlergebnis
binnen drei Tagen nach Beendigung des Wahlzeitraums fest.

§ 9 Durchfuhrung der Wahl

(1) Die Wahlvorschlage zum KiJuPa werden 14 Tage vor Beginn des Wahlzeitraums
auf der Internetseite sowie auf den Social-Media-Seiten der Stadt veroffentlicht.

(2) Die Schuler erhalten keine Wahlbenachrichtigung. Der Wahlaufruf einschlielich
der Offnungszeiten wird auf der Homepage der Stadt St. Ingbert bekannt gemacht.

(3) Jede teilnehmende Schule bildet einen eigenen Wahlbezirk. Die Schiilerlisten
dienen in der jeweiligen Schule als Wahlerverzeichnis. Ein weiterer Wahlbezirk wird
im Rathaus der Stadt St. Ingbert eingerichtet. Dieser umfasst die in § 6 Abs. 2 und 3
genannten Personengruppen, die keine der teilnehmenden Schulen besuchen. Auf
Antrag werden diese in das Wahlerverzeichnis aufgenommen. Dazu ist die Vorlage
des Personalausweises und einer Schulbescheinigung oder einer Bestatigung des
Arbeitgebers erforderlich.

(4) Der Wahlzeitraum betragt 14 Tage. Innerhalb dieser Zeit muss jedes Wahllokal
mindestens 10 Stunden wahrend der allgemeinen Unterrichtszeit bzw. der
Offnungszeiten des Rathauses gedffnet sein. Die Fachschaften Politik und
Gemeinschaftskunde der teilnehmenden Schulen organisieren die Abstimmung an
der jeweiligen Schule. Sie bestimmen einen Wahlvorstand, der aus mindestens drei
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volljahrigen Personen besteht. Dieser legt die Zeiten fest, in denen gewahlt werden
kann. Fur den Wahlbezirk im Rathaus bildet die Verwaltung einen Wahlvorstand, der
ebenfalls aus mindestens drei Bediensteten besteht. Nach Abschluss der Wahl
werden die Stimmen in den jeweiligen Wahlbezirken ausgezahlt. Nach Feststellung
des Ergebnisses werden die Stimmzettel in Umschlage verpackt und beim
Wahlprifungsausschuss abgegeben. Dieser stellt das endgultige Wahlergebnis fest.
Das Wahlergebnis wird auf der Internetseite und auf den Social-Media-Seiten der
Stadt verdffentlicht.

(5) Jeder Wahlberechtigte kann bis zu 15 Stimmen auf verschiedene Kandidaten
verteilen. Eine Mehrfachwahl eines Kandidaten ist nicht zulassig, jedoch ist es
madglich, weniger als 15 Stimmen abzugeben.

§ 10 Sitzverteilung, Wahl beratender Mitglieder, Nachriicken, Ausscheiden
(1) Gewahlt sind die Bewerber mit den 15 héchsten Stimmzahlen. Die anderen
Kandidaten werden in der Reihenfolge der von ihnen erzielten Stimmen auf einer
Nachrickerliste geflhrt.

(2) Entfallen auf den 15. Sitz gleich viel Stimmen flr mehrere Kandidaten,
entscheidet das Los Uber den 15. Sitz und die Reihenfolge der Nachruckerliste.
Dieses Los wird aus der Mitte des Wahlprufungsausschusses gezogen.

(3) Tritt ein Gewahlter nicht in das KiJuPA ein oder scheidet er im Laufe seiner
Amtszeit aus, ruckt der Kandidat mit der nachsthoheren Stimmzahl von der
Nachruckliste nach. Abs. 2 gilt entsprechend.

(4) Wird die Mitgliederzahl von 15 Mitgliedern des KiJuPa trotz Nachrlickern
unterschritten, findet keine Nachwahl statt.

(5) Ein Mitglied, das im Rahmen einer Wahl in ein Kommunal-, Landes- oder
Bundesparlament gewahlt wird oder bei der Stadt St. Ingbert ein Ausbildungs- oder
Beschaftigungsverhaltnis beginnt, scheidet aus dem KiJuPa aus.

(6) Sinkt die Zahl der Mitglieder unter acht, gilt das KiJuPa als aufgeldst. Ein neuer
Wahlaufruf ist spatestens nach einem Jahr durchzufihren.

(7) Erreicht ein Mitglied des KiJuPa wahrend seiner Amtszeit die Altersgrenze, bleibt
es bis zum Ablauf seiner Amtszeit im Amt.

§ 11 Sitzungen

(1) Das KiJuPa tagt mindestens vier Mal pro Jahr in Sitzungen.

(2) Die Mitglieder des KiJuPa sind verpflichtet, an den Sitzungen teilzunehmen.
(3) Uber jede Sitzung ist eine Niederschrift in Form eines Ergebnisprotokolls

anzufertigen. Der Sprecher leitet die Niederschrift an alle Mitglieder und an die Stadt
St. Ingbert weiter. Das Protokoll wird auf der Internetseite der Stadt veroéffentlicht.

8 von 260 in Zusamenstell ung



TOP 2

(4) Zu den Sitzungen des KiJuPa ist ein von der Stadt benannter Beauftragter
einzuladen. Dieser hat ein Rederecht und kann zu allen Tagesordnungspunkten
Stellung nehmen.

(5) Termin, Ort und Tagesordnung der Sitzungen werden auf der Internetseite der Stadt
veroffentlicht.

§ 12 Beschlussfassung, Abstimmung

(1) Das KiJuPa ist beschlussfahig, wenn zur Sitzung ordnungsgemal eingeladen
wurde.

(2) Beschlusse werden mit einfacher Stimmenmehrheit der anwesenden Mitglieder
gefasst. Bei Stimmengleichheit ist der Antrag abgelehnt.

(3) Auf Antrag ist in begriindeten Einzelfallen eine geheime Abstimmung zulassig.
Das KiJuPa beschlief3t dariber mit einfacher Mehrheit.

§ 13 Sitzungsort

Die Stadt stellt dem KiJuPa geeignete Raumlichkeiten zur Verfigung.

§ 14 Geltung anderer Rechtsvorschriften

(1) Das KiJuPa beschliel3t eine Geschaftsordnung, die seine Arbeit regelt.

(2) Soweit nicht diese Satzung oder die Geschaftsordnung des KiJuPa Naheres
bestimmt, finden auf den KiJuPa die Vorschriften des
Kommunalselbstverwaltungsgesetzes des Saarlandes (KSVG) Anwendung.

§15 Sprachliche Gleichstellung

Personen und Funktionsbezeichnungen in dieser Satzung gelten jeweils in mannlicher
und weiblicher Form und schlieen auch diverse Personen ein.

§16 Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tag nach der 6ffentlichen Bekanntmachung in Kraft.

St. Ingbert, den

Prof. Dr. Ulli Meyer
Oberblrgermeister
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2026/2319 BV srant (3 A\

Beschlussvorlage

sffentlich ST.INGBERT
Neufassung der VHS-Satzung

Organisationseinheit: Datum
Hauptverwaltung, Zentrale Steuerung und Kultur (1) 06.01.2026
Beratungsfolge

Kultu_r-, Bildungs-, Sozial- und Vorberatung 24.03.2026 N
Tourismusausschuss

Stadtrat Entscheidung 28.04.2026

Beschlussvorschlag
Der als Anlage beigefiigten Neufassung der VHS-Satzung wird zugestimmit.

Sachverhalt
Bei der Neufassung der Satzung wurden verschiedene Punkte bericksichtigt:

Die in der bisherigen Satzung angegebenen Rechtsgrundlagen bzgl. Weiterbildungsrecht
haben sich geandert und sind nun allgemeiner gehalten.

Nach dem Renteneintritt der bisherigen Leitung ist eine neue Regelung bzgl. Leitung und
deren Vertretung sinnvoll. Die Vermischung bzw. das Zusammenspiel von Haupt- und
Ehrenamt in der Leitung hat zwar in der Vergangenheit in der Regel gut funktioniert, war
aber sehr abhangig von den handelnden Personen. Kiinftig soll die Leitung und deren
Vertretung analog zu anderen Organisationseinheiten verwaltungsintern geregelt
werden.So kann flexibler auf organisatorische und fachliche Herausforderungen
reagiert werden. Ziel ist es, Synergien zu schaffen um Ablaufe und Personaleinsatz
Zu optimieren.

Der langjahrige Vorsitzende des VHS-Beirates, Herr Ochs, hat angekindigt, das Amt nicht
mehr fortfihren zu wollen. Daher wurde der Vorsitz neu geregelt.

Die Aufgaben der Nebenstellen bzw. deren Leitung wurden klarer formuliert.
Es erfolgte eine Klarstellung hinsichtlich freiberuflicher Lehrkréafte.

Finanzielle Auswirkungen
keine Veranderungen

Anlage/n
1 Bisherige Satzung der Volkshochschule
2 Neufassung Satzung der Volkshochschule
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4.1

STADT g 2 / \ I |

ST.INGBERT

Satzung der Volkshochschule St. Ingbert Y

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

3)
(4)

§1
Rechtsstellung und Sitz

Trager der ,Volkhochschule der Mittelstadt St. Ingbert”, nachfolgend VHS genannt, ist
die Mittelstadt St. Ingbert. Ihr Sitz ist die Mittelstadt St. Ingbert.

Sie ist eine Einrichtung der Weiterbildung im Sinne des 8§ 37 des Saarlandischen
Weiterbildung- und Bildungsurlaubsgesetzes. Sie ist eine nicht rechtsfahige 6ffentliche
Anstalt.

Die Nebenstellen in den Stadtteilen fihren die Bezeichnung ,Nebenstelle....(folgt die
jeweilige Ortsbezeichnung) der Volkshochschule der Mittelstadt St. Ingbert”.

Die VHS ist ordentliches Mitglied des Verbandes der Volkshochschulen des
Saarlandes e. V..

§2
Aufgaben

Die Volkshochschule dient der allgemeinen und berufsqualifizierenden Weiterbildung.
Ihre Angebote umfassen insbesondere wissenschaftliche, kulturelle, soziale und
politische Fachbereiche und erstrecken sich auch auf die Freizeit- und
gruppenspezifische Bildung. Sie sollen bedarfsorientiert und nach Maoglichkeit
flachendeckend sein. Durch differenzierte und sozial aktive Bildungsangebote, wie z.B.
Arbeitsgemeinschaften, Kurse, Vorlesungen, Einzelvortrdge und Studienfahrten soll
die Volkshochschule dariiber hinaus das Bildungsinteresse der Bevdlkerung wecken
und verstéarken.

Die VHS ist eine Einrichtung der Jugend- und Erwachsenenbildung. Ihre Arbeit fordert
eine selbstdndige und verantwortliche Urteilsbildung und regt zur geistigen
Auseinandersetzung und Mitarbeit im demokratischen Staatswesen an.

Ihre Arbeit ist Uberparteilich und Gberkonfessionell.

Alle Beschlisse und Anordnungen der flr die Arbeit der VHS zustandigen Organe, die
unmittelbar oder mittelbar die Arbeit der VHS betreffen, missen sich an der Aufgabe
orientieren, die der VHS als einer nicht gruppengebundenen Einrichtung der
Weiterbildung gestellt ist.
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§3

Amts- und Funktionsbezeichnung

Amts- und Funktionsbezeichnung nach dieser Satzung werden in weiblicher und mannlicher
Form gefihrt.

84
Organe
Organe der VHS sind:
a) der Volkshochschulbeirat
b) der Leiter
85
Leiter

(1)

(@)

3)

(4)

Die VHS wird von einer nach Vorbildung und Berufserfahrung geeigneten Person
padagogisch und organisatorisch geleitet. Uber die Einstellung, Einstufung und
Entlassung entscheidet der Stadtrat. Dazu ist vorab eine Empfehlung des Beirates
einzuholen. Fir die Einstellung des Leiters gilt § 46 KSVG.
Falls ein ehrenamtlicher Leiter berufen wird, gilt dies fur die Dauer einer
Legislaturperiode des Stadtrates. Die Amtszeit endet unabhéngig davon mit der
Einstellung eines hauptberuflichen Leiters.
Der bisherige Leiter fuihrt nach Ablauf seiner Amtszeit die Amtsgeschafte bis zur
Berufung eines neuen Leiters weiter.
Ein ehrenamtlicher Leiter der VHS erhalt zur Abgeltung der mit seiner Tatigkeit
verbundenen baren Auslagen einen vom Stadtrat festzusetzenden Pauschbetrag.
Dem Leiter ist die Freiheit der Entfaltung der VHS-Arbeit zu gewahrleisten. Zu seinen
Aufgabengebieten gehdren insbesondere in  Zusammenarbeit mit den
Nebenstellenleitern:
a. die Arbeitsplane aufzustellen und dem Beirat vorzuschlagen,
b. nach der Billigung des Arbeitsplanes durch den Beirat die Dozenten zu
verpflichten,
c. das vom Volkshochschulbeirat genehmigte Programm durchzufiihren,
d. die Arbeit der Volkshochschulgremien mit vorzubereiten und ihre Beschlisse
im padagogisch organisatorischen Bereich auszufiihren,
e. die Berufung der Prufungsausschiisse und Uberwachung der Prifungen,
f. nach Abschluss des Lehrjahres einen Geschéfts- und Tatigkeitsbericht zu
erstellen.
Fur den Leiter der Volkshochschule wird aus dem Kreis der Leiter der Nebenstellen auf
vorherige Empfehlung des VHS-Beirates und Beschlussfassung durch den Stadtrat ein
Stellvertreter vom Oberburgermeister berufen. Der Stellvertreter ist unter Anwendung
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(1)
(2)

®3)

(4)

(1)

(2)

3)
(4)

des 8§ 46 KSVG zu wéhlen. Nach Ablauf der Amtszeit fuhrt er sein Amt bis zur Berufung
eines Nachfolgers weiter.

86
Leiter der Nebenstellen

Die Leiter der Nebenstellen der VHS sind ehrenamtlich tétig.

Sie werden vom jeweiligen Ortsrat auf vorherige Empfehlung des VHS-Beirates
vom Oberburgermeister berufen. Sie miissen nach Vorbildung und Berufserfahrung
fur ihre Aufgabe geeignet sein. Die Amtszeit entspricht der jeweiligen Dauer der
Amtszeit des Stadtrates. § 5 Abs. 1 Satz 4, Abs. 2, Abs. 3 und Abs. 4 gelten
entsprechend flr die Weiterfihrung der Amtsgeschafte. Nach Ablauf der Amtszeit gilt
8 5 Abs. 4 Satz 3 entsprechend.

Die Leitung der VHS-Nebenstellen wird im Vertretungsfall von dem VHS-Leiter
wahrgenommen.

Den Leitern der Nebenstellen obliegt die Erarbeitung und Durchfihrung des VHS-
Programmes der jeweiligen Nebenstelle.

87
Beirat

Als Organ der VHS wird ein Beirat gebildet. Die Anzahl der Mitglieder des Beirates
entspricht der jeweiligen Anzahl der stimmberechtigten Mitglieder des
Kulturausschusses des Stadtrates der Mittelstadt St. Ingbert. 8 6 Abs. 1 Nr. 3 SWBG
gilt entsprechend. Bei der Besetzung sollen wichtige gesellschaftliche Gruppierungen
bertcksichtigt werden. Bei Bedarf konnen Sachverstandige hinzugezogen werden.

Die Mitglieder und Stellvertreter werden von den im Stadtrat vertretenen Fraktionen
benannt und vom Stadtrat bestétigt. § 48 Abs. 2 und 3 KSVG gelten entsprechend. Die
Amtszeit des Beirates entspricht der Dauer der Amtszeit des Stadtrates. Die Mitglieder
des Beirates filhren ihre Amtsgeschéfte nach Ablauf der Amtszeit des Stadtrates bis
zur Berufung der neuen Mitglieder weiter.

Der Beirat wahlt den Vorsitzenden und einen Stellvertreter. Er muss nicht Mitglied des
Beirates sein. 8 46 Abs. 2 KSVG gilt entsprechend. Der Vorsitzende und der Vertreter
werden fur die Dauer der Amtszeit des Stadtrates gewahlt und vom Stadtrat bestéatigt.
Der VHS- Leiter und die Leiter der Nebenstellen kénnen nicht zum Vorsitzenden
gewahlt werden.

Der Vorsitzende des Beirates ist nicht stimmberechtigt.

Der Volkshochschulbeirat ist allen die VHS betreffenden Angelegenheiten vor jeder
Beschlussfassung durch den Stadtrat zu horen.
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(5) Der Volkshochschulbeirat wird vom Vorsitzenden nach Bedarf, mindestens jedoch
zweimal im Jahr, einberufen. Der Vorsitzende muss ihn einladen, wenn mindestens
funf Mitglieder unter Angabe der Tagesordnung dies verlangen. § 41 Abs. 3 KSVG
findet Anwendung mit der MaRgabe, dass die offentliche Bekanntmachung der
Einberufung entfallt.

(6) Der Volkshochschulbeirat beschlieRt mit einfacher Stimmenmehrheit. Bei
Stimmengleichheit gilt der Antrag als abgelehnt. § 44 Abs. 1 und 2 und 8§ 45 KSVG
gelten entsprechend.

88
Dozenten und Referenten

D) Die Dozenten und Referenten missen fachlich und padagogisch qualifiziert sein. Sie
sollen die Angebote der Dozentenfortbildung des Landesverbandes nutzen.

2) Die Mitarbeit der Dozenten und Referenten bestimmt sich nach den allgemeinen
Vertragsbedingungen bei Lehrauftragen fur freie Mitarbeiter an Volkshochschulen.

3) Die Dozenten und Referenten fiihren ihren Unterricht, ihre Kurse und sonstige
Weiterbildungsveranstaltungen im Rahmen der Programmplanung und der
curricularen Grundlagen padagogisch eigenverantwortlich durch.

89
Benutzungsentgelte

Benutzungsentgelte sowie Teilnahmebedingungen werden vom Stadtrat durch gesonderten
Beschluss festgesetzt.

§10

Inkrafttreten

Die Satzung tritt am Tage nach ihrer 6ffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 2

1 .

)geméB Beschluss des Stadtrates vom 21. Juli 1992; 1. Anderung durch Beschluss des Stadtrates vom 9.
November 1999; 2. Anderung durch Beschluss des Stadtrates vom 23. November 2004, 3. Anderung durch
Beschluss des Stadtrates vom 26. September 2019.

2 ..
)Ursprungssatzung in Kraft seit 27. November 1992; 1. Anderungssatzung in Kraft seit 19. November 1999;
2. Anderungssatzung in Kraft seit 30. November 2004, 3. Anderungssatzung in Kraft seit 9. Oktober 2019.
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Satzung der Volkshochschule der Mittelstadt St. Ingbert

Aufgrund des 8§ 12 des Kommunalselbstverwaltungsgesetzes - KSVG - in der Fassung der
Bekanntmachung vom 27. Juni 1997 (Amtsblatt S. 682), zuletzt geandert durch Gesetz Nr.
2186 und 2187 vom 12. November 2025 (Amtsbl. I S. 1086 f), hat der Stadtrat der Mittelstadt
St. Ingbert in seiner Sitzung vom NN.NN.2026 folgende Satzung fur die Volkshochschule
der Mittelstadt St. Ingbert beschlossen

(1)

(2)

3)

(1)

(2)

(1)

8 1 Rechtsstellung und Sitz

Trager der Volkhochschule der Mittelstadt St. Ingbert, nachfolgend VHS genannt, ist
die Mittelstadt St. Ingbert. lhr Sitz ist die Mittelstadt St. Ingbert. Sie tragt die
Bezeichnung "Biospharen-VHS der Mittelstadt St. Ingbert"

Die VHS ist eine staatlich anerkannte Einrichtung der Weiterbildung im Sinne des
Saarlandischen Weiterbildungsrechtes. Sie ist eine nicht rechtsfahige offentliche
Einrichtung.

Die VHS st ordentliches Mitglied des Verbandes der Volkshochschulen des
Saarlandes e.V..

§ 2 Aufgaben

Die VHS st eine nach dem saarlandischen Weiterbildungsrechtes
férderungsberechtigte Einrichtung der Jugend- und Erwachsenenbildung und dient der
allgemeinen und berufsqualifizierenden Weiterbildung. lhre Angebote umfassen
insbesondere wissenschatftliche, kulturelle, gesellschaftliche, gesundheitliche und
politische Themen. Sie tragt zum lebensbegleitenden Lernen, zur gesellschaftlichen
Teilhabe, zur Integration und zur Chancengleichheit aller Bevolkerungsgruppen bei.
Durch differenzierte und sozial aktive Bildungsangebote, wie z.B. Arbeits-
gemeinschaften, Kurse, Vorlesungen, Exkursionen, Einzelvortrdge, Kooperationen
und Studienfahrten soll die VHS darlber hinaus das Bildungsinteresse der
Bevolkerung wecken und verstarken.

Die Arbeit der VHS st uberparteilich und uUberkonfessionell, sie fordert eine
selbstandige und verantwortliche Urteilsbildung und regt zur geistigen
Auseinandersetzung und Mitarbeit im demokratischen Staatswesen an.

§ 3 Organisation der VHS

Die VHS ist organisatorisch Teil der Stadtverwaltung und einer Organisationseinheit
zugeordnet. Die Leitung der entsprechenden Organisationseinheit Ubernimmt die
Leitung der VHS und fuhrt die Geschéafte der VHS im Rahmen der Dienst- und
Fachaufsicht des Oberbirgermeisters.
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(2)

3)

(1)

(2)

3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Der Leitung ist die Freiheit zur Entfaltung der VHS-Arbeit zu gewéhrleisten. Sie ist
verantwortlich fir die Planung, Durchfihrung und Qualitatssicherung des VHS-
Programms.

Die Leitung berichtet dem zustandigen Ausschuss des Stadtrates sowie dem VHS-
Beirat.

8 4 VHS-Beirat

Die Mittelstadt St. Ingbert bildet einen VHS-Beirat. Die Anzahl der stimmberechtigten
Mitglieder des Beirates entspricht der jeweiligen Anzahl der stimmberechtigten
Mitglieder des zustandigen Ausschusses des Stadtrates der Mittelstadt St. Ingbert. Bei
der Besetzung sollen wichtige gesellschaftliche Gruppierungen bertcksichtigt werden.
Die Mitglieder sollen durch ihre Berufstatigkeit oder ihre Mitwirkung im o6ffentlichen
Leben mit den Fragen der Weiterbildung vertraut und vom Tréger wirtschaftlich
unabhéngig sein.

Die Mitglieder und Stellvertreter werden von den im Stadtrat vertretenen Fraktionen
entsprechend der Ausschussbesetzung benannt und vom Stadtrat bestatigt. Die
Amtszeit des Beirates entspricht der Dauer der Amtszeit des Stadtrates. Die Mitglieder
des Beirates fuhren ihre Amtsgeschéfte nach Ablauf der Amtszeit des Stadtrates bis zur
Berufung der neuen Mitglieder weiter.

Den Vorsitz des VHS-Beirates fihrt der Oberbirgermeister oder im Vertretungsfall eine
von ihm benannte Person.

Die Aufgaben des VHS-Beirates umfassen insbesondere die Beratung der Leitung der
Volkshochschule in allen grundsétzlichen Fragen der Weiterbildung, die Mitwirkung bei
der Programmentwicklung und Aufstellung des Arbeitsplans, Mitwirkung bei der
Einstellung der Leitung sowie die Forderung der Offentlichkeitswirksamkeit und
Vernetzung der VHS.

Der VHS-Beirat ist vor der Beschlussfassung des Stadtrates Uber grundlegende, die
VHS betreffenden Angelegenheiten zu horen.

Der VHS-Beirat wird vom Vorsitz nach Bedarf, mindestens jedoch zweimal im Jahr
einberufen. Die Sitzungen sind nichtoffentlich. Der Vorsitz muss ihn einladen, wenn
mindestens funf Mitglieder unter Angabe der Tagesordnung dies verlangen. 8§ 41 Abs.
3 KSVG findet Anwendung mit der Mal3gabe, dass die 6ffentliche Bekanntmachung der
Einberufung entfallt.

Der VHS-Beirat beschlief3t mit einfacher Stimmenmehrheit. Bei Stimmengleichheit gilt
der Antrag als abgelehnt. § 44 Abs. 1 und 2 und § 45 KSVG gelten entsprechend.
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8 5 Nebenstellen der VHS

(1) In den Stadtteilen kbnnen Nebenstellen der VHS mit einer ehrenamtlichen Leitung
eingerichtet werden. Nebenstellen in den Stadtteilen fluhren die Bezeichnung
.Nebenstelle <Ortsbezeichnung> der Biospharen-VHS der Mittelstadt St. Ingbert”.

(2) Die Leitung einer Nebenstelle soll nach Vorbildung und Berufserfahrung fir ihre
Aufgabe geeignet sein. Sie ist verantwortlich fir die Planung, Durchfiihrung und
Qualitatssicherung des VHS-Programms im jeweiligen Stadtteil und unterstitzt die
Verwaltung bei der Erarbeitung und Durchfihrung des VHS-Programmes in den
jeweiligen Stadtteilen. Sie handelt in Abstimmung mit der VHS-Leitung. Sie wird nach
Anhoérung des Beirates sowie des zustandigen Ortsrates durch den Oberbirgermeister
bestellt. Findet sich keine geeignete Nebenstellenleitung, entfallt die Nebenstelle.

(3) Die Amtszeit der Nebenstellenleitung entspricht der jeweiligen Amtszeit des Stadtrates.
Nach Ablauf der Amtszeit fihrt die Nebenstellenleitung die Geschéfte bis zur Bestellung
einer neuen Leitung weiter, langstens jedoch bis zum Ende des nachfolgenden VHS-
Programmjahres.

(4) Die Aufgaben der VHS-Nebenstellen werden im Vertretungsfall von der VHS-
Hauptstelle wahrgenommen.

8 6 Lehrkrafte

Die freiberuflichen Lehrkrafte miussen fachlich und padagogisch qualifiziert sein. Die VHS
schlieBt mit ihnen Honorarvereinbarungen Uber Lehrauftrage im Rahmen der jeweils
gultigen, vom Stadtrat beschlossenen Honorar- und Entgeltordnung der VHS ab.

§ 7 Benutzungsentgelte

Fur die Teilnahme an Veranstaltungen der VHS wird grundsatzlich ein privatrechtliches
Entgelt erhoben. Entgelte sowie Teilnahmebedingungen werden vom Stadtrat in einer
eigenen Honorar- und Entgeltordnung fur die VHS festgelegt.

8§ 8 Schlussvorschriften

Die Satzung tritt am Tage nach ihrer 6ffentlichen Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig tritt
die bisherige Satzung der Volkshochschule St. Ingbert vom 21.07.2019, zuletzt gedndert
am 26.09.2019, aulRer Kraft.

St. Ingbert, den Prof. Dr. Ulli Meyer (Oberblrgermeister)
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2026/2319 BV-002 srame 13 4% P

Beschlussvorlage

sffentlich ST.INGBERT
Neufassung der VHS-Satzung

Organisationseinheit: Datum
Hauptverwaltung, Zentrale Steuerung und Kultur (1) 21.04.2026
Beratungsfolge

Stadtrat Entscheidung 28.04.2026 o)

Beschlussvorschlag
Der als Anlage beigefiigten Neufassung der VHS-Satzung wird zugestimmt.

Sachverhalt )

In den Satzungstext wurde die Anderung aus der Sitzung des KBST vom 24.03.2026
Ubernommen: In § 5 Abs. 2 Satz 3 wurde das Wort "Abstimmung" durch "Zusammenarbeit"
ersetzt.

Im Ausschuss angesprochene Ausfiihrungsbestimmungen sind nicht Teil einer Satzung und
werden nicht von Gremien beschlossen. Organisatorische Fragen und Ablaufe z.B. zur
Umsetzung von Satzungen werden verwaltungsintern im Rahmen der Organisationshoheit
des Oberburgermeisters behandelt.

Finanzielle Auswirkungen

Anlage/n

1 Neufassung Satzung VHS mit Anderung KBSTA
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Satzung der Volkshochschule der Mittelstadt St. Ingbert

Aufgrund des 8§ 12 des Kommunalselbstverwaltungsgesetzes - KSVG - in der Fassung der
Bekanntmachung vom 27. Juni 1997 (Amtsblatt S. 682), zuletzt geandert durch Gesetz Nr.
2186 und 2187 vom 12. November 2025 (Amtsbl. I S. 1086 f), hat der Stadtrat der Mittelstadt
St. Ingbert in seiner Sitzung vom NN.NN.2026 folgende Satzung fur die Volkshochschule
der Mittelstadt St. Ingbert beschlossen

(1)

(2)

3)

(1)

(2)

(1)

8 1 Rechtsstellung und Sitz

Trager der Volkhochschule der Mittelstadt St. Ingbert, nachfolgend VHS genannt, ist
die Mittelstadt St. Ingbert. lhr Sitz ist die Mittelstadt St. Ingbert. Sie tragt die
Bezeichnung "Biospharen-VHS der Mittelstadt St. Ingbert"

Die VHS ist eine staatlich anerkannte Einrichtung der Weiterbildung im Sinne des
Saarlandischen Weiterbildungsrechtes. Sie ist eine nicht rechtsfahige offentliche
Einrichtung.

Die VHS st ordentliches Mitglied des Verbandes der Volkshochschulen des
Saarlandes e.V..

§ 2 Aufgaben

Die VHS st eine nach dem saarlandischen Weiterbildungsrechtes
férderungsberechtigte Einrichtung der Jugend- und Erwachsenenbildung und dient der
allgemeinen und berufsqualifizierenden Weiterbildung. lhre Angebote umfassen
insbesondere wissenschatftliche, kulturelle, gesellschaftliche, gesundheitliche und
politische Themen. Sie tragt zum lebensbegleitenden Lernen, zur gesellschaftlichen
Teilhabe, zur Integration und zur Chancengleichheit aller Bevolkerungsgruppen bei.
Durch differenzierte und sozial aktive Bildungsangebote, wie z.B. Arbeits-
gemeinschaften, Kurse, Vorlesungen, Exkursionen, Einzelvortrdge, Kooperationen
und Studienfahrten soll die VHS darlber hinaus das Bildungsinteresse der
Bevolkerung wecken und verstarken.

Die Arbeit der VHS st uberparteilich und uUberkonfessionell, sie fordert eine
selbstandige und verantwortliche Urteilsbildung und regt zur geistigen
Auseinandersetzung und Mitarbeit im demokratischen Staatswesen an.

§ 3 Organisation der VHS

Die VHS ist organisatorisch Teil der Stadtverwaltung und einer Organisationseinheit
zugeordnet. Die Leitung der entsprechenden Organisationseinheit Ubernimmt die
Leitung der VHS und fuhrt die Geschéafte der VHS im Rahmen der Dienst- und
Fachaufsicht des Oberbirgermeisters.
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(2)

3)

(1)

(2)

3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Der Leitung ist die Freiheit zur Entfaltung der VHS-Arbeit zu gewéhrleisten. Sie ist
verantwortlich fir die Planung, Durchfihrung und Qualitatssicherung des VHS-
Programms.

Die Leitung berichtet dem zustandigen Ausschuss des Stadtrates sowie dem VHS-
Beirat.

8 4 VHS-Beirat

Die Mittelstadt St. Ingbert bildet einen VHS-Beirat. Die Anzahl der stimmberechtigten
Mitglieder des Beirates entspricht der jeweiligen Anzahl der stimmberechtigten
Mitglieder des zustandigen Ausschusses des Stadtrates der Mittelstadt St. Ingbert. Bei
der Besetzung sollen wichtige gesellschaftliche Gruppierungen bertcksichtigt werden.
Die Mitglieder sollen durch ihre Berufstatigkeit oder ihre Mitwirkung im o6ffentlichen
Leben mit den Fragen der Weiterbildung vertraut und vom Tréger wirtschaftlich
unabhéngig sein.

Die Mitglieder und Stellvertreter werden von den im Stadtrat vertretenen Fraktionen
entsprechend der Ausschussbesetzung benannt und vom Stadtrat bestatigt. Die
Amtszeit des Beirates entspricht der Dauer der Amtszeit des Stadtrates. Die Mitglieder
des Beirates fuhren ihre Amtsgeschéfte nach Ablauf der Amtszeit des Stadtrates bis zur
Berufung der neuen Mitglieder weiter.

Den Vorsitz des VHS-Beirates fihrt der Oberbirgermeister oder im Vertretungsfall eine
von ihm benannte Person.

Die Aufgaben des VHS-Beirates umfassen insbesondere die Beratung der Leitung der
Volkshochschule in allen grundsétzlichen Fragen der Weiterbildung, die Mitwirkung bei
der Programmentwicklung und Aufstellung des Arbeitsplans, Mitwirkung bei der
Einstellung der Leitung sowie die Forderung der Offentlichkeitswirksamkeit und
Vernetzung der VHS.

Der VHS-Beirat ist vor der Beschlussfassung des Stadtrates Uber grundlegende, die
VHS betreffenden Angelegenheiten zu horen.

Der VHS-Beirat wird vom Vorsitz nach Bedarf, mindestens jedoch zweimal im Jahr
einberufen. Die Sitzungen sind nichtoffentlich. Der Vorsitz muss ihn einladen, wenn
mindestens funf Mitglieder unter Angabe der Tagesordnung dies verlangen. 8§ 41 Abs.
3 KSVG findet Anwendung mit der Mal3gabe, dass die 6ffentliche Bekanntmachung der
Einberufung entfallt.

Der VHS-Beirat beschlief3t mit einfacher Stimmenmehrheit. Bei Stimmengleichheit gilt
der Antrag als abgelehnt. § 44 Abs. 1 und 2 und § 45 KSVG gelten entsprechend.
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8 5 Nebenstellen der VHS

(1) In den Stadtteilen kbnnen Nebenstellen der VHS mit einer ehrenamtlichen Leitung
eingerichtet werden. Nebenstellen in den Stadtteilen fluhren die Bezeichnung
.Nebenstelle <Ortsbezeichnung> der Biospharen-VHS der Mittelstadt St. Ingbert”.

(2) Die Leitung einer Nebenstelle soll nach Vorbildung und Berufserfahrung fir ihre
Aufgabe geeignet sein. Sie ist verantwortlich fir die Planung, Durchfiihrung und
Qualitatssicherung des VHS-Programms im jeweiligen Stadtteil und unterstitzt die
Verwaltung bei der Erarbeitung und Durchfihrung des VHS-Programmes in den
jeweiligen Stadtteilen. Sie handelt in Zusammenarbeit mit der VHS-Leitung. Sie wird
nach Anhorung des Beirates sowie des zustandigen Ortsrates durch den
Oberburgermeister bestellt. Findet sich keine geeignete Nebenstellenleitung, entfallt die
Nebenstelle.

(3) Die Amtszeit der Nebenstellenleitung entspricht der jeweiligen Amtszeit des Stadtrates.
Nach Ablauf der Amtszeit fihrt die Nebenstellenleitung die Geschéfte bis zur Bestellung
einer neuen Leitung weiter, langstens jedoch bis zum Ende des nachfolgenden VHS-
Programmjahres.

(4) Die Aufgaben der VHS-Nebenstellen werden im Vertretungsfall von der VHS-
Hauptstelle wahrgenommen.

8§ 6 Lehrkrafte

Die freiberuflichen Lehrkrafte miussen fachlich und padagogisch qualifiziert sein. Die VHS
schlie3t mit ihnen Honorarvereinbarungen tber Lehrauftrage im Rahmen der jeweils
gultigen, vom Stadtrat beschlossenen Honorar- und Entgeltordnung der VHS ab.

§ 7 Benutzungsentgelte

Fur die Teilnahme an Veranstaltungen der VHS wird grundsatzlich ein privatrechtliches
Entgelt erhoben. Entgelte sowie Teilnahmebedingungen werden vom Stadtrat in einer
eigenen Honorar- und Entgeltordnung fiir die VHS festgelegt.

8 8 Schlussvorschriften

Die Satzung tritt am Tage nach ihrer 6ffentlichen Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig tritt
die bisherige Satzung der Volkshochschule St. Ingbert vom 21.07.2019, zuletzt gedndert
am 26.09.2019, aulRer Kraft.
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St. Ingbert, den Prof. Dr. Ulli Meyer (Oberbirgermeister)
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2026/2445 BV srant L1 A

Beschlussvorlage

offentlich ST.INGBERT

Neuregelung Zuschuss Windelentsorgung im Rahmen
der Digitalisierung

Organisationseinheit: Datum
Soziales und Integration (51) 13.03.2026
Beratungsfolge

Kultur-, Bildungs-, Sozial- und Vorberatung 24.03.2026 N
Tourismusausschuss

Stadtrat Entscheidung 28.04.2026

Beschlussvorschlag
Der Verfahrensrichtlinie der Mittelstadt St. Ingbert zur Gewahrung einer Zuwendung
zur Windelentsorgung wird zugestimmt.

Sachverhalt

Der Zuschuss zur Windelentsorgung soll im Zuge der fortschreitenden Digitalisierung
neu geregelt werden. Die Anpassung dient der Verwaltungsvereinfachung, der
besseren Planbarkeit flr Antragstellende sowie der Reduzierung von
wiederkehrenden Antragsverfahren. Gleichzeitig werden die
Anspruchsvoraussetzungen klar definiert. Die in der Anlage beigefugte
Verfahrensrichtlinie wurde erstellt.

Bisherige Regelung:
Zuschuss Windelentsorgung bei Kleinkindern

Eltern erhalten fur ihre Kleinkinder fUr die ersten beiden Lebensjahre auf Antrag
einen Zuschuss zur Windelentsorgung in HOhe von pauschal 102,-- Euro je Jahr,
demnach insgesamt 204,-- Euro fur zwei Jahre.

Bei der bisherigen Antragstellung war es unrelevant wann der Antrag gestellt wurde,
eine Antragsfrist war nicht festgelegt. Der Zuschuss wurde ab Vollendung des 2.
Lebensjahres nachtraglich fur die vergangenen beiden Jahren Pauschal ausgezahlt.

Zuschuss Windelentsorgung bei Inkontinenz

Der Zuschuss bei Inkontinenz wird erst ab dem Monat der Antragstellung berechnet
und ebenfalls nachtraglich, nach Vorlage der Jahresverbrauchsabrechnung der
Millgebihren, ausgezahlt. Zur Ermittlung des Anspruches ist eine aufwendige
Berechnung notwendig, da die durch die Inkontinenz entstandenen erhdhten
Mullgebuhren ermittelt werden mussen. Nach Feststellung der Merkosten wird ein
Zuschuss von maximal 5,-- Euro je Anspruchsmonat, somit maximal 60,-- Euro pro
Jahr, ausgezahlt. Ein Antrag ist jahrlich zu stellen.

Im Rahmen der Digitalisierung der Zuschiisse sollen die Verfahren vereinfacht
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und die Anspruchsvoraussetzungen klar definiert werden.
Zuschuss Windelentsorgung Kleinkinder:

In letzter Zeit wurde vermehrt festgestellt, dass auch Eltern fur ihre Kinder die bereits
3 oder sogar 5 Jahre alt sind, einen Antrag auf Zuschuss zur Windelentsorgung
stellen. Da keine Antragsfrist festgelegt ist, miussen diese auch bearbeitet und bei
Vorlage der Anspruchsvoraussetzungen bewilligt werden. Ein Antrag ist deshalb
kinftig bis zum Ablauf des Anspruchszeitraumes bei uns zu stellen; d.h. bis zur
Vollendung des zweiten Lebensjahres. Der Zuschuss wird innerhalb einer
angemessenen Bearbeitungszeit nach Antragsstellung in voller Héhe fir die beiden
Jahre ausgezahlt, unabhangig davon, ob die Anspruchsvoraussetzungen fir den
vollen Zeitraum erfullt sind. Die Zuschusshdhe bleibt gleich.

Ein Anspruch besteht nur, wenn das Kind bei Antragsstellung in St. Ingbert lebt und
mit Hauptwohnsitz gemeldet ist. Bisher wurde hier die Meldepflicht des
Sorgeberechtigten Elternteils bertcksichtigt, was ein erheblicher
Verwaltungsmehraufwand bedeutete.

Zuschuss Windelentsorgung Inkontinenz

Ein Anspruch besteht wie bisher ab Antragsstellung. Es wird eine Pauschale in Hohe
von monatlich 5,-- Euro gezahlt; demnach 60,-- Euro je Jahr. Eine erneute, jahrliche
Antragstellung ist nicht notwendig. Nach Prifung der Giiltigkeit des vorgelegten
Attestes und nach Abfrage beim Einwohnermeldeamt wird die Pauschale jahrlich
ausgezahlt.

Personen, die in Pflegeheimen oder &hnliche Einrichtungen wohnen, sind von der
Zuwendung ausgeschlossen.

Bei beiden Zuschussarten dirfen die Antragsteller nicht im Leistungsbezug stehen.
Bisher mussten hiertber keine Angaben gemacht werden, so dass jeder St. Ingberter
Einwohner den Antrag stellen konnte.

Die Abfallgebihren von Sozialleistungsempfangern werden vollstdndig aus
offentlichen Mitteln im Rahmen der Kosten der Unterkunft finanziert. Es entstehen
keine finanziellen Nachteile bei der Entsorgung von Windeln, die durch einen
Windelbonus ausgeglichen werden muissen. Gleiches gilt bei Antrdgen die flr
Pflegekinder gestellt werden. Durch die vom Jugendamt gezahlte
Sachkostenpauschale als Bestandteil des Pflegegeldes, werden die Kosten der
Millentsorgung abgedeckt.

Aus Sicht der Digitalisierung sind beide bislang praktizierten Verfahren in der
vorliegenden Ausgestaltung nicht digitalisierungsfahig. Vor diesem Hintergrund
besteht Prozessanpassungs- und Optimierungsbedarf. Die Potenziale im Rahmen
dieser Neugestaltung der kinftig digitalisierten Prozesse hinsichtlich Méglichkeiten
der EntbUrokratisierung bei gleichzeitig gesteigerter Burgerfreundlichkeit sollten
genutzt werden.

Antrage auf Gewahrung eines Windelzuschusses fur Kleinkinder kénnen nicht — wie
im bisherigen Prozess vorgesehen — (ber einen Zeitraum von zwei Jahren
unbearbeitet im System vorgehalten werden, um erst nach Ablauf dieses Zeitraums
eine Auszahlung zu veranlassen. Hier empfehlen wir eine Auszahlung in Form einer
Pauschale.

Die Antrage in Sachen Windelzuschuss bei Inkontinenz sollten im Zuge des
Digitalisierungsprozesses nach einmaligem Antrag Uber die Attestlaufzeit fortlaufend
im System hinterlegt werden kdnnen und im Rahmen einer Pauschale jahrlich — ohne
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Verfahrensrichtlinien der Mittelstadt St
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Verfahrensrichtlinien der Mittelstadt St. Ingbert zur Gewahrung
einer Zuwendung zur Windelentsorgung (Windelzuschuss)

1. Ziel der Forderung

Die Stadt St. Ingbert gewahrt einen Windelzuschuss, um Familien mit Kindern
und pflegebedurftige Personen bei der Entsorgung des erhdhten
Abfallautfkommens durch Windeln finanziell zu entlasten.

Diese Richtlinie erganzt den Beschluss des Stadtrates vom 24.06.2008, in dem
die Foérderung der Windelentsorgung bei Kleinkindern beschlossen wurde, sowie
den Beschluss des Stadtrates vom 30.09.2008, in dem die Forderung der
Windelentsorgung bei Personen mit Inkontinenz beschlossen wurde.

Bei dem Zuschuss handelt es sich um eine freiwillige Leistung der Stadt St.
Ingbert, die im Rahmen der verfiigbaren Haushaltsmittel ausgezahlt wird.

Ein Rechtsanspruch auf den Zuschuss besteht nicht.

2. Zuwendungsvoraussetzungen, Zuwendungsempfanger

Ein Anspruch besteht fur:

- Personen, die ihren Hauptwohnsitz in St. Ingbert haben.

- Personen, die erst im Laufe des Forderzeitraums nach St. Ingbert ziehen, wird
der Zuschuss nur fur den Zeitraum gewahrt, in dem der Hauptwohnsitz in St.
Ingbert besteht.

Kein Anspruch besteht fur:

- Personen, die in Pflegeeinrichtungen oder &hnlichen Versorgungsstrukturen
leben

- Personen, die Leistungen nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch (Burgergeld),
nach dem Zwolften Sozialgesetzbuch (Hilfe zum Lebensunterhalt oder
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung) oder Leistungen nach
dem Asylbewerberleistungsgesetz (Asylbewerberleistungen) beziehen

- Pflegekinder, fur die Leistungen nach dem Achten Sozialgesetzbuch
(Pflegegeld) gezahlt werden

a) Babywindeln
Die Erziehungsberechtigten kénnen bis zur Vollendung des zweiten

Lebensjahres einen Antrag auf Zuschuss zur Windelentsorgung stellen. Nicht
fristgerecht eingegangene Antradge werden nicht beriicksichtigt.
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b) Inkontinenzwindeln

Personen ab dem 3. Lebensjahr, die an Inkontinenz leiden, missen bei der
Beantragung der Zuwendung durch eine arztliche Bescheinigung nachweisen,
dass sie aufgrund ihrer Krankheit auf das Tragen von Windeln angewiesen
sind. Die Einreichung eines Dauerattests ist moglich.

3. Antragsverfahren

Der Antrag ist bei der Stadt St. Ingbert, Geschaftsbereich 5, Abteilung 5/51
Soziales und Integration, schriftlich oder online tber ein zur Verfigung
gestelltes Formular zu beantragen

- Der Antrag auf Windelzuschuss fir Kinder muss durch einen
Erziehungsberechtigten gestellt werden.

- FuUr jedes Kind ist ein gesonderter Antrag zu stellen.

- Ein Zuschuss wird fir die ersten beiden Lebensjahre gezahlt.

- Inkontinenzpatienten kénnen den Antrag selbst stellen oder sich durch eine
vertraute Person vertreten lassen.

- Aus dem als Nachweis der Erkrankung vorzulegenden Attest muss
hervorgehen, seit wann die Erkrankung besteht und ob sie dauerhatft ist. Bei
nicht dauerhafter Erkrankung muss jahrlich ein Attest eingereicht werden.

- Der Zuschuss wird fur die Dauer der Gultigkeit des Attests gezahlt. Eine
erneute Antragstellung in den Folgejahren ist nicht erforderlich.

4. Auszahlung:

Die Auszahlung erfolgt nach Prifung des Antrages.

Die Richtlinie tritt rickwirkend zum 01. Januar 2026 in Kratft.

St. Ingbert,

Oberburgermeister
Prof. Dr. Uli Meyer
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Beschlussvorlage

offentlich ST.INGBERT

Freundschaftspakt zwischen der Stadt St. Ingbert und
der Stadt Realmonte (Sizilien)

Organisationseinheit: Datum

Vereine (08-15) 16.03.2026
Beratungsfolge

Haupt-, Personal- und Finanzausschuss Vorberatung 26.03.2026 N
Stadtrat Entscheidung 28.04.2026 )

Beschlussvorschlag

Die Stadt St. Ingbert begrif3t die Initiative zum Abschluss eines Freundschaftspaktes
zwischen der Stadt St. Ingbert und der italienischen Stadt Realmonte (Sizilien).
Die Verwaltung wird beauftragt, die weiteren Schritte zur Vorbereitung und
Umsetzung des Freundschaftspaktes einzuleiten.

Sachverhalt

In St. Ingbert leben rund 1.800 Burgerinnen und Burger italienischer Herkunft, die
das gesellschaftliche und kulturelle Leben der Stadt seit vielen Jahrzehnten
mitpragen.

Die Initiative fir den Freundschaftspakt zwischen St. Ingbert und der Stadt
Realmonte geht auf Giacomo Santalucia, Prasident des Deutsch-Italienischen
Bildungs- und Kulturinstituts Saarland (DIBK), zurtick. Er ist in St. Ingbert geboren
und engagiert sich seit vielen Jahren fir den deutsch-italienischen Austausch.

Das Deutsch-Italienische Bildungs- und Kulturinstitut Saarland férdert Begegnungen
und Kooperationen zwischen Deutschland und Italien.

Der geplante Freundschaftspakt soll den Austausch zwischen beiden Stadten
insbesondere in den Bereichen Kultur, Bildung, Jugend und Burgerschaft fordern und
die europaischen Beziehungen auf kommunaler Ebene starken.

Ein Freundschaftspakt hat dabei nicht den formellen Stellenwert einer
Stadtepartnerschaft. Er stellt vielmehr eine lockere Form der Verbindung zwischen
zwei Stadten dar und dient als Grundlage fur Begegnungen und Kooperationen,
ohne die umfangreichen formalen Voraussetzungen und Verpflichtungen einer
offiziellen Stadtepartnerschatft erfullen zu mussen.

Finanzielle Auswirkungen
Mittel fir zukunftige Begegnungsprogramme mussen im Haushalt 2027/2028 bei
Produkt 1.1.12.01 eingeplant werden.
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2026/2449 BV srane £ 2%t

Beschlussvorlage

offentlich ST.INGBERT

Feststellung des Jahresabschlusses 2024 des
Abwasserbetriebes St. Ingbert - Eigenbetrieb der Stadt

St. Ingbert
Organisationseinheit: Datum
Eigenbetrieb Abwasser (EBA) 16.03.2026
Beratungsfolge
Bau- und Werksausschuss Vorberatung 31.03.2026 N
Stadtrat Entscheidung 28.04.2026 )

Beschlussvorschlag
Der Jahresabschluss des Abwasserbetriebes St. Ingbert - Eigenbetrieb der Stadt St. Ingbert
zum 31. Dezember 2024 wird wie folgt festgestellt:

Bilanzsumme: 80.985.361,20 €
Ertrage: 9.696.720,74 €
Aufwendungen: 10.137.652,25 €
Jahresverlust: -440.931,51 €

Der Jahresverlust 2024 in Héhe von: -440.931,51€ ist wie folgt zu behandeln:

Verrechnung mit Gewinnvortragen: -440.931,51 €

Sachverhalt

Seit dem 01.01.2007 wird die Abwasserentsorgung der Mittelstadt Sankt Ingbert als
Eigenbetrieb nach den Vorschriften des Kommunalselbstverwaltungsgesetzes — KSVG — .
V. m. der Eigenbetriebsverordnung (EigVO) gefihrt.

Die fur Eigenbetriebe geltenden Vorschriften Uber die Wirtschaftsfihrung und das
Rechnungswesen sowie die des § 25 EigVO gelten vollstandig.

Dies bedeutet, dass fur den Abwasserbetrieb jahrlich ein Wirtschaftsplan aufgestellt und der
Jahresabschluss nach kaufmannischen Gesichtspunkten zu fihren ist.

Der Jahresabschluss ist durch ein Wirtschaftsprifungsunternehmen zu prufen.

Mit Beschluss des Stadtrates vom 23. Juni 2021 wurde die Wirtschaftsprifungsgesellschaft
W+ST Publica Revisionsgesellschaft mbH, Saarbriicken, mit der Priifung des
Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2024 beauftragt.

Die Prifung fand im Januar 2026 statt.

Das Wirtschaftsprifungsunternehmen hat am 03.02.2026 fur das Jahr 2024 einen
uneingeschrankten Bestatigungsvermerk erteilt
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Bericht uber die Prufung des
Jahresabschlusses zum 31.12.2024
und des Lageberichts fur das
Wirtschaftsjahr 2024

Abwasserbetrieb
- Eigenbetrieb der Stadt St. Ingbert -
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A. PRUFUNGSAUFTRAG

Die Werkleitung des

Abwasserbetrieb - Eigenbetrieb der Stadt St. Ingbert -

(im Folgenden auch "Abwasserbetrieb St. Ingbert" genannt)

erteilte uns am 14.07.2021 auf Grund des Beschlusses des Stadtrates vom 23.06.2021 den Auftrag zur
Priafung des Jahresabschlusses zum 31.12.2024 unter Einbeziehung der Buchfihrung und des Lagebe-
richts fur das Geschaftsjahr 2024 gemaf 88 316 ff. HGB.

Die Prifung i.S.d. § 124 Abs. 1 KSVG erstreckt sich auf den Jahresabschluss unter Einbeziehung der
Buchfiihrung, den Lagebericht, die wirtschaftlichen Verhéltnisse und die OrdnungsmaRigkeit der Ge-
schaftsfuhrung (8 124 Abs. 3 KSVG).

Wir bestatigen geméai § 321 Abs. 4a HGB, dass wir bei unserer Abschlussprufung die anwendbaren Vor-
schriften zur Unabhéngigkeit beachtet haben.

Bei unserer Prifung haben wir auftragsgemanR auch die Vorschriften des § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 HGrG
beachtet. Wir verweisen auf unsere Berichterstattung in Abschnitt F.

Den Jahresabschluss flr das vorhergehende Wirtschaftsjahr haben wir ebenfalls geprift und darliber am
27.01.2025 Bericht erstattet.

Der vorliegende Prifungsbericht wurde von uns unter Beachtung des Prifungsstandards IDW PS 450 n.F.
"Grundsatze ordnungsmaliger Erstellung von Prifungsberichten” des Instituts der Wirtschaftsprifer er-

stellt.
Der Prufungsbericht ist an den Abwasserbetrieb St. Ingbert gerichtet.

Erganzend wurden wir damit beauftragt, in diesen Prifungsbericht eine betriebswirtschaftliche Analyse der
Vermoégens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebes aufzunehmen. Diese Analyse haben wir in Ab-

schnitt E dieses Berichts dargestellt.

Fur die Durchfihrung des Auftrags und unsere Verantwortlichkeit sind - auch im Verhaltnis zu Dritten - die
"Allgemeinen Auftragsbedingungen fur Wirtschaftspriufer und Wirtschaftsprifungsgesellschaften vom

1. Januar 2017" maRRgebend, die als Anlage IV beigefiigt sind.

Die Uberlassung unseres Priifungsergebnisses (Priifungsberichts oder sonstiger von uns erstellter Un-
terlagen) an andere Personen als unseren Auftraggeber erfolgt nur unter der Voraussetzung des Einver-
standnisses des Empfangers, dass unsere Allgemeinen Auftragsbedingungen, insbesondere die darin ver-
einbarte Haftungsbegrenzung, im Verhdltnis zu dem Empfanger Anwendung finden.

Abwasserbetrieb St. Ingbert 2024
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B. WIEDERGABE DES BESTATIGUNGSVERMERKS

Nach dem abschlieRenden Ergebnis unserer Prifung haben wir mit Datum vom 03.02.2026 den folgen-

den uneingeschrankten Bestéatigungsvermerk erteilt:

"BESTATIGUNGSVERMERK DES UNABHANGIGEN ABSCHLUSSPRUFERS

An den
Abwasserbetrieb - Eigenbetrieb der Stadt St. Ingbert -

Prifungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss des Abwasserbetriebs - Eigenbetrieb der Stadt St. Ingbert - — bestehend aus der Bilanz zum 31.
Dezember 2024 und der Gewinn- und Verlustrechnung fur das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024 so-
wie dem Anhang, einschlief3lich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden — gepruft. Darliber hinaus haben wir
den Lagebericht des Abwasserbetriebs - Eigenbetrieb der Stadt St. Ingbert - fir das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2024 bis zum
31. Dezember 2024 geprift.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prifung gewonnenen Erkenntnisse

e  entspricht der beigefiigte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften der 88 19 ff. der Eigenbetriebsver-
ordnung des Saarlandes (EigVO) in Verbindung mit den einschlagigen deutschen, fiir Kapitalgesellschaften geltenden handels-
rechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundséatze ordnungsmaRiger Buchfiihrung ein den tat-
séchlichen Verhaltnissen entsprechendes Bild der Vermdgens- und Finanzlage des Eigenbetriebs zum 31. Dezember 2024 so-
wie seiner Ertragslage fiir das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024 und

e  vermittelt der beigefiigte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs. In allen wesentlichen
Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den Vorschriften des § 23 der Eigen-
betriebsverordnung des Saarlandes und stellt die voraussichtliche Entwicklung des Eigenbetriebs zutreffend dar.

Gemald § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklaren wir, dass unsere Priifung zu keinen Einwendungen gegen die OrdnungsmaRigkeit des
Jahresabschlusses und des Lageberichts gefuhrt hat.

Grundlage fir die Prifungsurteile

Wir haben unsere Priifung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Ubereinstimmung mit § 317 HGB, § 124 KSVG und § 24
Abs. 2 EigVO unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprifer (IDW) festgestellten deutschen Grundsétze ordnungsmaRiger
Abschlusspriufung durchgefiihrt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundséatzen ist im Abschnitt ,Verantwortung
des Abschlussprifers fur die Prifung des Jahresabschlusses und des Lageberichts* unseres Bestatigungsvermerks weitergehend
beschrieben. Wir sind von dem Eigenbetrieb unabh&ngig in Ubereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufs-
rechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Ubereinstimmung mit diesen Anforderungen er-
fullt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prifungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage fir
unsere Prufungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Abwasserbetrieb St. Ingbert 2024
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Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Werksausschusses fiir den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich fir die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den Vorschriften der §§ 19 ff. EigvO
in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafir, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsatze ord-
nungsmaRiger Buchfuhrung ein den tatséchlichen Verhéltnissen entsprechendes Bild der Vermégens-, Finanz- und Ertragslage des
Eigenbetriebs vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich fur die internen Kontrollen, die sie in Ubereinstimmung
mit den deutschen Grundséatzen ordnungsmagiger Buchfiihrung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresab-
schlusses zu ermdglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen
der Rechnungslegung und Vermogensschadigungen) oder Irrtiimern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafir verantwortlich, die Féhigkeit des Eigenbetriebs zur
Fortfihrung der Unternehmenstétigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang
mit der Fortfihrung der Unternehmenstétigkeit, sofern einschlagig, anzugeben. Darliber hinaus sind sie dafur verantwortlich, auf der
Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortfihrung der Unternehmenstétigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsach-
liche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

AufRerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich fir die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild
von der Lage des Eigenbetriebs vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den
Vorschriften des § 23 EigVO entspricht und die voraussichtliche Entwicklung des Eigenbetriebs zutreffend darstellt. Ferner sind die
gesetzlichen Vertreter verantwortlich fir die Vorkehrungen und MaRnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um
die Aufstellung eines Lageberichts in Ubereinstimmung mit den anzuwendenden Vorschriften des § 23 EigVO zu erméglichen, und
um ausreichende geeignete Nachweise fir die Aussagen im Lagebericht erbringen zu kénnen.

Der Werksausschuss ist verantwortlich fiir die Uberwachung des Rechnungslegungsprozesses des Eigenbetriebs zur Aufstellung
des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Verantwortung des Abschlusspriifers fiir die Prifung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit dariiber zu erlangen ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen fal-
schen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtimern ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild
von der Lage des Eigenbetriebs vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der
Prifung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den Vorschriften der 8§ 19 ff. EigVO entspricht und die voraussichtliche Ent-
wicklung des Eigenbetriebs zutreffend darstellt, sowie einen Bestatigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prifungsurteile zum Jah-
resabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes MaR an Sicherheit, aber keine Garantie dafiir, dass eine in Ubereinstimmung mit § 317 HGB,
§ 24 Abs. 2 EigvVO und § 124 KSVG unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprifer (IDW) festgestellten deutschen Grund-
séatze ordnungsmaRiger Abschlussprifung durchgefuhrte Prifung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Dar-
stellungen kénnen aus dolosen Handlungen oder Irrtiimern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn verninftiger-
weise erwartet werden kdnnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts

getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Wahrend der Priifung Giben wir pflichtgeméRes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Dartiber hinaus

. identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht auf-
grund von dolosen Handlungen oder Irrtimern, planen und fihren Prifungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch
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sowie erlangen Prifungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage fur unsere Prifungsurteile zu die-
nen. Das Risiko, dass eine aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, ist
héher als das Risiko, dass eine aus Irrtimern resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, da dolose
Handlungen kollusives Zusammenwirken, Falschungen, beabsichtigte Unvollstéandigkeiten, irreflihrende Darstellungen bzw.
das AuRerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten kénnen.

erlangen wir ein Versténdnis von den fur die Prifung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollen und den fir die
Prifung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maf3nahmen, um Prifungshandlungen zu planen, die unter den Um-
standen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prufungsurteil zur Wirksamkeit der internen Kontrollen des Eigen-
betriebs bzw. dieser Vorkehrungen und MaRnahmen abzugeben.

beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die
Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschatzten Werte und damit zusammenhangenden Angaben.
ziehen wir Schlussfolgerungen tber die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungsle-
gungsgrundsatzes der Fortfihrung der Unternehmenstatigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Priifungsnachweise, ob
eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an
der Fahigkeit des Eigenbetriebs zur Fortfihrung der Unternehmenstétigkeit aufwerfen kénnen. Falls wir zu dem Schluss kom-
men, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht,sind wir verpflichtet, im Bestatigungsvermerk auf die dazugehdrigen Angaben
im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser je-
weiliges Prufungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres
Bestatigungsvermerks erlangten Prifungsnachweise. Zukinftige Ereignisse oder Gegebenheiten kénnen jedoch dazu fihren,
dass der Eigenbetrieb seine Unternehmenstatigkeit nicht mehr fortfiihren kann.

beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresabschlusses insgesamt einschlief3lich der Angaben sowie ob der Jah-
resabschluss die zugrunde liegenden Geschéftsvorfalle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beach-
tung der deutschen Grundsatze ordnungsmafiger Buchfiihrung ein den tatsachlichen Verhaltnissen entsprechendes Bild der
Vermdgens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs vermittelt.

beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermit-
telte Bild von der Lage des Eigenbetriebs.

fuhren wir Prifungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebe-
richt durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Priifungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorien-
tierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachge-
rechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenstandiges Prifungsurteil zu den zukunfts-
orientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeid-
bares Risiko, dass kinftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erértern mit den fur die Uberwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prii-
fung sowie bedeutsame Prifungsfeststellungen, einschlie3lich etwaiger bedeutsamer Méngel in internen Kontrollen, die wir wah-
rend unserer Prifung feststellen."
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C. GRUNDSATZLICHE FESTSTELLUNGEN

Stellungnahme zur Lagebeurteilung der gesetzlichen Vertreter

Der Lagebericht der Werkleitung des Eigenbetriebes Abwasserbetrieb St. Ingbert (vgl. Anlage II)
enthalt folgende Kernaussagen zur wirtschaftlichen Lage und zum Geschéaftsverlauf sowie die vor-

aussichtlichen Entwicklung des Eigenbetriebs:

Geschaftsverlauf

Die Gebuhrensatze im Wirtschaftsjahr 2024 sind im Vergleich zum Vorjahr unverdndert und betra-
gen fur Schmutzwasser 3,23 €/cbm sowie fir Niederschlagswasser 0,73 €/gm.

Die Abwassermengen liegen mit 1.628.993 cbm Uber dem Vorjahresniveau von 1.628.029 cbm. Die
fur die Berechnung der Niederschlagswassergebihr relevanten versiegelten Flachen betrugen
5.553.719 gm (Vj. 5.540.365 gm). Darin enthalten sind Bundes-, Land-, Gemeindestral3en und Auto-
bahnen mit 1.795.023 gm.

Der Eigenbetrieb hat kein eigenes Personal. Die Aufgabenerfiillung erfolgt durch stadtische Be-
dienstete.

Darstellung der Lage

Das Wirtschaftsjahr schlie3t mit einem Jahresverlust in Hohe von T€ -441 ab; dies entspricht im
Vergleich zu dem im Wirtschaftsplan 2024 veranschlagten Jahresverlust in Hohe von T€ -395 einer
Verschlechterung in Hohe von T€ -46. Mal3geblich hierfir sind die im Vergleich zur Planung um T€
-168 niedrigeren Umsatzerlése ( hauptsachlich um T€ -185 niedrigere Schmutzwassergebuihren in-
folge eines um rd. Tcbhm -64 geringeren Frischwasserverbrauches) sowie die um T€ 30 hoheren
Zinsaufwendungen, die nur teilweise durch die um T€ -103 niedrigeren Abschreibungen und die um

T€ +62 héheren Zinsertrdge kompensiert wurden.

Die Ergebnisverschlechterung im Vergleich zum Wirtschaftsjahr 2023, in dem ein Jahresgewinn in
Hohe von T€ 308 erwirtschaftet wurde, betragt T€ -749.

Hauptgrunde fur die Ergebnisverschlechterung sind der um T€ 561 gestiegene Materialaufwand, die
um T€ +92 hoheren Zinsaufwendungen, die um T€ +86 hoheren Abschreibungen sowie die um T€
57 niedrigeren Umsatzerlose.

Die hoheren Zinsaufwendungen T€ +92 resultieren aus der im Wirtschaftsjahr 2024 erfolgten Kredit-
aufnahme in Hohe von T€ 5.430.
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Die Erh6hung des Materialaufwandes T€ +561 entféllt hauptsachlich mit T€ +401 auf die Erhdhung
des EVS-Beitrages, bei einem um Tcbm hoheren Frischwasserbrauch (Bezugsjahr 2022) bedingt
durch die Erhéhung des einheitlichen Verbandsbeitragssatzes von 3,146 € / cbm auf 3,360 € / cbm
sowie mit T€ +133 auf hohere Kanalunterhaltungs- und Bewirtschaftungsleistungen des Bauhofes.

Der Ruckgang der Umsatzerlose ergibt sich im Wesentlichen aus dem Rickgang der Nieder-
schlagswassergebihren T€ -54 .

Die Eigenkapitalquote betragt unter Absetzung des Sonderpostens rd. 47 % und hat sich im Ver-
gleich zum Vorjahr um 5% vermindert. Das langfristige Anlagevermdégen ist mit rd. 87 % (Vorjahr 85

%) durch langfristige Finanzmittel gedeckt.

Geschaftsaussichten

Laut Wirtschaftsplan 2025 ist fur die Jahre 2025 bis 2028 ein Investitionsvolumen von rd. 23,2 Mio
€. vorgesehen, das Uber Kredite finanziert werden soll. Der Ergebnisplan sieht fir das Jahr 2025 ei-
nen Jahresverlust in Hohe von T€ -145 vor.

Dem Ergebnisplan liegen die neuen Geblhrensatze fir die Schmutzwassergebihr in Hohe von 3,63
€ / cbm (bisher 3,23 € / cbm) und fur die Niederschlagswassergebihr in Héhe von 0,80 € / gm
(bisher 0,73 € / gm) zugrunde, die vom Stadtrat in seiner Sitzung am 4.12.2024 mit Wirkung zum
1.1.2025 beschlossen wurden.

Im Rahmen der Neuberechnung der Gebuhren wurde berticksichtigt, dass die durch die Nachkalku-
lation festgestellte Gebuhreniberdeckung im Kalkulationszeitraum 2018-2020 in Hohe von T€ 593
(Teilbetrag) nach Verrechnung mit dem Verlustvortrag aus 2017 in Hohe von T€ 417 und somit T€
176 an die Gebuhrenzahler zurlickgegeben werden, der sich nach Rundung der Geblhren final auf
T€ 145 reduziert, sodass laut Planung ein Jahresfehlbetrag in dieser Hohe erzielt wird.

Im Finanzplanungszeitraum 2026-2028 sind unter der Annahme von unverénderten Gebulhrensat-
zen Jahresverluste in Hohe von T€ -466, T€ - 806 sowie T€ -1.226 vorgesehen, wobei der Planung
die Pramisse zugrunde liegt, dass der EVS gemal seinem Wirtschaftsplan 2025 den einheitlichen
Verbandsbeitrag fur das Jahr 2026 um 6,8 % p.a. und fur die Jahre 2027 und 2028 um jeweils 2,5 %

p.a. erhéhen wird.

Die deutliche Erhéhung des EVS-Beitrages in den ndchsten Jahren sowie ein kréaftig gestiegenes
Zins- und Baupreisniveau, weiterhin hohe Energiekosten sowie die deutlichen Tariferhéhungen im

Personalbereich haben zur Folge, dass bei einem unveranderten Gebihrensatzniveau die oben pro-
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gnostizierten Jahresverluste anfallen werden.

Da der Abwasserbetrieb noch Uber Gewinnvortrage verflgt bzw. noch Gebuhrentiberdeckungen aus
Vorjahren existieren, die an die Gebuhrenzahler zurlickgegeben werden muissen, wurde fir das
Jahr 2026 keine Geblhrenerhthung beschlossen.

Auch trotz der nach dem Jahr 2026 noch vorhandenen Gebuhrentberdeckungen, die in den Gebuh-
renkalkulationen ab 2027 ff., den kalkulationsfahigen Aufwand mindernd, an die GebUhrenzahler zu-
rickgegeben werden, missen in den Folgejahren vermutlich weitere, zum Teil deutliche Gebuhre-
nerhéhungen vorgenommen werden. Positiv auf die Ergebnissituation und damit auch auf die Hohe
der kinftig neu festzusetzenden Gebuhrensatze kénnte sich die durch Gewerbeansiedlungen resul-

tierenden Erh6hungen der Gebuhrenbemessungsgrundlagen auswirken.

Die kunftige Lage des Abwasserbetriebes sowie die Hohe der Abwassergebihren werden nach den
Ausfuihrungen der Werkleitung des Weiteren maf3geblich bestimmt von der Entwicklung des Frisch-
wasserverbrauches, der versiegelten abflusswirksamen Flache, die in den kommenden Jahren noch
einmal grundlegend Uberprift werden wird, vom Umfang der Erneuerungs- sowie Erweiterungsin-
vestitionen, der Entwicklung der Baupreise, der Inflation im Allgemeinen sowie der weiteren Ent-
wicklung des Zinsniveaus. Von zentraler Bedeutung werden auch die Ergebnisse der anstehenden
neuen Bewertung des Zustandes des Kanalnetzes sein, die auf Basis der Neuverfilmung des Net-

zes erfolgen wird und nach Darstellung der Werkleitung zu einer Verkiirzung der Nutzungsdauern

und damit zu einer Erhéhung der Abschreibungen fuhren wird.

Chancen und Risiken

Risiken sieht die Werkleitung zum einen in der Gefahr von Verunreinigungen des Erdreichs und
Grundwassers durch schadhafte Kanale und zum anderen in der Haftung aufgrund unterlassener
Instandhaltungen bzw. Erneuerungen. Diesen Risiken begegnet der Eigenbetrieb im Zuge der Er-
stellung des Kanalkatasters mit einer Schadensklassifikation der Haltungen, der Schéchte und der
Sonderbauwerke und einer darauf basierenden Erarbeitung eines Investitions- und Sanierungs-
programms.

Risiken im Hinblick auf die kiinftige Entwicklung der Vermdgens-, Finanz- und Ertragslage des Be-
triebes ergeben sich insbesondere aus den fur die Folgejahre angekindigten Erhéhungen des
EVS-Beitrages, den Lohn-und Gehaltssteigerungen, der Entwicklung der Energiepreise und damit
auch der Baupreise, der Entwicklung der Inflation im allgemeinen, der Zinsentwicklung sowie aus
dem Fachkréaftemangel. Auf Grundlage von neuen Anforderungen zur Kampfmittelerkundung und
der Verordnung Uber Anforderungen an den Einbau von mineralischen Ersatzbaustoffen in techni-
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sche Bauwerke (Ersatzbaustoffverordnung EBV) sind ab Mitte 2023 mit zeitlichen Verzégerungen
bei der Realisierung von BaumalRnahmen und mit Erhéhungen von Baukosten zu rechnen. Im Be-
zug auf die Ersatzbaustoffverordnung wird geprift ob ein eigenes Erdmassenzwischenlager zur Be-
probung und Lagerung von Erdmassen realisiert werden kann um zeitliche Verzdgerungen im Bau-

ablauf zu verringern.

Wesentliche bestandsgefahrdende Risiken sieht die Werkleitung nicht.

Die Werkleitung schéatzt kiinftig eine Verbesserung der Vermdégens-, Finanz- und Ertragslage im
Hinblick auf die Neuregelung der gesetzlich anzuwendenden Kalkulationsvorschriften, die nunmehr
eine Einbeziehung von kalkulatorischen Abschreibungen in die Gebihrenkalkulation zulasst, als
maoglich ein.

Positiv auf die kiinftige Gebuhrenentwicklung dirfte sich nach Einschatzung der Werkleitung auch
die weitere SchlieBung von Baulliicken sowie die Vermarktung der bereits erschlossenen Gewer-
begebiete auswirken.

Nach dem Ergebnis unserer Prifung und den dabei gewonnenen Erkenntnissen ist die Beurteilung
der Lage des Eigenbetriebes, insbesondere der Annahme der Fortfihrung der Unternehmenstéatig-
keit und der wesentlichen Chancen und Risiken der zukinftigen Entwicklung, plausibel und folge-
richtig abgeleitet. Die Lagebeurteilung durch die Werkleitung ist dem Umfang nach angemessen
und inhaltlich zutreffend.

Feststellungen geman § 321 Abs.1 Satz 3 HGB

Die Fristen zur Aufstellung des Jahresabschlusses 2024 ach § 24 Abs. 1 EigVO und die Frist zur
Feststellung des gepriften Jahresabschlusses nach § 24 Abs. 3 EigvVO wurden nicht eingehalten.

Nach § 18 EigVO hat die Werkleitung den Oberburgermeister und den Werksausschuss mindes-
tens halbjéhrlich Uber die Entwicklung der Ertrdge und Aufwendungen sowie die Abwicklung des
Vermoégensplans schriftlich zu unterrichten. Ein Zwischenbericht nach § 18 EigvO wurde nicht vor-

gelegt.
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D. PRUFUNGSDURCHFUHRUNG

Gegenstand der Priifung

Wir haben den Jahresabschluss zum 31.12.2024 unter Einbeziehung der Buchfihrung sowie den
Lagebericht fur das Wirtschaftsjahr 2024 gepruft.

Die Prufung des Jahresabschlusses hat sich darauf erstreckt, ob die gesetzlichen Vorschriften zur
Rechnungslegung und die sie erganzenden Bestimmungen der Satzung beachtet sind.

Die OrdnungsmafRigkeit der Buchfihrung, die Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lagebe-
richts sowie die Erteilung der erforderlichen Auskinfte und Nachweise liegen in der Verantwortung

der gesetzlichen Vertreter des Eigenbetriebes.

Unsere Aufgabe erstreckt sich demgegentber auf die Abgabe eines Urteils Uber den Jahresab-
schluss und den Lagebericht, das sich auf der Grundlage unserer Abschlussprifung ergibt.

Bei unserer Prufung haben wir auftragsgemal die Vorschriften des § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 HGrG
und den hierzu vom IDW nach Abstimmung mit dem Bundesministerium der Finanzen veroffentlich-
ten IDW Prifungsstandard ,Fragenkatalog zur Prifung nach § 53 HGrG* (IDW PS 720) beachtet.

Die Beurteilung der Angemessenheit des Versicherungsschutzes des Betriebs, insbesondere ob al-
le Wagnisse bedacht und ausreichend versichert sind, war nicht Gegenstand des uns erteilten Auf-

trags zur Jahresabschlussprifung.

Die Prufung der Einhaltung anderer gesetzlicher Vorschriften (z. B. Steuerrecht, Arbeitsrecht etc.)
gehdort nur insoweit zu unseren Aufgaben, als sich daraus Ruckwirkungen auf den Jahresabschluss

oder den Lagebericht ergeben.

Auf die Aufdeckung und Aufklarung strafrechtlicher Tatbestande und aufRerhalb der Rechnungsle-
gung begangener Ordnungswidrigkeiten ist die Abschlussprifung ihrem Wesen nach nicht ausge-

richtet.

Unsere Prifung hat sich nicht darauf zu erstrecken, ob der Fortbestand des gepriiften Betriebs oder
die Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit der Werkleitung zugesichert werden kann (8 317 Abs. 4a
HGB).
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Art und Umfang der Priifung

Die Prufung fand in den Monaten Januar und Februar 2026 in unseren Geschéftsraumen statt. Wir
haben Art und Umfang der Prifung, soweit nicht aus nachstehendem Bericht ersichtlich, in unseren

Arbeitsunterlagen festgehalten.

Ausgangspunkt unserer Prifung war der von uns geprifte und mit dem uneingeschrankten Bestéati-
gungsvermerk versehene Jahresabschluss zum 31.12.2023 (Vorjahresabschluss).

Unsere Prifung nahmen wir unter Beachtung der Vorschriften der 88 316 ff. HGB sowie der in den
entsprechenden Prifungsstandards des Instituts der Wirtschaftsprifer (IDW) niedergelegten Grund-

satze ordnungsmafiger Durchfiihrung von Abschlussprifungen vor.

Danach ist die Prifung so zu planen und durchzufiihren, dass falsche Darstellungen aufgrund von
Irrtimern und von dolosen Handlungen (d. h. Manipulationen der Rechnungslegung oder Vermo-
gensschadigungen), die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss vermittelten Bildes
der Vermdgens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit er-

kannt werden.

Unsere Prifungsstrategie basierte auf einem risikoorientierten Prifungsansatz. Sie erforderte zu-
nachst eine vorlaufige Einschatzung des Umfelds, der Lage, der Geschéftsrisiken und des internen
Kontrollsystems des Eigenbetriebs. Ferner erfolgte eine Beurteilung des Risikos einer wesentlichen
Fehlaussage sowohl auf Ebene des Jahresabschlusses insgesamt als auch auf Aussageebene, das
hei3t flr die Abbildung einzelner Arten von Geschaftsvorfallen und fir einzelne Kontensalden und
Abschlussangaben. Daraufhin wurden Prifungsziele identifiziert sowie die Art und der Umfang der

einzelnen Prifungshandlungen ausgewahlt.

Als Ergebnis des Risikobeurteilungsprozesses sowie der Festlegung von Prifungsstrategie und
Prifungszielen haben wir folgende Schwerpunkte unserer Prifung festgelegt:

Anlagevermdégen und Sonderposten,

Umsatzerlése und Materialaufwand,

Vollstandigkeit und Richtigkeit der Angaben im Anhang sowie

Vollstandigkeit und Plausibilitat der Angaben im Lagebericht.

Das rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem zeichnet sich durch einen bei Betrieben die-
ser GroRRe Ublichen geringen Grad an Funktionstrennung aus. Zwecks Beurteilung von Angemes-
senheit und Wirksamkeit dieses Systems haben wir uns ausreichende Kenntnisse tUber den Um-
gang der Werkleitung mit den Geschéftsrisiken und Uber die Organisation der Geschaftsprozesse
im Eigenbetrieb verschafft. Daher umfassten die Prifungshandlungen zur Erlangung von Prifungs-

nachweisen im Wesentlichen Einzelfallprifungen und analytische Prifungshandlungen.
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Den Lagebericht haben wir zuséatzlich dahingehend geprift, ob er mit dem Jahresabschluss und den
bei unserer Prifung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den gesetzlichen Vorschriften
entspricht, insgesamt eine zutreffende Darstellung von der Lage des Eigenbetriebes vermittelt und
die voraussichtliche Entwicklung des Eigenbetriebs zutreffend darstellt.

Die Werkleitung und die von ihr benannten Auskunftspersonen haben alle erforderlichen Aufklarun-

gen und Nachweise erbracht.

Die Werkleitung hat uns in der berufstblichen Vollstandigkeitserklarung schriftlich bestatigt, dass in
der Buchfiihrung und im Jahresabschluss zum 31.12.2024 alle bilanzierungspflichtigen Vermégens-
werte, Verpflichtungen, Wagnisse und Abgrenzungen bertcksichtigt, samtliche Aufwendungen und
Ertrage enthalten und alle erforderlichen Angaben gemacht sind.

Die Werkleitung hat hierin ferner erklart, dass der Lagebericht hinsichtlich erwarteter Entwicklungen
alle fur die Beurteilung der Lage des Eigenbetriebes wesentlichen Gesichtspunkte sowie die nach
§ 23 EigVO erforderlichen Angaben enthalt.
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E. FEESTSTELLUNGEN UND ERLAUTERUNGEN ZUR RECHNUNGSLEGUNG

OrdnungsmaRigkeit der Rechnungslequng

Buchfuhrung und weitere gepriifte Unterlagen

Die Bucher des Eigenbetriebes sind ordnungsmanig gefiuhrt. Die Belegfunktion ist erfillt. Die Buch-
fuhrung und die weiteren gepriften Unterlagen entsprechen nach unseren Feststellungen den ge-

setzlichen Vorschriften und den erganzenden Bestimmungen der Satzung.

Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Bestimmungen der Eigenbetriebsverordnung
Saarland (EigVO) erstellt. Erganzend sind die Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetz-

buches zu beachten.

Im Jahresabschluss zum 31.12.2024 des Eigenbetriebes Abwasserbetrieb St. Ingbert sind alle far
die Rechnungslegung geltenden gesetzlichen Vorschriften einschlie3lich der deutschen Grundsatze
ordnungsmafiger Buchfihrung und aller gro3enabhéngigen, rechtsformgebundenen oder wirt-

schaftszweigspezifischen Regelungen sowie die Normen der Satzung beachtet.

Der von uns geprufte Jahresabschluss zum 31.12.2024 ist ordnungsgemaf aus den Blchern und
den sonst erforderlichen Aufzeichnungen entwickelt worden. Die Er6ffnungsbilanzwerte wurden kor-

rekt aus dem Vorjahresabschluss Gbernommen. Dabei wurden nachstehende Grundsatze beachtet:

a. Bestandsnachweise

Die Vermogensgegenstande und Schulden sind ordnungsgeman nachgewiesen.

b. Bewertung

Wegen der Bewertung der einzelnen Vermogens- und Schuldposten verweisen wir auf die Anga-
ben im Anhang (Anlage 1/3), sowie Abschnitt E.Il.1. des Prufungsberichts.

c. Gliederung

Die Gliederung der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgte nach den Formblat-
tern 1 und 4 der EigVvO.

Dem Grundsatz der Gliederungsstetigkeit wurde Rechnung getragen.
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d. Anhang

Der Anhang enthalt alle nach den gesetzlichen Vorschriften erforderlichen Angaben und Erlau-
terungen.

Lagebericht

Der Lagebericht entspricht den gesetzlichen Vorschriften. Der Lagebericht steht im Einklang mit
dem Jahresabschluss sowie mit den von uns bei der Prifung gewonnenen Erkenntnissen. Er ver-
mittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebes. Unsere Prifung hat zu
dem Ergebnis gefuhrt, dass im Lagebericht die wesentlichen Chancen und Risiken der zukinftigen
Entwicklung zutreffend dargestellt sind, und dass die Angaben nach 8§ 23 EigVO vollstandig und zu-
treffend sind.
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Gesamtaussage des Jahresabschlusses

Wesentliche Bewertungsgrundlagen und deren Anderungen

Der Jahresabschluss des Eigenbetriebes Abwasserbetrieb St. Ingbert zum 31.12.2024 ist von den
gesetzlichen Vertretern hinsichtlich Bilanzierung und Bewertung unter der Annahme der Fortfiihrung
der Unternehmenstétigkeit (going concern; § 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB) aufgestellt worden.

Im Ubrigen verweisen wir beziiglich der wesentlichen Bewertungsgrundlagen auf die entsprechen-
den Angaben im Anhang (Anlage 1/3).

Sachverhaltsgestaltende MaRnahmen

Berichtspflichtige Tatsachen aus sachverhaltsgestaltenden Malinahmen mit wesentlichen Auswir-
kungen auf die Gesamtaussage des Jahresabschlusses lagen nach dem Ergebnis unserer Pri-
fungshandlungen im Prifungszeitraum nicht vor.

Zusammenfassende Beurteilung

Nach unserer pflichtgeman durchgefihrten Prifung sind wir zu der in unserem Bestatigungsver-
merk getroffenen Beurteilung gelangt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsétze
ordnungsmaliger Buchfiihrung ein den tatsachlichen Verhaltnissen entsprechendes Bild der Ver-

maogens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebes vermittelt.
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. Analyse des Jahresabschlusses
Ertragslage
Die Ertragslage wird nachfolgend in einer nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten abge-
leiteten Ergebnisrechnung dargestellt.
2024 2023 Veranderung

T€ % T€ % T€ %
Umsatzerldse 9.596 100,0 9.654 100,0 -58 -0,6
Gesamtleistung 9.596 100,0 9.654 100,0 -58 -0,6
Materialaufwand 6.214 64,8 5.651 58,5 563 +10,0
Rohertrag 3.382 35,2 4.003 41,5 -621 -15,5
Abschreibungen 2.349 24,5 2.264 23,5 85 +3,8
Zinsaufwandssaldo 755 7,9 676 7,0 79 11,7
Sonstige Aufwendungen 735 7,7 652 6,8 83 +12,7
Betriebsergebnis -457 -4,8 411 4,3 -868 --
Neutrales Ergebnis 16 0,2 -103 -1,1 119 --
Jahresergebnis -441 -4.6 308 3.2 -749 --

Der Rohertrag ist bei einer Verminderung der Gesamtleistung und bei einer Erhéhung des Material-
aufwands um T€ -621 bzw. -15,5 % zuriickgegangen und betragt fur das Wirtschaftsjahr T€ 3.382.
Die Verminderung der Gesamtleistung resultiert aus dem Rickgang der Umsatzerlose, der durch

die geringeren Niederschlagswassergebihren und die geringeren Verwaltungsgebihren bedingt ist.
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Die Abwassermengen und Umsatzerldse setzen sich wie folgt zusammen:
2024 2023
Tcbm/ €/cbm Tcbm/ €/cbm
T€ Tgm €/gm T€ Tgm €/gm
Schmutzwasser
Schmutzwasser 5.487,3 1.698,8 3,23 5.488,5 1.699,2 3,23
Schmutzwasser Fremdwasserbezug 3,3 1,0 3,23 2,8 0,9 3,23
Absetzungen nach 8§ 13 der Verwaltungsgebihren 8,0 13,0
Abwasserbeitrags- und Gebihren-satzung -228,9  -70,9 3,23 -232,7 -72,0 3,23
5.269,8 1.629,0 3,23 5.271,6 1.628,1 3,23
Niederschlagswasser
abflusswirksame Flachen die keine
StralRen sind
- privat 2.547,3 3.489,5 0,73 2.574,8 3.527,1 0,73
- kommunal 200,1 274,1 0,73 2258 309,33 0,73
2.747,5 3.763,6 0,73 2.800,5 3.836,4 0,73
Bundes-, Landstra3en und Bundes-
autobahn 1.310,4 1.795,0 0,73 1.310,4 1.795,0 0,73
Summe Niederschlagswasser 4.057,8 5.558,6 0,73 4.111,0 5.631,4 0,73
Auflésung von Zuschissen 268,7 271,2
Insgesamt 9.596.3 9.653.8
Die Abwassergebihren waren unverandert wie folgt festgesetzt:
2024 2023
€ €
Schmutzwassergebihr (cbm) 3,23 3,23
Oberflachenentwasserungsgebihr (gm) 0,73 0,73

Die Schmutzwassermengen sind gegenuber dem Vorjahr um 0,9 Tm3 bzw. rd. 1% gestiegen.

Die versiegelten Flachen sind im Wirtschaftsjahr um Tgm 73 zurlickgegangen, was zu einer Um-

satzerverminderung von T€ 53 fihrte.

Abwasserbetrieb St. Ingbert

54 von 260 in Zusamenstell ung

2024



TOP 6

WHST

—— -17 -

Der Materialaufwand hat sich wie folgt entwickelt:

2024 2023
T€ % T€ %
Beitrage EVS 5.574 89,6 5.169 91,4
Unterhaltung Abwasserleitungsnetz 219 3,5 243 4,3
stadtischer Betriebshof 340 55 207 3,7
sonstige Fremdleistungen 37 0,6 15 0,3
Unterhaltung an Gewasser 30 0,5 0 0,0
Energie, Wasser, Abwasser 14 0,2 17 0,3
6.214 100,0 5.651 100,0

Wesentlicher Bestandteil der Materialaufwendungen ist der EVS-Beitrag. Dieser hat sich wie folgt

entwickelt:
2024 2023
T€ Tcbm €/cbm T€ Tcbm €/cbm
EVS-Beitrag 5.566 1.656 3,360 5.165 1.641 3,146

Die Abrechnungsgrundlage fir den EVS-Beitrag 2024 ist der gebuhrenpflichtige Frischwasserver-
brauch des Jahres 2022, fir den EVS-Beitrag 2023 der gebuhrenpflichtige Frischwasserverbrauch
des Jahres 2021.

Die sonstigen Fremdleistungen in Hohe von T€ 37 enthalten Aufwendungen im Zusammenhang mit

Mah- und Holzfallarbeiten.

Der Anstieg der Abschreibungen um T€ 85 ist insbesondere auf die Zugange im Bereich Betriebs-
und Geschaftsausstattung, Mischwasserkandle sowie Regenwasserkanale zurickzufuhren. Zur

Entwicklung des Anlagevermdgens vgl. Anlage I/4.

Der Zinsaufwand erhohte sich bei einer Darlehensneuaufnahme in H6he von T€ 5.430 im Wirt-
schaftsjahr um T€ 79 auf T€ 755 und betrifft fast ausschlief3lich Zinsaufwendungen im Zusammen-

hang mit den Darlehensverbindlichkeiten.
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Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen betreffen:
2024 2023 Veranderung
T€ T€ T€
Verwaltungskostenbeitrag 531 449 82
Inkassokosten und Kosten fir Verbrauchsabrechnung
durch die Stadtwerke 105 105 0
Sonstiges 99 98 1
735 652 83

Im Berichtsjahr wird ein Betriebsergebnis von T€ -457 ausgewiesen; es liegt um T€ -868 unter

dem Vorjahreswert.

Das neutrale Ergebnis setzt sich wie folgt zusammen:

2024 2023 Veranderung
T€ T€ T€
Ertrage
Kostenerstattung 30 3 27
Auflésung Rickstellungen 0 7 -7
30 10 20
Aufwendungen
Sonstige Aufwendungen fiir den besonderen Finanzausgleich 3 0 3
Verlust aus Abgang des Anlagevermdgens 0 113 -113
Aufwendungen fir Schadensfélle 11 0 11
14 113 -99
Saldo 16 -103 119

Das Jahresergebnis bewegt sich mit T€ -441 um rund T€ -749 unter dem Vorjahresniveau.
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Vermdgenslage

Zur besseren Beurteilung der Vermogens- und Finanzlage des Unternehmens und deren Veran-
derungen gegeniiber dem Vorjahr wurden aus den Handelshilanzen der Jahre 2024 und 2023 so

genannte Strukturbilanzen abgeleitet und zu Vergleichszwecken gegenubergestellt.

Dazu wurden abweichend vom handelsrechtlichen Gliederungsschema folgende Posten zusam-
mengefasst bzw. saldiert:

o die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und die sonstigen Vermogensgegenstande
zum Posten "Forderungen gegen Dritte",

o die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und die sonstigen Verbindlichkeiten zum
Posten "Verbindlichkeiten gegeniber Dritten".
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Vermodgensstruktur 31.12.2024 31.12.2023 Veranderungen
T€ % T€ % T€ %-Pkte
Anlagevermdgen
Immaterielle Vermdgensgegenstande  1.133 1,4 1.195 15 -62 -0,1
Sachanlagen 77.070 95,2 75.832 96,9 1.238 -1,7
78.203 96,6 77.027 98,4 1.176 -1,8
Umlaufvermdgen
Forderungen
- gegen Dritte 136 0,1 336 0,4 -200 -0,3
- an Stadt/andere Eigenbetriebe 123 0,2 53 0,1 70 0,1
Flussige Mittel 2.522 3.1 866 11 1.656 2,0
aktiv. Rechnungsabgrenzungsposten 1 0,0 2 0,0 -1 0,0
2.782 3,4 1.257 1,6 1.525 1,8
Gesamt 80.985 100,0 78.284 100,0 2.701 0,0
Kapitalstruktur 31.12.2024 31.12.2023 Veranderungen
T€ % T€ % T€ %-Pkte
Wirtschaftlich Eigene Mittel
Eigenkapital 32.498 40,0 32.939 42,0 -441 -1,9
Sonderposten 11.956 14,8 12.094 15,4 -138 -0,7
44.454 54,8 45.033 57,4 -579 -2,6
Langfristige Fremdmittel
Darlehen 35.009 43,3 31.722 40,6 3.287 2,7
35.009 43,3 31.722 40,6 3.287 2,7
kurzfristige Fremdmittel
Ruckstellungen 51 0,1 49 0,1 2 0,0
Verbindlichkeiten gegeniiber
- Kreditinstituten (kurzfristig) 238 0,3 209 0,3 29 0,0
- Dritten 767 0,9 663 0,8 104 0,1
-verbundenen Unternehmen 161 0,2 346 0,5 -185 -0,3
- Stadt 305 0,4 262 0,3 43 0,1
1.522 19 1.529 2,0 -7 -0,1
Gesamt 80.985 100,0 78.284 100,0 2.701 0,0
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Anlagevermodgen

Der Rickgang der immateriellen Vermégensgegenstande resultiert aus den Abschreibungen in HO-
he von T€ 62.

Das Sachanlagevermdgen einschliel3lich der immateriellen Anlagewerte, mit 96,6 % der Bilanzsum-
me der bedeutendste Aktivposten, hat sich im Einzelnen wie folgt entwickelt:

2024
T€
Zugang an fertigen Anlagen 2.167
Veranderung der Anzahlungen und Anlagen im Bau 1.358
Netto-Investitionen ins Anlagevermdgen 3.525
Anlagenabgange 0
Planmé&Rige Abschreibungen 2.349
Veranderung des Anlagevermdégens 1.176

Die im Berichtsjahr fertiggestellten MalRnahmen betreffen im Wesentlichen Kanalanschlisse
(T€ 110), die Haltung "Josefstaler Stral3e" (T€ 417), die Haltung "Betzentalstra3e" (T€ 389), die
Haltung "Spieser StraBe" (T€ 203), die Haltung "Feldgasse" (T€ 187) sowie das Ab-
wasserkataster 2024 (T€ 609).

Die Zugange zu den technischen Anlagen und zur Betriebs- und Geschéaftsausstattung betreffen

im Wesentlichen den Kauf eines mobilen Stromerzeugers in Héhe von 137 T€.

Die Zugange zu den Anlagen im Bau betreffen vor allem die "Kanalsanierung Obere Kaiserstr. 3.
BA" (T€ 463), die "Kanalsanierung Josefstaler Str. 3. BA" (T€ 238), die "Kanalsanierung in der Lau-
erswiese" (T€ 293), die "Erweiterung Pumpwerk Ro80 Geistkirchen" (T€ 68) sowie die Prozessleits-

ysteme Pumpwerke (T€ 279).
Zur Entwicklung des Anlagevermdgens vgl. Anlage 1/4.

Umlaufvermégen

Die Forderungen gegen Dritte betreffen insbesondere einerseits Forderungen aus Lieferungen und
Leistungen mit T€ 50 aus der Veranlagung der Niederschlagswassergebuhr, mit T€ 5 aus Kanalher-
stellungsbeitrdgen und andererseits sonstige Vermdgensgegenstande i.H.v. T€ 8, die bewilligte For-
dermittel der Aktion Wasserzeichen betreffen.

Die flussigen Mittel beinhalten das bei der Stadt gefiuihrte Verrechnungskonto zur Abwicklung des

Zahlungsverkehrs. Zur Entwicklung der Flissigen Mittel vgl. Abschnitt 3.
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Wirtschaftlich eigene Mittel

Das Eigenkapital des Eigenbetriebes ist auf Grund des Jahresfehlbetrag um T€ -441 auf T€ 32.498
zurlickgegangen und betragt damit zum Abschlussstichtag 40,0 % (Vj. 42,0 %) der um T€ 2.701
gestiegenen Bilanzsumme.

Der Rickgang des Sonderpostens resultiert aus Zufiihrungen von T€ 131 bei Auflésungen im Ge-
schéftsjahr von T€ 269.

Langfristige Fremdmittel

Der Anstieg der Darlehen um T€ 3.287 ergibt sich aus einer Kreditaufnahme in Hohe von T€ 5.430
bei planmafigen Tilgungsleistungen im Wirtschaftsjahr von T€ 2.144.

Kurzfristige Fremdmittel

Im Wirtschaftsjahr wurden im Wesentlichen Ruckstellungen fir interne Jahresabschlussarbeiten

und externe Prifungskosten gebildet.

Die kurzfristigen Verbindlichkeiten gegeniber Kreditinstituten beinhalten Tilgungs- und Zinsleistun-
gen des Jahres 2024, die erst im Folgejahr gezahlt wurden.

Die Verbindlichkeiten gegentber Dritten beinhalten Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leis-
tungen in Hohe von T€ 343 sowie sonstige Verbindlichkeiten in Hohe von T€ 420. Die Verbindlich-
keiten aus Lieferungen und Leistungen entfallen mit T€ 309 auf investive BaumalRnahmen. Die
sonstigen Verbindlichkeiten enthalten insbesondere Rickerstattungsanspriiche von Gebihrenzah-
lern aus der Schmutzwassergebuhr fir nachweislich nicht in die Kanalisation gelangtes Frischwas-
ser (T€ 188), Verbindlichkeiten aus vereinnahmten und noch zu verwendenden Mitteln der Aktion
Wasserzeichen (T€ 118) sowie die mit der bilanzierten Forderung korrespondierende Verbindlich-
keit im Rahmen der Kostenbeteiigung der Firma Festo an der Kanalbaumallhahme
"Gottlieb-Stoll-StralRe und Obere KaiserstralRe" (T€ 74). Im Jahr 2024 hat die Firma Festo eine Kos-
tenbeteiligung in Hohe von T€ 50 geleistet.

Die Verbindlichkeiten gegenuber verbundenen Unternehmen bestehen mit T€ 161 gegenlber den
Stadtwerken St. Ingbert im Zusammenhang mit Zahlerablesungen, Inkasso und Verbrauchsabrech-

nungen.
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Bei den Verbindlichkeiten gegeniber der Stadt handelt es sich mit T€ 290 um Verwaltungskosten-

beitrage fur das 4. Quartal 2024, die zum Bilanzstichtag noch nicht beglichen waren.

Gegenuber der Stadt bestehen auch Verbindlichkeiten aus der Nebenkostenabrechnung fir das
Haus Uhl (T€ 15).

Die Deckungsverhéaltnisse zu den Abschlussstichtagen haben sich wie folgt entwickelt:

Deckungsverhaltnisse 31.12.2024 31.12.2023 Veranderung
T€ % T€ % T€
Wirtschaftlich eigene Mittel 44.454 56,8 45.033 58,5 -579
langfristige Fremdmittel 35.009 44,8 31.722 41,2 3.287
Langfristige Mittel 79.463 101,7 76.755 99,6 2.708
Anlagevermégen 78.203 100,0 77.027 100,0 1.176
Uber-/Unterdeckung 1.260 1,7 -272 -0,4 1.532

Die Gegenulberstellung der Vermégensposten und lhrer Finanzierung nach der Fristigkeit zeigt eine
erhohte Uberdeckung im langfristigen Bereich.
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Finanz- und Liquiditatslage

Die Verénderung des Finanzmittelbestands sowie die daflir urséchlichen Mittelbewegungen werden

anhand der nachfolgenden Kapitalflussrechnung aufgezeigt:

Kapitalflussrechnung 2024 2023
T€ T€
Langfristiger Bereich
(1) Mittelzufluss aus der Ifd. Geschéftstatigkeit
Jahresgewinn/-verlust (-) -441 308
Abschreibungen 2.349 2.264
Abnahme(-)/Zunahme(+) der Rickstellungen 2 -15
Anlagenabgange 0 113
Auflésung Sonderposten/Zuschisse -269 -272
Abnahme/Zunahme der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungs-
tatigkeit zuzuordnen sind 131 -27
Abnahme/Zunahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistung-
en sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungs-
tatigkeit zuzuordnen sind -9 6
1.763 2.377
(2) Investitionsbereich
Auszahlungen fur Investitionen in das Anlagevermogen -3.524 -5.607
Einzahlungen aus Zuschiissen 131 231
Zuschussabgénge 0 0
-3.393 -5.376
(3) Einanzierungsbereich
Darlehensaufnahme 5.430 4.680
Darlehenstilgungen -2.144 -1.951
Kapitalzufluss/abfluss (-) 3.286 2.729
(4) Einanzmittelbestand
Zahlungswirksame Veranderung des
Finanzmittelbestandes (Zwischensummen 1-3) 1.656 -270
Finanzmittelbestand am Anfang des Wirtschaftsjahres 866 1.136
Finanzmittelbestand am Ende des Wirtschaftsjahres 2.522 866
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F. EESTSTELLUNGEN AUS ERWEITERUNGEN DES PRUFUNGSAUFTRAGS

l. Feststellungen im Rahmen der Prifung nach 8 53 HGrG

Im Rahmen unserer Abschlussprifung haben wir auftragsgemafd auch die OrdnungsmaRigkeit der Ge-
schaftsfuhrung geman § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 HGrG (Haushaltsgrundsatzegesetz) gepruft. Insbesondere
wurde untersucht, ob die gesetzlichen und satzungsmaéafigen Bestimmungen eingehalten wurden und ob
die Geschaftstatigkeit mit ausreichender Sorgfalt ausgeulibt wurde.

Unserer Prifung legten wir den Fragenkatalog zur Prifung der Ordnungsmafigkeit der Geschaftsfiihrung
und der wirtschaftlichen Verhaltnisse nach § 53 HGrG (IDW PS 720) zu Grunde (vgl. Anlage VI). Den
Mafstab fur die Ordnungsmafigkeit der Geschaftsfihrung bildet die Vorschrift des § 92 Abs. 1 AktG, nach
der die Vorstandsmitglieder die Sorgfalt eines ordentlichen Geschéftsleiters anzuwenden haben. Im Rah-
men dieser Bestimmungen sind nur wesentliche, grob fehlsame und missbrauchliche kaufmannische Er-
messensentscheidungen oder vergleichbare Unterlassungen zu beanstanden.

Die zuvor erwahnten Grundsatze verlangen uUber die Anforderungen der Berichterstattung nach
§ 321 HGB eine erweiterte Berichterstattung. Soweit hierdurch eine solche erforderlich war, verweisen wir
auf die entsprechenden Posten des Jahresabschlusses und die Besprechung der wirtschaftlichen Verhalt-

nisse.

Zu unseren Feststellungen beziglich Fristeinhaltungen und Berichterstattung vgl. Anlage VI Fragenkreis
7d (Fristen) und Fragenkreis 10a (Zwischenbericht).

Beanstandungen waren im Ubrigen nicht zu erheben.
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Abwasserbetrieb — Eigenbetrieb der Stadt St. Ingbert Anlage 1/2
Gewinn- und Verlustrechnung 2024
2024 2023
Euro Euro

1. Umsatzerldse 9.596.272,55 9.653.729,60
2. Andere aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00
3. Sonstige betriebliche Ertrage 30.031,07 10.886,79
4. Materialaufwand

Aufwendungen fiir bezogene Leistungen 6.213.883,20 5.650.869,12
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermoégens-

gegenstdnde des Anlagevermoégens und

Sachanlagen 2.349.240,00 2.263.575,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen 749.039,50 765.577,22
7. Sonstige Zinsen und dhnliche Ertrage 70.417,12 56.893,90
8. Zinsen und dhnliche Aufwendungen 825.489,55 733.000,07
9. Jahresgewinn/-verlust -440.931,51 308.488,88
Nachrichtlich
Verwendung des Jahresgewinnes
a) zur Tilgung des Verlustvortrages
b) zur Einstellung in Ricklagen
c) zur Abfihrung an den Haushalt

der Stadt
d) auf neue Rechnung vorzutragen
Behandlung des Jahresverlustes
a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag -440.931,51

b) durch Abbuchung von den Riicklagen auszugleichen
c¢) aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen
d) auf neue Rechnung vorzutragen

67 von 260 in Zusamenstell ung



TOP 6

Anhang
zum Jahresabschluss 2024

Abwasserbetrieb
Eigenbetrieb der Stadt St. Ingbert

fiir das Wirtschaftsjahr 2024
ALLGEMEINES

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024 wurde erstellt unter Beachtung der Vorschriften
des KSVG und der Eigenbetriebsverordnung in der jeweils giiltigen Fassung.

GLIEDERUNGSGRUNDSATZE

Der Ausweis und die Gliederung der Bilanz, der Gewinn- und Verlustrechnung und des
Anlagenachweises entsprechen grundsétzlich den Formbléttern der EigVO. Erweiterungen
gemd § 265 Abs. 5 Satz 2 HGB betreffen das Anlagevermdgen. Die liquiden Mittel werden,
da der Abwasserbetrieb tliber kein eigenes Bankkonto verfiigt und die Zahlungsabwicklung iiber
eine Einheitskasse mit der Stadt im Rahmen der gemeinsamen Mittelbewirtschaftung erfolgt,
als Forderungen an die Stadt ausgewiesen.

Der Ausweis der Auflosungsbetrige der Zuwendungen erfolgt unter den Umsatzerlosen.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren erstellt.

Anlange I/3 Seite 1
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I. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die an den EVS fiir die Erstellung von Regenwasserentlastungsanlagen zu entrichtenden
Sonderbeitrige werden als Nutzungsrecht unter den immateriellen Vermogensgegenstinden
ausgewiesen und iiber eine Nutzungsdauer von 60 Jahren abgeschrieben.

Die vom Abwasserbetrieb an das Stidtische Produkt Wasser- und Wasserbau gezahlten
Investitionskostenzuschiisse fiir die Mitbenutzung der Béche als Vorfluter werden ebenfalls als
Nutzungsrecht aktiviert. Im Wirtschaftsjahr 2015 erfolgte eine Reduzierung der Nutzungsdauer
von bisher 50 Jahren auf 25 Jahre und damit eine Anlehnung an die Nutzungsdauern von
offenen Gréaben (20-33 Jahre).

Das Sachanlagevermogen wird grundsitzlich auf der Basis von historischen Anschaffungs-
und Herstellungskosten vermindert um planmé ige Abschreibungen angesetzt. Die Bewertung
der Abwasserbeseitigungsanlagen basiert auf der vom Ingenieurbiiro Dumont und Partner,
Neunkirchen, im Jahr 2007 abgeschlossenen Vermogensbewertung; die Bewertung erfolgte auf
den Stichtag 31.12.2002; die notwendigen Anpassungen der Vermogenswerte wurden in der
logischen Sekunde vom 31.12.2002 auf den 1.1.2003 vorgenommen.

Die Bewertung erfolgte, mangels des Vorliegens kompletter Bauakten, mit Hilfe des
Mengenverfahrens in Kombination mit dem Indexverfahren. Auf der Grundlage des
Mengenverfahrens wurden, ausgehend von den vorliegenden technischen Daten der
Kanaldatenbank  (Ldnge, Tiefe, Dimension, Material, Lage u. a.), der
Abwasserbeseitigungsanlagen und unter Zugrundelegung von Einheitspreisen fiir die, zur
Herstellung der Abwasseranlagen notwendigen Teilleistungen, die Wiederbeschaffungskosten
pro Haltung, Schacht sowie Sonderbauwerk ermittelt. Im Rahmen des sich daran
anschlie enden Indexverfahrens erfolgte unter Berlicksichtigung der Baujahre der
Abwasserbeseitigungsanlagen sowie der modifizierten Indexreihen des statistischen Bundes-
sowie Landesamtes eine Riickindizierung und somit eine retrograde Ermittlung der
Anschaffungs- und Herstellungskosten. Eine Verprobung der Angemessenheit der
Einheitspreise sowie der Indexreihen, die entsprechend modifiziert wurden, ist fiir ausgewahlte
Abwasserbeseitigungsanlagen, bei denen die origindren Anschaffungs- und Herstellungskosten
vorlagen, erfolgt. Im Rahmen der Vermogensbewertung wurde des Weiteren eine Anpassung
der Nutzungsdauern der Abwasserbeseitigungsanlagen vorgenommen; die Nutzungsdauern
wurden bei Kanélen, die bis zum 31. Dezember 1990 fertig gestellt waren, von bisher 50 auf
60 Jahre verldngert, fiir Kanédle mit Baujahr zwischen 1. Januar 1991 und 31.Dezember 1996
von 50 auf 80 Jahre sowie mit Baujahr nach dem 31. Dezember 1996 von 60 auf 80 Jahre
angepasst; sich aus der aktuellen Investitionsplanung ergebende frithere Erneuerungszeitpunkte
von Abwasserbeseitigungsanlagen wurden bei der Bemessung der Nutzungsdauern
beriicksichtigt.

Die Aufwendungen im Zusammenhang mit der Erstellung und Fortschreibung des
Kanalkatasters sowie des Flichenkatasters sind unter dem Bilanzposten Betriebs- und
Geschéftsausstattung aktiviert. Ab dem Wirtschaftsjahr 2015 erfolgt fiir die Zugénge eine
Anpassung der der Berechnung der Abschreibung zugrundliegenden Nutzungsdauern von 60
Jahren auf 25 Jahre fiir den Altbestand bzw. auf 15 Jahre auf Neuzugéinge. Durch die
Verkiirzung erfolgt eine Anpassung an den neu festgelegten Verfilmzyklus des Kanalnetzes,
der 15 Jahre umfasst.
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Die geleisteten Anzahlungen und Anlagen im Bau wurden mit den Anschaffungs- und Her-
stellungskosten angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermogensgegenstinde sind zum Nominalwert angesetzt.

Die sonstigen Riickstellungen decken alle erkennbaren Risiken und Verpflichtungen in
angemessener Hohe.

Zuwendungen und empfangene Ertragszuschiisse sind zu Nominalwerten angesetzt. Thre
Auflosung erfolgt tiber die Nutzungsdauer der bezuschussten Sachanlagen.

Die Verbindlichkeiten sind zu Erfiillungsbetragen passiviert.

I1. Erliuterungen zur Bilanz

IMMATERIELLE VERMOGENSGEGENSTANDE

Sie beinhalten neben Software, hautsdchlich die Sonderbeitrdge an den EVS fiir den Bau von
Regenwasserentlastungsanlagen sowie Kostenbeteiligungen an verrohrten Bachldufen zur
Mitbenutzung als Niederschlagswasserkanile.

Die Verdanderung zum Vorjahr betrdgt T€ 62 und resultiert aus den Abschreibungen in Hohe
von T€ 62.

SACHANLAGEVERMOGEN

Im Sachanlagevermdgen sind die Abwasserbeseitigungsanlagen (Kanédle, Regenwasser-
behandlungsanlagen und Pumpwerke) die Betriebs- und Geschiftsausstattung sowie geleistete
Anzahlungen und Anlagen im Bau enthalten. Die Verdnderung zum Vorjahr (+T€ 1,175)

entfillt auf Zugédnge in Hohe von T€ 3.524 sowie Abschreibungen in Hohe von T€ 2.349. Die
im Geschéftsjahr 2024 getitigten Investitionen in Héhe von T€ 3.524 entfallen auf:

Anlage 1/3 Seite 3
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Sachanlagen

1. Abwasserbeseitigungsanlagen

1.1.-1.3.Kanéle (Haltungen und Schéchte) €

Am Windhof 8.316
Betzentalstralte 388.822
Bruchstralie 7.536
Dr.-Erhardt-Stral3e 19.200
Elversberger Stralle 1.789
Feldgasse 186.879
Felsenweg 9.823
Friedhofstralie 2.400
Im Pottaschwald 1.162
In den Schwammwiesen 11.076
Josefstaler Stralle 417.009
Kanalhausanschlisse des Jahres 2024 110.382
Sandstrale 6.895
Schulstralle 503
Spieser Flurstsralie 6.833
Spieser Stralle 203.396
Staugartenstralle 2412
Steckentalstralie 8.960
Steinstralie 10.848
Wiesenstralle 6.217
Winkelstralde 5.832
Zu den Pottaschwiesen 2.326
Gesamtergebnis 1.418.616
1.4. Regewasserbehandlungsanlagen €

RU Ro 12 "Im Stegbruch" 1.301
RRHB Otto-Kaiser-Stralde "Kleber" 55
Gesamtergebnis 1.356
2. Technische Anlagen u.Betriebs-und Geschéftsausstattung €

Abwasserkataster 2024 609.262
Mobiler Stromerzeuger 137.019
Gesamtergebnis 746.281
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3. Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau €

120 - Kanalsanierung in der Lauerswiese 292.891
132 - Prozessleitsystem Pumpwerke 278.890
139 Erweiterung Pumpwerk Ro80 Geistkirch 68.014
142 Kanalsanierung Josefstaler Str. 3. BA 237.506
147 Kanalsanierung Obere Kaiserstr. 3. BA 463.055
50 Erstellung eines Indirekteinleitkatasters |l 7.334
57 Bau von Anlagen 2024 9.638
95/137 Kanalerneuerung Industriestralle 467
Gesamtergebnis 1.357.795

Im Wirtschaftsjahr 2024 wurde keine Anlagen im Bau fertiggestellt.

FORDERUNGEN UND SONSTIGE VERMOGENSGEGENSTANDE

T€
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 54
Forderungen an die Stadt 2.645
Sonstige Vermdgengegenstande 82
2.782

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen entfallen mit T€ 49 auf
Gebiihrenforderungen und betreffen hauptsichlich Forderungen aus
Niederschlagswassergebiihren an Private; mit T€ 5 handelt es sich um Forderungen aus
Kanalherstellungsbetrdagen.

Die Forderungen gegeniiber der Stadt betreffen mit T€ 2.522 Anspriiche gegeniiber der Stadt
aus der gemeinsamen Mittelbewirtschaftung (Verrechnungskonto), was dem Liquiditdtsbestand
des Abwasserbetriebes entspricht sowie dariiber hinaus im Wesentlichen aus Anspriichen aus
von der Stadt an den Abwasserbetrieb weiterzuleitenden Zinsertrdgen, die aus Tages-bzw.
Festgeldanlagen des Liquiditdtsbestandes resultieren.
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EIGENKAPITAL
2024 2023
€ €
l. Stammkapital 1.533.876 1.533.876
Il. Rucklagen 29.020.606 29.020.606
lll. Gewinn/Verlust 1.943.528 2.384.460
(-) Verlustvortrag / (+) Gewinnvortrag 2.384.460 2.075.971
Jahresverlust- / gewinn -440.932 308.489
Gesamt 32.498.010 32.938.942
ZUWENDUNGEN UND EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHUSSE
T€
Stand 01.01.2024 12.094
Zugange 131
Abgange 0
Aufldsung -269
Stand 31.12.2024 11.956

Bei den Zugingen handelt es sich mit T€ 7 um Kanalherstellungsbeitrdge, mit T€ 73 um
Zuwendungen des LfS fiir die Wiederherstellung der Stra endecke in der Josefstalerstra e
(2.BA) sowie mit T€ 50 um den jéhrlichen Kostenanteil der Firma Festo an der Kanalsanierung

Gottlieb Stoll Stra e.
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RUCKSTELLUNGEN

Zusammensetzung und Entwicklung

Inanspruch-
01.01.2024 Zufiihrung nahme Auflosung | 31.12.2024
€ € € € €

Rst Prifungskosten 2022 8.211,00 8.211,00 0,00
Rst Prifungskosten 2023 8.211,00 8.211,00
Rst Prifungskosten 2024 8.211,00 8.211,00

16.422,00 8.211,00 8.211,00 0,00 16.422,00
Rst f.interne Abschl.arbeiten 2021 50,14 50,14 0,00
Rst f.interne Abschl.arbeiten 2022 3.677,67 3.677,67 0,00
Rst f.interne Abschl.arbeiten 2023 21.000,00 17.329,65 3.670,35
Rst f.interne Abschl.arbeiten 2024 0,00 21.000,00 0,00 21.000,00

24.727,81 21.000,00 21.057,46 0,00 24.670,35
Rst.Sonderbeitrag EVS 2022 4.000,00 4.000,00 0,00
Rst.Sonderbeitrag EVS 2023 4.000,00 4.000,00
Rst.Sonderbeitrag EVS 2024 6.000,00 6.000,00

49.149,81 35.211,00 33.268,46 0,00 51.092,35
VERBINDLICHKEITEN
Zusammensetzung

bis zu zwischen 1 Uber finf
einem Jahr [und 5 Jahren Jahre
€ € € €
Verbindlichkeiten gegenuber
Kreditinstituten 35.246.755 2.399.795 7.884.178] 24.962.782
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und
Leistungen 342.780 342.780
Verbindlichkeiten gegeniiber der Stadt 304.783 304.783
Verbindlichkeiten gegeniber
verbundenen Unternehmen 161.457 161.457
Sonstige Verbindlichkeiten 419.917 419.917
36.475.692 3.628.731 7.884.178| 24.962.782

Es bestehen Verbindlichkeiten in Hohe von 32.846.960,00 € mit einer Restlaufzeit von mehr
als einem Jahr. Hierbei handelt es sich um Verbindlichkeiten aus Darlehen bei
Kreditinstituten.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen entfallen mit T€ 309 auf investive
Bauma nahmen.

Bei den Verbindlichkeiten gegeniiber der Stadt handelt es sich mit T€ 290 um
Verwaltungskostenbeitrage fiir das 4. Quartal 2024, die zum Bilanzstichtag noch nicht
beglichen waren, im tibrigen um Verbindlichkeiten aus
Niederschlagswassergebiihrenerstattungen.

Bei den Verbindlichkeiten gegeniiber verbundenen Unternehmen handelt es sich um
Verbindlichkeiten gegeniiber den Stadtwerken die mit T€ 105 hauptsachlich aus dem Entgelt
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fiir die Zidhlerablesung, das Inkasso und der Verbrauchsabrechnung; T€ 55 betreffen
Verbindlichkeiten aus der Verbrauchsabrechnung 2024, die aus zu hohen Abschlagszahlungen
auf das Schmutzwassergebiihrenautkommen der Stadtwerke an den Abwasserbetrieb
resultieren

Die sonstigen Verbindlichkeiten beinhalten im  Wesentlichen mit T€ 188
Riickerstattungsanspriiche der Gebiihrenzahler aus der Schmutzgebiihr fiir nachweislich nicht
in die Kanalisation gelangtes Frischwasser und mit T€ 158 Verbindlichkeiten aus
vereinnahmten Mitteln aus der Aktion Wasserzeichen, die im Rahmen des stddtischen
Forderprogramms zur Entsiegelung, Versickerung, Regenwassernutzung und Dachbegriinung
verwendet werden miissen; dariiber hinaus ist in den Verbindlichkeiten ein Betrag in Hohe von
T€ 74 enthalten, dem eine gleich hohe Forderung gegeniiber steht, womit eine im Jahr 2021 mit
der Firma Festo abgeschlossene Vereinbarung abgebildet wird, in der sich die Firma
verpflichtet, sich bis zu einem Betrag in Hohe von T€ 224 an den Baukosten der
Kanalbauma nahme Gottlieb-Stoll-Stra e und Obere Kaiserstra e zu beteiligen. Im Zuge der
Umsetzung der Bauma nahme erfolgt eine sukzessive Umbuchung der Verbindlichkeit in den
Sonderposten. Im Jahr 2024 hat die Firma Festo eine Kostenbeteiligung in Héhe von T€ 50
geleistet.

PASSIVISCHER RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN

Hierbei handelt es sich um Vorauszahlungen von Niederschlagswassergebiihren fiir das Jahr
2025 in Hohe von T€ 4.
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I11. Erlduterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

UMSATZERLOSE
2024 2023
T€ T€

Gebuhrenaufkommen Schmutzwasser 5.262 5.259
Gebuhrenaufkommen Niederschlagswasser 4.058 4111
Aufldsung von Ertragszuschissen 269 271
Verwaltungsgebihren 8 13

9.596 9.654

Gemd der durch Stadtratsbeschluss vom 8.12.2022 geénderten Abwassergebiihrensatzung
werden ab dem Jahr 2023 Bearbeitungsgebiihren (Verwaltungsgebiihren) fiir die
Erstattungsantrige geméd § 13 AGBS, fiir die Erstanmeldung von Wasserzéhlern, fiir den
Zihlerwechsel sowie fiir Auskiinfte erhoben.

Der geringfiigige Anstieg des Schmutzwassergebiihrenautkommens um T€ +3 gegeniiber
dem Vorjahr resultiert aus dem leicht hoheren gebiihrenpflichtigen Frischwasserverbrauch
(rd. Tcbm +1,0). Der Riickgang des Aufkommens bei der Niederschlagswassergebiihr um
T€ -53 ist im Wesentlichen darauf zuriickzufiihren, dass das Gebiihrenaufkommen des
Jahres 2023 erhoht war um den positiven Saldo aus Nachveranlagungen und Erstattungen
fiir Vorjahre in Hohe von rd. T€ 66 und dieser sich im laufenden Jahr nur auf T€ 4 belaufen
hat.

SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRAGE

Sie belaufen sich auf T€ 30 (T€ 11) und beinhalten hauptsidchlich Kostenerstattungen an die
Stadt St. Ingbert (T€ 20 Hausanschliisse Stidschule und Albert-Weisgerber-Schule), die GGE
(T€ 4 Asphaltdeckensanierung Heinz-Kettler-Stra e) sowie an die Firma Ziiblin (T€ 6) fiir die
Klargrubenentleerung an der Baustelle Grumbachtalbriicke.

MATERIALAUFWAND

Er betrdgt im Wirtschaftsjahr 2024 T€ 6.214 (Vj. T€ 5.651) und setzt sich aus folgenden
Einzelpositionen zusammen:

e cinheitlicher Beitrag an EVS T€ 5.566 (T€ 5.169); der Anstieg ist bei einem um Tcbm
+14 hoheren Frischwasserverbrauch (Anstieg im Jahr 2022 im Vergleich zum Jahr 2021)
auf die Erh6hung des einheitlichen Verbandsbeitrag von 3,146 € / cbm im Jahr 2023 auf
3,360 € / cbm im Jahr 2024 zuriickzufiihren.

o Fremdaufwand fiir Kanalunterhaltung, Inspektion, Stra endeckenerneuerungen, Energie
sowie Planungsleistungen T€ 300 (T€ 275)

e [eistungen des stiddtischen Betriebshofes T€ 340 (T€ 207)
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ABSCHREIBUNGEN

Sie basieren bei den Abwasserbeseitigungsanlagen grundsétzlich auf einer Nutzungsdauer von
60 Jahren (bis 31. Dezember 1989) bzw. 80 Jahren (ab 1. Januar 1990) und wurden linear
vorgenommen. Fiir im Relining-Verfahren sanierte Kandle wurde eine Nutzugsdauer von 30
Jahren unterstellt.

Beim Kanalkataster bzw. Flachenkataster erfolgt ab dem Wirtschaftsjahr 2015 fiir die Zuginge
eine Anpassung der der Berechnung der Abschreibung zugrundliegenden Nutzungsdauern von
60 Jahren auf 25 Jahre fiir den Altbestand bzw. auf 15 Jahre auf Neuzugidnge. Durch die
Verkiirzung erfolgt eine Anpassung an den neu festgelegten Verfilmzyklus des Kanalnetzes,
der 15 Jahre umfasst.

Bei den aktivierten Nutzungsrechten fiir die Mitbenutzung von verrohrten Bichen als Vorfluter
wurde im Wirtschaftsjahr 2015 die Nutzungsdauern von bisher 50 Jahren auf 25 Jahre reduziert
und damit die Nutzungsdauern an die von offenen Griaben (20-33 Jahre) angepasst.

Die Abschreibungen betragen T€ 2.349 (T€ 2.264); vgl. Erlduterungen unter I. und II.
SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN

Sie belaufen sich im Wirtschaftsjahr 2024 auf T€ 749 (Vj. T€ 766)
Darin sind im Wesentlichen enthalten:

e Verwaltungskostenbeitridge fiir die Leistungen der Stadtverwaltung fiir den Eigenbetrieb
Abwasser T€ 531 (T€ 449), dariiber hinaus wurden Verwaltungskostenbeitrige
(Ingenieurleistungen) in Hohe von T€ 370 (T€ 357) aktiviert. Der Anstieg ist vor allem im
Zusammenhang mit der Tariferhdhung zum 1.3.2024 und der Vergiitung der
Rufbereitschaft zum 1.4.2024 zu sehen.

e Hebegebiihr und Gebiihreninkasso der Stadtwerke T€ 105 (T€ 105)

e  Mieten T€ 36 (hauptsidchlich Miete Haus Uhl T€ 35) (V). T€ 36 - Miete Haus Uhl T€ 35)
e  Mietnebenkosten T€ 12 (T€ 12)

e  Geschéftsausgaben T€ 11 (T€ 11)

e Aufwendungen fiir Datenverarbeitung T€ 4 (T€ 4)

e  Priifungs- und Beratungskosten T€ 8 (T€ 10)

e Versicherungsbeitrage T€ 11 (T€ 9)

e Verluste aus Anlageabgédngen T€ 0 (T€ 113)

e  Unterhaltung Betriebs- u. Geschéftsausstattung und GWG T€ 14 (T€ 12)

ZINSERGEBNIS

Die anteiligen Zinsertrdge, die die Stadt aus Tages- und Festgeldanlagen erzielt hat und die auf
den Liquidititsbestand des Abwasserbetriebes entfallen belaufen sich auf T€ 70 (Vj. T€ 57).
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Die Zinsaufwendungen zeigt folgende Tabelle:

2024 2023
T€ T€
Aufwendungen ( Erstattung Verwahrentglte an Stadt) 0 0
Darlehenszinsen 825 733
825 733

Die Erh6hung ist im Zusammenhang mit der Darlehensaufnahme in Hohe von T€ 5.430 zu
sehen, die zu einem Zinssatz in Hohe von 3,47 % (Zinsbindung und Tilgungsdauer 30 Jahre)
zum 30. April 2024 erfolgt ist; dieser Effekt wurde teilweise gemindert durch die mit den
planmi igen Tilgungsleistungen in Héhe von T€ 2.144 einhergehenden Zinsminderungen.

IV. Sonstige Angaben

Die sonstigen finanziellen Verpflichtungen (Bestellobligo) betrugen zum Stichtag 31.12.2024
rd. 3,0 Mio. €.

Der Eigenbetrieb verfiigt nicht iiber eigenes Personal. Er bedient sich des Personals der
Stadtverwaltung. Die hierflir anfallenden Personalaufwendungen werden auf der Basis von
Stundenaufzeichnungen zuziiglich Gemeinkosten von der Stadt als Verwaltungskostenbeitrige
(Kostenerstattungen) an den Eigenbetrieb weiterbelastet.

Die Durchfiihrung der Verbrauchsabrechnung, die Bescheid-Erstellung/-versendung sowie der
Gebiihreneinzug beim Schmutzwasser erfolgt im Rahmen einer Geschéftsbesorgung durch die
Stadtwerke.

Beim Niederschlagswasser erfolgt die Grundlagenermittlung sowie die Bescheid-Erstellung/
-versendung sowie der Gebiihreneinzug durch die Stadtverwaltung. Die Stadtverwaltung stellt
ihre Leistungen mittels Verwaltungskostenerstattung in Rechnung.

DIE LEITUNG

des Eigenbetriebes oblag im Jahr 2024 Herrn Dieter Detemple als Kaufmannischer Werkleiter
sowie Herrn Christian Fettig als Technischer Werkleiter.
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WERKSAUSSCHUSS

Die Aufgaben des Werksausschusses wurden im Jahr 2024 vom Bau- und Werksausschuss
wahrgenommen. Er bestand - neben dem Oberbiirgermeister Prof. Dr. Ulli Meyer als
Vorsitzenden aus folgenden stimmberechtigten Mitgliedern:

1 Abel Joachim Rentner
2 Zitt Albert KFZ- Handwerker
3 Keller Rainer Landesbeamter
4 Hartmann Barbara Dipl. Betriebswirtin, Journalistin
5 Wendel Jeremy Informationselektroniker fiir
Biirosystemtechnik
6 Monzel Dr. Markus Dipl.-Biogeograph
7 Bachmann Rainer Gerd kfm. Angestellter bis 02.07.2024
Blaumeiser Olaf Lebensmitteltechniker ab 03.07.2024
8 Gaa Andreas Kaufmann, bis 02.07.2024
Immobiliensachverstindiger
Diersmann Jan Wirtschaftsjurist ab 03.07.2024
9 Lahm Manfred Werkstoffpriifer bis 02.07.2024
Diipre Roland Bankkaufmann ab 03.07.2024
10 Magenreuter Thomas Dipl. Ingenieur bis 02.07.2024
Heib Wolfgang Rentner ab 03.07.2024
11 Mast Franz-Josef Bankkaufmann bis 02.07.2024
Jung Norbert Ziersteinpolierer ab 03.07.2024
12 Miinzebrock Carina Rechtsanwiltin bis 02.07.2024
Miiller-Sammel Yolanda Rentnerin ab 03.07.2024
13 Rei Lothar Dipl.-Betriebswirt bis 02.07.2024
Marx Jiirgen Versicherungsfachmann (BWYV) ab 03.07.2024
14 Stra berger Ellen Juristin, Verwaltungsdirektorin bis 02.07.2024

Die Sitzungsgelder fiir die Mitglieder des Stadtrates und des Werksausschusses werden durch
die Stadt St. Ingbert getragen.

Das Gesamthonorar des Abschlusspriifers betrifft mit T€ 10 ausschlie lich Abschlussprii-
fungsleistungen.

NACHTRAGSBERICHT

Nach dem Schluss des Geschiftsjahres sind keine Vorginge von besonderer Bedeutung
eingetreten, die wesentliche Auswirkungen auf die Vermdgens-, Finanz- und Ertragslage des
Betriebes haben.

Auswirkungen auf die Vermdgens-, Finanz- und Ertragslage des Betriebes in den Folgejahren
ergeben sich insbesondere aus den fiir die Folgejahre angekiindigten Erh6hungen des EVS-
Beitrages, den Lohn- und Gehaltssteigerungen, der Entwicklung der Energiepreise und damit
auch der Baupreise, der Entwicklung der Inflation im Allgemeinen sowie der Zinsentwicklung.

Anlage /3 Seite 12

79 von 260 in Zusamenstell ung



TOP 6

80 von 260 in Zusammenstell ung



6'VS 9'l L1°€65°220°LL 1119€°202'8L 00'965'2.2'¥9 00'0 00'0vZ'6VE'2 00'9S€°€Z6'L9 LL'LS6'VLYTYL 000 000 00'870'425'€ 11606'0S6'8€EL
8'vs 9'l 112er'zes’sL 11269°690°2L 00'920'715°€9 000 00'822'982°2 00°9S€°€Z6°L9 11°892°€8G°0V1 000 000 00870425 11'606°056'8€ 1 uabejueyseg swwing
000} 00 ¢L0.1'688 ¢LG96'9¥C'C 000 000 000 000 C¢LG96'9¥CC 000 000 00662°2G€") ¢L0.1'688 neg wi usbejuy
pun uabunjyezuy ajejsiees €
¥'8e s'9 00'L12'298'L 00'208'L€2C 00'0£0'925°€ 00'0 00'689'92€ 00'S8€'661°€ 00'2.8°208°G 000 000 00°18Z°9v.L 00°965°190°S
Bunjjejssne -syeyosas pun -sgauleg  Z
8'vS 'L 6€'0v0°180°EL 6€'616'065°2L 00°900'8€6'6S 000 00'€60°0L6'L 00'€16°220°8S 6€'G26'825'2€ L 000 000 00'226'6L1°'L 6£'€56'801°LEL
'S 9l 2T'L0L°9LL 2268568 00'88%' 85} 000 00'8LLLC 00'0£25SL L0V 000 000 000 2TLL0VLL aylamdwing G’}
229 s 00'80L2LY'E 00°€96'06€'€ 00'789'290°C 000 00°105°28 00°'€81°086°L 00'2¥9'€SP'S 000 000 00'9S€’L 00'L62°251'S uabe|uesBbunipueyaqiassemuaboy v’ |
€28 'l 00'G8L'€EEL'L 00°105'92S"2 00'0¥6'958'9 000 00'¥89'902 00'952°0S9'9 00'Lr'e8E VL 000 000 000 00°L¥i'e8E VL sleuesiessemzinwyds ‘€L
¥'.G 'l 00'26%'G02'SL 00'0L0°€S8' VL 00'7SS°2L0°LL 000 00'0Z}'GS€ 00'vEY'299°0L 00'795°0/8'G2 000 000 00'€€9'C 00°'1€6°298'SC ajeuesiessemusboy T'L
6'vS s LL'€VS €SS OY £1'958'0€L'9% 00°0vE'9LY'8E 000 00'029'8€T°L 00'0£9'2LL°2€ 2196121168 000 000 00'€86'SLi'L LL'ELTLEL'E] aleuessassemydsiy ‘L
uabejuesbunbilosagiassemqy ‘|
uabejueyoeg ||
6'6S €' 00°L€L'S6L°L 00'699°2€L’L 00°025'8SL 000 00°29¥'29 00'850'969 00'681°168'L 000 000 000 00'681°168"} apuejsuababsuabowap
|ousjeWIW] SWWNS
669 €€ 00'LEL'S6LL 00699¢EL’}L 00029852 0029v'C9 00850'969 0068171681 000 000 000 0068171681 2)yoay aydljuyeusbeluy |
apuejs
- H6ab: B -3-’- 9| Dm | _
143 €l cl 23 (13 6 8 L 9 S ey € [4 3
"H'A "H'A oing oing oing oing oing oing oing oing oing oing
€eozeLle veozeLle veozeLie T ¥202°10°L0 veozeLLe T+ T + ¥202°10°L0
saJyel obueb
-"YISMIM -qy uauas
usuabueb saayel mobsne
-abueion ="YISMIM ey dgulp ayel
Ham zjessbunq sop apu3z sap apuz Jne uabunq ="YOSHIM Wi
-yonqisoy 121yasqy we ajem we ajem -121yoasqy 9} uabunq puejs uabunyd puejs
‘Iuyosyaing “Buyosyaing -yangysay -yangysay puejspug -|[owwesabue -194Yyasqy Buejuy : pug -nquin abuebqy abuebnz -sBuejuy
uajyezuuay uajsoysbunjjaysiaH pun -sbunyeyasuy suabowuanabejuy sop usjsod

v/l 9bejuy

(217 1€-"10°10) ¥202 1yelsyeyasuIp sep 1ny

slamyoseuuabejuy

19q8Ul"IS IPEIS 4P qaLIIaqUIBIF-qaLIIaGIasSEMAY

Zusammenst el | ung

I N

81 von 260



TOP 6

LAGEBERICHT 2024

Abwasserbetrieb
- Eigenbetrieb der Stadt St. Ingbert -

Branche

Die saarlindische kommunale Abwasserentsorgung unterteilt sich in einen innerértlichen und
einen iiberortlichen Bereich. Die Kommunen unterhalten und bewirtschaften die innerdrtlichen
Abwasserbehandlungsanlagen (Regeniiberlaufbauwerke, Regenriickhaltebecken) und das
innerortliche Kanalnetz iiber das die Abwésser der Haushalte und Unternehmen gesammelt und
iiber das {iiberortliche Hauptsammlernetz des EVS den Kldranlagen, die ebenfalls zum
Vermogen des EVS gehoren, zugeleitet werden. Fiir die Benutzung der iiberortlichen Anlagen
erhebt der EVS einen sogenannten iiberortlichen Beitrag, der den Kommunen entsprechend
ihrem Frischwasserverbrauch (auf der Basis des zweitvorangegangenen Jahres) in Rechnung
gestellt wird. Zusétzlich erhebt der EVS fiir von ithm fiir die Kommunen gebaute
Regenwasserentlastungsanlagen und deren Betrieb Sonderbeitrége.

Nach einer Erhebung des EVS haben im Jahr 2024 46 der 52 saarldndischen Kommunen den
sogenannten  gesplitteten = GebilihrenmalBistab  angewendet, d.h. es wird eine
Schmutzwassergebiihr, die sich am Frischwasserverbrauch orientiert und eine
Niederschlagswassergebiihr, die sich nach der Grofe der abflusswirksamen versiegelten
Flache berechnet, erhoben; von diesen 46 erheben 9 Kommunen zusétzlich eine Grundgebiihr
zwischen 3,00 € und 7,25 € monatlich.

Die iibrigen 6 Kommunen erheben eine Abwassergebiihr, die sich ausschlielich nach dem
Frischwasserverbrauch bemisst; von diesen 6 erheben 3 Kommunen zusitzlich eine
Grundgebiihr in Hohe von 4,00 €, 4,17 € bzw. 13,57 € pro Monat.

Die Aufteilung der Kosten fiir die innerdrtlichen Abwasserbeseitigungsanlagen auf die beiden
Gebiihrenarten Schmutzwassergebiihr und Niederschlagswassergebiihr erfolgt i. d. R. auf der
Grundlage der Berechnung des sogenannten fiktiven Trennsystems; fiir den tiberdrtlichen Teil
beruht die Verteilung auf der Grundlage einer qualifizierten Schitzung des EVS.

Die Abwassergebilihrenentwicklung in den saarlindischen Kommunen ist durch einen
kontinuierlichen Anstieg gekennzeichnet, der auch in den Folgejahren grundsétzlich anhalten
wird.

Griinde hierfiir sind die enormen Reinvestitions- und Instandhaltungskosten fiir die
innerortlichen Kanalnetze, groftenteils bedingt durch einen hohen Erneuerungs- und
Instandhaltungsstau, den es aufzulosen gilt. Gleichzeitig sind im iiberortlichen Bereich durch
die deutliche Erh6hung der Anschlussdichte der Kommunen an die Kldranlagen des EVS und
dem damit verbundenen sehr kapitalintensiven Bau und die anschlieBende Unterhaltung von
tiberwiegend grofl dimensionierten dezentralen Anlagen und den entsprechenden
Hauptsammlern, die Kosten beim EVS, die iiber den Frischwasserverbrauch an die
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Kommunen weiterbelastet werden, prigend. Der in der Vergangenheit zu beobachtende, stetig
fallende Frischwasserverbrauch, im Wesentlichen bedingt durch den demographischen
Faktor, die zunehmende Regenwassernutzung und den Einsatz von Wasser sparenden Geréten
/ Maschinen scheint sich  allmdhlich  abzumildern;  gegenldufig, d. h.
frischwasserverbrauchserhohend wirken sich zunehmend stirker die immer heiBler und
trockener werdenden Sommermonate aus; gleichzeitig ist aber auch ein Anstieg bei den
Erstattungen von Schmutzwassergebiihren, die auf Antrag fiir nachweislich nicht in die
offentliche Abwasseranlage gelangende Frischwasserverbrauchsmengen zu beobachten.

Die sich erhdhend auf die Finanzierungskosten auswirkenden Kalkulationsvorschriften des
EVSG, die weder kalkulatorische Abschreibungen noch eine kalkulatorische Verzinsung
zulieBen, was zu einer zunehmend (teuren) Fremdfinanzierung der Investitionen fiihrt, wurden
durch Art. 2 des Gesetzes Nr.1833 zum 8. August 2014 gedndert. Seit diesem Zeitpunkt darf
im Rahmen der Kalkulation zumindest die Bemessungsgrundlage der Abschreibungen bis zur
Hohe der Wiederbeschaffungskosten erhoht werden; damit wird den Abwasserbetrieben die
Moglichkeit zur Innenfinanzierung erdffnet, wodurch der bisher zu beobachtende, starke
Anstieg der Verschuldung kiinftig eingeddmmt werden kann.

Im Jahr 2024 blieb im Stadtgebiet St. Ingbert die Schmutzwassergebiihr mit 3,23 € / cbm sowie
die Niederschlagswassergebiihr mit 0,73 € qm im Vergleich zum Vorjahr unveréndert.

Fiir einen Musterhaushalt mit einem Frischwasserverbrauch von 120 cbm und einer
versiegelten abflusswirksamen Flache von 200 qm wiirde, was die Hoéhe der
Abwassergebiihrenbelastung insgesamt angeht, die Stadt St. Ingbert bei einem nach Hohe
aufsteigenden Ranking der 52 saarldndischen Kommunen den Rang 12 belegen, d.h. in 40
Kommunen wére die Gebiihrenbelastung hoher als in St. Ingbert.

GESCHAFTSVERLAUF IM WIRTSCHAFTSJAHR 2024

Die Werkleitung wird von Herrn Christian Fettig (technischer Bereich) und Herrn Dieter
Detemple (kaufméannischer Bereich) wahrgenommen. Der Eigenbetrieb hat kein eigenes
Personal. Die Aufgabenerfiillung erfolgt durch stiddtische Bedienstete. Die entsprechenden
Kosten werden dem Betrieb mittels Arbeitszeitaufzeichnungen einschlieBlich
Gemeinkostenzuschlag in Rechnung gestellt und der Stadt erstattet. Die Aufgaben des
Werksausschusses tibernimmt der ,,Bau- und Werksauschuss®.

Anlage II Seite 2

83 von 260 in Zusammenstell ung



Lagebericht des Abwasserbetriebes - Eigenbetrieb der Stadt St. Ingbert

DAS WICHTIGSTE IN KURZE

2024 2023 2022
T€ T€ T€

Bilanzsumme 80.985 78.284 75.297
Eigenkapital 32.498 32.939 32.630
Verbindlichkeiten gegenuber Kreditinstituten 35.247 31.931 29.101
Anschaffungswerte Anlagevermogen 142.475 138.951 133.716
Buchwerte Anlagevermdgen 78.202 77.028 73.797
Anlagenzugange 3.524 5.607 2.458
Abschreibungen 2.349 2.264 2.245
Umsatzerlése 9.596 9.654 9.558
EVS-Beitrag 5.574 5.169 5.322
sonstige Aufwendungen 749 766 640
Zinsertrag 70 57

Zinsaufwand 825 733 606
(+) Jahresgewinn/ (-)-verlust -441 308 222

Im Hinblick auf die Angaben gemil3 § 23 Abs.2 EigVO wird auf die im Anhang gemachten
Ausfiihrungen verwiesen.

WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG

Zur Beurteilung der wirtschaftlichen Verhiltnisse sind die Zahlen der Gewinn- und
Verlustrechnung zugrunde gelegt.

2024 2023 2022
T€ T€ T€

Schmutz-und Niederschlagswassergebuhr ( private 8.009 8.058 7.980
Flachen einschl.éffentlicher Gebaude)
Niederschlagswassergebihren fur die Oberflachen- 1.310 1.312 1.311
entwasserung offentlicher Flachen ( Gemeinde-,
Bundes-und LandstralR en sowie Autobahnen
Verwaltungsgebihren 8 13
Auflésung von Zuschiissen 269 271 268
Summe Umsatzerlose 9.596 9.654 9.559
sonstige Ertrage 30 11 4
Summe Umsatzerlése und betriebliche Ertrédge 9.626 9.665 9.563
Materialaufwand 6.214 5.651 5.849
Abschreibungen 2.349 2.264 2.245
sonstige betriebliche Aufwendungen 749 766 640
Summe betriebliche Aufwand 9.312 8.680 8.734
Zinsertrage 70 57 0
Zinsaufwendungen 825 733 606
Jahresgewinn/-verlust -441 308 222
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DARSTELLUNG DES GESCHAFTSVERLAUFS

Erlose:
2024 2023 Verand.
T€ T€ T€

Schmutzwassergebihr 5.262 5.258 4
Niederschlagswassergebiihr (keine Straenflachen Flachen) 2.747 2.801 [ -54
Niederschlagswassergeblhr ( Straf3en) 1.310 1.311 -1
Auflésung der Zuwendungen und Ertragszuschisse 269 271 -2
Verwaltungsgebiihren 8 13 -5

9.596 9.654 -58

Gemal der durch Stadtratsbeschluss vom 8.12.2022 gednderten Abwassergebiihrensatzung
werden ab dem Jahr 2023 Bearbeitungsgebiihren (Verwaltungsgebiihren) fiir die
Erstattungsantrige gemall § 13 AGBS, fiir die Erstanmeldung von Wasserzihler, fiir den
Zihlerwechsel sowie fiir Auskiinfte erhoben.

Die Gebiihrensdtze im Wirtschaftsjahr 2024 sind im Vergleich zum Vorjahr fiir
Schmutzwasser mit 3,23 €/cbm sowie fiir Niederschlagswasser mit 0,73 €/qm unveréindert.
Die dem Gebiihrenautkommen der Jahre 2024 wund 2023 zugrundeliegenden
Bemessungsgrundlagen zeigt die nachfolgende Tabelle.

2024 2024 2023 2023
Bemessungs- Auf- Bemessungs- Auf-
Niederschlagswasser- | _grundlage kommen grundlage kommen
gebihr qm € qm €
abflusswirksame Flachen, 3.758.695 2.743.848 3.745.341 2.734.099
die keine StralRen sind
Bundes-,Land-, Gemeinde- 1.795.023 1.310.366 1.795.023 1.310.366
stralRen und Autobahnen
Erstatt.(-) / Nachweranlag.(+) f.Vj. 3.606 66.481
Summe 5.553.719 4.057.820 5.540.365 4.110.947
Bemessungs-| Aufkommen | Bemessungs- | Aufkommen
grundlage grundlage
cbm € cbm €
Schmutzwassergebiihr 1.628.993 5.261.647 1.628.029 5.258.535
Summe 9.319.468 9.369.482

Der leichte Anstieg des Schmutzwassergebiihrenaufkommens um T€ +3 resultiert im
Vergleich zum Vorjahr hauptséichlich aus etwas geringeren
Schmutzwassergebiihrenerstattungen. Der Riickgang des Aufkommens bei der
Niederschlagswassergebiihr um T€ -54 ist im Wesentlichen auf den geringeren positiven
Saldo aus Nachveranlagungen und Erstattungen fiir Vorjahre (T€ -64) zuriickzufiihren. Im
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tibrigen hat sich die versiegelte abflusswirksame Fliache insbesondere durch zusétzliche
Flachen auf Gewerbegebieten leicht erhdht.

DARSTELLUNG DER LAGE

Das Wirtschaftsjahr schliefSt mit einem Jahresfehlbetrag in Hohe von T€ -441 ab; dies entspricht
im Vergleich zu dem im Wirtschaftsplan 2024 veranschlagten Jahresfehlbetrag in Hohe von
T€ -395 einer Verschlechterung in Hohe von T€ -46. Maligeblich hierfiir sind die im Vergleich
zur Planung um T€ -168 niedrigeren Umsatzerlose ( hauptsdchlich um T€ -185 niedrigere
Schmutzwassergebiihren infolge eines um rd. Tcbm -64 geringeren Frischwasserverbrauches)
sowie die um T€ 30 hoheren Zinsaufwendungen, die nur teilweise durch die um T€ -103
niedrigeren Abschreibungen und die um T€ +62 hoheren Zinsertrdge kompensiert wurden.

Die Ergebnisverschlechterung im Vergleich zum Wirtschaftsjahr 2023 in dem ein
Jahresgewinn in Hohe von T€ 308 erwirtschaftet wurde, betrigt T€- 749. Hauptgriinde fiir die
Ergebnisverschlechterung sind der um T€ +561 gestiegene Materialaufwand, die um T€ +92
hoheren Zinsaufwendungen, die um T€ +86 hoheren Abschreibungen sowie die um T€ -57
niedrigeren Umsatzerlése. Die Erhohung des Materialaufwandes (T€ +561) entfallt
hauptséchlich mit T€ +401 auf die Erhohung des EVS-Beitrages, bei einem um Tcbm héheren
Frischwasserbrauch (Bezugsjahr 2022) bedingt durch die Erhéhung des -einheitlichen
Verbandsbeitragssatzes von 3,146 € / cbm auf 3,360 € / cbm sowie mit T€ +133 auf hohere
Kanalunterhaltungs- und Bewirtschaftungsleistungen des Bauhofes. Die hoheren
Zinsaufwendungen (T€ +92) resultieren aus der im Wirtschaftsjahr 2024 erfolgten
Kreditaufnahme in Hohe von T€ 5.430.

Im Wirtschaftsjahr 2024 wurden Investitionsausgaben in Hohe von T€ 3.524 (Vorjahr T€ 5.607
Plan 2024 T€ 6.146) getitigt. Die Tilgungsleistungen der Darlehen beliefen sich im
Wirtschaftsjahr 2024 auf T€ 2.144. Finanziert wurden diese Ausgaben durch den Mittelzufluss
aus der laufenden Geschéftstitigkeit in Hohe von T€ 1.764 sowie eine Kreditaufnahme in Hohe
von T€ 5.430. Die vorhandenen liquiden Mittel (T€ 865) haben sich im Wirtschaftsjahr um T€
+1.657 auf T€ 2.522 erhoht.

Die Bilanzsumme hat sich zum 31.12.2024 im Vergleich zum 31.12.2023 um T€ 2.701 erhoht.
Auf der Aktivseite haben bei riickldufigen Forderungen in Hohe T€ -130 dazu der Anstieg des
Anlagevermogens um T€ 1.176 und die Erh6hung der liquiden Mittel um T€ 1.657 beigetragen.
Der Anstieg der Passivseite ist durch die Erhohung der Verbindlichkeiten gegeniiber
Kreditinstituten um T€ 3.316 bedingt, der durch die Verminderung des Eigenkapitals um T€ -
441 infolge des Jahresfehlbetrages, den Riickgang des Sonderpostens um T€ -138 sowie der
Ubrigen Verbindlichkeiten um T€ -37 nur teilweise kompensiert wurde.

Die Eigenkapitalquote betridgt unter Absetzung des Sonderpostens rd. 47 % und hat sich im
Vergleich zum Vorjahr um 3% leicht vermindert. Das langfristige Anlagevermdgen ist mit rd.
87 % (Vorjahr 85%) durch langfristige Finanzmittel gedeckt. Der statische Verschuldungsgrad
(Fremdkapital / Eigenkapital) hat sich insbesondere durch die Nettoneuverschuldung bei
Kreditinstituten in Hohe von T€ 3.316 von 101 % im Vorjahr auf 112% erhoht.
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Der Jahresfehlbetrag in Hohe von T€ -441 soll mit dem Gewinnvortrag verrechnet werden.

GESCHAFTSAUSSICHTEN

Laut Wirtschaftsplan 2025 ist fiir die Jahre 2025 bis 2028 ein Investitionsvolumen von rd.
23,2 Mio. € vorgesehen, das iiber Kredite finanziert werden soll. Der Ergebnisplan sieht fiir das
Jahr 2025 einen Jahresverlust in Hohe von
T€ -145 vor. Dem Ergebnisplan liegen die neuen Gebiihrensétze fiir die Schmutzwassergebiihr
in Hohe von 3,63 € / cbm (bisher 3,23 € / cbm) und fiir die Niederschlagswassergebiihr in Hohe
von 0,80 € / gm (bisher 0,73 € / qm), die vom Stadtrat in seiner Sitzung am 4.12.2024 mit
Wirkung zum 1.1.2025 beschlossen worden sind. Im Rahmen der Neuberechnung der
Gebiihren wurde beriicksichtigt, dass die durch die Nachkalkulation festgestellte
Gebiihreniiberdeckung im Kalkulationszeitraum 2018-2020 in Hohe von T€ 593 (Teilbetrag)
nach Verrechnung mit dem Verlustvortrag aus 2017 in Hohe von T€ 417 und somit T€ 176 an
den Gebiihrenzahler zuriickgegeben werden, der sich nach Rundung der Gebiihren final auf T€
145 reduziert, sodass laut Planung ein Jahresfehlbetrag in dieser Hohe erzielt wird. Die
deutliche Erhohung der Gebiihrensétze ergibt sich daraus, dass damit neben der Erh6hung
insbesondere der Abschreibungen und der Zinsaufwendungen, vor allem die deutliche
Erhohung des einheitlichen Verbandsbeitrages, der nach der Erh6hung bereits im Jahr 2024 um
6,8% auch im Jahr 2025 abermals um 6,8 % erhoht worden ist, ausgeglichen werden soll. Im
Finanzplanungszeitraum 2026-2028 sind, unter der Annahme von unverdnderten
Gebiihrensitzen, Jahresverluste in Hohe von T€ - 466, T€ -806 sowie T€ -1.226 vorgesehen,
wobei der Planung die Prdmisse zugrunde liegt, dass der EVS gemél} seinem Wirtschaftsplan
2025 den einheitlichen Verbandsbeitrag fiir das Jahr 2026 um weitere 6,8 % p.a. und fiir die
Jahre 2027 und 2028 um jeweils 2,5 % p.a. erhhen wird.

Die deutliche Erhohung des EVS-Beitrages in den nichsten Jahren und ein kriftig gestiegenes
Zins- und Baupreisniveau, weiterhin hohe Energiekosten sowie die deutlichen Tariferh6hungen
im Personalbereich haben zur Folge, dass bei einem unverdnderten Gebiihrensatzniveau die
oben prognostizierten Jahresverluste anfallen werden. Da der Abwasserbetrieb noch iiber
Gewinnvortrage verfiigt bzw. noch Gebiihreniiberdeckungen aus Vorjahren existieren, die an
die Gebilihrenzahler zuriickgegeben werden miissen, wurde fiir das Jahr 2026 keine
Gebiihrenerh6hung beschlossen. Auch trotz der nach dem Jahr 2026 noch vorhandenen
Gebiihreniiberdeckungen, die in den Gebiihrenkalkulationen ab 2027 ff. den
kalkulationsfidhigen Aufwand mindernd an die Gebiihrenzahler zuriickgegeben werden, miissen
in den Folgejahren vermutlich weitere, zum Teil deutliche Gebiihrenerhdhungen vorgenommen
werden. Positiv auf die Ergebnissituation und damit auch auf die Hohe der kiinftig neu
festzusetzenden Gebiihrensdtze konnte sich die durch Gewerbeansiedlungen resultierenden
Erhohungen der Gebiihrenbemessungsgrundlagen auswirken.

Die kiinftige Lage des Abwasserbetriebes sowie die Hohe der Abwassergebilihren werden des
Weiteren maligeblich bestimmt von der Entwicklung des Frischwasserverbrauches, der
versiegelten abflusswirksamen Fliche, die in den kommenden Jahren noch einmal grundlegend
tiberpriift werden wird, vom Umfang der Erneuerungs- sowie Erweiterungsinvestitionen, der
Entwicklung der Baupreise, der Inflation im Allgemeinen sowie der weiteren Entwicklung des
Zinsniveaus. Von zentraler Bedeutung werden auch die Ergebnisse der anstehenden neuen
Bewertung des Zustandes des Kanalnetzes sein, die auf Basis der Neuverfilmung des Netzes
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erfolgen wird und die ggfs. zu einer Verkiirzung der Nutzungsdauern und damit zu einer
Erhohung der Abschreibungen fiihren wird.

HINWEISE AUF WESENTLICHE RISIKEN UND CHANCEN DER
KUNFTIGEN ENTWICKLUNG

Risikofelder:
Grundsétzlich bestehen folgende wesentliche Risiken:

Umweltrisiko auf Grund der Gefahr der Verunreinigung von Erdreich und Grundwasser
durch schadhafte Kanile,
Haftungsrisiko infolge unterlassener Kanalinstandhaltungen/-erneuerungen.

Um den oben genannten Risiken zu begegnen wurde im Zuge der Erstellung des Kanalkatasters
eine Schadensklassifikation der Haltungen, der Schichte und der Sonderbauwerke
vorgenommen und diesbeziiglich ein Investitions- und Sanierungsprogramm erarbeitet. Durch
regelmédfBige  Kanalverfilmungen und Inspektionen wird die  Aktualitit des
Bestandsverzeichnisses gewihrleistet.

Ob durch die sich hdufenden Starkregenereignisse zumindest mittelfristig Schidden am
Kanalsystem ergeben, die zu einem erhohten Instandhaltungsaufwand bzw. einem erhohten
Erneuerungsinvestitionsvolumen fiihren werden, ist zurzeit noch nicht absehbar.

Der Abwasserbetrieb ist zur Zeit dabei ein Prozessleitsystem einzufiihren welches den Betrieb
von wichtigen abwassertechnischen Bauwerken (Pumpwerke, Regenriickhaltebecken usw.)
tiberwacht und steuert.

Risiken im Hinblick auf die kiinftige Entwicklung der Vermdgens-, Finanz- und Ertragslage
des Betriebes ergeben sich insbesondere aus den fiir die Folgejahre angekiindigten Erh6hungen
des EVS-Beitrages, den Lohn- und Gehaltssteigerungen, der Entwicklung der Energiepreise
und damit auch der Baupreise, der Entwicklung der Inflation im Allgemeinen, der
Zinsentwicklung sowie aus dem Fachkréftemangel. Auf Grundlage von neuen Anforderungen
zur Kampfmittelerkundung und der Verordnung iiber Anforderungen an den Einbau von
mineralischen Ersatzbaustoffen in technische Bauwerke (Ersatzbaustoffverordnung EBV)
sind ab Mitte 2023 mit zeitlichen Verzogerungen bei der Realisierung von BaumafBinahmen und
mit Erhohungen von Baukosten zu rechnen. Im Bezug auf die Ersatzbaustoffverordnung wird
gepriift ob ein eigenes Erdmassenzwischenlager zur Beprobung und Lagerung von Erdmassen
realisiert werden kann um zeitliche Verzogerungen im Bauablauf zu verringern.

Mit Wirkung vom 14.11.2022 wurde bei der Stadt St. Ingbert eine neue Abteilung fiir Krisen-
und Katastrophenorganisation gebildet. Der Eigenbetrieb Abwasser unterstiitzt diese beratend
und informiert iiberlaufende Risiken aus dem eigenen Arbeitsbereich Abwasser. Die neu
gegriindete Abteilung koordiniert im Katastrophenfall alle notwendigen MafBlnahmen und
bedient sich ihrer Reichweite, die sich nicht nur auf die gesamte Stadtverwaltung St. Ingbert,
sondern auch auf Feuerwehr, THW, Stadtwerke und Partnergemeinden erstreckt. In solchen
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BESTATIGUNGSVERMERK DES UNABHANGIGEN ABSCHLUSSPRUFERS

Nach dem abschlieRenden Ergebnis unserer Prifung erteilen wir dem Jahresabschluss zum 31.12.2024
des Abwasserbetrieb St. Ingbert den folgenden uneingeschrénkten Bestatigungsvermerk:

BESTATIGUNGSVERMERK DES UNABHANGIGEN ABSCHLUSSPRUFERS

An den Abwasserbetrieb - Eigenbetrieb der Stadt St. Ingbert -

Prifungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss des Abwasserbetriebs - Eigenbetrieb der Stadt St. Ingbert - — bestehend
aus der Bilanz zum 31. Dezember 2024 und der Gewinn- und Verlustrechnung fir das Wirtschaftsjahr vom
1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024 sowie dem Anhang, einschlie3lich der Darstellung der Bilan-
zierungs- und Bewertungsmethoden — gepruft. Dartiber hinaus haben wir den Lagebericht des Abwasser-
betriebs - Eigenbetrieb der Stadt St. Ingbert - fir das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2024 bis zum 31. De-
zember 2024 geprift.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prifung gewonnenen Erkenntnisse

e entspricht der beigeflgte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften der 8§ 19
ff. der Eigenbetriebsverordnung des Saarlandes (EigVO) in Verbindung mit den einschlagigen deut-
schen, fur Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beach-
tung der deutschen Grundséatze ordnungsmafiger Buchfuhrung ein den tatsachlichen Verhaltnissen
entsprechendes Bild der Vermégens- und Finanzlage des Eigenbetriebs zum 31. Dezember 2024 so-
wie seiner Ertragslage fur das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024 und

o vermittelt der beigeflgte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs.
In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, ent-
spricht den Vorschriften des § 23 der Eigenbetriebsverordnung des Saarlandes und stellt die voraus-
sichtliche Entwicklung des Eigenbetriebs zutreffend dar.

Gemal § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklaren wir, dass unsere Prufung zu keinen Einwendungen gegen die
OrdnungsmaRigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts gefihrt hat.

Grundlage fur die Prifungsurteile

Wir haben unsere Priifung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Ubereinstimmung mit § 317
HGB, § 124 KSVG und § 24 Abs. 2 EigVO unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprufer (IDW)
festgestellten deutschen Grundséatze ordnungsmafiger Abschlussprifung durchgefihrt. Unsere Verant-

Abwasserbetrieb St. Ingbert 2024

90 von 260 in Zusamenstell ung



TOP 6

WHST Anlage Il
Seite 2

wortung nach diesen Vorschriften und Grundsatzen ist im Abschnitt ,Verantwortung des Abschlussprifers
fur die Prufung des Jahresabschlusses und des Lageberichts" unseres Bestatigungsvermerks weiterge-
hend beschrieben. Wir sind von dem Eigenbetrieb unabhangig in Ubereinstimmung mit den deutschen
handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufs-
pflichten in Ubereinstimmung mit diesen Anforderungen erfiillt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns
erlangten Prufungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage fur unsere Prufungsurtei-
le zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Werksausschusses flir den Jahresabschluss und den
Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich fur die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den Vor-
schriften der 88 19 ff. EigVO in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafur, dass der Jahresab-
schluss unter Beachtung der deutschen Grundsatze ordnungsmafRiger Buchfluhrung ein den tatsachlichen
Verhéltnissen entsprechendes Bild der Vermdgens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs vermittelt.
Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich fir die internen Kontrollen, die sie in Ubereinstim-
mung mit den deutschen Grundséatzen ordnungsmaniger Buchfihrung als notwendig bestimmt haben, um
die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermdglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen
aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermogensschadigun-
gen) oder Irrtimern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafiir verantwortlich, die Fahig-
keit des Eigenbetriebs zur Fortfiihrung der Unternehmenstétigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie
die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortfihrung der Unternehmenstatigkeit, so-
fern einschlagig, anzugeben. Darlber hinaus sind sie daflr verantwortlich, auf der Grundlage des Rech-
nungslegungsgrundsatzes der Fortfihrung der Unternehmenstétigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tat-
sachliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

AuBerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich fur die Aufstellung des Lageberichts, der insge-
samt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen
mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den Vorschriften des § 23 EigVO entspricht und die voraus-
sichtliche Entwicklung des Eigenbetriebs zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter ver-
antwortlich fir die Vorkehrungen und MalRnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um
die Aufstellung eines Lageberichts in Ubereinstimmung mit den anzuwendenden Vorschriften des § 23
EigvO zu ermdglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise fir die Aussagen im Lagebericht er-
bringen zu kénnen.

Der Werksausschuss ist verantwortlich fiir die Uberwachung des Rechnungslegungsprozesses des Eigen-
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betriebs zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprifers fir die Prifung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit dariiber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes
frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtiimern ist, und ob
der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs vermittelt sowie in allen
wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prifung gewonnenen Erkennt-
nissen in Einklang steht, den Vorschriften der 88§ 19 ff. EigVO entspricht und die voraussichtliche Ent-
wicklung des Eigenbetriebs zutreffend darstellt, sowie einen Bestatigungsvermerk zu erteilen, der unsere

Prafungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes MaR an Sicherheit, aber keine Garantie dafiir, dass eine in Uberein-
stimmung mit § 317 HGB, § 24 Abs. 2 EigVO und § 124 KSVG unter Beachtung der vom Institut der Wirt-
schaftsprufer (IDW) festgestellten deutschen Grundsatze ordnungsmaRiger Abschlussprifung durchge-
fuhrte Prufung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen kénnen aus do-
losen Handlungen oder Irrtimern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernunftigerwei-
se erwartet werden konnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresab-

schlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Wéahrend der Prufung Gben wir pflichtgeméalRes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung.
Daruiber hinaus

o identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im Jahresabschluss
und im Lagebericht aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtimern, planen und fihren Prifungs-
handlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prifungsnachweise, die ausreichend
und geeignet sind, um als Grundlage fur unsere Prifungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass eine aus
dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, ist héher als
das Risiko, dass eine aus Irrtimern resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt
wird, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Falschungen, beabsichtigte Unvollstan-
digkeiten, irrefihrende Darstellungen bzw. das AulRerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten kon-
nen.

e erlangen wir ein Verstandnis von den fur die Prifung des Jahresabschlusses relevanten internen Kon-
trollen und den fur die Prifung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und MaRnahmen, um Pri-
fungshandlungen zu planen, die unter den Umstanden angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel,
ein Prifungsurteil zur Wirksamkeit der internen Kontrollen des Eigenbetriebs bzw. dieser Vorkehrun-
gen und MaRRnahmen abzugeben.

e beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungsle-
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gungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschéatz-
ten Werte und damit zusammenhangenden Angaben.

ziehen wir Schlussfolgerungen Uber die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern ange-
wandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortfihrung der Unternehmenstéatigkeit sowie, auf der
Grundlage der erlangten Prifungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang
mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fahigkeit des Eigen-
betriebs zur Fortfihrung der Unternehmenstatigkeit aufwerfen konnen. Falls wir zu dem Schluss kom-
men, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht,sind wir verpflichtet, im Bestatigungsvermerk auf die
dazugehorigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls
diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prufungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unse-
re Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestatigungsvermerks erlang-
ten Prafungsnachweise. Zukinftige Ereignisse oder Gegebenheiten kdnnen jedoch dazu fuhren, dass
der Eigenbetrieb seine Unternehmenstétigkeit nicht mehr fortfiihren kann.

beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresabschlusses insgesamt einschlief3lich der An-
gaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschéftsvorfélle und Ereignisse so dar-
stellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsatze ordnungsmaRiger Buch-
fuhrung ein den tatsachlichen Verhaltnissen entsprechendes Bild der Vermdgens-, Finanz- und Er-
tragslage des Eigenbetriebs vermittelt.

beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung
und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Eigenbetriebs.

fuhren wir Prifungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorien-
tierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prifungsnachweise voll-
ziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern
zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zu-
kunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenstandiges Prufungsurteil zu den zukunfts-
orientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein
erhebliches unvermeidbares Risiko, dass kinftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten
Angaben abweichen.
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Anlage IV

Allgemeine Auftragsbedingungen

fur

Wirtschaftspriufer und Wirtschaftspriufungsgesellschaften

vom 1. Januar 2017

1. Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen gelten fur Vertrage zwischen Wirtschaftsprifern
oder Wirtschaftspriifungsgesellschaften (im Nachstehenden zusammenfas-
send ,Wirtschaftsprifer* genannt) und ihren Auftraggebern uber Prifungen,
Steuerberatung, Beratungen in wirtschaftlichen Angelegenheiten und sonsti-
ge Auftrage, soweit nicht etwas anderes ausdriicklich schriftlich vereinbart
oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.

(2) Dritte kdnnen nur dann Anspriiche aus dem Vertrag zwischen Wirt-
schaftsprifer und Auftraggeber herleiten, wenn dies ausdriicklich vereinbart
ist oder sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf
solche Anspriche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten
gegenuber.

2. Umfang und Ausfihrung des Auftrags

(1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein bestimm-
ter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsatzen ordnungs-
maRiger Berufsausiibung ausgefihrt. Der Wirtschaftsprifer tbernimmt im
Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben der Geschaftsfiih-
rung. Der Wirtschaftsprifer ist fur die Nutzung oder Umsetzung der Ergebnis-
se seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der Wirtschaftsprifer ist berechtigt,
sich zur Durchfiihrung des Auftrags sachverstéandiger Personen zu bedienen.

(2) Die Beriicksichtigung auslandischen Rechts bedarf — auf3er bei betriebs-
wirtschaftlichen Prifungen — der ausdriicklichen schriftlichen Vereinbarung.

(3) Andert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschlieBenden
beruflichen AuRerung, so ist der Wirtschaftspriifer nicht verpflichtet, den
Auftraggeber auf Anderungen oder sich daraus ergebende Folgerungen
hinzuweisen.

3. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

(1) Der Auftraggeber hat dafiir zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprufer alle fir
die Ausfuhrung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weiteren Informa-
tionen rechtzeitig Ubermittelt werden und ihm von allen Vorgangen und
Umsténden Kenntnis gegeben wird, die fir die Ausfiihrung des Auftrags von
Bedeutung sein konnen. Dies gilt auch fur die Unterlagen und weiteren
Informationen, Vorgange und Umstande, die erst wahrend der Tatigkeit des
Wirtschaftsprufers bekannt werden. Der Auftraggeber wird dem Wirtschafts-
prifer geeignete Auskunftspersonen benennen.

(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprifers hat der Auftraggeber die Vollstan-
digkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen sowie der
gegebenen Auskiinfte und Erklarungen in einer vom Wirtschaftsprifer formu-
lierten schriftlichen Erklarung zu bestéatigen.

4. Sicherung der Unabhangigkeit

(1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhangigkeit der
Mitarbeiter des Wirtschaftsprifers gefahrdet. Dies gilt fur die Dauer des
Auftragsverhéltnisses insbesondere fiir Angebote auf Anstellung oder Uber-
nahme von Organfunktionen und fir Angebote, Auftrage auf eigene Rech-
nung zu (bernehmen.

(2) Sollte die Durchfiihrung des Auftrags die Unabhéngigkeit des Wirtschafts-
prifers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netzwerkunter-
nehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf die die Unab-
hangigkeitsvorschriften in gleicher Weise Anwendung finden wie auf den
Wirtschaftsprufer, in anderen Auftragsverhaltnissen beeintrachtigen, ist der
Wirtschaftsprifer zur auf3erordentlichen Kindigung des Auftrags berechtigt.

5. Berichterstattung und mindliche Auskinfte

Soweit der Wirtschaftsprifer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des
Auftrags schriftlich darzustellen hat, ist alleine diese schriftliche Darstellung
maRgebend. Entwirfe schriftlicher Darstellungen sind unverbindlich. Sofern
nicht anders vereinbart, sind mundliche Erklarungen und Auskinfte des
Wirtschaftsprifers nur dann verbindlich, wenn sie schriftlich bestatigt werden.
Erklarungen und Auskiinfte des Wirtschaftsprifers au3erhalb des erteilten
Auftrags sind stets unverbindlich.

6. Weitergabe einer beruflichen AuRerung des Wirtschaftspriifers

(1) Die Weitergabe beruflicher AuRerungen des Wirtschaftspriifers (Arbeits-
ergebnisse oder Ausziige von Arbeitsergebnissen — sei es im Entwurf oder in
der Endfassung) oder die Information tber das Tatigwerden des Wirtschafts-
prufers fur den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der schriftlichen Zustim-
mung des Wirtschaftspriifers, es sei denn, der Auftraggeber ist zur Weiter-
gabe oder Information aufgrund eines Gesetzes oder einer behdrdlichen
Anordnung verpflichtet.

(2) Die Verwendung beruflicher AuRerungen des Wirtschaftspriifers und die
Information Uber das Téatigwerden des Wirtschaftsprifers fur den Auftragge-
ber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzulassig.

7. Mangelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Mangeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfiillung
durch den Wirtschaftsprifer. Nur bei Fehlschlagen, Unterlassen bzw. unbe-
rechtigter Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmdglichkeit der Nacherfil-
lung kann er die Vergitung mindern oder vom Vertrag zurlicktreten; ist der
Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann der Auftraggeber
wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zuriicktreten, wenn die erbrach-
te Leistung wegen Fehlischlagens, Unterlassung, Unzumutbarkeit oder
Unmadglichkeit der Nacherfillung fur ihn ohne Interesse ist. Soweit dartiber
hinaus Schadensersatzanspriiche bestehen, gilt Nr. 9.

(2) Der Anspruch auf Beseitigung von Méangeln muss vom Auftraggeber
unverziglich in Textform geltend gemacht werden. Anspriiche nach Abs. 1,
die nicht auf einer vorséatzlichen Handlung beruhen, verjahren nach Ablauf
eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjahrungsbeginn.

(3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z.B. Schreibfehler, Rechenfehler und
formelle Mangel, die in einer beruflichen AuRerung (Bericht, Gutachten und
dgl.) des Wirtschaftspriifers enthalten sind, konnen jederzeit vom Wirt-
schaftsprifer auch Dritten gegentber berichtigt werden. Unrichtigkeiten, die
geeignet sind, in der beruflichen AuRerung des Wirtschaftspriifers enthaltene
Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die AuRerung auch Dritten
gegenuber zurtickzunehmen. In den vorgenannten Fallen ist der Auftragge-
ber vom Wirtschaftsprufer tunlichst vorher zu héren.

8. Schweigepflicht gegenliber Dritten, Datenschutz

(1) Der Wirtschaftsprifer ist nach MaRgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1 HGB,
§ 43 WPO, § 203 StGB) verpflichtet, uber Tatsachen und Umsténde, die ihm
bei seiner Berufstatigkeit anvertraut oder bekannt werden, Stillschweigen zu
bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht
entbindet.

(2) Der Wirtschaftsprufer wird bei der Verarbeitung von personenbezogenen
Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Datenschutz
beachten.

9. Haftung

(1) Fur gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftspriifers, insbe-
sondere Prifungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen Haf-
tungsbeschrankungen, insbesondere die Haftungsbeschrankung des § 323
Abs. 2 HGB.

(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschrankung Anwendung findet
noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschrankung besteht, ist die Haftung
des Wirtschaftsprifers fir Schadensersatzanspriiche jeder Art, mit Ausnah-
me von Schaden aus der Verletzung von Leben, Kérper und Gesundheit,
sowie von Schaden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1
ProdHaftG begriinden, bei einem fahrléssig verursachten einzelnen Scha-
densfall gemaf § 54a Abs. 1 Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschrénkt.

(3) Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhdltnis mit dem Auf-
traggeber stehen dem Wirtschaftspriifer auch gegentber Dritten zu.

(4) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftspriifer
bestehenden Vertragsverhaltnis Anspriiche aus einer fahrlassigen Pflichtver-
letzung des Wirtschaftsprifers her, gilt der in Abs. 2 genannte Hochstbetrag
fur die betreffenden Anspriiche aller Anspruchsteller insgesamt.
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(5) Ein einzelner Schadensfall im Sinne von Abs. 2 ist auch beziglich eines
aus mehreren Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens
gegeben. Der einzelne Schadensfall umfasst samtliche Folgen einer Pflicht-
verletzung ohne Rucksicht darauf, ob Schaden in einem oder in mehreren
aufeinanderfolgenden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf
gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als
einheitliche Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten mitei-
nander in rechtlichem oder wirtschaftichem Zusammenhang stehen. In
diesem Fall kann der Wirtschaftsprifer nur bis zur Héhe von 5 Mio. € in
Anspruch genommen werden. Die Begrenzung auf das Finffache der Min-
destversicherungssumme gilt nicht bei gesetzlich vorgeschriebenen Pflicht-
prifungen.

(6) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs
Monaten nach der schriftlichen Ablehnung der Ersatzleistung Klage erhoben
wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies gilt nicht
fur Schadensersatzanspriiche, die auf vorsétzliches Verhalten zuriickzufih-
ren sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Korper oder
Gesundheit sowie bei Schaden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach §
1 ProdHaftG begriinden. Das Recht, die Einrede der Verjghrung geltend zu
machen, bleibt unberiihrt.

10. Erganzende Bestimmungen fur Prifungsauftrage

(1) Andert der Auftraggeber nachtraglich den durch den Wirtschaftspriifer
gepriften und mit einem Bestatigungsvermerk versehenen Abschluss oder
Lagebericht, darf er diesen Bestatigungsvermerk nicht weiterverwenden.

Hat der Wirtschaftspriifer einen Bestatigungsvermerk nicht erteilt, so ist ein
Hinweis auf die durch den Wirtschaftspriifer durchgefihrte Prifung im Lage-
bericht oder an anderer fiir die Offentlichkeit bestimmter Stelle nur mit schrift-
licher Einwilligung des Wirtschaftsprifers und mit dem von ihm genehmigten
Wortlaut zuléssig.

(2) Widerruft der Wirtschaftsprifer den Bestatigungsvermerk, so darf der
Bestatigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber
den Bestatigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des
Wirtschaftsprufers den Widerruf bekanntzugeben.

(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf finf Berichtsausfertigungen. Weitere
Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.

11. Erganzende Bestimmungen fir Hilfeleistung in Steuersachen

(1) Der Wirtschaftsprifer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuerli-
chen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftraggeber
genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und vollstan-
dig zugrunde zu legen; dies gilt auch fiir Buchfihrungsauftréage. Er hat jedoch
den Auftraggeber auf von ihm festgestellte Unrichtigkeiten hinzuweisen.

(2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen
erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftspriifer hierzu
ausdriicklich den Auftrag ibernommen hat. In diesem Fall hat der Auftragge-
ber dem Wirtschaftsprifer alle fur die Wahrung von Fristen wesentlichen
Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass
dem Wirtschaftsprifer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfligung
steht.

(3) Mangels einer anderweitigen schriftlichen Vereinbarung umfasst die
laufende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tatigkei-
ten:

a) Ausarbeitung der Jahressteuererklarungen fir die Einkommensteuer,
Korperschaftsteuer und Gewerbesteuer sowie der Vermdgensteuererkla-
rungen, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber vorzulegenden Jahres-
abschliisse und sonstiger fiir die Besteuerung erforderlicher Aufstellungen
und Nachweise

b) Nachpriifung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern

c) Verhandlungen mit den Finanzbehdrden im Zusammenhang mit den
unter a) und b) genannten Erklarungen und Bescheiden

d) Mitwirkung bei Betriebspriifungen und Auswertung der Ergebnisse von
Betriebspriifungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern

e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der
unter a) genannten Steuern.

Der Wirtschaftsprufer berticksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die
wesentliche verdffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung.

(4) Erhalt der Wirtschaftsprifer fur die laufende Steuerberatung ein Pau-
schalhonorar, so sind mangels anderweitiger schriftlicher Vereinbarungen die
unter Abs. 3 Buchst. d) und e) genannten Tatigkeiten gesondert zu honorie-
ren.

(5) Sofern der Wirtschaftsprifer auch Steuerberater ist und die Steuerbera-
tervergltungsverordnung fur die Bemessung der Vergitung anzuwenden ist,
kann eine hohere oder niedrigere als die gesetzliche Vergiitung in Textform
vereinbart werden.

(6) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Korper-
schaftsteuer, Gewerbesteuer, Einheitsbewertung und Vermodgensteuer sowie
aller Fragen der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben
erfolgt auf Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch fur

a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf
dem Gebiet der Erbschaftsteuer, Kapitalverkehrsteuer, Grunderwerbsteuer,

b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der Fi-
nanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen,

c) die beratende und gutachtliche Tétigkeit im Zusammenhang mit Um-
wandlungen, Kapitalerhdhung und -herabsetzung, Sanierung, Eintritt und
Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsverauf3erung, Liquidation und
dergleichen und

d) die Unterstiitzung bei der Erfiillung von Anzeige- und Dokumentations-
pflichten.

(7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklarung als
zusétzliche Tétigkeit ibernommen wird, gehért dazu nicht die Uberpriifung
etwaiger besonderer buchmafiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob alle
in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergiinstigungen wahrge-
nommen worden sind. Eine Gewahr fiir die vollstandige Erfassung der Unter-
lagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht tbernommen.

12. Elektronische Kommunikation

Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprifer und dem Auftraggeber
kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunikation
per E-Mail nicht wiinscht oder besondere Sicherheitsanforderungen stellt, wie
etwa die Verschlisselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den Wirt-
schaftsprifer entsprechend in Textform informieren.

13. Vergltung

(1) Der Wirtschaftsprifer hat neben seiner Gebiihren- oder Honorarforderung
Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zusétzlich
berechnet. Er kann angemessene Vorschiisse auf Vergitung und Auslagen-
ersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vollen Befrie-
digung seiner Anspriiche abhangig machen. Mehrere Auftraggeber haften als
Gesamtschuldner.

(2) Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen
Forderungen des Wirtschaftsprifers auf Vergitung und Auslagenersatz nur
mit unbestrittenen oder rechtskréftig festgestellten Forderungen zulassig.

14. Streitschlichtungen

Der Wirtschaftsprifer ist nicht bereit, an Streitbeilegungsverfahren vor einer
Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherstreitbeile-
gungsgesetzes teilzunehmen.

15. Anzuwendendes Recht

Fur den Auftrag, seine Durchfiihrung und die sich hieraus ergebenden An-
spriiche gilt nur deutsches Recht.
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Rechtliche Grundlagen

Firma: Abwasserbetrieb
- Eigenbetrieb der Stadt St. Ingbert -

Sitz: St. Ingbert

Anschrift: Am Markt 12
66386 St. Ingbert

Betriebssatzung: Betriebssatzung fur den Eigenbetrieb der Stadt St. Ingbert - Ab-
wasserbetrieb der Stadt St. Ingbert in der Fassung vom 12. De-
zember 2006. Sie trat mit Wirkung zum 1. Januar 2007 in Kraft.

Der Abwasserbetrieb der Stadt St. Ingbert wird nach den Vor-
schriften des Kommunalselbstverwaltungsgesetz (KSVG), der Ei-
genbetriebsverordnung (EigvVO) und der Betriebssatzung vom
12. Dezember 2006 (in Kraft seit Januar 2007) gefihrt.

Gegenstand des Betriebes: Gegenstand des Betriebs ist die unschadliche Beseitigung von
Abwasser auf dem Gebiet der Kreisstadt St. Ingbert im Sinne des
§ 49 des Saarlandischen Wassergesetzes (SWG) durch dessen
Sammlung und Ableitung zu den Anlagen des Abwasserverban-
des Saar und alle der Stadt obliegenden Aufgaben nach der je-
weils geltenden Satzung Uber die Entwasserung der Grundsticke
und den Anschluss an die stadtischen Abwasseranlagen.

Wirtschaftsjahr: Kalenderjahr
Stammkapital: € 1.533.875,64
Organe: Organe des Betriebes sind:

- der Stadtrat (8§ 4)
- der Werksausschuss (8 5)
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- der/die Oberbilrgermeister/in (8 6)
- die Werkleitung (87)

Stadtrat: Die Aufgaben des Stadtrates ergeben sich aus § 4 der Betriebs-

satzung.

Demnach beschliel3t das Gremium in allen Angelegenheiten, die
ihm durch das KSVG und die EigvO zugewiesen sind und die
nicht Ubertragen werden kdnnen, insbesondere in Angelegenhei-
ten nach § 35 KSVG und § 4 EigVO (Vorbehaltsaufgaben).

Werkausschuss: Seine Aufgaben und Befugnisse sind in § 5 der Betriebssatzung
geregelt.

Dem Ausschuss gehéren im Berichtsjahr neben dem Oberbir-
germeister 14 Mitglieder an.

Zusammensetzung des Werkausschusses im Berichtsjahr vgl.
Anlage 1/3.

Oberburgermeister: Die Aufgaben des Oberbilrgermeisters ergeben sich aus § 6 der

Betriebssatzung.

Seit 09. Juni 2019 wird das Amt des Oberblrgermeisters der Mit-
telstadt St. Ingbert durch Herrn Prof. Ulli Meyer wahrgenommen.

Werkleitung: Die Fuhrung des Eigenbetriebs obliegt einer vom Stadtrat nach
MaRgabe der EigVO gewahlten Werkleitung. Sie besteht aus ei-
nem/einer kaufméannischen Werkleiter/in und einem/einer techni-

schen Werkleiter/in.

Die Aufgaben und Befugnisse der Werkleitung sind in § 7 der Be-
triebssatzung festgelegt.

Die kaufmannische Werkleitung Ubte im Wirtschaftsjahr Herr
Dipl.-Kfm. Dieter Detemple aus. Die technische Werkleitung wur-
de durch Herrn Dipl.-Ing. Christian Fettig ausgetibt.
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Beschlussfassung tber den
Vorjahresabschluss:

Wesentliche Satzungen und
Vertrage:

Der Stadtrat hat den Vorjahresabschluss in seiner Sitzung am
17.06.2025 festgestellt und beschlossen, den Jahresgewinn
2023 von € 308.488,88 auf neue Rechnung vorzutragen.

In derselben Sitzung wurde der Werkleitung Entlastung fur das
Jahr 2023 erteilt.

e Betriebssatzung fur den Eigenbetrieb der Stadt St. Ingbert -
Abwasserbetrieb der Stadt St. Ingbert in der Fassung vom
12. Dezember 2006. Sie trat mit Wirkung zum 1. Januar
2007 in Kraft.

e Satzung der Mittelstadt St. Ingbert Uber die Entwasserung
der Grundstiucke, den Anschluss an die 6ffentliche Abwas-
seranlage und deren Benutzung (Abwassersatzung) vom 25.
Februar 1992, zuletzt geandert durch die 1. Anderungssatz-
ung vom 14. Februar 2006.

e Satzung der Mittelstadt St. Ingbert Uber die Erhebung von
Beitrdgen und Benutzungsgebihren fir die offentliche Ab-
wasseranlage (Abwasserbeitrags- und Gebuhrensatzung)
vom 29. August 2000, zuletzt geéndert durch 7. Anderungs-
satzung vom 11. Dezember 2013.

e Satzung der Mittelstadt St. Ingbert Uber die Festsetzung von
Gebihren fur die Benutzung der offentlichen Abwasseranla-
gen (Abwassergebihrensatzung) vom 07. Dezember 2017,
die mit Wirkung zum 01. Januar 2018 in Kraft trat. Die
Schmutzwassergebuihr betragt €/cbm 3,23; die Nieder-
schlagswassergebuhr betragt €/cbm 0,73.

e Vereinbarung mit der Stadtwerke St. Ingbert GmbH vom
11.01.2019 Uber die Abrechnung und das Inkasso der
Schmutzwassergebuhr.

o Die kaufméannische Geschaftsbesorgung wird durch Mitarbei-
ter der Mittelstadt St. Ingbert durchgefiihrt und tber den Ver-
waltungskostenbeitrag abgerechnet.
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Berichterstattung tber die Erweiterung der Abschlussprifung
nach § 53 HGrG (IDW PS 720)

OrdnungsmafRigkeit der Geschéftsfiihrungsorganisation

Fragenkreis 1

Tatigkeit von Uberwachungsorganen und Geschéftsleitung
sowie individualisierte Offenlegung der Organbezige

a. Gibt es Geschéaftsordnungen fur die Organe und einen Geschaéftsverteilungsplan fir die
die Geschéftsleitung sowie ggf. fur die Konzernleitung? Gibt es darliber hinaus schrift-
liche Weisungen des Uberwachungsorgans zur Organisation fiir die Geschéfts- sowie
ggf. fir die Konzernleitung (Geschaftsanweisung)? Entsprechen diese Regelungen den
Bedurfnissen des Unternehmens bzw. des Konzerns?

In den 88 3 bis 7 der Betriebssatzung werden die Organfunktionen des Stadtrates, des Werksaus-
schusses, des Oberburgermeisters und der Werkleitung geregelt. Der Oberbirgermeister ist gemaf
8 5 der Betriebssatzung der gesetzliche Vertreter des Eigenbetriebes in Angelegenheiten, die der
Beschlussfassung des Stadtrates unterliegen.

Die Aufgaben des Werksausschusses wurden im Berichtsjahr vom Ausschuss Bau- und
Werksausschuss wahrgenommen.

Die Aufgaben der Werkleitung ergeben sich aus § 7 der Betriebssatzung i.V.m. § 59 KSVG und § 6
EigVO. Fur die Einbindung des Stadtrates, des Oberburgermeisters und des Werksausschusses in
die Entscheidungsprozesse sind die 88 4 ff. der Betriebssatzung, §8 35 und 48 KSVG sowie §§ 4 ff.
EigvVO mal3geblich.

b. Wie viele Sitzungen der Organe und ihrer Ausschiisse haben stattgefunden und wurden
Niederschriften hiertiber erstellt?

Im Berichtsjahr hat der Stadtrat in sieben Sitzungen tber Angelegenheiten des Abwasserbetriebs St.
Ingbert beraten. Der Werksausschuss trat zu sieben Sitzungen zusammen. Niederschriften lagen
uns vor.

Abwasserbetrieb St. Ingbert 2024

100 von 260 in Zusammenstell ung



TOP 6

WAST Anlage VI

- Seite 2

c. In welchen weiteren Aufsichtsraten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 5
des Aktiengesetzes sind die einzelnen Mitglieder der Geschaéftsleitung tatig?

Die Werkleiter Herr Dipl.-Kfm. Dieter Detemple und Herr Dipl.-Ing. (FH) Christian Fettig sind
auskunftsgeman in keinen Kontrollgremien tatig.

d. Wird die Vergiitung der Organmitglieder (Geschaéftsleitung, Uberwachungsorgan)
individualisiert im Anhang des Jahresabschlusses/Konzernabschlusses aufgeteilt
nach Fixum, erfolgsbezogenen Komponenten und Komponenten mit langfristiger
Anreizwirkung ausgewiesen? Falls nein, wie wird dies begriindet?

Die Vergutungen fir die Organe sind in den Personalkostenerstattungen an die Stadt enthalten.

OrdnungsmafRigkeit des Geschéftsfiihrungsinstrumentariums

Fragenkreis 2

Aufbau- und ablauforganisatorische Grundlagen

a. Gibt es einen den Bedurfnissen des Unternehmens entsprechenden Organisationsplan,
aus dem Organisationsaufbau, Arbeitsbereiche und Zustandigkeiten/Weisungsbefugnisse
ersichtlich sind? Erfolgt dessen regelmaRige Uberpriifung?

Der Oberblrgermeister ist der gesetzliche Vertreter in Angelegenheiten des Eigenbetriebes, die der
Beschlussfassung des Stadtrates unterliegen. Dem Stadtrat obliegen Angelegenheiten gemaR § 35
KSVG, die nicht auf den Oberblrgermeister, den Werksausschuss oder die Werkleitung tGbertragen
sind.

Der Werksausschuss (Bau- und Umweltausschuss des Stadtrates der Stadt St. Ingbert) besteht aus
dem Vorsitzenden, dem Oberblrgermeister, und bis zu 15 stimmberechtigten Mitgliedern; zur
Zusammensetzung vgl. Anlage 1/3. Fur den Werksausschuss gilt die Geschéaftsordnung des
Stadtrates entsprechend.

88 34 und 35 KSVG sowie die Geschéaftsordnung regeln die Aufgaben des Stadtrates und damit die
Einbindung des Stadtrates in die wesentlichen Entscheidungsprozesse der Geschéftsfiihrung. Die
getroffenen Regelungen entsprechen grundsatzlich den Bedurfnissen des Betriebes.
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b. Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass nicht nach dem Organisationsplan verfahren
wird?

Der Betrieb besitzt keinen eigenen Organisationsplan (vgl. 2a).

c. Hat die Geschaéftsleitung Vorkehrungen zur Korruptionspravention ergriffen und doku-
mentiert?

Die Dienstanweisung "Korruption" vom 02. Mérz 1998 der Stadt gilt entsprechend.

d. Gibt es geeignete Richtlinien bzw. Arbeitsanweisungen fir wesentliche Entscheidungs-
prozesse (insbesondere Auftragsvergabe und Auftragsabwicklung, Personalwesen, Kre-
ditaufnahme und
-gewahrung)? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass diese nicht eingehalten werden?

Der Betrieb verfligt Uber kein eigenes Personal. Die Aufgaben werden von den Bediensteten der
Stadt St. Ingbert wahrgenommen. Die Zustandigkeiten und Befugnisse richten sich nach den dienst-
rechtlichen Bestimmungen der Stadt. Die Zustandigkeiten stellten sich im Berichtsjahr wie folgt dar:

o Abwasserbetrieb, fir Investitionsplanung, Zuschisse und Zuwendungen, Liquiditatsplanung,
den Wirtschaftsplan, die Rechnungsprufung und die Gebuhrenkalkulation;
Stadtkasse, fur den Zahlungsverkehr, Inkasso und Mahnwesen;
Stadtwerke, Verbrauchsabrechnung, Erstellung und Versand der Geblhrenbescheide fiur die
Schmutzwassergebuhr.

Im Rahmen der Verwaltung der versiegelten gebuhrenrechtlich relevanten Flachen wird sukzessive
eine systematische und umfassende Uberpriifung des Datenbestandes des Flachenkatasters und
eine  kontinuierliche Fortfuhrung der Datenbank erfolgen. Die Kostenrechnung bzw.
Gebihrenkalkulation sowie die Erstellung des Wirtschaftsplanes erfolgt PC-gestuitzt.

Grundlegende Vorschriften fur wesentliche Entscheidungsprozesse sind in der Betriebssatzung,
dem KSVG, der EigVO und der KommHVO enthalten. Die Auftragsvergabe erfolgt gemaf
VOB/VOL. Daruber hinausgehende Richtlinien werden als entbehrlich angesehen. Verstdf3e gegen
die kommunalrechtlichen Regelungen und Vergabevorschriften haben sich im Rahmen der Jah-
resabschlussprifung nicht ergeben.

Grundsatzlich werden Ausschreibungen durchgefiihrt. Uber die Vergabe von Auftragen entscheiden
der Werksausschuss und Stadtrat entsprechend der Betriebssatzung. Darliber hinaus sind grund-
legende Vorschriften fir wesentliche Entscheidungsprozesse in der Betriebssatzung, dem KSVG,
der EigvVO und der KommHVO enthalten.

e. Besteht eine ordnungsmafRige Dokumentation von Vertragen (z.B. Grundstiicksverwaltung,
EDV)?

Der Betrieb flhrt kein zentrales Vertragsregister. Vertrage werden entweder durch den Betrieb
selbst oder durch die betroffenen Amter der Stadt dokumentiert. Die Vertrage werden dezentral in
den jeweiligen Abteilungen aufbewahrt. Angeforderte Vertrage wurden zeitnah vorgelegt.
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Fragenkreis 3

Planungswesen, Rechnungswesen, Informationssystem und Controlling

a. Entspricht das Planungswesen —auch im Hinblick auf Planungshorizont und Fort-
schreibung der Daten sowie auf sachliche und zeitliche Zusammenhange von Projekten
—den Bedirfnissen des Unternehmens?

Fur jedes Wirtschaftsjahr wird entsprechend 8§ 12 ff. EigVO ein Wirtschaftsplan erstellt, bestehend
aus Erfolgsplan, Vermdgensplan einschlieZlich Investitionsplan und Finanzplan. Konkret anstehende
Investitionsvorhaben sind in der Regel im laufenden Wirtschaftsplan dargelegt. Sie werden vom
Bauamt der Stadt sowie von den technischen Geschéaftsbesorgern (Ingenierbliros) planerisch
vorbereitet, vom Bau- und Umweltausschuss beraten und und anschlieBend vom Stadtrat
beschlossen.

Den Wirtschaftsplan 2024 hat der Stadtrat in seiner Sitzung am 26.06.2024 beschlossen.

Das Planungswesen entspricht grundsétzlich den Bedurfnissen des Betriebes.

b. Werden Planabweichungen systematisch untersucht?

Planabweichungen werden im Rahmen der Erstellung des Jahresabschlusses untersucht.

c. Entspricht das Rechnungswesen einschlie3lich der Kostenrechnung der Gré3e und den
besonderen Anforderungen des Unternehmens?

Die Finanzbuchhaltung einschlieBlich der Anlagenbuchhaltung wird von Bediensteten der Stadt
St. Ingbert EDV-gestutzt gefihrt. Die Finanzbuchhaltung ebenso die Bescheiderstellung fur die
Niederschlagswassergebuhr wird mit Hilfe des Systems "MPS" durchgefihrt.

Die Anlagenbuchhaltung wird in einer Nebenbuchhaltung in Excel gefihrt, wobei jeder einzelne
Schacht und jede Haltung dargestellt werden. Die Anlagenbuchhaltung sollte unbedingt als
Nebenbuchhaltung zur FIBU kinftig mit Anbindung Uber eine Schnittstelle gefuihrt werden.

Die Lohn- und Gehaltsabrechnung wird tber die Stadtverwaltung mittels EDV durchgefihrt, die sich
wiederum des Kommunalen Rechenzentrums Minden-Ravensberg/Lippe bedient.

Uber eine eigene Kostenrechnung verfiigt der Betrieb nicht, er bedient sich hierzu der Ressourcen
der Stadtverwaltung. Im Rahmen der Gebihrenkalkulation erfolgt im Rahmen der Gebihrensplittung
eine Aufteilung der Kosten auf die beiden Kostentrager Schmutzwasser und Niederschlagswasser.
Die Kostenaufteilung basiert auf den Ergebnissen der Berechnung des fiktiven Trennsystems,
Angaben des EVS sowie betriebswirtschaftlichen Grundsatzen.

Ansonsten entspricht das Rechnungswesen der GroBe und den Belangen des Betriebes. Das
Rechnungswesen ist angesichts der Uberschaubaren Anzahl von Geschéftsvorfallen zweckmafig
organisiert.
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. Besteht ein funktionierendes Finanzmanagement, welches u.a. eine laufende Liquiditats-

kontrolle und eine Kreditiberwachung gewahrleistet?

Der Betrieb bedient sich fur die laufenden Kassengeschéfte der Stadtkasse. Eine Liquiditatskontrolle
und Kreditiberwachung findet durch die Stadtkasse statt.

. Gehort zu dem Finanzmanagement auch ein zentrales Cash-Management und haben

sich Anhaltspunkte ergeben, dass die hierfiir geltenden Regelungen nicht eingehalten
worden sind?

Der Zahlungsverkehr wird von der Stadtkasse abgewickelt. Es besteht kein zentrales
Cash-Management; der Betrieb disponiert seinen Liquiditatsbedarf selbstandig.

Ist sichergestellt, dass Entgelte vollstandig und zeitnah in Rechnung gestellt werden?
Ist durch das bestehende Mahnwesen gewahrleistet, dass ausstehende Forderungen
zeitnah und effektiv eingezogen werden?

Das Mahnwesen wird von der Stadtkasse bzw. beziglich der von den Stadtwerken in Rechnung
gestellten Umsétze, von den Stadtwerken Ubernommen. Der Einzug der Forderungen obliegt der
Stadtkasse bzw. den Stadtwerken. Kunden, die mit ihren Zahlungen im Rickstand sind, werden
regelmanig gemahnt, ggf. werden auch VollstreckungsmalRnahmen eingeleitet.

. Entspricht das Controlling den Anforderungen des Unternehmens/Konzerns und umfasst

es alle wesentlichen Unternehmens-/Konzernbereiche?

Der Betrieb verfugt tUber kein Controlling im engeren Sinne. Der kaufmannische Werkleiter
Uberwacht regelmafRig mittels eines Auswertungsprogramms der stadtischen Controllingstelle die
laufenden Ertrage und Aufwendungen und deren Verteilung auf die entsprechenden Kostentrager.
Durch die systematische Auswertung und den Plan-Ist-Vergleich werden Abweichungen und
Entwicklungen frihzeitig erkannt, wodurch ein Gegensteuern maglich wird.

Auf Grund der GrofRenordnung des Betriebes kann ein eigenes Controlling als entbehrlich angese-
hen werden.

. Erméglichen das Rechnungs- und Berichtswesen eine Steuerung und/oder Uberwachung

der
Tochterunternehmen und der Unternehmen, an denen eine wesentliche Beteiligung be-
steht?

Der Betrieb hat keine Tochterunternehmen.
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Fragenkreis 4

Risikofriherkennungssystem

a. Hat die Geschéafts-/Konzernleitung nach Art und Umfang Frihwarnsignale definiert und
MafRnahmen ergriffen, mit deren Hilfe bestandsgefahrdende Risiken rechtzeitig erkannt
werden kdnnen?

Ein dokumentiertes Risikofriiherkennungssystem liegt bislang noch nicht vor.

b. Reichen diese MalRnahmen aus und sind sie geeignet, ihren Zweck zu erfillen? Haben
sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Mallnahmen nicht durchgeftuhrt werden?

Vvgl. a.

c. Sind diese MaBnahmen ausreichend dokumentiert?

Vvgl. a.

d. Werden die Frihwarnsignale und Mallnahmen kontinuierlich und systematisch mit
dem aktuellen Geschaftsumfeld sowie mit den Geschéftsprozessen und Funktionen
abgestimmt und angepasst?

Vvgl. a.
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Fragenkreis 5

Finanzinstrumente, andere Termingeschéfte, Optionen und Derivate

Entsprechende Instrumente werden vom Betrieb nicht eingesetzt. Die nachfolgenden Fragen
werden nur aus Grinden der Vollstandigkeit wiedergegeben.

a. Hat die Geschéafts-/Konzernleitung den Geschéaftsumfang zum Einsatz von Finanzinstru-
menten
sowie von anderen Termingeschaften, Optionen und Derivaten schriftlich festgelegt? Dazu
gehort:

» Welche Produkte/lnstrumente dirfen eingesetzt werden?

* Mit welchen Partnern dirfen die Produkte/lInstrumente bis zu welchen
Betragen eingesetzt werden?

» Wie werden die Bewertungseinheiten definiert und dokumentiert und in
welchem Umfang durfen offene Posten entstehen?

 Sind die Hedge-Strategien beschrieben, z.B. ob bestimmte Strategien
ausschlief3lich zulassig sind bzw. bestimmte Strategien nicht durch-
gefuhrt werden durfen (z.B. antizipatives Hedging)?

b. Werden Derivate zu anderen Zwecken eingesetzt als zur Optimierung von
Kreditkonditionen und zur Risikobegrenzung?

c. Hat die Geschéafts-/Konzernleitung ein dem Geschaftsumfang entsprechendes
Instrumentarium zur Verfigung gestellt insbesondere in Bezug auf

» Erfassung der Geschafte

» Beurteilung der Geschéafte zum Zweck der Risikoanalyse

* Bewertung der Geschafte zum Zweck der Rechnungslegung
» Kontrolle der Geschafte?

d. Gibt es eine Erfolgskontrolle fr nicht der Risikoabsicherung (Hedging) dienende
Derivatgeschéafte und werden Konsequenzen aufgrund der Risikoentwicklung gezogen?

e. Hat die Geschéafts-/Konzernleitung angemessene Arbeitsanweisungen erlassen?
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Fragenkreis 6

Interne Revision

a. Gibt es eine den Bediirfnissen des Unternehmens/Konzerns entsprechende Interne Revi-
sion/
Konzernrevision? Besteht diese als eigensténdige Stelle oder wird diese Funktion durch
eine
andere Stelle (ggf. welche?) wahrgenommen?

Der Betrieb verfugt aufgrund seiner Grof3e und Struktur Uber keine interne Revision. Er ist in das
interne Kontrollsystem der Stadt eingebunden. Teilaufgaben einer internen Revision werden vom
Rechnungsprifungsamt der Stadt St. Ingbert wahrgenommen.

b. Wie ist die Anbindung der Internen Revision/Konzernrevision im Unternehmen/
Konzern? Besteht bei ihrer Tatigkeit die Gefahr von Interessenkonflikten?

Vvgl. a.

c. Welches waren die wesentlichen Tatigkeitsschwerpunkte der Internen Revision/
Konzernrevision im Geschaftsjahr? Wurde auch geprift, ob wesentlich miteinander
unvereinbare Funktionen (z.B. Trennung von Anweisung und Vollzug) organisatorisch
getrennt sind? Wann hat die Interne Revision das letzte Mal Gber Korruptionspravention
berichtet? Liegen hierliber schriftliche Revisionsberichte vor?

Vvgl. a.

Das Rechnungsprifungsamt hat auskunftsgeman im Berichtsjahr keine Prifung durchgefiihrt. Die
Auftragsvergaben erfolgen unter der laufenden Mitwirkung des Rechnungsprifungsamtes zur Si-
cherstellung der Einhaltung der vergaberechtlichen Vorschriften.

d. Hat die Interne Revision ihre Prifungsschwerpunkte mit dem Abschlussprufer ab-
gestimmt?

Eine Abstimmung ist nicht erfolgt.

e. Hat die Interne Revision/Konzernrevision bemerkenswerte Mangel aufgedeckt und um
welche handelt es sich?

Vgl. a. und c.
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f. Welche Konsequenzen werden aus den Feststellungen und Empfehlungen
der Internen Revision/Konzernrevision gezogen und wie kontrolliert die Interne
Revision/Konzernrevision die Umsetzung ihrer Empfehlungen?

Vgl. c.

OrdnungsmafRigkeit der Geschéftsfiihrungstatigkeit

Fragenkreis 7

Ubereinstimmung der Rechtsgeschafte und MalRnahmen mit
Gesetz, Satzung, Geschéaftsordnung, Geschéaftsanweisung
und bindenden Beschliissen des Uberwachungsorgans

a. Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die vorherige Zustimmung des Uberwachungs-
organs
zu zustimmungspflichtigen Rechtsgeschéften und MalBhahmen nicht eingeholt worden ist?

Im Rahmen der Jahresabschlussprifung haben sich keine Hinweise ergeben, dass die Zustim-
mungspflicht des Werksausschusses bzw. Stadtrates nicht eingehalten wurde.

b. Wurde vor der Kreditgewahrung an Mitglieder der Geschéftsleitung oder des Uber-
wachungsorgans
die Zustimmung des Uberwachungsorgans eingeholt?

Derartige Kredite wurden im Berichtsjahr nicht gewéhrt.

c. Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass anstelle zustimmungsbedirftiger MaBnahmen
ahnliche, aber nicht als zustimmungsbediirftig behandelte MaRnahmen vorgenommen
worden sind (z.B. Zerlegung in TeilmaBnahmen)?

Entsprechende Anhaltspunkte haben sich nicht ergeben.
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d. Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Geschafte und Mallhahmen nicht mit
Gesetz, Satzung, Geschaftsordnung, Geschéaftsanweisung und bindenden Beschliissen
des Uberwachungsorgans iibereinstimmen?

Die Fristen zur Aufstellung des Jahresabschlusses 2024 nach § 24 Abs. 1 EigVO und die Frist zur
Feststellung des gepriften Jahresabschlusses nach § 24 Abs. 3 EigvVO wurden nicht eingehalten.

Nach § 18 EigVO hat der Werkleiter den Oberbirgermeister und den Werksausschuss mindestens
Halbjahrlich tber die Entwicklung der Ertrage und Aufwendungen sowie die Abwicklung des
Vermoégensplans schriftlich zu unterrichten. Ein Zwischenbericht nach § 18 EigVO wurde nicht
vorgelegt.

Dartber hinaus hat unsere Prifung hat keine derartigen Feststellungen oder Anhaltspunkte
ergeben.

Fragenkreis 8

Durchfiihrung von Investitionen

a. Werden Investitionen (in Sachanlagen, Beteiligungen, sonstige Finanzanlagen,
immaterielle Anlagewerte und Vorréate) angemessen geplant und vor Realisierung
auf Rentabilitat/Wirtschaftlichkeit, Finanzierbarkeit und Risiken geprift?

Investitionen werden im Einzelnen im Wirtschaftsplan aufgefiihrt. Sie werden vom Bauamt der Stadt
sowie von den technischen Geschaftsbesorgern planerisch vorbereitet und vom Bau- und
Umweltausschuss und gegebenenfalls vom Stadtrat beraten und beschlossen.

b. Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Unterlagen/Erhebungen zur Preis-
ermittlung nicht ausreichend waren, um ein Urteil iber die Angemessenheit des

Preises zu erméglichen (z.B. bei Erwerb bzw. Verauf3erung von Grundstiicken
oder Beteiligungen)?

Derartige Anhaltspunkte haben sich nicht ergeben.

c. Werden Durchfiihrung, Budgetierung und Veranderungen von Investitionen laufend
Uberwacht und Abweichungen untersucht?

Die Durchfiihrung und Budgetierung von Investitionen erfolgt durch die Werkleitung.
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d. Haben sich bei abgeschlossenen Investitionen wesentliche Uberschreitungen ergeben?
Wenn ja, in welcher Hohe und aus welchen Griinden?

Fur das Jahr 2024 waren Investitionen von T€ 6.146 ( einschlielBlich T€ 4.552 aus dem Vorjahr; Vj.:
T€ 6.845 ) geplant. Tatsachlich wurden Investitionen von T€ 3.524 (Vj.: T€ 5.607) durchgefuhrt.
Wesentliche Uberschreitungen bei abgeschlossenen MalRnahmen haben wir nicht festgestellt.

e. Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass Leasing- oder vergleichbare Vertrage nach
Ausschdpfung der Kreditlinien abgeschlossen wurden?

Entsprechende Anhaltspunkte haben sich nicht ergeben.

Fragenkreis 9

Vergaberegelungen

a. Haben sich Anhaltspunkte fur eindeutige VerstdR3e gegen Vergaberegelungen (z.B. VOB,
VOL, VGV, UVgO, EU-Regelungen) ergeben?

Im Rahmen der stichprobenartigen Prifung haben sich keine VerstoRe ergeben.

b. Werden fiir Geschafte, die nicht den Vergaberegelungen unterliegen, Konkurrenzangebote
(z.B. auch fur Kapitalaufnahmen und Geldanlagen) eingeholt?

Grundsatzlich werden nach unseren Feststellungen Vergleichsangebote angefordert. Der Betrieb
unterliegt den Vergabevorschriften der VOB/VOL/UVQO; die Vergabe erfolgt durch &ffentliche Aus-
schreibungen (Submission).

Fragenkreis 10

Berichterstattung an das Uberwachungsorgan

a. Wird dem Uberwachungsorgan regelméaRig Bericht erstattet?

Der Werksausschuss wird im Rahmen der Sitzungen informiert. Ein Zwischenbericht nach § 18
EigvVO wurde dem Werksausschuss nicht vorgelegt.
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b. Vermitteln die Berichte einen zutreffenden Einblick in die wirtschaftliche Lage des
Unternehmens/Konzerns und in die wichtigsten Unternehmens-/Konzernbereiche?

Die vorgelegten Protokolle vermitteln einen zutreffenden Einblick in die Lage des Betriebes.

c. Wurde das Uberwachungsorgan liber wesentliche Vorgéange angemessen und zeitnah
unterrichtet? Liegen insbesondere ungewdhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsgeman
abgewickelte Geschéftsvorfédlle sowie erkennbare Fehldispositionen oder wesentliche
Unterlassungen vor und wurde hieriiber berichtet?

Das Uberwachungsorgan wird angemessen und zeitnah unterrichtet. Ungewohnliche Geschéfts-
vorfalle, Fehldispositionen und Unterlassungen wurden im Rahmen unserer Prifung nicht festge-
stellt.

d. Zu welchen Themen hat die Geschéfts-/Konzernleitung dem Uberwachungsorgan
auf dessen besonderen Wunsch berichtet (§ 90 Abs. 3 AktG)?

Eine zusatzliche Berichterstattung wurde nicht gewiinscht.

e. Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Berichterstattung (z.B. nach § 90 AktG
oder unternehmensinternen Vorschriften) nicht in allen Fallen ausreichend war?

Es bestehen keine Anhaltspunkte fir eine unzureichende Berichterstattung.

f. Gibt es eine D&O-Versicherung? Wurde ein angemessener Selbstbehalt vereinbart?
Wurden Inhalt und Konditionen der D&O-Versicherung mit dem Uberwachungsorgan
erortert?

Die Stadt hat fur die Gremien des Betriebes keine derartige Versicherung abgeschlossen. Die Stadt
hat eine Vermoégenseigenschadenversicherung, die auch den Abwasserbetrieb umfasst.

g. Sofern Interessenkonflikte der Mitglieder der Geschéftsleitung oder des Uberwachungs-
organs
gemeldet wurden, ist dies unverziiglich dem Uberwachungsorgan offengelegt worden?

Im Rahmen unserer Prifung haben sich keine derartigen Anhaltspunkte fir derartige Sachverhalte
ergeben.
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Vermogens- und Finanzlage

Fragenkreis 11

Ungewdhnliche Bilanzposten und stille Reserven

a. Besteht in wesentlichem Umfang offenkundig nicht betriebsnotwendiges Vermégen?

Das Infrastrukturvermdgen des Betriebs ist regelmafig bis zum Ende seiner Nutzungsdauer ge-
bunden und betriebsnotwendig.

b. Sind Besténde auffallend hoch oder niedrig?

Der Betrieb hat aufgabenbedingt kein Vorratsvermégen.
c. Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Vermdgenslage durch im Vergleich

zu den bilanziellen Werten erheblich héhere oder niedrigere Verkehrswerte der
Vermogensgegenstande wesentlich beeinflusst wird?

Im Rahmen der Prifung haben sich hierfir keine Anhaltspunkte ergeben.

Fragenkreis 12

Finanzierung

a. Wie setzt sich die Kapitalstruktur nach internen und externen Finanzierungsquellen
zusammen? Wie sollen die am Abschlussstichtag bestehenden wesentlichen Inves-
titionsverpflichtungen finanziert werden?

Die Eigenkapitalquote des Betriebes betragt unter Berlcksichtigung des Sonderpostens als
wirtschaftlich eigene Mittel rd. 55 % (Vj.: rd. 59 %). Die wesentlichen Investitionsverpflichtungen sol-
len durch Abschreibungen und Darlehensaufnahmen finanziert werden.
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b. Wie ist die Finanzlage des Konzerns zu beurteilen, inshesondere hinsichtlich
der Kreditaufnahmen wesentlicher Konzerngesellschaften?

Es liegt kein Konzern vor.
c. In welchem Umfang hat das Unternehmen Finanz-/Férdermittel einschlie3lich Garantien

der 6ffentlichen Hand erhalten? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die damit
verbundenen Verpflichtungen und Auflagen des Mittelgebers nicht beachtet wurden?

Der Betrieb hat im Berichtsjahr keine Zuschiisse der 6ffentlichen Hand erhalten.

Fragenkreis 13

Eigenkapitalausstattung und Gewinnverwendung

a. Bestehen Finanzierungsprobleme aufgrund einer evtl. zu niedrigen Eigenkapitalauss-
tattung?

Die Eigenkapitalquote des Betriebes betragt rd. 55 %. Dies kann als angemessen beurteilt werden.
Es bestanden im Berichtsjahr keine Finanzierungsprobleme.

b. Ist der Gewinnverwendungsvorschlag (Ausschittungspolitik, Riicklagenbildung) mit der
wirtschaftlichen Lage des Unternehmens vereinbar?

Aufgrund der Vorgaben des EVSG als lex specialis zum KAG Saar war bis zur Gesetzesénderung
2014 weder eine Eigenkapitalverzinsung, noch eine kalkulatorische Abschreibung in der Geblhr
zulassig. Eine Gewinnausschittung an den Haushalt der Stadt ist nach diesen Grundsétzen
unzulassig, da bisher nur pagatorische Kosten tber die Geblhr finanziert werden. Ausschittungen
sind grundsatzlich nicht zulassig, die Frage nach der Ausschittungspolitik stellt sich nicht.
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Fragenkreis 14

Rentabilitat/Wirtschaftlichkeit

a. Wie setzt sich das Betriebsergebnis des Unternehmens/Konzerns nach
Segmenten/Konzernunternehmen zusammen?

Der Betrieb erflllt ausschlieZlich die Aufgabe der Abwassersammlung im Gebiet der Stadt St.
Ingbert. Die gesammelten Abwasser werden bis auf Kleineinleiter den Anlagen des
Entsorgungsverbandes Saar (EVS) zugefihrt.

Das Jahresergebnis wird nicht segmentiert. Fir Zwecke der Geblhrenkalkulation erfolgt eine ge-
sonderte Betrachtung nach Kostentragern.

b. Ist das Jahresergebnis entscheidend von einmaligen Vorgangen gepragt?

Das Jahresergebnis ist nicht entscheidend durch einmalige Vorgange wesentlich gepragt. Vgl.
erganzend Prifungsbericht E.II1.1 (Neutrales Ergebnis).

c. Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass wesentliche Kredit- oder
andere Leistungsbeziehungen zwischen Konzerngesellschaften bzw.
mit den Gesellschaftern eindeutig zu unangemessenen Konditionen
vorgenommen werden?

Leistungsbeziehungen im oben genannten Sinne werden nach den von uns gemachten Feststellun-
gen zu angemessenen Konditionen abgewickelt.

d. Wurde die Konzessionsabgabe steuer- und preisrechtlich erwirtschaftet?

Eine Konzessionsabgabe ist nicht zu erwirtschaften.
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Fragenkreis 15

Verlustbringende Geschéafte und ihre Ursachen

a. Gab es verlustbringende Geschaéfte, die fir die Vermdgens- und Ertragslage
von Bedeutung waren, und was waren die Ursachen der Verluste?

Im Wirtschaftsjahr wurde ein Verlust von T€ 441 erwirtschaftet.
Verlustbringende Geschéafte im Sinne der Fragestellung lagen nicht vor.

b. Wurden MaRnahmen zeitnah ergriffen, um die Verluste zu begrenzen,
und um welche MaRnahmen handelt es sich?

Vvgl. a.

Fragenkreis 16

Ursachen des Jahresfehlbetrages und MaRnahmen
zur Verbesserung der Ertragslage

a. Was sind die Ursachen des Jahresfehlbetrages?

Im Wirtschaftsplan 2024 wurde ein Jahresfehlbetrag in Hohe von T€ 395 eingeplant.

b. Welche MaBnahmen wurden eingeleitet bzw. sind beabsichtigt,
um die Ertragslage des Unternehmens zu verbessern?

Vgl. 15 a. und Lagebericht (Anlage I1).
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Beschlussvorlage

offentlich ST.INGBERT

Entlastung der Werkleitung des Abwasserbetriebes St.
Ingbert - Eigenbetrieb der Stadt St. Ingbert flr das
Wirtschaftsjahr 2024

Organisationseinheit: Datum

Eigenbetrieb Abwasser (EBA) 16.03.2026
Beratungsfolge

Bau- und Werksausschuss Vorberatung 31.03.2026 N
Stadtrat Entscheidung 28.04.2026 )

Beschlussvorschlag
Der Werkleitung des Abwasserbetriebes St. Ingbert — Eigenbetrieb der Stadt St. Ingbert wird
fur das Wirtschaftsjahr 2024 Entlastung erteilt.

Sachverhalt
Entlastung der Werkleitung des Abwasserbetriebes St. Ingbert — Eigenbetrieb der Stadt St.
Ingbert flr das Wirtschaftsjahr 2024

Die Prifung des Jahresabschlusses 2024 durch die Wirtschaftsprifungsgesellschaft W+ST
Publica Revisionsgesellschaft mbH, Saarbriicken, endete mit einem uneingeschréankten
Bestatigungsvermerk und hat eine den Vorschriften entsprechende Fuhrung des
Abwasserbetriebes durch die Werkleitung bestatigt.

Der Eigenbetrieb ist gemal § 12 der Betriebssatzung verpflichtet, die Bestimmungen des
zweiten Teils der Eigenbetriebsverordnung (EigVO) Uber die Wirtschaftsfiihrung und das
Rechnungswesen anzuwenden und somit einen Jahresabschluss und einen Lagebericht
aufzustellen und diesen nach § 124 KSVG sowie der Verordnung Uber die Prifung des
Jahresabschlusses der Eigenbetriebe und sonstigen Unternehmen ohne eigene
Rechtspersonlichkeit mit Sonderrechnung prifen zu lassen.

Nach § 124 Abs. 3 KSVG hat sich die Prifung auch auf die OrdnungsmaRigkeit der
Geschaftsfuhrung zu erstrecken. Bei der Priifung wurden demnach auch die Vorschriften des
§ 53 Abs.1 Nr. 1 und 2 HGrG beachtet.

Der Jahresabschluss entspricht in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften der 88§ 19
ff. der Eigenbetriebsverordnung des Saarlandes (EigVvO) in Verbindung mit den
einschlagigen deutschen, fir Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen
Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsatze ordnungsmaliger
Buchfuhrung ein den tatsachlichen Verhaltnissen entsprechendes Bild der Vermdgens- und
Finanzlage des Eigenbetriebs zum 31. Dezember 2024 sowie seiner Ertragslage fur das
Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024.

Der Lagebericht des Jahresabschlusses vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der

Lage des Eigenbetriebs. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang
mit dem Jahresabschluss, entspricht den Vorschriften des § 23 der Eigenbetriebsverordnung
des Saarlandes und stellt die voraussichtliche Entwicklung des Eigenbetriebs zutreffend dar.
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Beschlussvorlage

sffentlich ST.INGBERT
Bebauungsplan Nr. OW6 "In der Ortslage" und Nr.
OWe6a "Im Etzelchen" (Aufhebungssatzung) Stadtteil

Oberwirzbach: Entwurfsannahme und Beteiligung der
Offentlichkeit und Behorden

Organisationseinheit: Datum
Stadtentwicklung (61) 25.02.2026
Beratungsfolge

Ortsrat St. Ingbert-Oberwiirzbach Anhdrung 17.03.2026

Stadtentwmklungs—, Biospharen-, Umwelt- Vorberatung 18.03.2026
und Demographieausschuss

Stadtrat Entscheidung 28.04.2026

Beschlussvorschlag
1. Die beigeflugten Entwurfsunterlagen der Aufhebungssatzung zum Bebauungsplan Nr.
OWSG "In der Ortslage” und seiner Teilanderung Nr. OW6a "Im Etzelchen", bestehend
aus der Begriindung einschlief3lich Umweltbericht (Anlage 2), dem Satzungstext
(Anlage 3) und dem Aufhebungsplan (Anlage 4) werden gebilligt.

2. Fur die Aufhebungssatzung wird die Veroéffentlichung im Internet und die Auslegung
als Beteiligung der Offentlichkeit gem. § 3 Abs. 2 BauGB, die elektronische
Beteiligung der Behdrden und sonstigen Trager offentlicher Belange gem. § 4 Abs. 2
BauGB sowie die Abstimmung mit den Nachbargemeinden gem. § 2 Abs. 2 BauGB
beschlossen.

3. Die Anlagen 1 bis 4 sind Teil des Beschlusses.

Sachverhalt

Der seit 1965 rechtskraftige Bebauungsplan Nr. OW 6 "In der Ortslage" in St. Ingbert —
Oberwirzbach sowie die seit 1981 rechtskraftige Teilanderung Nr. OW 6a "Im Etzelchen"
wurde aufgrund in der Vergangenheit gestellter Bauanfragen sowie der Uberprifung aller
potentiellen Wohnbauflachen im Rahmen der Erstellung des Wohnbauflachenentwicklungs-
konzeptes hinsichtlich seiner Notwendigkeit, seiner Aktualitat und in Bezug auf zeitgemales
Baurecht geprft. Der Bebauungsplan sowie die Teilanderung werden den heutigen
Anspriuchen, insbesondere im Umgang mit den in grof3en Teilbereichen des Bebauungs-
planes liegenden Uberschwemmungsflachen des Wiirzbaches nicht mehr gerecht. Auch die
im Bereich der Teilanderung vorgesehene weitere ErschlieRung von Wohnbauflachen ist
aufgrund der Topografie und Eigentumsverhaltnisse perspektivisch nicht realisierbar.

Am 07.10.2025 hat der Stadtrat die Einleitung des Aufhebungsverfahrens fiir den
Bebauungsplan Nr. OW6 "In der Ortslage" einschliel3lich seiner Teilanderung Nr. OW6a "Im
Etzelchen" (BV 2025/2116) im reguléaren Verfahren beschlossen.

Die Vorentwurfsunterlagen der Aufhebungssatzung wurden in der Zeit vom 02.12.2025 bis
einschlieBlich 19.01.2026 im Internet verdffentlicht sowie 6ffentlich ausgelegt, um die
Offentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB friihzeitig zu informieren und zu beteiligen. Parallel
wurden die Trager offentlicher Belange und Behérden gem. § 4 Abs. 1 BauGB sowie die
Nachbargemeinden gem. § 2 Abs. 2 BauGB mit Schreiben vom 01.12.2025 friihzeitig
informiert und zur Stellungnahme bis 19.01.2026 aufgefordert.
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Die eingegangenen Stellungnahmen wurden geprift und in einer Abwagungssynopse
(Anlage 1) zusammengefasst sowie, sofern erforderlich, in die Entwurfsunterlagen der
Aufhebungssatzung eingearbeitet. Seitens der Offentlichkeit wurden keine Anregungen
vorgetragen. Seitens der Behoérden und sonstigen Tragern offentlicher Belange wurden
lediglich Hinweise gegeben.

Die vorliegenden Entwurfsunterlagen der Aufhebungssatzung zum Bebauungsplan Nr. OW6
"In der Ortslage" und seiner Teilanderung Nr. OW6a "Im Etzelchen", bestehend aus der
Begriindung einschlie3lich Umweltbericht, dem Satzungstext sowie dem Aufhebungsplan
sollen nun gebilligt werden.

Ferner soll zur Beteiligung der Offentlichkeit gem. § 3 Abs. 2 BauGB die Veroffentlichung der
Entwurfsunterlagen der Aufhebungssatzung im Internet (Homepage der Stadt St. Ingbert),
inklusive einer offentlichen Auslegung sowie die Beteiligung der Behérden und sonstigen
Trager offentlicher Belange und der Nachbargemeinden gem. § 4 Abs. 2 BauGB und § 2
Abs. 2 BauGB auf elektronischem Weg beschlossen werden.

Die Entwurfsunterlagen zur Aufhebungssatzung zum Bebauungsplan Nr. OW6 "In der
Ortslage” und seiner Teilanderung Nr. OW6a "im Etzelchen” sind gem. § 3 Abs. 2 BauGB flr
die Dauer von mindestens 30 Tagen im Internet (Homepage der Stadt St. Ingbert) zu
vertffentlichen, zur Ansicht und zum Herunterladen bereitzuhalten und zusatzlich
auszulegen.

Die Behdrden und sonstigen Trager 6ffentlicher Belange, deren Aufgabenbereich durch die
Planung berihrt sein kann sowie Nachbargemeinden sind gem. § 4 Abs. 2 und § 2 Abs. 2
BauGB i.V.m. § 3 Abs. 2 BauGB von der Veroffentlichung im Internet (Homepage der Stadt
St. Ingbert)/ Auslegung zu benachrichtigen und zu beteiligen.

Ort und Dauer der Veroéffentlichung im Internet (Homepage der Stadt) sind gem. § 3 Abs. 2
BauGB mit dem Hinweis, dass Stellungnahmen wéahrend der Veroffentlichungsfrist von
jedermann elektronisch per Mail oder bei Bedarf schriftlich oder zur Niederschrift vorgebracht
werden konnen, ortsiiblich bekanntzumachen.

Finanzielle Auswirkungen
Es entstehen Kosten fur die Veroffentlichung der Bekanntmachung in der Saarbricker
Zeitung. Hierfur stehen Mittel auf der HH-Stelle 5.1.10.01.553500 bereit.

Anlage/n
1 Anlage 1_Abwagg friihz Authebg OW6+6a
2 Anlage 2_Begriundung Offenl Aufhebung OW6+6a
3 Anlage 3_Satzung Aufhebung OW6+6a
4 Anlage 4_Planzeichnung Offenl Aufhebung OW6+6a
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MITTELSTADT ST. INGBERT, STADTTEIL Oberwiirzbach
Aufhebung der Bebauungspliane OW 6 "In der Ortslage™ und OW6a "Im Etzelchen"

e Friihzeitige Beteiligung der Offentlichkeit in Form einer Veréffentlichung im Internet und Offen-
lage gem. § 3 Abs. 1 BauGB

e Friihzeitige Beteiligung der Behorden und sonstigen Trager 6ffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 1
BauGB i.V.m. § 4a Abs. 4 Satz 2 BauGB

e Abstimmung mit den Nachbargemeinden gem. § 2 Abs. 2 BauGB

Beschlussvorlage zur friihzeitigen Beteiligung der Behérden und sonstigen Tragern o6ffentlicher Be-
lange gem. § 4 Abs. 1 BauGB i.V.m. § 4a Abs. 4 Satz 2 BauGB sowie zur Abstimmung mit den Nach-
bargemeinden gem. § 2 Abs. 2 BauGB und zur friihzeitigen Beteiligung der Offentlichkeit gem. § 3
Abs. 1 BauGB.

Die friihzeitige Beteiligung der Behorden und sonstigen Trager offentlicher Belange sowie der Nachbarge-
meinden fand vom 02.12.2025 bis einschlieRlich 19.01.2026 statt. Im Anschreiben vom 01.12.2025 wurde
darauf hingewiesen, dass bei NichtduRerung davon ausgegangen wird, dass keine Bedenken und Anregun-
gen vorliegen.

Die Beteiligung der Offentlichkeit fand in der Zeit vom 02.12.2025 bis einschlieBlich 19.01.2026 in Form ei-
ner Veroffentlichung im Internet und Offenlage statt.

Zur vorliegenden Planung haben sich Behérden und sonstige Trager offentlicher Belange geaul3ert. Birge-
rinnen und Blrger haben sich zur vorliegenden Planung nicht gedufert.

Die geaulerten Anregungen werden, wie folgt beschrieben, in die Planung eingestellt.

Stand: 24.02.2026
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1 AMPRION GMBH
Robert-Schuman-Stralle 7
44263 Dortmund

E-Mail vom 04.12.2025:

"im Planbereich der 0. a. MalBnhahme verlaufen
keine Hochstspannungsleitungen unseres Un-
ternehmens.

Wir gehen davon aus, dass Sie beziiglich weite-
rer Versorgungsleitungen die zustandigen Un-
ternehmen beteiligt haben."

2 ARBEITSKAMMER DES

SAARLANDES

Keine Stellungnahme eingegangen.

3 BEAUFTRAGTER DER STADT ST. INGBERT

FUR MENSCHEN MIT BEHINDERUNG

Keine Stellungnahme eingegangen.

4 BIOSPHARENZWECKVERBAND BLIESGAU

Keine Stellungnahme eingegangen.

5 BUNDESANSTALT FUR
IMMOBILIENAUFGABEN
SPARTE VERWALTUNGSAUFGABEN

Keine Stellungnahme eingegangen.

6 BUNDESNETZAGENTUR FUR
ELEKTRIZITAT, GAS,
TELEKOMMUNIKATION, POST UND
EISENBAHNEN
Fehrbelliner Platz 3
10707 Berlin

E-Mail vom 12.12.2025:

"ihre Anfrage bezieht sich zwar auf BauGB bzw.
auf BImSchG; in der Sache ist Ihr Anliegen je-
doch in 2 Teilgebiete zu unterscheiden:

Zum einen erhalten Sie ggf. von der fir den
Ausbau der Elektrizitats-Ubertragungsnetze zu-
standigen Stelle bei uns im Hause
(verfahren.dritter.nabeg@bnetza.de) eine Stel-
lungnahme.

Zum anderen gibt die Bundesnetzagentur im Be-

reich Funkbetroffenheit keine Stellungnahme
nach BauGB oder nach BImSchG ab, da ihr
Aufgabenbereich durch die Planung nicht be-
rihrt werden kann. Der Aufgabenbereich der
Bundesnetzagentur im Bereich der Frequenz-
verwaltung ergibt sich aus den Vorschriften des
Teils 6 des Telekommunikationsgesetzes (,Fre-
quenzordnung®). Die danach gemaR § 88 TKG

Stellungnahme der Mittelstadt

Keine Betroffenheit vorhanden.

Kein Beschluss erforderlich

Stellungnahme der Mittelstadt

Durch die Aufhebung der Bebauungsplane
werden Hoéhen von mehr als 20 m nicht er-
reicht. Daher liegt keine Betroffenheit vor. Wei-
tere Untersuchungen sind nicht erforderlich.

Kein Beschluss erforderlich.
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bestehende Aufgabe der Bundesnetzagentur zur
Sicherstellung einer effizienten und stérungs-
freien Frequenznutzung bezieht sich auf die
physikalischen Auswirkungen von verschiede-
nen Frequenznutzungen untereinander, jedoch
nicht auf Beeintrachtigungen von Frequenznut-
zungen durch Bauwerke. Letztere sind keine
Funkstérungen im Sinne des Telekommunikati-
onsgesetzes. Sofern also die Bundesnetzagen-
tur Informationen Uber Frequenzzuteilungsneh-
mer im zu beplanenden Bereich Ubermittelt, ge-
schieht dies nicht in Ausflllung ihres eigenen
Aufgabenbereichs, sondern im Rahmen von
Amtshilfe nach § 5 Abs. 1 Nr. 3 VwWVfG. Nach §
5 Abs. 3 Nr. 2 VWVfG braucht die ersuchte Be-
hdrde Hilfe nicht zu leisten, wenn sie die Hilfe
nur unter unverhaltnismafig groRem Aufwand
leisten kdnnte.

In diesem Zusammenhang muss berlcksichtigt
werden, dass die Bundesnetzagentur taglich
zahlreiche Anfragen erhalt. Um die Verhaltnis-
mafigkeit im Hinblick auf die zahlreichen Anfra-
gen zu wahren, hat die Bundesnetzagentur das
Formular ,Funkbetreiberauskunft® entworfen.
Das Ausftillen des Formulars ist demnach zwin-
gend erforderlich. Bitte haben Sie Verstandnis,
dass unsererseits keine weitere Bewertung ohne
das vorzulegende Formular erfolgt.

Sollte die BaumalRnahme eine Bauhdhe von un-
ter 20 Meter aufweisen, dann ist eine Betroffen-
heit des Richtfunks durch die Planung unwahr-
scheinlich. In diesem Fall ist keine Untersu-
chung erforderlich.”

CREOS DEUTSCHLAND GMBH
PLANAUSKUNFT

Am Zunderbaum 9

66424 Homburg

E-Mail vom 03.12.2025:
Az.: CR-2025-07502

"die Creos Deutschland GmbH betreibt ein ei-
genes Gashochdruckleitungsnetz sowie ein
eigenes Hoch- und Mittelspannungsnetz in-
klusive der zugehdrigen Anlagen. Fir folgende
Leitungen bzw. Leitungsabschnitte inklusive der
zugehdrigen Anlagen wurde die Creos Deutsch-
land GmbH mit der Betreuung beauftragt:

o Kokereigasleitungen der Zentralkokerei
Saar GmbH (Z.K.S.)

e Sauerstoff- und Stickstoffleitungen im Saar-
land der Nippon Gases Deutschland
GmbH

e Biogasleitung Ramstein der Stadtwerke
Ramstein-Miesenbach GmbH

e Gasleitungen der Villeroy & Boch AG in
Mettlach

e Gasleitungsabschnitt Speyer Sitidost (An-
schlussleitung G+H) der Stadtwerke Spey-

Stellungnahme der Mittelstadt

Keine Betroffenheit vorhanden.

Kein Beschluss erforderlich
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er GmbH

e Gasleitungsabschnitt Fischbach Neunkir-
chen der Iqony Energies GmbH

e Gasleitungsabschnitt Erdgasanschluss
Ford Saarlouis der Igony Energies GmbH

FUr diese Leitungen bzw. Leitungsabschnitte
und Anlagen erfolgt die Planauskunft durch die
Creos Deutschland GmbH.

Zu lhrer Anfrage teilen wir lhnen mit, dass im
angefragten Bereich keine Anlagen der Creos
Deutschland GmbH und keine der von uns
betreuten Anlagen vorhanden sind.

DEUTSCHE BAHN AG

DB IMMOBILIEN, REGION SUDWEST
Gutschstr. 6

76137 Karlsruhe

E-Mail vom 02.12.2025:
Az.: Pz (TOB-SL-25-222687 Oberwiirzbach)

"DB Immobilien ist das von der DB InfraGO AG
(ehemals DB Netz AG / DB Station & Service
AG) bevollméachtigte Unternehmen fir die Abga-
be von Stellungnahmen bei Beteiligungen Tra-
ger offentlicher Belange.

Gegen das Aufhebungsverfahren der 0.g. Be-
bauungsplane bestehen aus Sicht der DB Infra-
GO AG keine Einwendungen.

Aufgrund eines Abstandes von ca. 1,9 km zur
nachsten aktiv betriebenen Bahnstrecke Nr.
3450 (Rheinsheim - Rohrbach) halten wir eine
Beteiligung im weiteren Verlauf des Verfah-
rens fiir nicht erforderlich."

DEUTSCHE TELEKOM TECHNIK GMBH
PTI 11 SAARBRUCKEN

Pirmasenser Stralle 65

67655 Kaiserslautern

E-Mail vom 2.12.2025:
Az.: 506-25/SB/JD

"die Telekom Deutschland GmbH (nachfolgend
Telekom genannt) - als Netzeigentimerin und
Nutzungsberechtigte i. S. v. § 125 Abs. 1 TKG -
hat die Deutsche Telekom Technik GmbH be-
auftragt und bevollmachtigt, alle Rechte und
Pflichten der Wegesicherung wahrzunehmen
sowie alle Planverfahren Dritter entgegenzu-
nehmen und dementsprechend die erforderli-
chen Stellungnahmen abzugeben. Zu der o. g.
Planung nehmen wir wie folgt Stellung:

Im Planbereich befinden sich Telekommunikati-
onslinien der Telekom. Bei der Bauausfuhrung

ist darauf zu achten, dass Beschadigungen der
vorhandenen Telekommunikationslinien vermie-

Stellungnahme der Mittelstadt

Keine Betroffenheit vorhanden.

Kein Beschluss erforderlich

Stellungnahme der Mittelstadt

Es wird ein Hinweis aufgenommen.

Kein Beschluss erforderlich
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den werden und aus betrieblichen Griinden (z.
B. im Falle von Stérungen) der ungehinderte
Zugang zu den Telekommunikationslinien jeder-
zeit moglich ist. Insbesondere missen Abde-
ckungen von Abzweigkasten und Kabelschéach-
ten sowie oberirdische Gehause soweit frei ge-
halten werden, dass sie gefahrlos gedffnet und
ggf. mit Kabelziehfahrzeugen angefahren wer-
den kénnen.

Bei Konkretisierung lhrer Planungen durch einen
Bebauungsplan ist eine Planauskunft und Ein-
weisung von unserer zentralen Stelle einzufor-
dern:

Deutsche Telekom Technik GmbH Zentrale
Planauskunft Sidwest Chemnitzer Str. 2 67433
Neustadt a.d. Weinstr. E-Mail: planaus-
kunft.suedwest@telekom.de

Die Kabelschutzanweisung der Telekom ist zu
beachten. Sollte an dem betreffenden Standort
ein Anschluss an das Telekommunikationsnetz
der Telekom bendtigt werden, bitten wir zur Ko-
ordinierung mit der Verlegung anderer Leitungen
rechtzeitig, sich mit uns in Verbindung zu set-
zen. Fur die Bestellung eines Anschlusses setz-
ten sie sich bitte mit unserem Bauherrnservice
0800 3301903 in Verbindung."

10 DEUTSCHER WETTERDIENST

11

REFERAT LIEGENSCHAFTSMANAGEMENT
Frankfurter Strale 135
63067 Offenbach

Schreiben vom 15.12.2025:
Az.: PB24HA/07.59.04/PB24SL_139-2025

"der Deutsche Wetterdienst (DWD) bedankt sich
als Trager offentlicher Belange fir die Beteili-
gung an o. a. Vorhaben.

Der DWD hat keine Einwande gegen die von
Ihnen vorgelegte Planung, da keine Standorte
des DWD beeintrachtigt werden bzw. betroffen
sind."

DIE AUTOBAHN GMBH DES BUNDES
NIEDERLASSUNG WEST

Keine Stellungnahme eingegangen.

12 EISENBAHN-BUNDESAMT

AURENSTELLE
FRANKFURT/SAARBRUCKEN
Untermainkai 23-25

60329 Frankfurt

Schreiben vom 04.12.2025:
55152-551pt/016-8241#020

"Ihr Schreiben ist am 02.12.2025 beim Eisen-
bahn-Bundesamt eingegangen und wird hier un-
ter dem o. a. Geschaftszeichen bearbeitet. Ich

Stellungnahme der Mittelstadt

Keine Betroffenheit vorhanden.

Kein Beschluss erforderlich

Stellungnahme der Mittelstadt
Keine Betroffenheit vorhanden.

Kein Beschluss erforderlich
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danke lhnen fiir meine Beteiligung als Trager 6f-
fentlicher Belange.

Das Eisenbahn-Bundesamt ist die zustandige
Planfeststellungsbehodrde fur die Betriebsanla-
gen und die Bahnstromfernleitungen (Eisen-
bahninfrastruktur) der Eisenbahnen des Bundes.
Es prift als Trager offentlicher Belange, ob die
zur Stellungnahme vorgelegten Planungen bzw.
Vorhaben die Aufgaben nach § 3 des Gesetzes
Uber die Eisenbahnverkehrsverwaltung des
Bundes berlhren.

Die Belange des Eisenbahn-Bundesamtes wer-
den von den Aufhebungen der Bebauungsplane
nicht beruhrt. Insofern bestehen keine Beden-
ken."

13 ENERGIS-NETZGESELLSCHAFT MBH

Keine Stellungnahme eingegangen.

14 ERICSSON SERVICES GMBH

CONTRACT HANDLING GROUP
Prinzenallee 21
40549 Dusseldorf

E-Mail vom 08.12.2025:

"vielen Dank fur lhre Anfrage.

Die Firma Ericsson wurde von der Deutschen
Telekom Technik GmbH beauftragt, in ihrem
Namen, Anfragen zum Thema Trassenschutz zu
bearbeiten.

Der Verlauf der Richtfunkstrecke(n) ist im Fol-
genden zu entnehmen.

Um die direkte Sichtlinie ist ein Radius von min-
destens +/- 25 m freizuhalten.

Diese Stellungnahme gilt fir Richtfunkverbin-
dungen des Ericsson-Netzes und fir Richtfunk-
verbindungen des Netzes der Deutschen Tele-
kom."

15 EVS ENTSORGUNGSVERBAND SAAR

Untertirkheimer Stralle 21
66117 Saarbriicken

E-Mail vom 16.12.2025:

"in dem o.g. Planungsgebiet befinden sich Ab-
wasseranlagen des EVS.

Sie erhalten beigefiigt einen Auszug aus unse-
rer Kanaldatenbank mit den sich vor Ort befin-
denden Hauptsammlern nebst Bauwerken. Wir
bitten um Beachtung!

Uber mégliche Leitungsverlaufe anderer oder
der Kommune liegen uns keine Informationen
vor.

Wir weisen darauf hin, dass Abweichungen in

Stellungnahme der Mittelstadt

Die Richtfunkstrecke wird durch die Aufhebung
der Bebauungsplane nicht tangiert.

Kein Beschluss erforderlich

Stellungnahme der Mittelstadt
Es wird ein Hinweis aufgenommen.

Kein Beschluss erforderlich
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den Bestandsplanen bzw. der Lage des Haupt-
sammlers moglich sind. Bei hdheren Anforde-
rungen an die Lagegenauigkeit empfehlen wir
Ihnen daher Sondierungen zur Erfassung der
exakten Lage des Hauptsammlers durchzufiih-
ren.

Wir weisen weiter darauf hin, dass sich diese
Auskunft ausschliel3lich auf den Verlauf des
Sammlers bezieht.

Soweit weitergehende Informationen, z.B. zu Ei-
gentums - oder Nutzungsangelegenheiten von
oder an Grundstiicken erforderlich sind, sind
diese von den jeweils zustandigen Stellen beim
EVS oder anderen betroffenen Stellen, wie z.B.
Gemeinde, Grundbuchamt, Eigentimern einzu-
holen.

Bei der Durchfiihrung von Malinahmen im Be-
reich von Anlagen des EVS ist zu berticksichti-
gen, dass Sammler und Bauwerke des EVS
.Besondere Anlagen®im Sinne der §§ 74 und 75
TKG sind und der Daseinsvorsorge dienen. An
diesen Anlagen muss in unterschiedlichen Ab-
stédnden gearbeitet (Reparatur, Erneuerung,
Modernisierung oder Anpassung an den aktuel-
len Stand der Technik) werden. In rdumlicher
Nahe zu Anlagen des EVS vorgesehene Mal3-
nahmen missen daher so geplant und durchge-
fuhrt werden, dass zukiinftige Arbeiten des EVS
an seinen Anlagen ohne Mehrkosten flir den
EVS mdglich sind. Kosten zur Durchfiihrung zu-
kinftiger MaBnahmen des EVS fiir erforderliche
Umverlegungen sind vom jeweiligen Nutzungs-
berechtigten zu tragen."

16 GEMEINDE KIRKEL
Postfach 1185
66454 Kirkel

E-Mail vom 02.12.2025 Stellungnahme der Mittelstadt
Keine Betroffenheit vorhanden.

"gegen das Aufhebungsverfahren BP Nr. OW 6
und OW 6a bestehen seitens der Gemeinde Kir-
kel keine Bedenken. Die Belange der Gemeinde
Kirkel werden hiervon nicht tangiert."

Kein Beschluss erforderlich

17 GEMEINDE MANDELBACHTAL

Keine Stellungnahme eingegangen.

18 GEMEINDE SPIESEN-ELVERSBERG

Keine Stellungnahme eingegangen.

19 HANDWERKSKAMMER
DES SAARLANDES

Keine Stellungnahme eingegangen.

20 IHK SAARLAND
Franz-Josef-Roder-Str. 9
66119 Saarbriicken
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Schreiben vom 19.01.2026:
Az.: GB 3U-mk

"gegen die oben genannte Aufhebung des Be-
bauungsplanes und die Ziele der Aufhebung der
Stadt St. Ingbert haben wir aus Sicht der ge-
werblichen Wirtschaft keine Anregungen oder
Bedenken vorzubringen."

21 IQONY ENERGIES GMBH
PT-P/ Zentrale Planauskunft
St. Johanner Straflte 101-105
66115 Saarbriicken

E-Mail vom 02.12.2025:

"die lgony Energies GmbH ist von den genann-
ten Planungen nicht betroffen, insbesondere
sind in dem von lhnen gekennzeichneten Plan-
bereich keine Medienleitungen in unserem Zu-
standigkeitsbereich vorhanden.

Die Verbindlichkeit dieser Auskunft hat eine Gil-

tigkeit von einem Monat, beginnend ab dem Da-
tum der Zustellung."

22 KREISSTADT NEUNKIRCHEN

Keine Stellungnahme eingegangen.

23 LANDESAMT FUR UMWELT- UND
ARBEITSSCHUTZ
Don-Bosco-Strale 1
66119 Saarbriicken

Schreiben vom 08.01.2026:
Az.: 6101-0038#0023/Sto

"zu der o0.g. Planung im Stadtteil Oberwirzbach
der Stadt St. Ingbert nimmt das LUA wie folgt
Stellung und bittet darum, die aufgefiihrten Hin-
weise und Anmerkungen zu bertcksichtigen:
Durch die Aufthebung des Bebauungsplans soll
die Bebaubarkeit der wenigen noch verbliebe-
nen Bauliicken, in Anwendung von § 34 BauGB,
erleichtert werden. Daruber hinaus sollen insbe-
sondere die Uberschwemmungsbereiche ent-
lang des Wirzbaches dauerhaft von einer Be-
bauung freigehalten werden, um die Hochwas-
sersituation nicht zu verscharfen. In der Aue des
Wirzbaches befindet sich der nach § 30
BNatSchG gesetzlich geschitzte Biotop GB-
6708-0094-2022 (Nass- und Feuchtwiese,
brachgefallenes Nass- und Feuchtgriinland) mit
einer GrofRe von 0,23 ha. Ansonsten sind keine
Schutzgebiete oder Schutzobjekte nach dem
Bundesnaturschutzgesetz betroffen.

Aus naturschutzfachlicher Sicht wird auf die
Einhaltung der artenschutzrechtlichen Bestim-
mungen der §§ 19, 39 und 44 Bundesnatur-
schutzgesetz (BNatSchG) bei spateren Bauvor-

Stellungnahme der Mittelstadt
Keine Betroffenheit vorhanden.

Kein Beschluss erforderlich

Stellungnahme der Mittelstadt
Keine Betroffenheit vorhanden.

Kein Beschluss erforderlich

Stellungnahme der Mittelstadt
Die Aussagen zum Biotop werden im Umwelt-
bericht erganzt.

Auch ein Hinweis auf die Bestimmunen der §§
19, 39 und 44 BNatSchG wird aufgenommen.

Kein Beschluss erforderlich
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haben hingewiesen.
Weitere Anmerkungen sind nicht zu machen.

AbschlieRend ist zu erwdhnen, dass beziglich
des erforderlichen Umfangs und Detaillierungs-
grades der Umweltprifung nach § 2 Abs. 4
BauGB dariiber hinaus keine weiteren Anforde-
rungen seitens des LUA gestellt werden.

Im weiteren Planverlauf (§ 4 Abs. 2 BauGB) ist
eine Beteiligung des LUA erforderlich."

24 LANDESAMT FUR VERMESSUNG,
GEOINFORMATION UND
LANDENTWICKLUNG

Keine Stellungnahme eingegangen.

25 LANDESBETRIEB FUR STRARENBAU

Keine Stellungnahme eingegangen.

26 LANDESDENKMALAMT

Keine Stellungnahme eingegangen.

27 LANDESHAUPTSTADT SAARBRUCKEN
Rathausplatz
66111 Saarbrticken

Schreiben vom 01.12.2025:

"wir bedanken uns fir die Beteiligung im Rah-
men der Aufthebung der 0.g. Bebauungsplane.

Die Landeshauptstadt Saarbriicken sieht sich
bezlglich der oben genannten Planung in ihren
Belangen nicht berthrt."

28 LANDESVERBAND FUR EINZELHANDEL
UND DIENSTLEISTUNG SAARLAND E.V.

Keine Stellungnahme eingegangen.

29 LANDWIRTSCHAFTSKAMMER FUR
DAS SAARLAND
In der Kolling 310
66450 Bexbach

E-Mail vom 13.01.2026:

"gegen die beabsichtigte Aufhebung der Bebau-
ungsplane werden zum derzeitigen Planungs-
stand keine Bedenken vorgebracht."

30 MINISTERIUM DER JUSTIZ

Keine Stellungnahme eingegangen.

31 MINISTERIUM FUR BILDUNG UND KULTUR

Keine Stellungnahme eingegangen.

Stellungnahme der Mittelstadt
Keine Betroffenheit vorhanden.

Kein Beschluss erforderlich

Stellungnahme der Mittelstadt

Keine Betroffenheit vorhanden.

Kein Beschluss erforderlich
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32 MINISTERIUM FUR INNERES, BAUEN UND

SPORT
REFERAT OBB24

Keine Stellungnahme eingegangen.

33 MINISTERIUM FUR INNERES, BAUEN UND

SPORT
REFERAT B 4 ZMZ

Keine Stellungnahme eingegangen.

34 MINISTERIUM FUR INNERES, BAUEN UND

SPORT

OBERSTE LANDESBAUBEHORDE OBB 1
REFERAT OBB 11, Landesplanung, Bauleit-
planung

Halbergstralle 50

66121 Saarbrticken

Schreiben vom 20.01.2026:
Az.: OBB 11 — 18-4/26 Be

"der Aufhebung der Bebauungsplane stehen
landesplanerische Ziele nicht entgegen.

Nach Abschluss des Verfahrens wird um Uber-
lassung eines Exemplars der beschlossenen
Aufhebungssatzung einschl. Begriindung sowie
der ortsublichen Bekanntmachung gebeten."

35 MINISTERIUM FUR UMWELT, KLIMA,

MOBILITAT, AGRAR UND
VERBRAUCHERSCHUTZ

ABTEILUNG D — NATUR UND FORSTEN
Keplerstralte 18

66117 Saarbriicken

Schreiben vom 12.12.2025:
Az.: D/4 2401-0002#0800

"innerhalb des Geltungsbereichs der 0.g. Aufhe-
bung der Bebauungsplane befindet sich kein
Wald im Sinne des § 2 Landeswaldgesetz
(LWaldG).

Insofern sind die Belange der Forstbehdrde nur
dahingehend betroffen, dass Wald direkt an den
Geltungsbereich angrenzt.

Es ist darauf zu achten, dass bei zuklnftiger
Bebauung die Regelungen des § 14 Abs. 3
LWaldG beachtet werden."

36 MINISTERIUM FUR UMWELT, KLIMA,

MOBILITAT, AGRAR UND
VERBRAUCHERSCHUTZ
ABTEILUNG F MOBILITAT
Keplerstralte 18

66117 Saarbriicken

Stellungnahme der Mittelstadt
Keine Betroffenheit vorhanden.

Kein Beschluss erforderlich

Stellungnahme der Mittelstadt

Es wird ein Hinweis zu den Regelungen des §
14 Abs. 3 LWaldG in den Bebauungsplan auf-
genommen.

Kein Beschluss erforderlich

10
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E-Mail vom 20.01.2026:

"seitens der obersten StralRenbaubehérde be-
stehen keine Bedenken zu dem betreffenden
Aufhebungsverfahren."

37 MINISTERIUM FUR WIRTSCHAFT,

INNOVATION, DIGITALISIERUNG UND
ENERGIE

REFERAT E/1
Franz-Josef-Roder-Stralte 17

66119 Saarbriicken

E-Mail vom 12.01.2026:

"zu dem im Betreff angefiihrten Planverfahren
bittet das Referat fur Energiewirtschaft, Montan-
industrie des Ministeriums fur Wirtschaft, Innova-
tion, Digitales und Energie um Abstimmung des
Verfahrens auch mit dem Oberbergamt des
Saarlandes.

Daruber hinaus bestehen aus Sicht des Ministe-
riums fur Wirtschaft, Innovation, Digitales und
Energie keine weiteren Anmerkungen."

38 NABU GRUPPE ST. INGBERT

Keine Stellungnahme eingegangen.

39 NACHHALTIGSKEITSBEAUFTRAGTER DER

STADT ST. INGBERT
HERR CLAUS GUNTHER

Keine Stellungnahme eingegangen.

40 NIPPON GASES DEUTSCHLAND GMBH

4

Keine Stellungnahme eingegangen.

OBERBERGAMT DES SAARLANDES
Am Bergwerk Reden 10
66578 Schiffweiler

Schreiben vom 07.01.2026:
Az.: VIIl 3110/230/25

"nach Prifung der 0.g. Angelegenheit teilen wir
Ihnen mit, dass gegen die Aufhebung des Be-
bauungsplanes Nr. OW 6 "In der Ortslage" und
OW 6a "im Etzelchen" in der Mittelstadt St. Ing-
bert, Stadtteil Oberwirzbach aus bergbaulicher
Sicht keine Bedenken bestehen."

42 PFALZWERKE NETZ AG

REGIONALNETZ (RN) EXTERNE
PLANUNGEN/KREUZUNGEN
Wredestralle 35

67059 Ludwigshafen

Schreiben vom 05.12.25:
BG203-2025-955-21583-00

Stellungnahme der Mittelstadt

Keine Betroffenheit vorhanden

Kein Beschluss erforderlich

Stellungnahme der Mittelstadt

Das Oberbergamt wurde beteiligt.

Kein Beschluss erforderlich

Stellungnahme der Mittelstadt
Keine Betroffenheit vorhanden.

Kein Beschluss erforderlich

Stellungnahme der Mittelstadt
Keine Betroffenheit vorhanden.
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Kein Beschluss erforderlich
"im Rahmen unserer friihzeitigen Beteiligung an
den im Betreff genannten Verfahren geben wir
folgende Stellungnahme an Sie weiter.
Bei der Umweltprifung sind keine Belange un-
seres Aufgaben- und Zustandigkeitsbereiches
zu berucksichtigen und wir haben zum Umfang
und Detaillierungsgrad des Umweltberichtes
keine Anregungen.
Im Geltungsbereich des Aufthebungsverfahren,
sowie der Teilanderung, befinden sich derzeit
keine Versorgungseinrichtungen der Pfalzwerke
Netz AG. Es sind weder Belange unseres Auf-
gaben- und Zustandigkeitsbereichs zu bertck-
sichtigen, noch haben wir Anregungen oder Be-
denken zur Aufhebung der beiden o.a. Bebau-
ungsplane.
Wir weisen ausdricklich darauf hin, dass unser
Versorgungsnetz standig baulichen Verande-
rungen unterliegt. Daher ist es erforderlich, dass
etwaige Vorhabentrager in diesem Bereich
rechtzeitig vor Baubeginn eine aktuelle Online-
Planauskunft einholen, die auf der Webseite
der Pfalzwerke Netz AG zur Verfliigung steht:
https://www.pfalzwerke-
netz.de/service/kundenservice/online-
planauskunft

Wir bitten - soweit erforderlich - um weitere Be-
teiligung am Verfahren sowie zu gegebenem
Zeitpunkt um Zusendung der rechtskraftigen
Aufhebungssatzung (bitte digital an: Externe-
Planungen_Kreuzungen@pfalzwerke-netz.de) —
ausschlieBlich zur internen Verwendung.

43 RAG AKTIENGESELLSCHAFT

Keine Stellungnahme eingegangen.

44 REGIONALVERBAND SAARBRUCKEN
Schlossplatz 1-15
66119 Saarbriicken

Schreiben vom 15.12.25: Stellungnahme der Mittelstadt
Keine Betroffenheit vorhanden.

"mit Schreiben vom 01.12.2025 haben Sie den
Regionalverband Saarbrucken im Rahmen der
Aufhebung des o. g. Bebauungsplanes ein-
schlieRlich seiner o. g. Teilanderung um Stel-
lungnahme gebeten.

Kein Beschluss erforderlich

Es bestehen aus Sicht des Regionalverbandes
Saarbriicken keine Bedenken."

45 SAARFORST LANDESBETRIEB
GESCHAFTSBEREICH 3

Keine Stellungnahme eingegangen.

46 SAARLANDISCHER RUNDFUNK
FUNKHAUS HALBERG

Keine Stellungnahme eingegangen.
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47 SAAR-MOBIL GMBH

Keine Stellungnahme eingegangen.

48 SAAR-PFALZ-BUS GMBH

Keine Stellungnahme eingegangen.

49 SAARPFALZ-KREIS

Keine Stellungnahme eingegangen.

50 STADT BLIESKASTEL

Keine Stellungnahme eingegangen.

51 STADT ST. INGBERT
EIGENBETRIEB ABWASSER

Keine Stellungnahme eingegangen.

52 STADT ST. INGBERT
ABTEILUNG 7 ABFALLWIRTSCHAFT

Keine Stellungnahme eingegangen.

53 STADT ST. INGBERT
ABTEILUNG 13 JUSTITIARIAT

Keine Stellungnahme eingegangen.

54 STADT ST. INGBERT
KLIMASCHUTZMANAGER

Keine Stellungnahme eingegangen.

55 STADT ST. INGBERT
ABTEILUNG 33 VERKEHR UND OPNV

Keine Stellungnahme eingegangen.

56 STADT ST. INGBERT
ABTEILUNG 63 BAUORDNUNG

Keine Stellungnahme eingegangen.

57 STADT ST. INGBERT
ABTEILUNG 71 STADTGRUN UND
FRIEDHOFSWESEN

Keine Stellungnahme eingegangen.

58 STADT SULZBACH

Keine Stellungnahme eingegangen.

59 STADTWERKE ST. INGBERT GMBH

Keine Stellungnahme eingegangen.
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60 STEAG GMBH

Keine Stellungnahme eingegangen.

61 TELEFONICA GERMANY GMBH & CO. KG

Keine Stellungnahme eingegangen.

62 VODAFONE KABEL DEUTSCHLAND GMBH
NETZINFRASTRUKTUR
Zurmaiener Stral’e 175

54292 Trier
E-Mail vom 09.01.2026: Stellungnahme der Mittelstadt
Az.: 501451871 und S01451901 Es wird ein Hinweis in den Bebauungsplan

" . . aufgenommen.
wir bedanken uns fir lhr Schreiben vom

02.12.2025.

Wir teilen Ihnen mit, dass die Vodafone-
Gesellschaft(en) gegen die von lhnen geplante
BaumafRnahme keine Einwande geltend macht.

Kein Beschluss erforderlich

In Threm Planbereich befinden sich Telekommu-
nikationsanlagen unseres Unternehmens. Bei
objektkonkreten Bauvorhaben im Plangebiet
werden wir dazu eine Stellungnahme mit ent-
sprechender Auskunft Gber unseren vorhande-
nen Leitungsbestand abgeben.

Vor Baubeginn sind aktuelle Planunterlagen
vom ausfuhrenden Tiefbauunternehmen anzu-
fordern.

Unsere kostenlosen Planauskiinfte sind erreich-
bar via Internet Giber die Seite:
https://www.vodafone.de/immobilienwirtschaft/hil
fe/planauskunft/index.html

Dort kann man sich einmalig registrieren lassen
und Planauskunfte einholen.

Bitte beachten Sie:

Es mussen aktuell immer zwei Planauskiinfte flr
Bestandsnetz der Vodafone Deutschland GmbH
/ Vodafone GmbH und Vodafone West GmbH
angefordert werden."

63 VSE NET GMBH

Keine Stellungnahme eingegangen.

64 VSE VERTEILNETZ GMBH
Heinrich-Bdcking-Str. 10-14
66121 Saarbricken

Schreiben vom 04.12.2025: Stellungnahme der Mittelstadt
Keine Betroffenheit vorhanden.

"gegen die Aufhebung der o.g. Bebauungsplane
bestehen unsererseits keine Bedenken, da sich
innerhalb der Geltungsbereiche keine von uns
betriebenen Versorgungsanlagen befinden."

Kein Beschluss erforderlich

65 WASSERSTRAREN - UND
SCHIFFFAHRTSAMT SAARBRUCKEN
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Keine Stellungnahme eingegangen.

66 WESTNETZ GMBH
DRW-S-LK-TM

Keine Stellungnahme eingegangen.

67 WESTNETZ GMBH
NETZPLANUNG TRIER
Eurener Straf’e 33
54294 Trier

E-Mail vom 16.01.2026: Stellungnahme der Mittelstadt
Keine Betroffenheit vorhanden.

"vielen Dank flr Ihre Anfrage.

In dem von lhnen angezeigten Ausbaubereich Kein Beschluss erforderlich
um St. Ingbert ist die Westnetz GmbH kein

Grundversorger. Wir besitzen in dem von lhnen

angefragten Gebiet keine sonstigen Kabel!"
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Mittelstadt St. Ingbert — Stadtteil Oberwurzbach

Satzung und Begrundung zur
Aufhebung des Bebauungs-
planes Nr. OW 6 "In der Orts-
lage"” sowie der Teilanderung
Nr. OW 6a "Im Etzelchen”

Begrindung | Entwurf

sTADT § L /\ P.

ST.INGBERT

St. Ingbert
23.2.2026
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Mittelstadt St. Ingbert

Abt. Stadtentwicklung, Demografie und Mobilitat

Am Markt 12
66386 St. Ingbert

Verfasser

Dipl.-Ing. Yvonne Volgger
06894 / 13 — 326
yvolgger@st-ingbert.de

MITTELSTADT ST. INGBERT - STADTTEIL OBERWURZBACH
Aufhebung des Bebauungsplanes Nr. OW 6 "In der Ortslage" und OW 6a "Im Etzelchen"

stapt (3 /\ |||

ST.INGBERT
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MITTELSTADT ST. INGBERT - STADTTEIL OBERWURZBACH
Aufhebung des Bebauungsplanes Nr. OW 6 "In der Ortslage" und OW 6a "Im Etzelchen"

Die Mittelstadt St. Ingbert erlasst aufgrund § 2 Abs. 1 Satz 1 und § 10 des Baugesetzbuches
fur den Bebauungsplan Nr. OW 6 "In der Ortslage" einschlieflich seiner Teildanderung Nr. OW
6a "Im Etzelchen" die Aufhebungssatzung.

1 LAGE UND BESTANDSSITUATION
Abb. PlanZ OW 6 "In der Ortslage"

S

Abb. PlanZ OW 6a "Im Etzelchen"

e L & i & L

139 von 260 in Zusammenstell ung



TOP 8

MITTELSTADT ST. INGBERT - STADTTEIL OBERWURZBACH
Aufhebung des Bebauungsplanes Nr. OW 6 "In der Ortslage” und OW 6a "Im Etzelchen"

1.1 Allgemeine Angaben

Der Bebauungsplan Nr. OW 6 "In der Ortslage" wurde in der Zeit von 1963 bis 1965 erstellt.
Der Bebauungsplan wurde in der Fassung vom 01. Februar 1963 rechtskraftig. Die Teilande-
rung Nr. OW 6a "Im Etzelchen" wurde 1981 rechtskraftig.

Das Plangebiet befindet sich in der Ortsmitte des Stadtteils Oberwirzbach und erstreckt sich
Uber die Ortslage (Teile der FriedhofstraRe und TalstraRe) bis zur Wohnbebauung "Uber dem
Weiher" sowie der FarrenbergstraRe. Uberwiegend sind allgemeine und reine Wohngebiete
festgesetzt und die dazu erforderlichen VerkehrserschlieBungen sowie fir den Bereich der
Oberwirzbachhalle und den Kindergarten Flachen fur den Gemeinbedarf. Das Plangebiet um-
fasst eine Flache von rund 9,6 ha.

Im Flachennutzungsplan sind die bereits heute bebauten Flachen als Wohnbauflachen, der
Bereich der Talaue als Grinflache und der Bereich der Halle als bauliche Anlage des Gemein-
bedarfs und der Bereich Farrenberg als geplante Wohnbauflache dargestellit.

Durch die Aufhebung des Bebauungsplanes findet kein Eingriff in Natur und Landschaft statt,
da nach der Aufhebung fir die zu bebauenden Bereiche eine Beurteilung nach § 34 BauGB
erfolgt, bzw. die nicht bereits heute erschlossenen Bereiche zukiinftig als Au3enbereich ein-
zustufen sind. Ein zusatzlicher Eingriff durch die Aufhebung wird nicht verursacht. Vielmehr
wird durch die Aufthebung perspektivisch eine Verbesserung fir Natur und Landschaft entste-
hen.

Die Randbereiche des Geltungsbereiches sind bis auf wenige Teilflachen vollstandig entwi-
ckelt. Lediglich der Bereich in der Talaue, im Bereich des Wurzbachs, sowie der Bereich Far-
renberg, fur deren Entwicklung Erschlielungsstrafien erforderlich waren, wurden bislang nicht
bebaut. Dies u.a. aufgrund der Lage im Uberschwemmungsbereich und eine hochwassersi-
chere Bebauung nicht oder nur kaum umsetzbar ware. Auch aufgrund von Eigentumsverhalt-
nissen und vergangenen Entwicklungen konnte die urspriinglich angedachte Bebauung sowie
Erschlielung nicht umgesetzt werden. Auch der Bereich Farrenberg wurde bislang aufgrund
der Topografie und der Eigentumsverhaltnisse nicht umgesetzt.

Mit der Durchfuihrung dieses Verfahrens werden samtliche Festsetzungen und 6értlichen Bau-
vorschriften aufgehoben.

1.2 Raumlicher Geltungsbereich

Der raumliche Geltungsbereich ergibt sich aus der Planzeichnung des Bebauungsplanes Nr.
OW 6 "In der Ortslage" in der Fassung vom 01.02.1963, rechtskréaftig seit dem 03. Februar
1965 sowie der Teilanderung OW 6a "Im Etzelchen".

1.3 Bestandteile
Die Aufhebungssatzung besteht aus dem Aufhebungsplan einschlielich Verfahrensvermer-
ken, der vorliegenden Begriindung einschliellich Umweltbericht sowie dem Satzungstext.

2 PLANUNGSANLASS, ZIEL UND ZWECK DER AUFHEBUNG, NOTWENDIG-
KEIT

Zu den Aufgaben der Kommunen gehért u.a. Bauleitplane aufzuheben, sobald und soweit es

fur die stadtebauliche Entwicklung und Ordnung erforderlich ist. Die urspriinglich im Bebau-

ungsplan vorgesehene Wohnbebauung in der Talaue des Wirzbachs sowie im Bereich Far-

renberg wurde bislang nicht umgesetzt. U.a. aus Griinden des Hochwasserschutzes bzw. der
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MITTELSTADT ST. INGBERT - STADTTEIL OBERWURZBACH
Aufhebung des Bebauungsplanes Nr. OW 6 "In der Ortslage" und OW 6a "Im Etzelchen"

Topografie soll diese Bebauung auch zukiinftig nicht mehr umgesetzt werden. Darliber hinaus
hat sich in Teilbereichen des Bebauungsplanes, im Bereich "Gro3garten", eine von den Fest-
setzungen des Bebauungsplanes abweichende Bebauung entwickelt. Die Randbereiche des
Bebauungsplanes, die groftenteils auBerhalb des Uberschwemmungsbereiches liegen, bzw.
der Bereich "Uber dem Weiher" sind nahezu vollstandig entwickelt. Einzelne noch vorhandene
Bauluicken kénnen zukinftig nach § 34 BauGB beurteilt und entwickelt werden.

Durch die Aufhebung des Bebauungsplanes sollen insbesondere die Uberschwemmungsbe-
reiche des Wirzbachs langfristig von Bebauung freigehalten und somit eine Verscharfung der
Hochwasserbereiche verhindert werden. Die dort vorgesehene Erschlielfung wurde bislang
nicht umgesetzt.

Eine Verschlechterung durch die Aufhebung des Bebauungsplanes wird nicht verursacht. Viel-
mehr wird dafiir Sorge getragen, dass die noch nicht bebauten Uberschwemmungsbereiche
des Wurzbachs sowie im Bereich des Farrenberg zukinftig freigehalten werden.

Die damals mit dem Bebauungsplan verfolgten Planungsziele sind heute nicht mehr zutref-
fend, so dass aus Sicht der Mittelstadt St. Ingbert der Bebauungsplan aufzuheben ist. Dies
spiegelt sich flr den Bereich der Ortslage in den Darstellungen des wirksamen Flachennut-
zungsplanes wider, dieser stellt die Bereiche des Wirzbachs als Grinflachen und nicht als
Wohnbauflachen dar. Dartiber hinaus wurde im Rahmen der Erstellung des Wohnbauflachen-
entwicklungskonzeptes die Flache der Teildanderung "Im Etzelchen" als Flache bestimmt, die
zukunftig nicht mehr als Wohnbauflache entwickelt werden soll. Dies u.a. auch aufgrund einer
voraussichtlich nur schwer umzusetzenden Bebaubarkeit, da schwierige Bodenverhaltnisse
gegeben sind und eine Gefahrdung bei Starkregen besteht.

3 VERFAHRENSVERLAUF | RECHTSGRUNDLAGEN

Da fir die Aufhebung des Bebauungsplanes Nr. OW 6 "In der Ortslage" einschlief3lich der
Teilanderung Nr. OW 6a "Im Etzelchen" weder die Voraussetzungen flr ein vereinfachtes Ver-
fahren nach § 13 BauGB (Grundztige der Planung nicht betroffen) noch fir ein beschleunigtes
Verfahren nach § 13a BauGB (MalRnahmen der Innenentwicklung) zutreffen, erfolgt die Auf-
hebung des Bebauungsplanes Nr. OW 6 "In der Ortslage" einschlieRlich der Teilanderung Nr.
OW 6a "Im Etzelchen" im regularen Verfahren.

Im Rahmen des Bauleitplanverfahrens erfolgt eine Umweltprifung nach § 2 Abs. 4 BauGB und
es wird ein Umweltbericht nach § 2a BauGB erstellt.

Der Stadtrat der Mittelstadt St. Ingbert hatam . .2026 die Aufhebung des Bebauungspla-
nes Nr. OW 6 "In der Ortslage" einschlieRlich der Teilanderung Nr. OW 6a "Im Etzelchen"
beschlossen.

Die Aufhebungssatzung wird unter Beachtung der aktuellen relevanten Bau- und Umweltge-
setzgebung erstellt.

4 HINWEISE
Im Rahmen des Verfahrens wurden folgende Hinweise aufgenommen.
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Im Planbereich befinden sich Telekommunikationslinien der Telekom. Bei der Bauausfiihrung
ist darauf zu achten, dass Beschadigungen der vorhandenen Telekommunikationslinien ver-
mieden werden und aus betrieblichen Griinden der ungehinderte Zugang zu den Telekommu-
nikationslinien jederzeit mdglich ist. Insbesondere missen Abdeckungen und Abzweigkasten
und Kabelschachten sowie oberirdische Gehause soweit freigehalten werden, dass sie gefahr-
los gedffnet und ggf. mit Kabelziehfahrzeugen angefahren werden kénnen.

Im Geltungsbereich der Aufhebungen befindet sich ein Hauptsammler des EVS. Bei der
Durchflihrung von MalRnahmen im Bereich von Anlagen des EVS ist zu bertcksichtigen, dass
Sammler und Bauwerke des EVS ,Besondere Anlagen® im Sinne der §§ 74 und 75 TKG sind
und der Daseinsvorsorge dienen. An diesen Anlagen muss in unterschiedlichen Abstanden
gearbeitet (Reparatur, Erneuerung, Modernisierung oder Anpassung an den aktuellen Stand
der Technik) werden. In raumlicher Nahe zu Anlagen des EVS vorgesehene Malinahmen mus-
sen daher so geplant und durchgefiihrt werden, dass zuktinftige Arbeiten des EVS an seinen
Anlagen ohne Mehrkosten fir den EVS mdglich sind. Kosten zur Durchfiihrung zukilnftiger
MaRnahmen des EVS fir erforderliche Umverlegungen sind vom jeweiligen Nutzungsberech-
tigten zu tragen."

Im Planbereich befinden sich Telekommunikationsanlagen der Vodafone Kabel Deutschland
GmbH.

5 AUSWIRKUNGEN DER AUFHEBUNG DES BEBAUUNGSPLANES

Durch das Aufhebungsverfahren ist der Grofiteil des Geltungsbereiches des Bebauungspla-
nes zukunftig dem Innenbereich nach § 34 BauGB zuzuordnen. Die dann noch verbliebenen
Baullicken in den Randbereichen sowie ggf. geplante Erweiterungen oder Neu-/Ersatzbauten
werden dann nach den Vorschriften des § 34 BauGB "Zulassigkeit von Vorhaben innerhalb
der im Zusammenhang bebauten Ortsteile" beurteilt. Dies gilt auch fiir die Grundstlicke im
Randbereich der Talaue des Wirzbachs. Die urspringlich im Bebauungsplan festgesetzte
VerkehrserschlieRung und Wohnbebauung ist auf Basis des § 34 BauGB nicht mehr umsetz-
bar. Dies fiihrt dazu, dass die Uberschwemmungsbereiche des Wiirzbachs somit zukiinftig
von Bebauung freigehalten werden. Dies steht dann zukunftig auch im Einklang mit den Dar-
stellungen des wirksamen Flachennutzungsplanes, der fur den Bereich des Wirzbachs eine
Grunflache darstellt.

Die bereits heute bebauten Teile des Geltungsbereiches werden als Wohnbauflachen im Fla-
chennutzungsplan dargestellt.

Fir den Bereich der Teilanderung Nr. OW 6a "Im Etzelchen" bedeutet die Aufhebung, dass
die bereits bebauten Bereiche zukinftig nach § 34 BauGB beurteilt werden. Die Bereiche, die
bislang nicht entwickelt wurden, sind dann zukinftig als Auf3enbereich zu beurteilen. Diese
Bereiche werden somit von Bebauung freigehalten.

Sowohl die VerkehrserschlieBung als auch die Ver- und Entsorgung der Bestandsbebauung
ist Gber die bereits vorhandene ErschlieRung sichergestellt.

Durch die Aufhebung der Bebauungsplane sind keine Beeintrachtigungen der Belange des
Klimaschutzes zu erwarten. Vielmehr wird durch die Aufhebung des Bebauungsplanes das
Baurecht aktualisiert und eine Nachverdichtung fir die bebaubaren Bereiche im Rahmen des
§ 34 BauGB ermoglicht. Moderne energiesparende und klimaschonende Bauformen werden
ebenfalls ermdglicht. Darliber hinaus werden die Uberschwemmungsbereiche des Wiirzbachs

4
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sowie der noch nicht erschlossene Teil des Farrenberg von einer Bebauung freigehalten. Die
geplanten Eingriffe in die Umweltbelange und den 6kologischen Bestand werden durch die
Aufhebung des Bebauungsplanes gegeniber den urspriinglichen Planungszielen deutlich re-
duziert.

Eine Neuaufstellung des Bebauungsplanes ist nicht erforderlich, da die v.g. Rechtsvorschriften
fur die verbleibenden bebaubaren Bereiche ausreichend Steuerungsmadglichkeiten bieten.

6 UMWELTBELANGE EINSCHLIERLICH UMWELTBERICHT

6.1 Einleitung

Im Rahmen der Umweltprifung sind die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen
zu ermitteln, in einem Umweltbericht zu beschreiben und zu bewerten. Der Umweltbericht ist
gem. § 2a BauGB als gesonderter Teil in die Begrindung aufzunehmen. Der erforderliche
Mindestinhalt des Umweltberichtes wird durch die Anlage 1 zu § 2 Abs. 4 und §§ 2a und 4c
BauGB vorgegeben.

Gemal § 4 Abs. 1 BauGB sind die Behérden und sonstigen Trager offentlicher Belange, deren
Aufgabenbereich durch die Planung berthrt werden kann, tber die Ziele und Zwecke der Pla-
nung frilhzeitig zu unterrichten und zur AuRerung auch im Hinblick auf den erforderlichen Um-
fang und Detaillierungsgrad der Umweltprifung nach § 2 Abs. 4 BauGB aufzufordern.

Das Baugesetzbuch enthalt eine Reihe von naturschutzbezogenen Regelungen, Zielen und
Vorgaben, die bei der Planung zugrunde zu legen sind. Darliber hinaus werden die relevanten
Fachgesetze und Fachplane im Zuge der weiteren Planung behandelt.

6.2 spezielle Artenschutzprifung

Gem. § 44 Abs. 5 BNatSchG ist die artenschutzrechtliche Prifung im Zuge der Bebauungs-
planaufstellung bzw. -anderung (§ 18 Abs. 2 Satz 1 BNatSchG) auf streng geschitzte Arten
des Anhangs IV der FFH-Richtlinie sowie auf europaische Vogelarten zu beschranken. Bei der
Betroffenheit besonders geschuitzter Arten gem. BArtSchV liegt gem. § 44 Abs. 5 Satz 5
BNatSchG kein Verstol im Sinne des § 44 BNatSchG vor.

Laut Geofachdaten des Saarlandes wurde im Umfeld des Geltungsbereiches ein Fund der
Breitfligelfledermaus verzeichnet.

Es ist nicht auszuschlieRen, dass innerhalb des Geltungsbereiches moglicherweise besonders
oder streng geschitzte Arten vorkommen. Es ist jedoch davon auszugehen, dass es sich um
sog. weitverbreitete Allerweltsarten handelt, die aufgrund der bereits vorhandenen Bebauung
und der grof3tenteils anthropogen Uberformten Flachen stérungstolerant sind. Einzelne Nach-
verdichtungen, bzw. gebietstypische Nutzungen fiihren zu keinen artenschutzrechtlichen Be-
eintrachtigungen.

Darlber hinaus wird durch die Aufhebung des Bebauungsplanes vielmehr dafiir Sorge getra-
gen, dass der Bereich der Aue, des Wirzbaches von Bebauung freigehalten wird und somit
die Bereiche mit hdherwertigen Strukturen erhalten bleiben. Gleiches gilt fir den noch nicht
bebauten und erschlossenen Bereich des Farrenberg.
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VerstolRe insbesondere gegen die im BNatSchG festgelegten Zugriffsverbote sind nicht zu er-
warten, da sich durch die Aufhebung des Bebauungsplanes keine zusatzlichen Eingriffe erge-
ben, die nicht bereits auf Basis des aufzuhebenden Bebauungsplanes moglich gewesen wa-
ren.

6.3 Eingriffs- und Ausgleichsregelung

Da durch die Aufhebung des Bebauungsplanes und seiner Teilanderung keine Eingriffe er-
zeugt werden, die nicht bereits auf Basis der Festsetzungen des Bebauungsplanes mdglich
waren, wird auf eine detaillierte/ rechnerische Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung verzichtet.

Durch die Aufhebung der Bebauungsplane wird ein méglicher Eingriff durch Bebauung deutlich
reduziert. Eine Bebauung ist nur noch im Bereich der verbliebenen Baullicken nach den Vor-
gaben des § 34 BauGB moglich. Derzeit noch unbebaute, nicht erschlossene Bereiche (Aue
des Wirzbachs, Teilbereich des Farrenberg) verbleiben in ihrem Ist-Zustand und werden er-
halten.

Somit ergibt sich durch die Aufhebung der Bebauungsplane und den Erhalt unbebauter Berei-
che/ héherwertiger Strukturen eine Verbesserung.

6.4 Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen (Umweltprifung)

6.4.1 Bestandsaufnahme und Bewertung der Umweltauswirkungen bei Durchfiihrung
des Aufhebungsverfahrens

Ubergeordnete Vorgaben/ Belange

Kriterium Beschreibung

Landesentwicklungsplan
Zentralortliche Funktion

St. Ingbert (Mittelzentrum), Oberwirzbach in
dessen Nahbereich

Vorranggebiete J.
Landschaftsprogramm Keine speziellen Entwicklungsziele oder
Funktionszuweisungen fiir den Geltungsbe-
reich.

Ubergeordnete naturschutzrechtliche Belange

Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung | keine

Sonstige Schutzgebiete: Natur-, Land- - Der Geltungsbereich liegt nicht in-

schaftsschutz-, Uberschwemmungsgebiete,
Geschitzte Landschaftsbestandteile, Natio-
nalparks, Biospharenreservate

nerhalb von Schutzgebieten n.
BNatSchG

- Laut Hochwasserkarte des Saarlan-
des liegt der Bereich des Wiirzbachs
in einem Uberflutungs-/Hochwasser-
bereich

- Lage innerhalb des Biospharenre-
servats Bliesgau, jedoch nicht inner-
halb einer der Kern- oder Pflegezo-
nen

Denkmaler/ Naturdenkmaler / archaologisch
bedeutende Landschaften nach § 6 SDSchG
oder in amtlichen Karten verzeichnete Ge-
biete

Nicht betroffen
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Geschlutzter unzerschnittener Raum nach § | Nicht betroffen

6 Abs. 1 SNG

Wald Innerhalb des Geltungsbereiches der Aufhe-

bungen befindet sich kein Wald im Sinne des

§ 2 Landeswaldgesetz.

Angrenzend befinden sich jedoch Waldfla-

chen. Daher ist darauf zu achten, dass die

Regelungen des § 14 Abs. 3 LWaldG beach-

tet werden.

Informelle Fachplanungen - auf Grundlage der vorliegenden Ge-
ofachdaten (Quelle: Geoportal Saar-
land) bestehen keine Hinweise auf
das Vorkommen von i.S.d. besonde-
ren Artenschutzes relevanten Arten
innerhalb des Geltungsbereiches
bzw. im direkten Planungsumfeld

- keine ABSP-Flachen innerhalb des
Geltungsbereiches und im unmittel-
baren Umfeld

- kein registrierter Lebensraum n. An-
hang 1 der FFH-Richtlinie und kein
n. § 30 BNatSchG geschutztes Bio-
top betroffen.

- im Bereich der Aue des Wurzbachs
befindet sich ein Geschutztes Biotop
(GB-6708-0094-2022)

Bestandsbeschreibung

Schutzgut Arten, Lebensrdume, Biologische Vielfalt und Biotope

Der Geltungsbereich erstreckt sich von der Ortslage, Friedhofstralle/ Talstralle bis zum Far-
renberg und der Bebauung Uber dem Weiher. Es handelt sich um bebaute Bereiche sowie
gartnerisch genutzte Flachen sowie um den Auebereich des Wirzbachs und noch nicht er-
schlossene Bereich am Farrenberg. Im Bereich des Wiirzbachs befindet sich ein geschitztes
Biotop (GB-6708-0094-2022). Hierbei handelt es sich um eine Nass- und Feuchtwiese sowie
brachgefallenes Nass- und Feuchtgriinland mit einer Gré3e von 0,23 ha.

Auf Basis der vorliegenden Geofachdaten sind Funde im Umfeld des Plangebietes der Breit-
fligelfledermaus sowie im Bereich des Biotops Spitzenfleck Libelle verzeichnet.

Schutzgut Boden, Geologie

Es ist davon auszugehen, dass die Flachen durch die Gartennutzung teilweise anthropogen
uberformt sind.

Laut Bodeniibersichtskarte des Saarlandes (BUK 100) ist der Geltungsbereich als Siedlungs-
bereich dargestellt. Gemal Quartarkarte ist das Plangebiet Ablagerungen der Talaue (gh,,f)
sowie dem Mittleren Buntsandstein (sm) zugeordnet.

Fir den Geltungsbereich sind keine Altablagerungen, Altstandorte, schadliche Bodenveran-
derungen oder Verdachtsflachen bekannt.

Schutzgut Wasser/ Wasserwirtschaft
Innerhalb des Geltungsbereiches befindet sich der Wirzbach. Laut Hochwasserkarten des
Saarlandes liegt der Geltungsbereich zu Teilen in einem Uberschwemmungsbereich.
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Schutzgut Klima/L uft
Bei dem Geltungsbereich handelt es sich um den Siedlungsbereich in Oberwirzbach. Offen-
landklimatope sind nicht betroffen.

Schutzgut Landschaftsbild

Das Plangebiet befindet sich in der Ortslage innerhalb des Siedlungskérpers. Das Ortsbild ist
durch die vorhandene Bebauung gepragt. Freiflachen bzw. Waldflachen grenzen an den Far-
renberg an.

Schutzgut Mensch

Die Wohnfunktion ist aufgrund der Lage des Geltungsbereiches innerhalb des Siedlungskor-
pers von primarer Bedeutung.

Der Bereich der Aue (GroRRgarten) steht fur die Allgemeinheit zu Erholungszwecken zur Ver-
fugung.

Schutzqut Kultur- und Sachgqtiter
Innerhalb des Geltungsbereiches sind keine Denkmaler, Teildenkmaler oder Bodendenkmaler
registriert oder bekannt.

Voraussichtlich erhebliche Umweltauswirkungen
Wirkfaktoren:
- Planungsziel ist die Aufhebung des Bebauungsplanes und somit zukinftig Einstufung
des Plangebietes gem. § 34 BauGB
- Aufgabe der noch nicht erschlossenen Bereiche
- Nachverdichtung im Bereich des Bestands bzw. der verbliebenen Baullicken nach §
34 BauGB und Verbleib der unbebauten Flachen (Aue und Farrenberg)

Schutzqgut Biotope, Fauna, Flora:

Durch die Aufthebung des Bebauungsplanes und seiner Teildnderung werden keine zusatzli-
chen Eingriffe generiert, die sich negativ auf das Schutzgut auswirken wirden. Vielmehr wer-
den die heute noch unbebauten Bereiche, die nicht erschlossen sind erhalten.

Schutzgut Boden:

Die bebauten Bereiche sind bereits anthropogen Gberformt und verdichtet. Eine Verschlech-
terung wird sich durch die Aufhebung des Bebauungsplanes nicht ergeben. Eine umfangrei-
chere Bebauung ist gemall § 34 BauGB gegenliber den urspringlichen Festsetzungen des
Bebauungsplanes nicht zu erwarten. Vielmehr werden durch die Aufhebung des Bebauungs-
planes Bereiche des Geltungsbereiches nicht mehr bebaut werden kénnen.

Schutzgut Wasser:

Innerhalb des Geltungsbereiches befindet sich der Wirzbach. Die urspriinglich im Bereich des
Wirzbachs, bzw. daran angrenzend, geplante Wohnbebauung wird nach Aufhebung des Be-
bauungsplanes nicht mehr umgesetzt. Somit werden die Auebereiche des Wirzbachs erhal-
ten. Somit ist also eine Verbesserung fur das Schutzgut Wasser zu erwarten.

Schutzqgut Klima/L uft:

Durch die Aufhebung des Bebauungsplanes sind keine hdheren Versiegelungen zu erwarten,
vielmehr werden Bereiche zuklinftig von einer Bebauung freigehalten. Auch der Bereich des
Wirzbachs wird freigehalten.

Insgesamt ist somit eine Verbesserung der Klimabelange zu erwarten.
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Schutzgut Landschaftsbild:
Mit der Aufhebung des Bebauungsplanes ist keine Beeintrachtigung des Landschaftsbildes zu
erwarten. Auch das Ortsbild wird nicht beeintrachtigt. Eine Bebauung der Baullicken muss sich
in das Umfeld einfligen. Die heute gré3eren noch nicht erschlossenen Bereiche werden auch
zukunftig unbebaut bleiben.

Schutzqut Kultur und sonstige Sachgqliter:
Kultur- und Baudenkmaler, Bodendenkmaler oder sonstige Kulturgiter sind nicht bekannt, da-
her sind keine erheblichen Auswirkungen zu erwarten.

Schutzgut Mensch:

Durch die Aufhebung des Bebauungsplanes werden keine neuen Verkehre erzeugt. Durch die
Aufhebung des Bebauungsplanes werden héherwertige Strukturen, insbesondere im Bereich
des Wurzbachs erhalten, die auch eine Erholungsfunktion erfllen.

Umwelthaftung

Lebensraume nach Anhang 1 FFH-RL sind nicht betroffen. Das innerhalb des Geltungsberei-
ches vorhandene geschutzte Biotop wird durch die Aufhebung des Bebauungsplanes nicht
verandert oder tangiert.

6.5 Zusammenfassung

6.5.1 Darstellung der Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der Angaben
Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der Unterlagen gab es nicht.

Die vorhandenen Unterlagen wurden auf Grundlage bestehender Fachgesetze und mit Hilfe
aktueller Datenbanken erstellt.

Die in der vorliegenden Umweltpriifung erarbeiteten Aussagen sind fir die Umweltprifung im
Sinne des § 2 Abs. 4 und § 2a BauGB und § 50 des Gesetzes Uber die Umweltvertraglich-
keitsprufung ausreichend.

6.5.2 Monitoring (MaBnahmen zur Uberwachung)
Da nach derzeitigem Kenntnisstand keine erheblichen negativen Umweltauswirkungen zu er-
warten sind, kann ein Monitoring entfallen.

6.5.3 Nichttechnische Zusammenfassung

Planungsziel:

Mit der Aufhebung der Bebauungspléane sollen die Bereiche der Wirzbach-Aue sowie des
Farrenberg zukinftig von Bebauung freigehalten werden. Lediglich die verbliebenen Bauli-
cken soll perspektivisch gem. § 34 BauGB noch bebaut werden kdnnen.

MaRnahmen:

Durch die Aufhebung der Bebauungsplane werden Uberbaubare Flachen zuriickgenommen.
Die Flachen im Bereich der Wirzbach-Aue sowie im Bereich des bislang nicht erschlossenen
Farrenberg sind zukilnftig als AulRenbereichsflachen bzw. nicht bebaubare Flachen einzustu-
fen. Somit wird zuklnftig dafir Sorge getragen, dass die, auch fir den Hochwasserschutz
relevanten Flachen im Bereich des Wirzbachs unbebaut verbleiben. Auch die bislang nicht
erschlossenen Flachen am Farrenberg sind im Rahmen der Starkregenvorsorge wichtig und
verbleiben als unbebaute Flachen.
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Schutzgtiter:
Die Bestanderfassung der Schutzgiiter hat ergeben, dass durch die Aufhebung der beiden

Bebauungsplane keine Verschlechterung eintreten wird. Durch die Aufhebung der Bebauungs-
plane werden keine Natur- oder Landschaftsschutzgebiete, geschiitzte Landschaftsbestand-
teile, Naturdenkmaler, Nationalparke oder Biospharenreservate beeintrachtigt. Auch entste-
hen durch die Aufhebungen keine erheblichen Auswirkungen im Vergleich zu dem heutigen
Bestand. Vielmehr wird durch die Aufhebung der Bebauungsplane dafir Sorge getragen, dass
Okologisch héherwertige Flachen von Bebauung freigehalten werden.

Artenschutz:

Durch die Aufhebung der Bebauungsplane sind nach derzeitigem Kenntnisstand keine Ver-
botstatbestdande gem. § 44 Abs. 1 BNatSchG einschlagig. Ferner sind keine erheblichen Be-
eintrachtigungen auf den Erhaltungszustand einer lokalen Population relevanter Arten zu er-
warten.

Ausnahmegenehmigungen gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG sind nach derzeitigem Kenntnisstand
nicht erforderlich.

Auf die Einhaltung der Bestimmungen der §§ 19, 39 und 44 Bundesnaturschutzgesetz
(BNatSchG) wird hingewiesen.

7 ABWAGUNG/ AUSWIRKUNGEN DER PLANUNG

7.1 Abwagung der offentlichen und privaten Belange

Fir jede stadtebauliche Planung ist das Abwagungsgebot gem. § 1 Abs. 7 BauGB von beson-
derer Bedeutung. Danach muss die Mittelstadt St. Ingbert als Planungstrager bei der Aufhe-
bung des Bebauungsplanes Nr. OW 6 "In der Ortslage" und dessen Teilanderung OW 6a "Im
Etzelchen" die 6ffentlichen und privaten Belange gegeneinander und untereinander gerecht
abwagen. Die Abwagung ist die eigentliche Planungsentscheidung.

Die Durchfihrung der Abwagung impliziert eine mehrstufige Vorgehensweise, die aus folgen-
den vier Arbeitsschritten besteht:

=  Sammlung des Abwagungsmaterials
= Gewichtung der Belange

= Ausgleich der betroffenen Belange

= Abwagungsergebnis

Hinsichtlich der stadtebaulichen Ordnung und Entwicklung bzw. der natirlichen Lebensgrund-
lagen (im Sinne des § 1 Abs. 5 BauGB) sind insbesondere folgende mégliche Auswirkungen
beachtet und in die Aufhebung des Bebauungsplanes Nr. OW 6 "In der Ortslage" und dessen
Teilanderung OW 6a "Im Etzelchen" eingestellt.

7.1.1 Auswirkungen auf die allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Ar-
beitsverhéltnisse

Das Planungsziel des Bebauungsplanes OW 6 "In der Ortslage" und der Teilanderung OW 6a

"Im Etzelchen" war die Schaffung von Wohngebieten. Bis auf die Bereiche der Aue des Wiirz-

bachs und den Teilbereich des Farrenberg wurden die Planungsziele umgesetzt. Fir die nun

10
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verbliebenen Baullicken ist zuklinftig eine Beurteilung nach § 34 BauGB ausreichend. Die Be-
reiche, die bislang nicht erschlossen und entwickelt wurden, werden zukinftig nicht mehr be-
baut werden. Dies u.a. aus Grinden des Hochwasserschutzes.

Fir die zukinftig nach § 34 BauGB zu beurteilenden Bereichen kann eine moderne und Kli-
maangepasste/ - schonende Bebauung realisiert werden.

Auch nach Aufhebung des Bebauungsplanes und dessen Teilanderung wird der Forderung
nach gesunden Wohn- und Arbeitsverhaltnissen vollstandig nachgekommen.

7.1.2 Auswirkungen auf die Wohnbedlirfnisse der Bevélkerung

Auch nach Aufhebung des Bebauungsplanes stehen die bereits heute bebaubaren Grundstu-
cke fur die Versorgung der Bevolkerung mit Wohnraum zur Verfiigung. Lediglich die noch nicht
erschlossenen Bereiche, die auch heute aufgrund der fehlenden Erschlieung nicht bebaubar
sind, stehen zuklnftig nicht mehr zur Verfiigung.

7.1.3 Auswirkungen auf die Erhaltung, Gestaltung und Erneuerung des Orts- und
Landschaftsbildes

Durch die Aufhebung des Bebauungsplanes ergeben sich keine Auswirkungen auf das heutige

Orts- und Landschaftsbild. Lediglich die verbliebenen Baullicken, die zuklnftig nach § 34

BauGB zu beurteilen sind, kdnnten entsprechend der vorhandenen Umgebung bebaut wer-

den.

Die derzeit noch nicht erschlossenen Bereiche verbleiben in ihrem heutigen Zustand. Durch

die Aufhebung des Bebauungsplanes werden keine Eingriffe in die freie Landschaft oder das

vorhandene Ortsbild verursacht.

7.1.4 Auswirkungen auf umweltschiitzende Belange

Der bebaute Bereich des Geltungsbereiches ist aufgrund seiner Bebauung und géartnerischen
Nutzung bereits anthropogen Uberformt. Negative Auswirkungen auf Umweltbelange sind
durch die Aufhebung nicht zu erwarten.

Vielmehr wird eine Verbesserung erzielt, da die urspringlich vorgesehene ErschlieBung im
Bereich der Aue des Wirzbachs und in einem Teilbereich des Farrenberg nach der Aufhebung
nicht mehr umgesetzt wird und die Bereiche von Bebauung freigehalten werden.

Daruber hinaus sind keine weiteren Schutzgebiete, insbesondere Schutzgebiete gemein-
schaftlicher Bedeutung betroffen, die der Aufhebung entgegenstehen kénnten.

7.1.5 Auswirkungen auf die Belange des Verkehrs und auf die Belange der Ver- und
Entsorgung

Die bereits bebauten Bereiche sind voll erschlossen und verfligen Uber eine Ver- und Entsor-

gung. Die Belange des Verkehrs bzw. der Ver- und Entsorgung sind nicht betroffen.

7.1.6 Auswirkungen auf Belange des Klimas

Durch die Aufhebung wird es nicht zu zusatzlichen/ gréReren Versiegelungen kommen. Auch
eine Beurteilung der Baulticken nach den Vorschriften des § 34 BauGB wird keine Uberdimen-
sionierte Versiegelung mit sich bringen. Die heute noch nicht erschlossenen Bereiche werden
zukUnftig unbebaut bleiben.

Durch die Aufhebung des Bebauungsplanes und einer Beurteilung zukiinftig nach den Vor-
schriften des § 34 BauGB erfolgt vielmehr eine Anpassung an aktuelles Baurecht und somit
die Mdglichkeit klimaschonender Bauformen.
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Eine perspektivische Freihaltung insbesondere der Aue des Wirzbachs tragt zu einer Verbes-
serung des Klimaschutzes bei.

7.1.7 Auswirkungen auf private Belange

Durch die Aufhebung des Bebauungsplanes ist nicht davon auszugehen, dass die Nutzbarkeit
oder der Wert der Grundstlicke in einer Art und Weise eingeschrankt werden, die den Eigen-
timern des Plangebietes unzumutbar ware.

Wird die zulassige Nutzung eines Grundstuicks nach Ablauf von sieben Jahren aufgehoben
oder geandert, kann der Eigentiimer gemaf} § 42 Abs. 2 und Abs. 3 BauGB nur eine Entscha-
digung fur Eingriffe in die ausgelbte Nutzung verlangen. Dies gilt insbesondere, wenn infolge
der Aufhebung oder Anderung der zuldssigen Nutzung die Ausiibung der verwirklichten Nut-
zung oder die sonstigen Mdglichkeiten der wirtschaftlichen Verwertung des Grundstulicks, die
sich aus der verwirklichten Nutzung ergeben, unmoglich gemacht oder wesentlich erschwert
werden.

Entschadigungsanspriiche, die sich aus der Aufhebung des Bebauungsplanes ergeben, sind
nicht erkennbar, da auch nach Aufhebung des Bebauungsplanes die Einstufung des Gebietes
der heutigen Nutzungsart entspricht. Dies gilt auch fir die Grundstlicke, fur die im Bebauungs-
plan eine Erschliefung und Realisierung von Wohngebieten angedacht war. Eine tatsachliche
Umsetzung der Planung hat u.a. aus Griinden des Hochwasserschutzes, der Topografie und
den Eigentumsverhaltnissen nicht stattgefunden.

Auch nachteilige Auswirkungen auf die angrenzende Nachbarschaft sind nicht zu erwarten.

7.1.8 Auswirkungen auf alle sonstigen Belange

Nach derzeitigem Kenntnisstand sind alle sonstigen bei der Aufstellung von Bebauungsplanen
zu berticksichtigenden Belangen gem. § 1 Abs. 6 BauGB durch die Planung nicht betroffen.

7.2 Gewichtung des Abwagungsmaterials und Fazit

Gemal Abwagungsverbot des Baugesetzbuches wurden die bei der Abwagung zu berick-
sichtigenden offentlichen und privaten Belangen gegeneinander und untereinander gerecht
abgewagt und entsprechend ihrer Bedeutung in das vorliegende Aufhebungsverfahren einge-
stellt.

Argumente fiir die Verabschiedung der Aufhebungssatzung

Durch die Aufhebung des Bebauungsplanes entstehen keine erheblichen oder negativen Aus-
wirkungen auf zu bericksichtigende Belange.

Vielmehr erfolgt durch die Aufhebung des Bebauungsplanes eine indirekte Anpassung an das
aktuelle Baurecht, womit eine zeitgemalie, moderne und klimaangepasste Bebauung fir die
verbliebenen Baulticken oder ggf. mdgliche Nachverdichtungen oder Neu-/Ersatzbauten vor-
gesehen werden kann.

Vielmehr wird durch die Aufhebung des Bebauungsplanes und dessen Teilanderung daftir
Sorge getragen, dass die heute noch nicht bebauten Bereiche der Aue des Wirzbachs und
eines Teils des Farrenbergs erhalten bleiben.

Darlber hinaus werden auch Ubergeordnete Planungsvorgaben eingehalten. Auch werden
durch die Aufhebung des Bebauungsplanes keine neuen Wohneinheiten generiert, womit auch

12
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dem Landesentwicklungsplan entsprochen wird.
Argumente gegen die Aufhebungssatzung

Nach derzeitigem Kenntnisstand sind keine Belange bekannt, die gegen die Aufhebung spre-
chen wirden.

Nach derzeitigem Kenntnisstand kommt die Mittelstadt St. Ingbert, unter Berlicksichtigung aller
offentlicher und privater Belange und deren Abwagung untereinander und gegeneinander, zu
dem Ergebnis, dass der Aufhebung des Bebauungsplanes nichts im Wege steht.

Gdf. erfolgt eine Erganzung im Zuge des weiteren Verfahrens.

13
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Satzung zur Aufhebung des Bebauungsplanes Nr. OW 6 "In der Ortslage™ und
OW 6a "Im Etzelchen" der Stadt St. Ingbert, Stadtteil Oberwiirzbach

§ 1 Aufhebung

Der Bebauungsplan Nr. OW 6 "In der Ortslage" sowie seine Teilanderung Nr. OW 6a "Im
Etzelchen" der Stadt St. Ingbert, Stadtteil Oberwirzbach, bestehend aus der Planzeichnung
und der Begriindung in der Fassung von November 1966, rechtskraftig seit dem 19.
Dezember 1966, sowie der Planzeichnung und Begriindung in der Fassung von Oktober
1980, rechtskraftig seit 20. Januar 1981 wird gemal § 1 Abs. 8 in Verbindung mit § 10
BauGB vollstandig aufgehoben.

§ 2 Verfahren
Die Aufhebung erfolgt im regularen Verfahren. Der Umweltbericht ist Bestandteil der
Begriindung.

§ 3 Inkrafttreten
Diese Satzung tritt mit der Bekanntmachung gemaR § 10 Abs. 3 BauGB in Kraft.

St. Ingbert, den

Oberburgermeister Prof Dr. Ulli Meyer
Stadt St. Ingbert

Hinweis gem. § 44 BauGB
Hinweise auf das Entschadigungsrecht und die Geltendmachung von Anspriichen nach § 44
abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB:

Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB Uber die
Geltendmachung etwaiger Entschadigungsanspriche wegen der Aufhebung eines
Bebauungsplans sowie Uber das Erléschen solcher Anspriiche wird hingewiesen.

Ein etwaiger Entschadigungsanspruch nach § 39 bis 42 BauGB ist innerhalb von drei Jahren

nach Ablauf des Kalenderjahres geltend zu machen, in dem die MaRnahme durchgefiihrt
worden ist.
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Der Rat der Mittelstadt St. Ingbert hat in seiner Sitzung am __.__.2025 gem.
§ 2 Baugesetzbuches vom 03.11.2017 (BGBI. I. S. 3634) die Einleitung des
Aufhebungsverfahrens zum Bebauungsplan Nr. OW 6 "In der Ortslage"
einschlieBlich seiner Teilanderung OW 6a "Im Etzelchen" beschlossen.

Der Einleitungsbeschluss wurde am __._.2025 ortstiblich bekannt gemacht.

St. Ingbert, den __.__.

Gescha

ich 6 Stadter ing, Umwelt und Bauen
Abteilung 61 Stadtentwicklung, Demografie und Mobilitat (Del Fa)

Die Planausarbeitung erfolgte durch die Mittelstadt St. Ingbert. Es wird
bescheinigt, dass die im raumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplanes

gelegenen Flurstiicke hinsichtlich ihrer Grenzen und Bezeichnungen mit dem
Li i

Der Stadtrat der Mittelstadt St. Ingbert hat in seiner Sitzungam __.__._
den Entwurf gebilligt und die Veréffentlichung der Aufhebungssatzung zum
Bebauungsplan Nr. OW 6 "In der Ortslage" einschlieBlich seiner Teildnderung

OW 6a "Im Etzelchen" im Internet inkl. einer Auslegung beschlossen (§ 3 Abs.
2 BauGB).

Der Entwurf der Aufhebungssatzung des Bebauungsplanes, bestehend aus
dem Satzungstext, der Begriindung einschlieRlich Umweltbericht, dem
Aufhebungsplan und den bereits vorhandenen umweltbezogenen
Informationen wurde in der Zeit vom bis einschlieBlich __.__ .
im Internet veréffentlicht und zur Ansicht und zum Herunterladen
bereitgehalten (§ 3 Abs. 2 BauGB). Zusétzlich fand eine 6ffentliche Auslegung

statt.

Ort und Dauer der Verdffentlichung im Internet und der Auslegung wurden mit
dem Hinweis, dass Stellungnahmen wahrend der Auslegungsfrist von
jedermann elektronisch per E-Mail, oder bei Bedarf schriftlich oder zur
Niederschrift abgegeben werden kénnen, und dass nicht fristgerecht
abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung tber die Aufhebungs-
satzung unberiicksichtigt bleiben kénnen, am __.__.__ ortstiblich bekannt
gemacht (§ 3 Abs. 2 BauGB).

Die Behorden und sonstigen Trager 6ffentlicher Belange sowie die
Nachbargemeinden wurden mit Schreiben vom von der
Veroffentlichung im Internet / Auslegung elektronisch benachrichtigt (§ 4 Abs. 2

BauGB und § 2 Abs. 2 BauGB). Ihnen wurde eine Frist bis zum __.
Stellungnahme eingerdumt.

. zur

200 m

Wahrend der elektronischen Beteiligung, Veréffentlichung im Internet /
Auslegung gingen seitens der Offentlichkeit, Behérden und der sonstigen
Trager offentlicher Belange sowie der Nachbargemeinden Anregungen und
Stellungnahmen ein. Die Abwagung der vorgebrachten Bedenken und
Anregungen erfolgte durch den Stadtratam __._ . .

Das Ergebnis wurde denjenigen, die Anregungen und Stellungnahmen
vorgebracht haben, mitgeteilt (§ 3 Abs. 2 Satz 4 BauGB).

Der Stadtrat hatam __.__.

die Aufhebungssatzung zum Bebauungsplan
Nr. OW 6 "In der Ortslage" und seiner Teilnderung OW 6a "Im Etzelchen" als
Satzung beschlossen (§ 10 Abs. 1 BauGB).

Die Aufhebungssatzung zum Bebauungsplan Nr. OW 6 "In der Ortslage”

einschlieBlich seiner Teilanderung OW 6a "Im Etzelchen" wird hiermit als
Satzung ausgefertigt.

St.Ingbert, den __.__.___

Der Oberblirgermeister (Prof. Dr. Meyer)

Der Satzungsbeschluss wurde am __.__.__ ortsiiblich bekannt gemacht

(§ 10 Abs. 3 BauGB).

In dieser Bekanntmachung ist auf die Mdglichkeit der Einsichtnahme, die
Voraussetzung fir die Geltendmachung der Verletzung von Vorschriften sowie
auf die Rechtsfolgen der §§ 214, 215 BauGB, ferner auf Falligkeit und
Erldschen der Entschadigungsanspriiche gem. § 44 Ans. 3 Satz 1 und 2 sowie

Abs. 4 BauGB und auf die Rechtsfolgen des § 12 Abs. 6 KSVG hingewiesen
worden.

Die Aufhebungssatzung zum Bebauungsplan Nr. OW 6 "In der Ortslage™
einschlieBlich seiner Teilanderung OW 6a "Im Etzelchen" tritt damit in Kraft.

St.Ingbert,den ..

Der Oberbiirgermeister (Prof. Dr. Meyer)

1 S =
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Beschlussvorlage

offentlich ST.INGBERT

Bebauungsplan Nr. RE 4 "Waldgelande Hammerdell"
Stadtteil Rentrisch - Einleitung Aufhebungsverfahren
und friihzeitige Beteiligungen

Organisationseinheit: Datum
Stadtentwicklung (61) 02.03.2026
Beratungsfolge

Ortsrat St. Ingbert-Rentrisch Anhdrung 12.03.2026

Stadtentwmklungs-, Biospharen-, Umwelt- Vorberatung 18.03.2026
und Demographieausschuss

Stadtrat Entscheidung 28.04.2026

Beschlussvorschlag
1. Die Einleitung des Aufhebungsverfahrens fur den Bebauungsplan Nr. RE4
"Waldgelande Hammerdell" im Stadtteil Rentrisch wird beschlossen. Der als Anlage 1
beigefugte Plan, der den Geltungsbereich abgrenzt, ist Teil des Beschlusses.

2. Der beigefugte Vorentwurf der Aufhebungssatzung, bestehend aus der Begriindung
einschlie3lich Umweltbericht (Anlage 2), dem Satzungstext (Anlage 3) und dem
Aufhebungsplan (Anlage 4) wird gebilligt. Die Anlagen 2 bis 4 sind Teil des
Beschlusses.

3. Fur die Aufhebung des Bebauungsplanes Nr. RE4 "Waldgeldande Hammerdell" wird
die frihzeitige Beteiligung der Offentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB und die
frihzeitige Beteiligung der Behérden und sonstigen Trager 6ffentlicher Belange gem.
§ 4 Abs. 1 BauGB sowie die Abstimmung mit den Nachbargemeinden gem. § 2 Abs.
2 BauGB beschlossen.

Sachverhalt

Der seit 1967 rechtskréaftige Bebauungsplan Nr. RE4 "Waldgelande Hammerdell" in St.
Ingbert — Rentrisch wurde aufgrund in der Vergangenheit gestellter Bauanfragen sowie der
Uberprufung aller potentieller Wohnbauflachen im Rahmen der Erstellung des
Wohnbauflachenentwicklungskonzeptes hinsichtlich seiner Notwendigkeit, seiner Aktualitat
und in Bezug auf zeitgemafes Baurecht geprift. Der Bebauungsplan wird den heutigen
Anspriichen insbesondere im noch nicht erschlossenen Teilbereich nicht mehr gerecht. Bei
den bislang noch nicht erschlossenen Flachen handelt es sich zwischenzeitlich um
Waldflachen. Auch aufgrund der topografischen und eigentumsrechtlichen Verhéltnisse
scheidet eine ErschlieBung des noch unbebauten Bereiches aus.

Somit existieren Teilbereiche des Bebauungsplanes, die nach heutigem Kenntnisstand fur
eine Bebauung nicht mehr geeignet sind.

Nach § 1 abs. 3 BauGB i.V.m. § 1 Abs. 8 BauGB haben die Gemeinden Bebauungsplane
aufzuheben, sobald und soweit es fir die stadtebauliche Entwicklung und Ordnung
erforderlich ist.

Durch die Aufhebung des Bebauungsplanes wird die planungsrechtliche Situation
vereinfacht und klargestellt. Zukuinftig soll Baurecht nach § 34 BauGB fur die bereits
bebauten Bereiche gelten. Bauliche Veranderungen und Baumafinahmen sind dann nach
dem Einfigegebot des § 34 BauGB zu bewerten. Die bislang nicht erschlossenen Bereiche
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werden zukunftig dem Aul3enbereich zugeordnet und sind dann nach § 35 BauGB zu
beurteilen.

Die nach Aufhebung des Bebauungsplanes zuriickgenommenen Wohngebietsflachen und
damit verbundenen Wohneinheiten fiihren zu einer Verbesserung der
Wohneinheitenbilanzierung im Stadtteil Rentrisch.

Da, wie bereits erlautert, durch die Aufhebung auch Bereiche entstehen, die zukinftig dem
Aul3enbereich zuzuordnen sind, kann das Aufhebungsverfahren nicht im vereinfachten
Verfahren gem. § 13 BauGB und nicht im beschleunigten Verfahren gem. § 13a BauGB
durchgefihrt werden.

Die Aufhebung erfolgt im reguléaren Verfahren einschlieBlich Umweltbericht. Die Unterlagen
der Aufhebung werden im weiteren Verfahren erganzt. Nach Durchfuhrung der friihzeitigen
Beteiligungen wird den Gremien das Ergebnis sowie der Entwurf der Aufhebungssatzung
erneut zur Entscheidung vorgelegt.

Finanzielle Auswirkungen
Die Unterlagen zum Bauleitplanverfahren werden von der Verwaltung selbst erarbeitet und
das Verfahren ebenfalls durch die Fachabteilung durchgefihrt.

Fur die Kosten der Vertffentlichung der Bekanntmachung stehen Mittel auf der HH-Stelle
5.1.10.01.553500 bereit.

Anlage/n
1 Anlage 1_GB_Aufhebg RE4
2 Anlage2_RE4 Begriindung
3 Anlage 3_RE4_Satzg
4 Anlage 4_PlanZ_Aufhebg RE4
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Mittelstadt St. Ingbert — Stadtteil Rentrisch

Satzung und Begrundung zur
Aufhebung des Bebauungs-
planes Nr. RE 4 "Waldgelande
Hammerdell"

Begrindung | Vorentwurf

sTADT § L /\ P.

ST.INGBERT

St. Ingbert
4.3.2026
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Mittelstadt St. Ingbert

Abt. Stadtentwicklung, Demografie und Mobilitat

Am Markt 12
66386 St. Ingbert

Verfasser

Dipl.-Ing. Yvonne Volgger
06894 / 13 — 326
yvolgger@st-ingbert.de

MITTELSTADT ST. INGBERT — STADTTEIL RENTRISCH
Aufhebung des Bebauungsplanes Nr. RE 4 "Waldgelande Hammerdell"

stapt (3 /\ |||

ST.INGBERT
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MITTELSTADT ST. INGBERT — STADTTEIL RENTRISCH
Aufhebung des Bebauungsplanes Nr. RE 4 "Waldgelande Hammerdell"

Die Mittelstadt St. Ingbert erlasst aufgrund § 2 Abs. 1 Satz 1 und § 10 des Baugesetzbuches
fur den Bebauungsplan Nr. RE 4 "Waldgelande Hammerdell" die Aufhebungssatzung.

1 LAGE UND BESTANDSSITUATION
Abb. PlanZ RE 4 "Waldgelande Hammerdell"

¥y
!

o ——

1.1 Allgemeine Angaben

Der Bebauungsplan Nr. RE 4 "Waldgelande Hammerdell" wurde in der Zeit von 1965 bis 1967
erstellt. Der Bebauungsplan wurde in der Fassung vom April 1967 rechtskraftig.

Das Plangebiet umfasst den bereits umgesetzten und bebauten Bereich der Stral3en "In der
Hammerdell", "Friedlandstra®e" und "Henri-Dunant-Strafe" sowie den bislang nicht umge-
setzten 2. Bauabschnitt im Nordwesten des Stadtteils Rentrisch. Es sind reine Wohngebiete
und die dazu erforderlichen Verkehrserschlielungen festgesetzt. Das Plangebiet umfasst eine
Flache von 3,8 ha.

Im Flachennutzungsplan sind die bereits bebauten Flachen als Wohnbauflachen, der Bereich
des 2. Bauabschnitts als geplante Wohnbauflachen dargestellt.

Durch die Aufhebung des Bebauungsplanes findet kein Eingriff in Natur und Landschaft statt,
da nach der Aufhebung flr die bereits bebauten Bereiche eine Beurteilung nach § 34 BauGB
erfolgt, bzw. die nicht bereits heute erschlossenen Bereiche zuklinftig als Au3enbereich ein-
zustufen sind. Ein zusatzlicher Eingriff durch die Aufhebung wird nicht verursacht. Vielmehr
wird durch die Aufthebung perspektivisch eine Verbesserung fir Natur und Landschaft entste-
hen, da unbebaute Bereiche (Waldflachen) dauerhaft unbebaut verbleiben.

Der Bereich des 1. Bauabschnittes ist vollstdndig entwickelt. Der 2. Bauabschnitt wurde auf-
grund der topographischen Gegebenheiten, der Eigentumsverhaltnisse und aufgrund von
Schwierigkeiten mit der Wasserversorgung in der Vergangenheit bislang nicht umgesetzt.
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Mit der Durchflihrung dieses Verfahrens werden samtliche Festsetzungen und ortliche Bau-
vorschriften aufgehoben.

1.2 Raumlicher Geltungsbereich

Der raumliche Geltungsbereich ergibt sich aus der Planzeichnung des Bebauungsplanes Nr.
RE 4 "Waldgelande Hammerdell" in der Fassung vom April 1967, rechtskraftig seit dem 24:
November 1967.

1.3 Bestandteile
Die Aufhebungssatzung besteht aus dem Aufhebungsplan einschlieldlich Verfahrensvermer-
ken, der vorliegenden Begriindung einschliellich Umweltbericht sowie dem Satzungstext.

2 PLANUNGSANLASS, ZIEL UND ZWECK DER AUFHEBUNG, NOTWENDIG-
KEIT

Zu den Aufgaben der Kommunen gehdrt u.a. Bauleitplane aufzuheben, sobald und soweit es

fur die stadtebauliche Entwicklung und Ordnung erforderlich ist. Die urspriinglich im Bebau-

ungsplan vorgesehene Wohnbebauung als 2. Bauabschnitt nordwestlich der Friedlandstralle

wurde bislang nicht umgesetzt. U.a. aus Griinden der Topographie und der Eigentumsverhalt-

nisse soll diese Bebauung zukilinftig auch nicht mehr umgesetzt werden.

Der Bereich des 1. Bauabschnittes ist vollstandig erschlossen und bebaut. Zukiinftige Umbau-
oder ErweiterungsmalRnahmen kdnnen zuklnftig nach § 34 BauGB beurteilt und entwickelt
werden.

Durch die Aufhebung des Bebauungsplanes sollen insbesondere die Flachen des urspriinglich
angedachten 2. Bauabschnitts von Bebauung freigehalten und die zwischenzeitlich vorhande-
nen Waldflachen nicht in Anspruch genommen werden. Eine dort vorgesehene Verlangerung
bzw. Fortfiihrung der ErschlieRungsstralte wurde bislang nicht umgesetzt.

Eine Verschlechterung durch die Aufhebung des Bebauungsplanes wird nicht verursacht. Viel-
mehr wird dafiir Sorge getragen, dass die noch nicht bebauten heute sich zu Wald entwickel-
ten Flachen zukunftig freigehalten werden.

Die damals mit dem Bebauungsplan verfolgten Planungsziele sind heute nicht mehr zutref-
fend, so dass aus Sicht der Mittelstadt St. Ingbert der Bebauungsplan aufzuheben ist. Dartiber
hinaus wurde im Rahmen der Erstellung des Wohnbauflachenentwicklungskonzeptes die noch
nicht bebaute Flache des Bebauungsplanes "Waldflache Hammerdell" als Flache bestimmt,
die zukulnftig nicht mehr als Wohnbauflache entwickelt werden soll.

3 VERFAHRENSVERLAUF | RECHTSGRUNDLAGEN

Da fir die Authebung des Bebauungsplanes Nr. RE 4 "Waldgelande Hammerdell" weder die
Voraussetzungen flr ein vereinfachtes Verfahren nach § 13 BauGB (Grundzlge der Planung
nicht betroffen) noch fir ein beschleunigtes Verfahren nach § 13a BauGB (MalRnahmen der
Innenentwicklung) zutreffen, erfolgt die Aufhebung des Bebauungsplanes Nr. RE 4 "Waldge-
lande Hammerdell" im regularen Verfahren.

Im Rahmen des Bauleitplanverfahrens erfolgt eine Umweltprifung nach § 2 Abs. 4 BauGB und
es wird ein Umweltbericht nach § 2a BauGB erstellt.
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Der Stadtrat der Mittelstadt St. Ingbert hatam . .2026 die Aufhebung des Bebauungspla-
nes Nr. RE 4 "Waldgelande Hammerdell" beschlossen.

Die Aufhebungssatzung wird unter Beachtung der aktuellen relevanten Bau- und Umweltge-
setzgebung erstellt.

4 AUSWIRKUNGEN DER AUFHEBUNG DES BEBAUUNGSPLANES

Durch das Aufhebungsverfahren ist der Grofteil des Geltungsbereiches des Bebauungspla-
nes zuklnftig dem Innenbereich nach § 34 BauGB zuzuordnen. Nach der Aufhebung ggf. ge-
plante Erweiterungen oder Neu-/Ersatzbauten werden dann nach den Vorschriften des § 34
BauGB "Zulassigkeit von Vorhaben innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile" be-
urteilt. Die urspringlich im Bebauungsplan festgesetzte Verkehrserschliellung und Wohnbe-
bauung des 2. Bauabschnitts, der heute noch unbebaute Bereich westlich der Friedlandstrale,
ist auf Basis des § 34 BauGB nicht mehr umsetzbar. Dies fuhrt dazu, dass die Waldflache
somit zukulnftig von Bebauung freigehalten wird.

Die bereits heute bebauten Teile des Geltungsbereiches werden als Wohnbauflachen im Fla-
chennutzungsplan dargestellt.

Sowohl die VerkehrserschlieBung als auch die Ver- und Entsorgung der Bestandsbebauung
ist Gber die bereits vorhandene ErschlieRung sichergestellt.

Durch die Aufhebung der Bebauungsplane sind keine Beeintrachtigungen der Belange des
Klimaschutzes zu erwarten. Vielmehr wird durch die Aufhebung des Bebauungsplanes das
Baurecht aktualisiert und eine Nachverdichtung fir die bebaubaren Bereiche im Rahmen des
§ 34 BauGB ermoglicht. Moderne energiesparende und klimaschonende Bauformen werden
ebenfalls ermdglicht. Dartiber hinaus werden der noch nicht erschlossene zweite Bauabschnitt
westlich der Friedlandstral’e von einer Bebauung freigehalten. Die geplanten Eingriffe in die
Umweltbelange und den dkologischen Bestand werden durch die Aufhebung des Bebauungs-
planes gegenuber den urspringlichen Planungszielen deutlich reduziert.

Eine Neuaufstellung des Bebauungsplanes ist nicht erforderlich, da die v.g. Rechtsvorschriften
fur die verbleibenden bebaubaren Bereiche ausreichend Steuerungsmadglichkeiten bieten.

5 UMWELTBELANGE EINSCHLIERLICH UMWELTBERICHT

5.1 Einleitung

Im Rahmen der Umweltprifung sind die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen
zu ermitteln, in einem Umweltbericht zu beschreiben und zu bewerten. Der Umweltbericht ist
gem. § 2a BauGB als gesonderter Teil in die Begrindung aufzunehmen. Der erforderliche
Mindestinhalt des Umweltberichtes wird durch die Anlage 1 zu § 2 Abs. 4 und §§ 2a und 4c
BauGB vorgegeben.

Gemal § 4 Abs. 1 BauGB sind die Behérden und sonstigen Trager offentlicher Belange, deren
Aufgabenbereich durch die Planung berlhrt werden kann, Uber die Ziele und Zwecke der Pla-
nung frilhzeitig zu unterrichten und zur AuRerung auch im Hinblick auf den erforderlichen Um-
fang und Detaillierungsgrad der Umweltprifung nach § 2 Abs. 4 BauGB aufzufordern.
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Im Zuge der weiteren Planung/ Verfahrensdurchfiihrung wird gem. Anlage 1 des BauGB ein
Umweltbericht (Ergebnisse der Umweltprifung) gem. § 2a BauGB verfasst, der die "voraus-
sichtlichen unmittelbaren und mittelbaren Umweltanderungen und Auswirkungen auf die
Schutzgiter" durch die vorgesehene Planung beschreibt und bewertet.

Die Inhalte des Umweltberichtes werden ggf. im weiteren Verfahren erganzt.

Das Baugesetzbuch enthalt eine Reihe von naturschutzbezogenen Regelungen, Zielen und
Vorgaben, die bei der Planung zugrunde zu legen sind. Darliber hinaus werden die relevanten
Fachgesetze und Fachplane im Zuge der weiteren Planung behandelt.

5.2 spezielle Artenschutzprafung

Gem. § 44 Abs. 5 BNatSchG ist die artenschutzrechtliche Prifung im Zuge der Bebauungs-
planaufstellung bzw. -anderung (§ 18 Abs. 2 Satz 1 BNatSchG) auf streng geschitzte Arten
des Anhangs IV der FFH-Richtlinie sowie auf europaische Vogelarten zu beschranken. Bei der
Betroffenheit besonders geschuitzter Arten gem. BArtSchV liegt gem. § 44 Abs. 5 Satz 5
BNatSchG kein Verstol im Sinne des § 44 BNatSchG vor.

Es ist nicht auszuschlief3en, dass innerhalb des Geltungsbereiches mdglicherweise besonders
oder streng geschitzte Arten vorkommen. Es ist jedoch davon auszugehen, dass es sich um
sog. weitverbreitete Allerweltsarten handelt, die aufgrund der bereits vorhandenen Bebauung
und der groRtenteils anthropogen tberformten Flachen stérungstolerant sind. Einzelne Nach-
verdichtungen, bzw. gebietstypische Nutzungen flhren zu keinen artenschutzrechtlichen Be-
eintrachtigungen.

Daruber hinaus wird durch die Aufhebung des Bebauungsplanes vielmehr dafiir Sorge getra-
gen, dass der derzeit unbebaute Waldbereich freigehalten wird und somit die Bereiche mit
héherwertigen Strukturen erhalten bleiben.

VerstdlRe insbesondere gegen die im BNatSchG festgelegten Zugriffsverbote sind nicht zu er-
warten, da sich durch die Aufhebung des Bebauungsplanes keine zusatzlichen Eingriffe erge-
ben, die nicht bereits auf Basis des aufzuhebenden Bebauungsplanes moglich gewesen wa-
ren.

5.3 Eingriffs- und Ausgleichsregelung

Da durch die Aufhebung des Bebauungsplanes keine Eingriffe erzeugt werden, die nicht be-
reits auf Basis der Festsetzungen des Bebauungsplanes moéglich waren, wird auf eine detail-
lierte/ rechnerische Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung verzichtet.

Durch die Aufhebung der Bebauungsplane wird ein méglicher Eingriff durch Bebauung deutlich
reduziert. Eine Bebauung ist nur noch im Bereich des bereits heute erschlossenen und bebau-
ten Bereiches nach den Vorgaben des § 34 BauGB méglich. Derzeit noch unbebaute, nicht
erschlossene Bereiche (2. Bauabschnitt westlich Friedlandstralle) verbleiben in ihrem Ist-Zu-
stand und werden erhalten.

Somit ergibt sich durch die Aufhebung des Bebauungsplanes und den Erhalt unbebauter Be-
reich/ héherwertiger Strukturen eine Verbesserung.
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5.4 Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen (Umweltprifung)
5.4.1 Bestandsaufnahme und Bewertung der Umweltauswirkungen bei Durchfiihrung

des Aufhebungsverfahrens

Ubergeordnete Vorgaben/ Belange

Kriterium

Beschreibung

Landesentwicklungsplan

Zentralortliche Funktion

St. Ingbert (Mittelzentrum), Rentrisch in des-
sen Nahbereich

Vorranggebiete

Vorranggebiet  fir  Grundwasserschutz:
Durch die Aufhebung des Bebauungsplanes
werden keine landesplanerischen Konflikte
erzeugt.

Landschaftsprogramm

Angrenzend an den Geltungsbereich Siche-
rung (historisch) alter Waldstandorte. Dar-
uber hinaus keine speziellen Entwicklungs-
ziele oder Funktionszuweisungen fir den
Geltungsbereich.

Ubergeordnete naturschutzrechtliche Belange

Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung

keine

Sonstige Schutzgebiete: Natur-, Land-
schaftsschutz-, Uberschwemmungsgebiete,
Geschitzte Landschaftsbestandteile, Natio-
nalparks, Biospharenreservate

- Der Geltungsbereich liegt nicht in-
nerhalb von Schutzgebieten n.
BNatSchG

- Lage innerhalb der Schutzzone IlI
des Wasserschutzgebietes Saarbri-
cken/ Scheidter Tal

- Lage innerhalb des Biospharenre-
servats Bliesgau, jedoch nicht inner-
halb einer der Kern- oder Pflegezo-
nen

Denkmaler/ Naturdenkmaler / archaologisch
bedeutende Landschaften nach § 6 SDSchG
oder in amtlichen Karten verzeichnete Ge-
biete

Nicht betroffen

Geschltzter unzerschnittener Raum nach §
6 Abs. 1 SNG

Nicht betroffen

Informelle Fachplanungen

- auf Grundlage der vorliegenden Ge-
ofachdaten (Quelle: Geoportal Saar-
land) bestehen keine Hinweise auf
das Vorkommen von i.S.d. besonde-
ren Artenschutzes relevanten Arten
innerhalb des Geltungsbereiches
bzw. im direkten Planungsumfeld

- keine ABSP-Flachen innerhalb des
Geltungsbereiches und im unmittel-
baren Umfeld

- kein registrierter Lebensraum n. An-
hang 1 der FFH-Richtlinie und kein
n. § 30 BNatSchG geschitztes Bio-
top betroffen.
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Bestandsbeschreibung

Schutzqut Arten, Lebensrdume, Biologische Vielfalt und Biotope

Der Geltungsbereich erstreckt sich Uber den bereits bebauten Bereich der Friedlandstrale,
Henri-Dunant-Stralle sowie Teile der Stralle "In der Hammerdell" sowie den westlich an die
Friedlandstrale angrenzenden unbebauten Bereich. Es handelt sich um bebaute Bereiche
sowie gartnerisch genutzte Flachen sowie um eine Waldflache, angrenzend an die bereits er-
schlossenen Bereiche.

Biotope, streng geschiitzte Arten oder dergleichen sind nach derzeitigem Kenntnisstand nicht
betroffen.

Schutzgut Boden, Geologie

Es ist davon auszugehen, dass die bereits bebauten Flachen durch die Gartennutzung teil-
weise anthropogen Uberformt sind.

Laut Bodeniibersichtskarte des Saarlandes (BUK 100) ist der bereits bebaute Bereich als
Siedlungsbereich dargestellt. Der Bereich der Waldflache ist gemal Bodenlibersichtskarte als
Braunerde, Podsolige Braunerde und Regosol im Homburger Becken dargestellt. GemaR
Quartarkarte ist das Plangebiet Periglaziaren Lagen uUber Sandsteinen und -konglomeraten
des Buntsandsteins und der Kreuznach Formation des Rotliegenden (sm, so, ro3) zugeordnet.

Fir den Geltungsbereich sind keine Altablagerungen, Altstandorte, schadliche Bodenveran-
derungen oder Verdachtsflachen bekannt.

Schutzgut Wasser/ Wasserwirtschaft
Innerhalb des Geltungsbereiches befinden sich keine offenen Gewasser. Der Geltungsbereich
liegt innerhalb der Schutzzone Il des Wasserschutzgebietes Saarbriicken/ Scheidter Tal.

Schutzgut Klima/L uft
Bei dem Geltungsbereich handelt es sich grotenteils um den Siedlungsbereich in Rentrisch.
Offenlandklimatope sind nicht betroffen.

Schutzgut Landschaftsbild

Das Plangebiet befindet sich am nordwestlichen Ortsrand von Rentrisch und umfasst berwie-
gend bebaute Bereiche sowie eine bislang unbebaute Waldflache. Angrenzend schlief3en sich
weitere Freiflachen bzw. Waldflachen an.

Schutzgut Mensch

Die Wohnfunktion ist aufgrund der Lage des Geltungsbereiches innerhalb des Siedlungskor-
pers von primarer Bedeutung.

Bei den Waldflachen innerhalb des Geltungsbereiches der Aufhebungssatzung handelt es sich
um private Flachen. Daher stehen diese nur eingeschrankt der Offentlichkeit und somit zu
Erholungszwecken zur Verfigung.

Schutzgut Kultur- und Sachqditer
Innerhalb des Geltungsbereiches sind keine Denkmaler, Teildenkmaler oder Bodendenkmaler
registriert oder bekannt.

Voraussichtlich erhebliche Umweltauswirkungen
Wirkfaktoren:

166 von 260 in Zusammenstell ung



TOP 9

MITTELSTADT ST. INGBERT — STADTTEIL RENTRISCH
Aufhebung des Bebauungsplanes Nr. RE 4 "Waldgelande Hammerdell"

- Planungsziel ist die Aufhebung des Bebauungsplanes und somit zuklinftig Einstufung
des Plangebietes gem. § 34 BauGB

- Aufgabe der noch nicht erschlossenen Bereiche

- Nachverdichtung im Bereich des Bestands bzw. der verbliebenen Baullicken nach §
34 BauGB und Verbleib der unbebauten Flachen (Waldflache) und somit zukunftig
Beurteilung nach § 35 BauGB

Schutzgut Biotope, Fauna, Flora:

Durch die Aufhebung des Bebauungsplanes werden keine zusatzlichen Eingriffe generiert, die
sich negativ auf das Schutzgut auswirken wurden. Vielmehr werden die heute noch unbebau-
ten Bereiche, die bislang nicht erschlossen sind, erhalten.

Schutzgut Boden:

Die bebauten Bereiche sind bereits anthropogen tberformt und verdichtet. Eine Verschlech-
terung wird sich durch die Aufhebung des Bebauungsplanes nicht ergeben. Eine umfangrei-
chere Bebauung ist gemal § 34 BauGB gegenuber den urspringlichen Festsetzungen des
Bebauungsplanes nicht zu erwarten. Vielmehr werden durch die Aufhebung des Bebauungs-
planes Bereiche des Geltungsbereiches nicht mehr bebaut werden kénnen.

Schutzgut Wasser:

Der Geltungsbereich liegt innerhalb der Schutzzone Il des Wasserschutzgebietes Saarbri-
cken/ Scheidter Tal. Durch die Aufhebung des Bebauungsplanes wird die in Teilbereichen
angedachte Bebauung nicht mehr umgesetzt. Somit ist keine Verschlechterung oder Beein-
trachtigung des Wasserschutzgebietes zu erwarten.

Schutzqut Klima/L uft:

Durch die Aufhebung des Bebauungsplanes sind keine héheren Versiegelungen zu erwarten,
vielmehr werden Bereiche zukinftig von einer Bebauung freigehalten.

Insgesamt ist somit einer Verbesserung der Klimabelange zu erwarten.

Schutzqut Landschaftsbild:

Mit der Aufhebung des Bebauungsplanes ist keine Beeintrachtigung des Landschaftsbildes zu
erwarten. Auch das Ortsbild wird nicht beeintrachtigt. Eine Bebauung von ggf. noch vorhande-
nen Baullicken bzw. eine Erweiterung/ ein Umbau von bestehenden Wohngebauden muss
sich in das Umfeld einfligen. Der bislang nicht erschlossene Bereich westlich der Friedland-
strale wird auch zukunftig unbebaut bleiben.

Schutzqut Kultur und sonstige Sachgqliter:
Kultur- und Baudenkmaler, Bodendenkmaler oder sonstige Kulturgiter sind nicht bekannt, da-
her sind keine erheblichen Auswirkungen zu erwarten.

Schutzgut Mensch:
Durch die Aufhebung des Bebauungsplanes werden keine neuen Verkehre erzeugt. Durch die
Aufhebung des Bebauungsplanes werden hoherwertige Strukturen, Waldflachen erhalten.

Umwelthaftung
Lebensraume nach Anhang 1 FFH-RL sind nicht betroffen. Innerhalb des Geltungsbereiches
sind keine geschutzten Biotope vorhanden.
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5.5 Zusammenfassung

5.5.1 Darstellung der Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der Angaben
Im Rahmen des weiteren Verfahrens werden diesbezuglich Aussagen erganzt.

5.5.2 Monitoring (MaBnahmen zur Uberwachung)
Zum jetzigen Zeitpunkt wird nicht davon ausgegangen, dass Monitoringmaf3nahmen erforder-
lich sind. Es erfolgt ggf. eine Ergédnzung im weiteren Verfahren.

5.56.3 Nichttechnische Zusammenfassung
Im Rahmen des weiteren Verfahrens werden Aussagen erganzt.

6 ABWAGUNG/ AUSWIRKUNGEN DER PLANUNG

6.1 Abwagung der offentlichen und privaten Belange

Fir jede stadtebauliche Planung ist das Abwagungsgebot gem. § 1 Abs. 7 BauGB von beson-
derer Bedeutung. Danach muss die Mittelstadt St. Ingbert als Planungstrager bei der Aufhe-
bung des Bebauungsplanes Nr. RE 4 "Waldgelande Hammerdell" die 6ffentlichen und privaten
Belange gegeneinander und untereinander gerecht abwagen. Die Abwagung ist die eigentli-
che Planungsentscheidung.

Die Durchfihrung der Abwagung impliziert eine mehrstufige Vorgehensweise, die aus folgen-
den vier Arbeitsschritten besteht:

=  Sammlung des Abwagungsmaterials
= Gewichtung der Belange

= Ausgleich der betroffenen Belange

= Abwagungsergebnis

Hinsicht der stadtebaulichen Ordnung und Entwicklung bzw. der natirlichen Lebensgrundla-
gen (im Sinne des § 1 Abs. 5 BauGB) sind insbesondere folgende mogliche Auswirkungen
beachtet und in die Aufhebung des Bebauungsplanes Nr. RE 4 "Waldgelande Hammerdell"
eingestellt.

6.1.1 Auswirkungen auf die allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Ar-
beitsverhéltnisse

Das Planungsziel des Bebauungsplanes RE 4 "Waldgelande Hammerdell" war die Schaffung

von Wohngebieten. Bis auf den Bereich des 2. Bauabschnittes wurden die Planungsziele um-

gesetzt. FUr den bereits realisierten 1. Bauabschnitt ist zukiinftig eine Beurteilung nach § 34

BauGB ausreichend. Die Bereiche, die bislang nicht erschlossen und entwickelt wurden, wer-

den zukunftig nicht mehr bebaut werden. Dies u.a. aus Griinden der Topografie und der Ei-

gentumsverhaltnisse. Dartber hinaus ware ein Anschluss an das bestehende Ver- und Ent-

sorgungssystem mit sehr hohem Aufwand verbunden.

Auch im Sinne der Starkregenvorsorge sollte die heute noch unbebaute Waldflache erhalten

bleiben.

Fir die zukinftig nach § 34 BauGB zu beurteilenden Bereichen kann eine moderne und Kli-

maangepasste/ - schonende Bebauung realisiert werden.

Auch nach Aufhebung des Bebauungsplanes wird der Forderung nach gesunden Wohn- und

Arbeitsverhaltnissen vollstandig nachgekommen.
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6.1.2 Auswirkungen auf die Wohnbedlirfnisse der Bevélkerung

Auch nach Aufhebung des Bebauungsplanes stehen die bereits heute bebaubaren Grundstu-
cke fur die Versorgung der Bevdlkerung mit Wohnraum zur Verfligung. Lediglich die noch nicht
erschlossenen Bereiche, die auch heute aufgrund der fehlenden ErschlieBung nicht bebaubar
sind, stehen zuklnftig nicht mehr zur Verfiigung.

6.1.3 Auswirkungen auf die Erhaltung, Gestaltung und Erneuerung des Orts- und
Landschaftsbildes

Durch die Aufthebung des Bebauungsplanes ergeben sich keine Auswirkungen auf das heutige

Orts- und Landschaftsbild. Mdgliche Erweiterungen, Umbauten oder dergleichen werden zu-

kiinftig nach § 34 BauGB beurteilt und missen sich entsprechend der vorhandenen Umge-

bung einpassen.

Die derzeit noch nicht erschlossenen Bereiche verbleiben in ihrem heutigen Zustand. Durch

die Aufhebung des Bebauungsplanes werden keine Eingriffe in die freie Landschaft oder das

vorhandene Ortsbild verursacht. Vielmehr wird die Waldflache erhalten.

6.1.4 Auswirkungen auf umweltschiitzende Belange

Der bebaute Bereich des Geltungsbereiches ist aufgrund seiner Bebauung und gartnerischen
Nutzung bereits anthropogen Uberformt. Negative Auswirkungen auf Umweltbelange sind
durch die Aufhebung nicht zu erwarten.

Vielmehr wird eine Verbesserung erzielt, da die urspriinglich vorgesehene Erschlielfung des
2. Bauabschnittes nach der Aufhebung nicht mehr umgesetzt wird und die Bereiche von Be-
bauung freigehalten werden.

Darlber hinaus sind keine weiteren Schutzgebiete, insbesondere Schutzgebiete gemein-
schaftlicher Bedeutung betroffen, die der Aufhebung entgegenstehen kénnten.

6.1.5 Auswirkungen auf die Belange des Verkehrs und auf die Belange der Ver- und
Entsorgung

Die bereits bebauten Bereiche sind voll erschlossen und verfligen Uber eine Ver- und Entsor-

gung. Die Belange des Verkehrs bzw. der Ver- und Entsorgung sind nicht betroffen.

6.1.6 Auswirkungen auf Belange des Klimas

Durch die Aufhebung wird es nicht zu zusatzlichen/ groReren Versiegelungen kommen. Auch
eine zukunftige Beurteilung nach den Vorschriften des § 34 BauGB wird keine tberdimensio-
nierte Versiegelung mit sich bringen. Die heute noch nicht erschlossenen Bereiche werden
zukUnftig unbebaut bleiben.

Durch die Aufhebung des Bebauungsplanes und einer Beurteilung zukinftig nach den Vor-
schriften des § 34 BauGB erfolgt vielmehr eine Anpassung an aktuelles Baurecht und somit
die Mdglichkeit klimaschonender Bauformen.

Durch die nach der Aufhebung nach § 35 BauGB zu beurteilenden Flachen (Bereich des 2.
Bauabschnitts) wird eine Bebauung zukilnftig nicht mehr umsetzbar sein und tragt somit zu
einer Verbesserung des Klimaschutzes bei.

6.1.7 Auswirkungen auf private Belange
Durch die Aufhebung des Bebauungsplanes ist nicht davon auszugehen, dass die Nutzbarkeit
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oder der Wert der Grundstlicke in einer Art und Weise eingeschrankt werden, die den Eigen-
timern des Plangebietes unzumutbar ware.

Wird die zulassige Nutzung eines Grundstlicks nach Ablauf von sieben Jahren aufgehoben
oder geandert, kann der Eigentiimer gemaf} § 42 Abs. 2 und Abs. 3 BauGB nur eine Entscha-
digung fur Eingriffe in die ausgelbte Nutzung verlangen. Dies gilt insbesondere, wenn infolge
der Aufhebung oder Anderung der zuldssigen Nutzung die Ausiibung der verwirklichten Nut-
zung oder die sonstigen Mdglichkeiten der wirtschaftlichen Verwertung des Grundstuicks, die
sich aus der verwirklichten Nutzung ergeben, unmoglich gemacht oder wesentlich erschwert
werden.

Entschadigungsansprtiche, die sich aus der Aufhebung des Bebauungsplanes ergeben, sind
nicht erkennbar, da auch nach Aufhebung des Bebauungsplanes die Einstufung des Gebietes
der heutigen Nutzungsart entspricht. Dies gilt auch fir die Grundstlicke, fur die im Bebauungs-
plan eine Erschliefung und Realisierung von Wohngebieten angedacht war. Eine tatsachliche
Umsetzung der Planung hat u.a. aus Grinden der Topografie und der Eigentumsverhaltnisse
nicht stattgefunden.

Auch nachteilige Auswirkungen auf die angrenzende Nachbarschaft sind nicht zu erwarten.

6.1.8 Auswirkungen auf alle sonstigen Belange

Nach derzeitigem Kenntnisstand sind alle sonstigen bei der Aufstellung von Bebauungsplanen
zu berticksichtigenden Belangen gem. § 1 Abs. 6 BauGB durch die Planung nicht betroffen.

6.2 Gewichtung des Abwagungsmaterials und Fazit

Gemal Abwagungsverbot des Baugesetzbuches wurden die bei der Abwagung zu berick-
sichtigenden offentlichen und privaten Belangen gegeneinander und untereinander gerecht
abgewagt und entsprechend ihrer Bedeutung in das vorliegende Aufhebungsverfahren einge-
stellt.

Argumente fiir die Verabschiedung der Aufhebungssatzung

Durch die Aufhebung des Bebauungsplanes entstehen keine erheblichen oder negativen Aus-
wirkungen auf zu bericksichtigende Belange.

Vielmehr erfolgt durch die Aufhebung des Bebauungsplanes eine indirekte Anpassung an das
aktuelle Baurecht, womit eine zeitgemalie, moderne und klimaangepasste Bebauung flr et-
waige Umbauten, Neu-/Ersatzbauten oder Erweiterungen vorgesehen werden kann.

Vielmehr wird durch die Aufhebung des Bebauungsplanes daflir Sorge getragen, dass die
heute noch nicht bebauten Waldbereiche westlich der Friedlandstrale erhalten bleiben.

Darlber hinaus werden auch Ubergeordnete Planungsvorgaben eingehalten. Auch werden
durch die Aufhebung des Bebauungsplanes keine neuen Wohneinheiten generiert, womit auch
dem Landesentwicklungsplan entsprochen wird.

Argumente gegen die Aufhebungssatzung

Nach derzeitigem Kenntnisstand sind keine Belange bekannt, die gegen die Aufhebung spre-
chen wirden.

10
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Nach derzeitigem Kenntnisstand kommt die Mittelstadt St. Ingbert, unter Bertcksichtigung aller
offentlicher und privater Belange und deren Abwagung untereinander und gegeneinander, zu
dem Ergebnis, dass der Aufhebung des Bebauungsplanes nichts im Wege steht.

Gdf. erfolgt eine Erganzung im Zuge des weiteren Verfahrens.

11
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Satzung zur Aufhebung des Bebauungsplanes Nr. RE 4 "Waldgelande
Hammerdell" der Stadt St. Ingbert, Stadtteil Rentrisch

§ 1 Aufhebung

Der Bebauungsplan Nr. RE 4 "Waldgelande Hammerdell" der Stadt St. Ingbert, Stadtteil
Rentrisch, bestehend aus der Planzeichnung und der Begriindung in der Fassung von April
1967, rechtskraftig seit dem 24. November 1967, wird gemaf § 1 Abs. 8 in Verbindung mit §
10 BauGB vollstandig aufgehoben.

§ 2 Verfahren
Die Aufhebung erfolgt im regularen Verfahren. Der Umweltbericht ist Bestandteil der
Begriindung.

§ 3 Inkrafttreten
Diese Satzung tritt mit der Bekanntmachung gemaR § 10 Abs. 3 BauGB in Kraft.

St. Ingbert, den

Oberburgermeister Prof Dr. Ulli Meyer
Stadt St. Ingbert

Hinweis gem. § 44 BauGB
Hinweise auf das Entschadigungsrecht und die Geltendmachung von Anspriichen nach § 44
abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB:

Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB Uber die
Geltendmachung etwaiger Entschadigungsanspriiche wegen der Aufhebung eines
Bebauungsplans sowie Uber das Erléschen solcher Anspriiche wird hingewiesen.

Ein etwaiger Entschadigungsanspruch nach § 39 bis 42 BauGB ist innerhalb von drei Jahren

nach Ablauf des Kalenderjahres geltend zu machen, in dem die Malkhahme durchgefiihrt
worden ist.
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TEIL A: PLANZEICHNUNG

VERFAHRENSVERMERKE

Zigarrenbora

By
YRentrischer Hammer Q )
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An der Blecherdell

M 1:2000 (im Original)

0 25 50 100 m

I —

Der Rat der Mittelstadt St. Ingbert hat in seiner Sitzung am __.__.2026 gem.
§ 2 Baugesetzbuches vom 03.11.2017 (BGBI. I. S. 3634) die Einleitung des
Aufhebungsverfahrens zum Bebauungsplan Nr. RE 4 "Waldgelande
Hammerdell" beschlossen.

Der Einleitungsbeschluss wurde am __._.2026 ortsiiblich bekannt gemacht.

St. Ingbert, den __.

G a ich 6 Stadter ing, Umwelt und Bauen
Abteilung 61 Stadtentwicklung, Demografie und Mobilitat (Del Fa)

Die Planausarbeitung erfolgte durch die Mittelstadt St. Ingbert. Es wird
bescheinigt, dass die im raumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplanes
gelegenen Flurstiicke hinsichtlich ihrer Grenzen und Bezeichnungen mit dem
Li Ubereinsti 1.

Der Stadtrat der Mittelstadt St. Ingbert hat in seiner Sitzungam __.__.___
den Entwurf gebilligt und die Veroffentlichung der Aufhebungssatzung zum
Bebauungsplan Nr. RE 4 "Waldgelande Hammerdell" im Internet inkl. einer
Auslegung beschlossen (§ 3 Abs. 2 BauGB).

Der Entwurf der Aufhebungssatzung des Bebauungsplanes, bestehend aus
dem Satzungstext, der Begriindung einschlieRlich Umweltbericht, dem
Aufhebungsplan und den bereits vorhandenen umweltbezogenen
Informationen wurde in der Zeitvom __.__.____ bis einschlieRlich __._ .
im Internet verdffentlicht und zur Ansicht und zum Herunterladen
bereitgehalten (§ 3 Abs. 2 BauGB). Zusatzlich fand eine 6ffentliche Auslegung
statt.

Ort und Dauer der Veréffentlichung im Internet und der Auslegung wurden mit
dem Hinweis, dass Stellungnahmen wahrend der Auslegungsfrist von
jedermann elektronisch per E-Mail, oder bei Bedarf schriftlich oder zur
Niederschrift abgegeben werden konnen, und dass nicht fristgerecht
abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung tber die Aufhebungs-
satzung unberiicksichtigt bleiben kénnen,am __.__ . ortsiiblich bekannt
gemacht (§ 3 Abs. 2 BauGB).

Die Behorden und sonstigen Trager offentlicher Belange sowie die

Nachbargemeinden wurden mit Schreiben vom __._ . von der
Verbffentlichung im Internet / Auslegung elektronisch benachrichtigt (§ 4 Abs. 2
BauGB und § 2 Abs. 2 BauGB). Ihnen wurde eine Frist bis zum __.__. zur

Stellungnahme eingerdumt.

Wahrend der elektronischen Beteiligung, Veréffentlichung im Internet /
Auslegung gingen seitens der Offentlichkeit, Behérden und der sonstigen
Trager offentlicher Belange sowie der Nachbargemeinden Anregungen und
Stellungnahmen ein. Die Abwagung der vorgebrachten Bedenken und
Anregungen erfolgte durch den Stadtratam __._ . .
Das Ergebnis wurde denjenigen, die Anregungen und Stellungnahmen
vorgebracht haben, mitgeteilt (§ 3 Abs. 2 Satz 4 BauGB).

Der Stadtrat hatam __.__. die Aufhebungssatzung zum Bebauungsplan
Nr. RE 4 "Waldgeldnde Hammerdell" als Satzung beschlossen (§ 10 Abs. 1
BauGB).

Die Aufhebungssatzung zum Bebauungsplan Nr. RE 4 "Waldgeléande
Hammerdell" wird hiermit als Satzung ausgefertigt.

St. Ingbert, den ..

Der Oberbtirgermeister (Prof. Dr. Meyer)

Der Satzungsbeschluss wurde am __.__. ortsiiblich bekannt gemacht
(§ 10 Abs. 3 BauGB).

In dieser Bekanntmachung ist auf die Méglichkeit der Einsichtnahme, die
Voraussetzung fir die Geltendmachung der Verletzung von Vorschriften sowie
auf die Rechtsfolgen der §§ 214, 215 BauGB, ferner auf Falligkeit und
Erléschen der Entschadigungsanspriiche gem. § 44 Ans. 3 Satz 1 und 2 sowie
Abs. 4 BauGB und auf die Rechtsfolgen des § 12 Abs. 6 KSVG hingewiesen
worden.

Die Aufhebungssatzung zum Bebauungsplan Nr. RE 4 "Waldgelande
Hammerdell" tritt damit in Kraft.

St. Ingbert, den __.

Der Oberbiirgermeister (Prof. Dr. Meyer)

PLANZEICHENERLAUTERUNG Obersichtsplan g Aufhebungssatzung fiir den Bebauungsplan
- = VA Nr. RE 4 "Waldgelande Hammerdell"

Sonstige Planzeichen
Geltungsbereich (§ 9 Abs. 7 BauGB)
RE 4 "Waldgelande Hammerdell"

v "/
JRentrisch,

Projekt:

Plan:

Name Datum

Aufhebungsverfahren des Bebauungsplanes Nr. RE 4
"Waldgelande Hammerdell"

Aufhebungsplan - Vorentwurf

Plan-Nr.:
Bearbeitet | Vo 05.03.26 | MaBstab 1:2.000 PlanzZ
Gezeichnet |Vo 05.03.26
ol Gepriift Projekt.-Nr. \RE 4 - Aufhebung | Rev. x
2 y g s
o\ Frieahof v -
T8 Npemtn /

STADT I
ST.INGBERT
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Beschlussvorlage

offentlich ST.INGBERT

Bebauungsplan Nr. Ro 18.01 "Teilanderung Im
Talgarten": Aufstellungsbeschluss

Organisationseinheit: Datum
Stadtentwicklung (61) 03.03.2026
Beratungsfolge

Ortsrat St. Ingbert-Rohrbach Anhorung 16.03.2026
Stadtentwmklungs-, Biospharen-, Umwelt- Vorberatung 18.03.2026
und Demographieausschuss

Stadtrat Entscheidung 28.04.2026

Beschlussvorschlag
Gemal § 2 Baugesetzbuch (BauGB) wird die Aufstellung des Bebauungsplans Nr. Ro 18.01
"Teilanderung Im Talgarten" beschlossen.

Der Bebauungsplan ersetzt in seinem Geltungsbereich den Bebauungsplan Nr. Ro 18 "Im
Talgarten" aus dem Jahre 1981.

Der Bebauungsplan soll im beschleunigten Verfahren geman § 13a BauGB erfolgen. Der als
Anlage 1 beigefugte Plan, der den Geltungsbereich abgrenzt, ist Bestandteil des
Beschlusses.

Sachverhalt

Fir den Bereich der geplanten Umlegung existiert der seit 05. Mai 1981 rechtskraftige
Bebauungsplan Nr. Ro 18 "Im Talgarten”, der fir den westlichen Teilabschnitt des
Geltungsbereiches ein "Allgemeines Wohngebiet" gemal? § 4 BauNVO festsetzt. Bisher
konnte die geplante Wohnbebauung aufgrund der kleinteiligen Eigentumsverhaltnisse nicht
umgesetzt werden. Die Stadt ist lediglich Eigentiimer des Flurstiicks 2215/4.

Zum einen ist der vorgenannte Bereich im vom Stadtrat beschlossenen
Wohnbauflachenentwicklungskonzept als potenzielle Wohnbauflache aufgefiihrt, zum
anderen gibt es konkrete Absichten einzelner Eigentimer, die unbebauten Flachen zu
bebauen. Aufgrund des teilweisen sehr schmalen Zuschnittes der Grundstlicke ist eine
Bebauung jedoch nur schwer umsetzbar.

Die Verwaltung hat in der Vergangenheit zahlreiche Gespradche mit allen Eigentimern
(Flurstiicke 2208/2 bis einschlief3lich 2218/1) hinsichtlich einer freiwilligen Umlegung gefihrt.
Dabei wurde eine grundsatzliche Zustimmung herbeigefihrt.

Nach einem fachlichen Austausch mit dem Landesamt fir Vermessung, Geoinformation und
Landentwicklung (LVGL) empfahl die Verwaltung jedoch, von einer freiwilligen auf eine
gesetzliche Umlegung im vereinfachten Verfahren zu wechseln. Fir die betroffenen
Eigentimer ergeben sich durch den Verfahrenswechsel keine Nachteile, die
Verwaltungsarbeit wird dadurch jedoch erleichtert und rechtlich besser gesichert. Mit
Beschluss vom 16. Dezember 2025 (2025/2183 BV) hat der Stadtrat diesem Wechsel sowie
einer Beauftragung zur Durchfiihrung der Umlegung durch das LVGL zugestimmt.

Der Umlegungsbereich umfasst eine Flache von runde 20.000 m2, davon entfallen 1.576 m?
auf die stadtische Liegenschaft. Nach der Umlegung kann mit etwa zehn Baugrundstticken
gerechnet werden. Das LVGL kann unmittelbar mit der Umlegung beginnen, da der fir die
Umlegung erforderliche Umlegungsausschuss bereits durch Beschluss des Stadtrates vom
29. September 2020 gebildet wurde.
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Vor dem finalen Umlegungsplan muss der Bebauungsplan in Kraft sein.

Finanzielle Auswirkungen
Die zur Durchfiihrung der UmlegungsmalRnahme bendtigten Mittel in Hohe von ca. 60.000 €
sind auf der Haushaltsstelle 5.1.10.02 — 552500 eingestellt.

Kosten fur die Teilanderung des Bebauungsplanes fallen nicht an, da die Verwaltung das
Verfahren selbst durchfihren wird.

Kosten fur Bekanntmachungen sind auf der Haushaltsstelle 5.1.10.01 — 553500 eingestellt.

Anlage/n

1 Anlage 1_Geltungsbereich_BP Ro 18.01 And Talgarten
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Geltungsbereich Bebauungsplan

Nr. Ro 18.01 "Teilanderung im Talgarten

Geltungsbereich RO 18.01 "Teilanderung Im
Talgarten"
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2026/2392 BV srant (3 A\

Beschlussvorlage

offentlich ST.INGBERT

Bebauungsplan Nr. Ro 18.02 "Teilaufhebung Im
Talgarten": Einleitung Aufhebungsverfahren

Organisationseinheit: Datum
Stadtentwicklung (61) 03.03.2026
Beratungsfolge

Ortsrat St. Ingbert-Rohrbach Anhorung 16.03.2026
Stadtentwmklungs-, Biospharen-, Umwelt- Vorberatung 18.03.2026
und Demographieausschuss

Stadtrat Entscheidung 28.04.2026

Beschlussvorschlag

Die Einleitung des Aufhebungsverfahrens zum Bebauungsplan Nr. Ro 18.02 "Teilaufhebung
Im Talgarten" in St. Ingbert-Rohrbach im Regelverfahren nach 88 2 ff Baugesetzbuch
(BauGB) wird beschlossen.

Der als Anlage 1 beigefligte Plan, der den Geltungsbereich abgrenzt, ist Bestandteil des
Beschlusses.

Sachverhalt

Der seit dem 06. Mai 1981 rechtskraftige Bebauungsplan Nr. Ro 18 ,Im Talgarten* im
Stadtteil Rohrbach setzt im dstlichen Teilbereich des Plangebietes ein Mischgebiet fest.
Diese Festsetzung erfolgte urspriinglich mit dem Ziel, eine Nutzungsmischung aus Wohnen
und nicht wesentlich stéorendem Gewerbe zu erméglichen.

Aufgrund der unmittelbaren Nahe zur Autobahnzufahrt ergeben sich jedoch erhebliche
immissionsschutzrechtliche Belastungen, insbesondere durch Verkehrslarm. Dartber hinaus
befinden sich innerhalb des betroffenen Teilbereichs kartierte Waldflachen, die aus
naturschutzrechtlicher und forstfachlicher Sicht eine besondere Schutzwirdigkeit aufweisen
und die bauliche Entwicklung zusétzlich einschranken.

Vor diesem Hintergrund besteht seitens der Stadtverwaltung keine stadtebauliche
Entwicklungsabsicht mehr fir diesen Bereich. Die urspringlich vorgesehene Nutzung als
Mischgebiet erscheint unter den heutigen Rahmenbedingungen weder stadtebaulich sinnvoll
noch realistisch umsetzbar.

Aus diesem Grund ist vorgesehen, den entsprechenden d&stlichen Teilbereich des
Bebauungsplanes Nr. Ro 18 ,Im Talgarten“ aufzuheben, um die planungsrechtlichen
Festsetzungen an die tatsachlichen Gegebenheiten sowie an die aktuellen stadtebaulichen
Zielsetzungen der Stadt anzupassen.

Die Aufhebung des Bebauungsplanes kann nicht im vereinfachten Verfahren gemaf § 13
BauGB durchgefiihrt werden. Voraussetzung fiir die Anwendung des vereinfachten
Verfahrens ist, dass durch die Planédnderung oder -aufthebung die Grundziige der Planung
nicht berthrt werden.

Bei der Aufhebung des Bebauungsplanes werden jedoch die planerischen Festsetzungen
insgesamt beseitigt. Dadurch entfallt die verbindliche stadtebauliche Ordnung fur das
betreffende Gebiet, sodass sich die planungsrechtliche Zulassigkeit von Vorhaben kiinftig
nach 8 34 BauGB (Innenbereich) oder § 35 BauGB (AulRenbereich) richtet. Dies stellt eine
wesentliche Anderung der planungsrechtlichen Situation dar und berlhrt damit die
Grundziige der bisherigen Planung.
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Darlber hinaus kann durch die Aufhebung des Bebauungsplanes die Grundlage fur neue
stadtebauliche Entwicklungen entstehen oder bestehende Steuerungsmdglichkeiten der
Stadt entfallen. Aufgrund dieser potenziell erheblichen stadtebaulichen Auswirkungen ist
eine umfassende Abwagung der oOffentlichen und privaten Belange erforderlich, die im
vereinfachten Verfahren nach § 13 BauGB nicht vorgesehen ist.

Aus diesen Grunden ist fur die Teilaufhebung des Bebauungsplanes das Regelverfahren
nach 88 2 ff. BauGB einschlie3lich Umweltprifung und Umweltbericht durchzufuhren.

Finanzielle Auswirkungen
Kosten fir die Teilaufhebung des Bebauungsplanes fallen nicht an, da die Verwaltung das
Verfahren selbst durchfiihren wird.

Kosten fur Bekanntmachungen sind auf der Haushaltsstelle 5.1.10.01 — 553500 eingestellt.

Anlage/n
1 Anlage 1_Geltungsbereich_Ro 18 Aufhebg Talgarten
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Geltungsbereich Teilaufhebung Bebauungsplan

Nr. Ro 18 "Im Talgarten

Geltungsbereich Teilaufhebung RO 18 "Im
Talgarten"
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2025/2287 BV stant () AT

Beschlussvorlage

offentlich ST.INGBERT

Neufassung Nutzungs- und Entgeltordnung fir Hallen,
Gemeindehauser und andere Raume der Mittelstadt
St. Ingbert

Organisationseinheit: Datum
Gebaudemanagement (65) 19.11.2025
Beratungsfolge

Bau- und Werksausschuss Vorberatung 26.11.2025 N
Ortsrat St. Ingbert-Mitte Anhdrung 10.03.2026 )
Ortsrat St. Ingbert-Rentrisch Anhdrung 12.03.2026 )
Ortsrat St. Ingbert-Rohrbach Anhdrung 16.03.2026 )
Ortsrat St. Ingbert-Oberwirzbach Anhoérung 17.03.2026 )
Ortsrat St. Ingbert-Hassel Anhoérung )
Stadtrat Entscheidung 28.04.2026 o)

Beschlussvorschlag
Der nachstehenden Neufassung der Nutzungs- und Entgeltordnung fir Hallen,
Gemeindehauser und andere Raume der Mittelstadt St. Ingbert wird zugestimmt.

Sachverhalt
Die derzeitige Entgeltordnung stammt in ihrer Grundstruktur aus dem Jahr 2013. Seitdem
wurden keine grundlegenden Entgeltanpassungen vorgenommen.

Infolge steigender Betriebs-, Energie- und Reinigungskosten sowie zur Angleichung an
marktlbliche Entgeltstrukturen vergleichbarer Kommunen wurde eine umfassende
Uberarbeitung der Entgeltordnung vorgenommen.

Die Entgelte wurden ausschlief3lich fur die Mitgruppe B (gewerbliche Veranstaltungen,
private Veranstaltungen, Veranstaltungen auswartiger Vereine, Verbande und sonstiger
Benutzergruppen) um durchschnittlich 35% erhéht. die Anpassung berticksichtigt die seit
Uber einem Jahrzehnt unverédnderten Satze und stellt eine sachgerechte Kostenentwicklung
sicher.

Fur die Mietgruppe A (nicht gewerbliche Veranstaltungen eingetragener Vereine und
Verbande aus St. Ingbert eingeordnet) sind derzeit keine Entgeltanpassungen
vorgenommen.

Eine Erhéhung der Mietgruppe A diesbeziglich wurde bewusst nicht in dieser Vorlage
vorgenommen, da eine sorgfaltige und differenzierte Betrachtung erforderlich ist.

Aufgrund der gesellschaftlichen Bedeutung der Vereinsarbeit, soll eine gesonderte
Befassung erfolgen. Die Verwaltung schlagt vor, eine
Arbeitsgemeinschaft/Haushaltsstrukturkommission einzurichten, um die Interessen der
Vereine einzubeziehen, eine transparente Kosten- und Bedarfsermittlung zu ermdglichen,
einen Grundlagenentwurf zu erarbeiten und im Anschluss eine Empfehlung an die
zustandigen Fachausschisse und den Stadtrat auszusprechen.

Finanzielle Auswirkungen
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Hohere Ertrage je nach Vermietung der Mietgruppe B.

Anlage/n
1 Differenzbetrage_Mietrgruppe_B
2 Neufassung Entgeltordnung Hallenverwaltung
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(1]

Stadthalle u. Nebenrdume

Bezeichnung Mietgruppe B Neuer Preis Differenz
(ALT) gerundet (+35 %)
Mindestmiete (Raummiete ohne Kosten fur Bestuhlung d. h. bei Selbstbestuhlung)
. 300,00 € 400,00 € + 100,00 €
Kleiner Saa
GroRer Saal ohne Bihne 990,00 € 1.340,00 € + 350,00 €
GroRer Saal mit Bihne 1250,00 € 1.690,00 € + 440,00 €
300,00 € 400,00 € + 100,00 €
Foyer
200,00 € 270,00 € + 70,00 €
Konferenzraum
Aufbau-/Abbau-/Probetag 340,00 € 460,00 € +120,00 €
Altenbegegnungsstatte 160,00 € 220,00 € +60,00€
Aufbau-/Abbau-/Probetag 50,00 € 70,00 € +20,00€

185 von 260 in Zusammenstell ung




TOP 12

(2]

Sport- und Mehrzweckhallen

Mietgruppe B Neuer Preis gerundet Differenz

Bezeichnung (ALT) (+35 %)

Mindestmiete (Raummiete ohne Kosten fir Bestuhlung d. h. bei Selbstbestuhlung)

Ingobertus- und Rohrbachhalle

1/3 200,00 € 270,00 € +70,00 €
2/3 350,00 € 470,00 € + 120,00 €
3/3 750,00 € 1.010,00 € + 260,00 €

150,00 € 200,00 € + 50,00 €

Aufbau-/Abbau-/Probetag

Eisenberghalle

1/3 170,00 € 230,00 € + 50,00 €
2/3 300,00 € 400,00 € + 100,00 €
3/3 600,00 € 810,00 € + 210,00 €

145,00 € 200,00 € + 55,00 €

Aufbau-/Abbau-/Probetag

Oberwiirzbachhalle

1/3 135,00 € 180,00 € + 45,00 €
2/3 240,00 € 320,00 € + 80,00 €
3/3 450,00 € 600,00 € +150,00 €

145,00 € 200,00 € + 55,00 €

Aufbau-/Abbau-/Probetag

Kulturhaus Rentrisch

190,00 € 260,00 € +70,00 €
Tagespauschale

Schulturnhallen

110,00 € 150,00 € +40,00 €

Tagespauschale
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Bezeichnung Mietgruppe B Neuer Preis gerundet Differenz
(ALT) (+ 35 %)
Schulséale u. andere Raumlichkeiten (Jugendraum, Konditionsraum etc.)
7,00 € 9,50 € +2,50 €
Stundensatz
70,00 € 95,00 € + 25,00 €
Tagespauschale
Burgerhaus Rohrbach
Erdgeschoss / 2. OG Saal 175,00 € 240,00 € +65,00€
1. OG groRer Saal 160,00 € 220,00 € + 60,00 €
1. 0OG Kleiner Saal 75,00 € 100,00 € + 25,00 €
Dorfgemeinschaftshaus Oberwtrzbach
175,00 € 240,00 € + 65,00 €
Erdgeschoss
Tagespauschale
300,00 € 400,00 € + 100,00 €

Erdgeschoss
Wochenendpauschale

Untergeschoss
Tagespauschale NEU

Untergeschoss
Wochenendpauschale NEU

Nutzung nur fur Vereine/Mietgruppe A

Reinigungspauschale (bei
Nichtreinigung durch den
Mieter)

100,00 €

100,00 €

Ehe

maliges Pfarrheim

St. Michael NEU

Tagespauschale

220,00 €

Kahlenberghi

tte NEU

Wochenendpauschale

300,00 €
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Zusatzleistungen

. Mietgruppe B Neuer Preis gerundet Differenz
Bezeichnung (ALT) (+ 35 %)
175,00 € 240,00 € + 65,00 €
Beschallungsanlage
175,00 € 240,00 € + 65,00 €
Beleuchtungsanlage
Benutzung d. Konzertfligels 60,00 € 80,00¢€ +20,00€
Zusatzliche Buhnenelemente 10,00¢€ 14,00 € *+3,00€
pro Stuck (2m?)
. 50,00 € 70,00 € + 20,00 €
Leinwand
Video-Beamer 100,00 € 135,00 € +35,00 €
Bestuhlung durch den Bauhof
bis 100 Stihle /15 Tische 120,00 € 160,00 € +40,00¢€
Reihenbestuhlung bis 400 300,00 € 405,00 € +105,00¢€
Platze
Tischbestuhlung bis 300
Platze
Reihenbestuhlung bis 650 350,00 € 470,00 € +120,00 €
Platze
Tischbestuhlung bis 500
Platze
Reihenbestuhlung tber 650 475,00 € 640,00 € +165,00¢€
Tischbestuhlung tber 500
Platze
Vollbestuhlung ab 800 Platze 600,00 € 810,00 € +210,00 €
. 500,00 € 675,00 € + 175,00 €
Blhnenaufbau
Unabhéangig von Grol3e u.
Halle
540,00 € 730,00 € + 190,00 €

Schutzbelag
Auslegen der Halle
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Dauernutzung ohne Pauschale

Dauernutzung Raume ohne Pauschale

. Mietgruppe B Neuer Preis gerundet Differenz
Bezeichnung (ALT) (+ 35 %)
Kulturhaus Rentrisch 7,00 € pro Stunde 9,50 € pro Stunde + 2,50 €
Altenbegegnung 7,00 € pro Stunde 9,50 € pro Stunde + 2,50 €
Schulsale, 3,50 € pro Stunde 4,75 € pro Stunde +2,25€
Konditionsraum,
Jugendraum, Kultur- u.
Vereinshaus
Birgerhaus Rohrbach 15,00 € pro Stunde 20,00 € pro Stunde +5,00 €
Dorfgemeinschaftshaus 15,00 € pro Stunde 20,00 € pro Stunde + 5,00 €
Oberwirzbach (EG)
Dorfgemeinschaftshaus 7,00 € pro Stunde 9,50 € pro Stunde +2,50 €
Oberwiirzbach (UG)
7,00 € pro Stunde 9,50 € pro Stunde + 2,50 €

Ehem. Pfarrheim St.
Michael
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1.

Nutzungs- und Entgeltordnung fur Hallen, Dorfgemeinschaftshauser und andere
R&ume der Stadt St. Ingbert

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung vom xx.xx.2025 nachstehende Entgeltordnung

beschlossen.

§1
Geltungsbereich

Fir die Benutzung von Hallen, Dorfgemeinschaftshauser und anderer Raume werden
Entgelte erhoben, welche in der als Anlage beigefligten Entgeltiibersicht aufgelistet sind.

Die Hallen, Dorfgemeinschaftshauser und Raume stehen insbesondere den
ortsansassigen Vereinen und den Einwohnern fiir 6ffentliche und private
Veranstaltungen zur Verfligung, kénnen aber auch von AuRenstehenden angemietet
werden. Die Nutzung der Sporthallen fiir private Feierlichkeiten ist hierbei grundsatzlich
ausgeschlossen.

§2
Reservierung von stadtischen Raumlichkeiten und Hallen

Zur Nutzung der Einrichtungen bedarf es der vorherigen Zustimmung der Stadt. Ein
Anspruch auf Zuteilung der Raumlichkeiten setzt den Abschluss eines schriftlichen
Mietvertrages mit der Stadt St. Ingbert voraus. Aus Terminvornotierungen kann der
Mieter keinerlei Rechtsanspriiche herleiten. Aus der Vermietung zu bestimmten
Zeitpunkten kann kein Anspruch auf die Vermietung zu kiinftigen gleichen Zeitpunkten
hergeleitet werden. Die Mietvereinbarung wird mit Unterzeichnung des Mietvertrages
durch die Stadt wirksam. Mit Antrag auf Nutzung erkennt der Mieter die Nutzungs- und
Entgeltordnung fir die Einrichtungen der Stadt und die damit verbundenen
Verpflichtungen ausdricklich an.

Reservierungen werden grundsatzlich fir maximal zwei Jahre im Voraus
entgegengenommen. Bei einer Stornierung von weniger als zwei Wochen vor der
Veranstaltung wird eine Stornierungsgebiihr von 20% der Raummiete erhoben. Erfolgt
bis zum Tag der Veranstaltung keine Absage, fallt die Miete in vollem Umfang an.
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§3
Zahlungsverpflichtung, Erhebung und Falligkeit

Das Entgelt kann nur durch Rechnungsstellung erhoben werden.

Zur Zahlung des Entgelts ist die Person oder Organisation verpflichtet, die die stadtische
Einrichtung oder Leistung in Anspruch nimmt. Mehrere Schuldner haften
gesamtschuldnerisch.

Unterbleibt die Zahlung des falligen Entgelts, so kommt der Schuldner einen Monat nach
der Zahlungsaufforderung in Verzug.

Bleibt eine Zahlung aus, werden Mahngebihren und Verzugszinsen nach den
gesetzlichen Vorschriften erhoben. Die Stadt behalt sich vor, weitere Leistungen bis zur
vollstandigen Begleichung offener Forderungen zu verweigern.

Soweit Umsatzsteuerpflicht besteht, wird die Steuer entsprechend den gesetzlichen
Bestimmungen zusatzlich erhoben.

§4

Definition der Mietgruppen
Bei der Berechnung der Miete erfolgt die Unterscheidung von zwei Mietgruppen
Mietgruppe A, in diese Mietgruppe werden nicht gewerbliche Veranstaltungen
eingetragener Vereine und Verbande aus St. Ingbert eingeordnet.
Mietgruppe B, in diese Mietgruppe werden gewerbliche Veranstaltungen, private
Veranstaltungen, Veranstaltungen auswartiger Vereine, Verbande und sonstiger
Benutzergruppen eingeordnet.

2. Bei Veranstaltungen der Mietgruppe A mit Gberwiegender Jugend- und
Kinderbeteiligung (mindestens % der Teilnehmer unter 18 Jahre) fallt nur die Halfte
der Raummiete an, Kosten fir Zusatzleistungen (Bsp. Beleuchtung, Beschallung etc.)
bleiben davon unberihrt. Diese Veranstaltungen sind bei Reservierung ausdricklich
als solche anzumelden.

3. Die Stadt ist ermachtigt, in begriindeten Einzelfdllen die Miete herabzusetzen oder
auf Erhebung zu verzichten. Solche Fille kdnnen z. B. Benefizveranstaltungen oder
Veranstaltungen sozialer Trager sein. Aus der Einzelfallentscheidung kann kein
Rechtsanspruch hergeleitet werden.
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§5
Zusatzregelungen der Mietgruppe A

Wird bei Veranstaltungen der Mietgruppe A Eintrittsgeld erhoben oder erfolgt ein
Getrankeverkauf, so sind:

10% des Eintrittsgeldes oder 20% der Getrankeumsadtze an die Stadt abzufiihren, es gilt

der jeweils héhere Betrag.

Bei kulturellen Veranstaltungen ist, im Gegensatz zu sportlichen Veranstaltungen, die
bereits gezahlte Mindestmiete abzuziehen. Zusatzkosten fiir Leistungen des stadtischen
Betriebshofs, Beschallung, Beleuchtung oder die Nutzung von Mobiliar zdhlen nicht zu
dieser Mindestmiete. Zu den sportlichen Veranstaltungen zdhlen nur sportliche
Trainingsstunden und sportliche Veranstaltungen mit Wettkampfcharakter. Ubersteigt
der Umsatz die gezahlte Mindestmiete nicht, erfolgt keine Nachberechnung. Die
Regelung bezliglich des Getrankeumsatzes gilt nicht bei Veranstaltungen, bei denen der
Pachter den Getrankeverkauf ibernimmt.

Zur Mitteilung dieser Umsatze hat der Mieter die dem Mietvertrag beiliegenden
Formulare korrekt und vollstandig nach der Veranstaltung auszufiillen. Die Stadt behalt
sich das Recht vor, die Richtigkeit der Angaben stichprobeartig zu tiberpriifen. Erfolgt
vom Veranstalter keine oder keine korrekte Mitteilung der Umsatze, so werden die
Betrage anhand vergleichbarer Veranstaltungen geschatzt.

Die Stadt setzt dem Mieter zur Mitteilung der Umséatze eine angemessene Frist von
einem Monat nach Durchfiihrung der Veranstaltung. In begriindeten Einzelfillen kann
die Frist verlangert werden.

Die Reservierung von Auf-, Abbau-, sowie Probetagen ist bei Veranstaltungen der
Mietgruppe A moglich, hierbei wird ein Tag kostenfrei zur Verfligung gestellt.

Jeder weitere benotigte Tag wird nach der Entgeltiibersicht im Anhang berechnet.
Faschingsveranstaltungen bilden hiervon eine Ausnahme, fiir die Dekoration, den Aufbau
und den Abbau wird dem Verein, sofern die restliche Belegung dies zulasst, finf Tage
kostenfrei zur Verfliigung gestellt.

§6
Reinigung
Der Mieter hat nach Beendigung der Veranstaltung die ihm Uberlassenen Raume wieder

besenrein zu Ubergeben. Zusatzlich ist bei Klichennutzung und Buffet diese feucht zu
reinigen, dies gilt auch fiir die Toilettenanlagen.

Die Abnahme und Bestatigung der Reinigung erfolgen durch den Hausmeister.
Entsprechen die genutzten Raumlichkeiten nicht dem geforderten Zustand fiihrt die
Stadt eine Sonderreinigung durch. Die Kosten hierfiir werden dem Mieter in Rechnung

gestellt. Die Regelung gilt ebenso bei groReren Mengen Miill, die nicht ordnungsgemaR
vom Mieter entsorgt wurden.
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§7
Kaution

1. Die Stadt kann nach eigenem Ermessen eine Kaution fiir die Anmietung von
Raumlichkeiten festlegen. Die H6he der Kaution betrdgt im Regelfall das Doppelte des
Mietpreises und ist im Voraus zu entrichten. Bei mangelhafter Reinigung bzw.
Beschadigung von Einrichtung oder Ausstattung wird die Kaution einbehalten bzw.
verrechnet. Die Einbehaltung schliel3t eine darlber hinaus gehende Geltendmachung
von Kosten- oder Schadensersatz nicht aus.

§8
Zusatzliche Leistungen

1. Zusatzliche Leistungen sind nach der angehdngten Entgeltiibersicht zu berechnen. Die
Inanspruchnahme von zusatzlichen Leistungen wie die Nutzung der Beschallungs- u.
Beleuchtungsanlage oder die Bestuhlung durch den Bauhof ist vom Mieter frihzeitig
(mindestens vier Wochen vor der Veranstaltung) zu beantragen.

2. Diese Zusatzleistungen missen bei jeder Veranstaltung angegeben werden, aus der
Nutzung bei friheren Belegungen kann kein Anspruch auf die kiinftige Nutzung
hergeleitet werden. Auch die Nutzung von zusatzlichen Raumen muss mindestens 4
Wochen vor der Veranstaltung beantragt werden.

3. Die Bestuhlung der angemieteten Raume ist in Eigenregie aufgrund der genehmigten
Bestuhlungspldane moglich oder wird durch den stadtischen Betriebshof durchgefiihrt.
Der Mieter muss mindestens 4 Wochen vor der Veranstaltung mitteilen, ob die
Bestuhlung durch den stadtischen Betriebshof durchgefiihrt werden soll.

Bei der Aufstellung der Bestuhlung in den Hallen sind die jeweiligen Bestuhlungspldane zu
beachten. Diese konnen in den entsprechenden Hallen eingesehen oder bei der Stadt
angefordert werden. Bei Bestuhlung abweichend der Plane ist die Genehmigung der
Unteren Bauaufsichtsbehorde zu beantragen.

§9
Nutzung von Mobiliar

1. Die Entgelte fir die Vermietung von Mobiliar sind der angehangten Entgeltiibersicht zu
entnehmen.

2. Das Mobiliar kann vom Mieter selbst nach Absprache mit der Stadt an der vereinbarten
Halle abgeholt werden. Der Mieter haftet fiir eine pflegliche Behandlung und hat das
Mobiliar in einem ordnungsgemalen Zustand zurlickzugeben

3. Bei der Vermietung von Mobiliar wird ein vorbereiteter Mietschein ausgefllt, bei der

Riickgabe bestatigt der Hausmeister den ordnungsgemalien Erhalt der gemieteten
Gegenstande.
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Soll der Transport des Mobiliars durch Mitarbeiter/innen des stadtischen Betriebshofs
erfolgen, so werden dem Mieter diese Kosten zusatzlich nach Aufwand in Rechnung
gestellt.

§10
Sonstige Regelungen

Der Mieter hat die Regelungen der Haus/- Hallenordnung zu beachten.
Schadensfeststellungen sind dem Hausmeister unverziiglich zu melden.

Samtliche behordliche, insbesondere bau-, feuerschutz-, gesundheits- und
sicherheitspolizeilichen Vorschriften, sowie Unfallverhltungsvorschriften sind zu
beachten. Die rechtzeitige Beantragung einer Schankerlaubnis bei dem
Geschaftsbereich 3, Blirgerservice und Ordnung, Abteilung 31 Ordnungsaufgaben, die
Anmeldung bei der GEMA und die Zahlung der anfallenden Gebihren obliegen dem
Mieter.

Der Mieter ist nicht berechtigt, die ihm zugewiesenen Belegungszeiten anderen Mietern
zu Uberlassen.

Die Untervermietung der Raumlichkeiten an Dritte sowie die Weitergabe von Schliisseln
sind ausdriicklich untersagt und diirfen nur in Abstimmung mit der Stadt erfolgen.

Samtliche Forderungen der Verwaltung sind innerhalb der gesetzten Frist zu begleichen.
Sollte gegen einen Mieter ein Vollstreckungsverfahren seitens der Stadt vorliegen, so
kann ihn die Stadt, Abteilung 65 Gebaudemanagement, von der Nutzung der Halle
ausschlieBen.

Sollte festgestellt werden, dass ein Mieter eine Raumlichkeit wiederholt unberechtigt,
also ohne Genehmigung der Stadt nutzt, so wird ihm die doppelte Miete fiir die Nutzung
in Rechnung gestellt.

Bei Veranstaltungen sind Auf- und Abbauzeiten so zu planen, dass der regulare
Spielbetrieb moglichst wenig beeintrachtigt, und den anderen Vereinen eine
regelmallige Nutzung der Hallen in der reguldaren Belegungszeit ermdéglicht wird.

Der Mieter verpflichtet sich, Biere und alkoholfreie Getranke, die bei sportlichen oder
nichtsportlichen Veranstaltungen ausgegebenen werden, entsprechend den
Getrankeliefervertragen zwischen der Stadt und dem jeweiligen Vertragspartner zu
beziehen.

Die ,,sportliche Nutzung” im Anhang (2) bezieht sich ausschlieflich auf sportliche
Wettkdmpfe, sportliches Sondertraining und dhnliche Veranstaltungen. Kulturelle
Veranstaltung von Sporttreibenden Vereinen wie Jubilaumsfeiern, Weihnachtsfeiern
oder sonstige Veranstaltungen fallen nicht unter die Kategorie ,,sportliche Nutzung”.
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§11
Haftung

Der Mieter haftet fiir alle von ihm zu vertretenden Schaden, die der Stadt an den
Uberlassenen Einrichtungen, Ausstattungsgegenstanden, Zugangswegen sowie Innen-
und AulRengeldande durch die Nutzung entstehen. Er hat dabei eigenes und fremdes
Verschulden derjenigen, denen er Zugang zu den Einrichtungen gewahrt oder diesen
duldet, zu vertreten.

Die Stadt haftet nicht flr Personen- oder Sachschaden, die dem Mieter oder denjenigen,
denen er Zugang gewahrt bzw. duldet, entstehen. Eine Ausnahme besteht nur fir
Personenschaden, die auf Vorsatz oder grober Fahrlassigkeit der Stadt beruhen. Die
Stadt haftet nicht fiir den Verlust oder Schaden an abgestellten Fahrzeugen, abgelegten
Kleidungsstiicken und anderen mitgebrachten oder abgestellten Sachen des Mieters
oder denjenigen, denen er Zugang gewahrt oder diesen duldet.

Die rechtzeitige Anmeldung von Veranstaltungen bei der GEMA (Gesellschaft fiir
musikalische Auffihrungs- und mechanische Vervielfdltigungsrechte) und die Zahlung
der falligen Gebihren obliegen dem Mieter.

§12
Dauernutzung

Fir die stadtischen Sporthallen wurde eine Jahrespauschale fiir die Dauernutzung
eingeflihrt. Die Berechnungsgrundlage belduft sich auf 37 Wochen Nutzung im Jahr.

Der Trainingsbetrieb von Kindern und Jugendlichen (min. % der Teilnehmer unter 18
Jahren) bis 20.00 Uhr unter der Woche ist kostenfrei.

Fiir die sonstigen Gruppen gelten die Gebiihren pro wéchentlicher Ubungsstunde im
Jahr.

Werden von einem Verein die Duschen der entsprechenden Hallen nicht benutzt, kann
der betreffende Verein auf Anfrage eine verbindliche Verzichtserklarung unterzeichnen.
Die entsprechend anfallende Pauschale wird dadurch halbiert.

Die Stadt behalt sich diesbezliglich das Recht vor, stichprobeartige Kontrollen
durchzufiihren. Sollte die Kontrolle das Benutzen der Duschen feststellen, wird die
Pauschale in voller Héhe berechnet.

Sportliche Rundenwettkdampfe, die vom Sportverband angesetzt sind, werden mit einem
Anerkennungsbetrag in Hohe des Stundensatzes abhangig von der Dauer der
Veranstaltung berechnet. Diese Rundenwettkdampfe sind frihzeitig schriftlich
anzukiindigen.

Die Abrechnung der Rundenwettkdampfe erfolgt zusammen mit der Dauernutzung
jahrlich.

197 von 260 in Zusammenstell ung



TOP 12

sTADT () /\ |||

ST.INGBERT

6. Die Dauernutzer der stadtischen Sport- und Mehrzweckhallen miissen sich in die
ausliegenden Benutzerstatistiken ordnungsgemaR eintragen.

7. Bei einer Saison-Nutzung halbiert sich der Jahressatz. Bei einer An- oder Abmeldung im
laufenden Kalenderjahr ist eine monatliche Abrechnung maglich.

8. Anstatt einer ganzjahrigen Nutzung ist auch die Nutzung der Sommer- oder Wintersaison
moglich. Die Sommersaison startet nach den Osterferien und endet mit Beginn der
Herbstferien. Die Wintersaison startet nach den Herbstferien und endet mit Beginn der
Osterferien.

9. Nicht mehr bendétige Zeiten miissen vom Verein bei der Stadt abgemeldet werden, erst
dann werden die Ubungsstunden nicht mehr berechnet.

§13

Inkrafttreten
1. Diese Ordnung tritt am Tag nach ihrer 6ffentlichen Bekanntmachung in Kraft.
2. Mit Inkrafttreten dieser Entgeltordnung werden die bisherige Entgeltordnung und alle

friheren Beschlisse und Regelungen, soweit sie dieser Entgeltordnung entgegenstehen,
gegenstandslos.
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Anhang (1) Entgeltibersicht
Stadthalle u. Nebenraume

Bezeichnung | Mietgruppe A | Mietgruppe B
Mindestmiete (Raummiete ohne Kosten fiir Bestuhlung d. h. bei Selbstbestuhlung)
i 60,00 € 400,00 €
Kleiner Saal
GroRer Saal ohne Bilhne 150,00 € 1.340,00 €
GroRer Saal mit Biihne 220,00 € 1.690,00 €
60,00 € 400,00 €
Foyer
30,00 € 270,00 €
Konferenzraum
Aufbau-/Abbau-/Probetag 65,00 € 460,00 €
Altenbegegnungsstétte 50,00 € 220,00 €
Aufbau-/Abbau-/Probetag 15,00 € 70,00 €

10
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Anhang (2)

Sport- und Mehrzweckhallen sowie sonstige Raume

Bezeichnung Mietgruppe A Mietgruppe B
Mindestmiete (Raummiete ohne Kosten fiir Bestuhlung d. h. bei Selbstbestuhlung)
Ingobertus- und Rohrbachhalle
1/3 50,00 € 270,00 €
2/3 100,00 € 470,00 €
3/3 145,00 € 1.010,00 €
Aufbau-/Abbau-/Probetag 50,00 € 200,00 €

sportliche Nutzung 80,00 €
Stundensatz 10,00 €
Eisenberghalle
1/3 50,00 € 230,00 €
2/3 100,00 € 400,00 €
3/3 145,00 € 810,00 €
Aufbau-/Abbau-/Probetag 50,00 € 200,00 €
sportliche Nutzung 80,00 €
Stundensatz 10,00 €
Oberwirzbachhalle
1/3 40,00 € 180,00 €
2/3 75,00 € 320,00 €
3/3 115,00 € 600,00 €
Aufbau-/Abbau-/Probetag 40,00 € 200,00 €
sportliche Nutzung 80,00 €
Stundensatz 10,00 €
Kulturhaus Rentrisch
Tagespauschale 75,00 € 260,00 €
Schulturnhallen
Tagespauschale 50,00 € 150,00 €
Stundensatz 5,00 €

11
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Bezeichnung

Mietgruppe A

Mietgruppe B

Schulsale u. andere Raumlichkeiten (Jugendraum, Konditionsraum etc.)

Stundensatz 3,50 € 9,50 €
Tagespauschale 15,00 € 95,00 €
Burgerhaus Rohrbach
Erdgeschoss / 2. OG Saal 120,00 € 240,00 €
1. OG groRer Saal 110,00 € 220,00 €
1. OG Kkleiner Saal 60,00 € 100,00 €
Dorfgemeinschaftshaus Oberwiirzbach
Erdgeschoss Tagespauschale 120,00 € 240,00 €
Erdgeschoss Wochenendpauschale 140,00 € 400,00 €

Untergeschoss Tagespauschale 120,00 €

Untergeschoss Wochenendpauschale 140,00 €

Reinigungspauschale (bei 100,00 € 100,00 €
Nichtreinigung durch den Mieter)

Ehemaliges Pfarrheim St. Michael
Tagespauschale 50,00 € 220,00 €
Kahlenberghitte
Wochenendpauschale 120,00 € 300,00 €
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Anhang (3) Zusatzleistungen
Bezeichnung Mietgruppe A Mietgruppe B

75,00 € 240,00 €

Beschallungsanlage
75,00 € 240,00 €

Beleuchtungsanlage
Benutzung d. Konzertfligels 25,00€ 80,00 €
Zusatzliche Bihnenelemente pro 4,50 € 14,00€

Stiick (2m?)
. 25,00 € 70,00 €
Leinwand

50,00 € 135,00 €

Video-Beamer

Bestuhlung durch den Bauhof

bis 100 Stilhle /15 Tische 70,00€ 160,00 €
Reihenbestuhlung bis 400 Platze P € 405,00 €
Tischbestuhlung bis 300 Platze
Reihenbestuhlung bis 650 Platze 220,00 € ATRR €
Tischbestuhlung bis 500 Platze
Reihenbestuhlung tiber 650 3T € 640,00 €
Tischbestuhlung tUber 500 Platze
Vollbestuhlung ab 800 Platze R0E 810,00 €
Bihnenaufbau Qe 675,00 €
Unabhangig von Grof3e u. Halle

310,00 € 730,00 €

Schutzbelag
Auslegen der Halle

Ausleihe von Mobiliar (ohne Transport)

Pro Tisch 8,00 € am Tag

Pro Stuhl 1,00 € am Tag

Bihnenelement neu (aus Sporthallen) 13,00 € am Tag

Sonstiges 2,00 € am Tag

(Stellwande, Servierwagen etc.)
Kegelbahnen Sportkegler Private Kegelgruppen

4 Bahnen-Anlage der Rohrbachhalle 3,00 € pro Stunde 6,00 € pro Stunde
2 Bahnen-Anlage der Eisenberghalle 2,00 € pro Stunde 6,00 € pro Stunde

13
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Anhang (4) Dauernutzung

Rohrbachhalle

Nutzung incl. Duschen 2/3 Halle 1/ 3 Halle

300,00 € 225,00 € 125,00 €

Nutzung der Rohrbachhalle fir 1 wochentliche Ubungsstunde

Ubungsstunde incl. Duschgebiihr

Jahresgebhr bleibt auch bei Nichtnutzung unveréndert, fallt also immer komplett an
Berechnungsgrundlage 37 Wochen Jahresnutzung

Eisenberghalle Hassel

Nutzung incl. Duschen 1/2 Hallennutzung

300,00 € 175,00 €

Nutzung der Eisenberghalle fir 1 wéchentliche Ubungsstunde

Ubungsstunde incl. Duschgebiihr

Jahresgebihr bleibt auch bei Nichtnutzung unverandert, fallt also immer komplett an
Berechnungsgrundlage 37 Wochen Jahresnutzung

Oberwiirzbachhalle

Nutzung incl. Duschen 2/3 Halle 1/3 Halle

225,00 € 160,00 € 80,00 €

Nutzung der Oberwiirzbachhalle fiir 1 wochentliche Ubungsstunde

Ubungsstunde incl. Duschgebiihr

Jahresgebuhr bleibt auch bei Nichtnutzung unveréandert, fallt also immer komplett an
Berechnungsgrundlage 37 Wochen Jahresnutzung

Ingobertushalle

Nutzung incl. Duschen 2/3 Halle 1/3 Halle

400,00 € 275,00 € 150,00 €

Die Ingobertushalle soll zukiinftig fir Vereine mit Punktspielbetrieb auch in den Ferien zur
Verfugung stehen. Damit kann die Halle bis auf zwei Wochenenden ganzjéhrig fur den
Trainings- und Spielbetrieb zur Verfiigung gestellt werden. (Berechnungsgrundlage 50
Wochen)

Alternativ kbnnen Vereine die Halle auch nur fiir 37 Wochen nutzen. Dann gelten

die Nutzungsentgelte analog zu Regelung der Rohrbach/ Eisenberghalle.

14
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Schulturnhallen

Nutzung incl. Duschen

150,00 €

Nutzung der Schulturnhallen fiir 1 woéchentliche Ubungsstunde
Ubungsstunde incl. Duschgebiihr

Jahresgebihr bleibt auch bei Nichtnutzung unverandert, fallt also immer komplett an
Berechnungsgrundlage 37 Wochen Jahresnutzung
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Anhang (5)

Dauernutzung ohne Pauschale

Dauernutzung Raume ohne Pauschale

Bezeichnung

Mietgruppe A

Mietgruppe B

Kulturhaus Rentrisch

3,00 € pro Stunde

9,50 € pro Stunde

Altenbegegnung

3,00 € pro Stunde

9,50 € pro Stunde

Schulsale, Konditionsraum,
Jugendraum, Kultur- u.
Vereinshaus

1,50 € pro Stunde

4,75 € pro Stunde

Birgerhaus Rohrbach

5,00 € pro Stunde

20,00 € pro Stunde

Dorfgemeinschaftshaus
Oberwirzbach (EG)

5,00 € pro Stunde

20,00 € pro Stunde

Dorfgemeinschaftshaus
Oberwirzbach (UG)

3,00 € pro Stunde

9,50 € pro Stunde

Ehem. Pfarrheim St. Michael

3,00 € pro Stunde

9,50 € pro Stunde

16
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Beschlussvorlage

offentlich ST.INGBERT

Neufassung Nutzungs- und Entgeltordnung fir Hallen,
Gemeindehauser und andere Raume der Mittelstadt
St. Ingbert

Organisationseinheit: Datum
Geb&udemanagement (65) 20.04.2026
Beratungsfolge

Stadtrat Entscheidung 28.04.2026 )

Beschlussvorschlag
Der nachstehenden Neufassung der Nutzungs- und Entgeltordnung fir Hallen,
Gemeindehauser und andere Raume der Mittelstadt St. Ingbert wird zugestimmt.

Sachverhalt
Die derzeitige Entgeltordnung stammt in ihrer Grundstruktur aus dem Jahr 2013. Seitdem
wurden keine grundlegenden Entgeltanpassungen vorgenommen.

Infolge steigender Betriebs-, Energie- und Reinigungskosten sowie zur Angleichung an
marktubliche Entgeltstrukturen vergleichbarer Kommunen wurde eine umfassende
Uberarbeitung der Entgeltordnung vorgenommen.

Die Entgelte wurden ausschlief3lich fur die Mitgruppe B (gewerbliche Veranstaltungen,
private Veranstaltungen, Veranstaltungen auswartiger Vereine, Verbande und sonstiger
Benutzergruppen) um durchschnittlich 35% erhoht. die Anpassung beriicksichtigt die seit
Uber einem Jahrzehnt unverdnderten Satze und stellt eine sachgerechte Kostenentwicklung
sicher.

Fur die Mietgruppe A (nicht gewerbliche Veranstaltungen eingetragener Vereine und
Verbande aus St. Ingbert eingeordnet) sind derzeit keine Entgeltanpassungen
vorgenommen.

Eine Erh6hung der Mietgruppe A diesbezlglich wurde bewusst nicht in dieser Vorlage
vorgenommen, da eine sorgfaltige und differenzierte Betrachtung erforderlich ist.

Aufgrund der gesellschaftlichen Bedeutung der Vereinsarbeit, soll eine gesonderte
Befassung erfolgen. Die Verwaltung schlagt vor, eine
Arbeitsgemeinschaft/Haushaltsstrukturkommission einzurichten, um die Interessen der
Vereine einzubeziehen, eine transparente Kosten- und Bedarfsermittlung zu ermdglichen,
einen Grundlagenentwurf zu erarbeiten und im Anschluss eine Empfehlung an die
zustandigen Fachausschisse und den Stadtrat auszusprechen.

Die Vorlage fur den Bau- und Werksausschuss vom 26.11.2025 wurde vor einer
abschliellenden Entscheidung im Stadtrat zunéchst zur Beratung an die zustandigen
Ortsrate weitergeleitet.

Die Ortsrate haben wie folgt entschieden:
Ortsrat St. Ingbert-Mitte:

Der Ortsrat St. Ingbert-Mitte stimmt der Beschlussvorlage zu, jedoch bittet der Ortsrat von
sprunghaften Erhdhungen in Zukunft abzusehen. Jahrliche prozentuale Erhéhungen wirde
der Ortsrat befurworten.
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Ortsrat Oberwirzbach:

Der Ortsrat St. Ingbert-Oberwiirzbach lehnt die Gebiihrenerh6hung von 35 % fir das
Dorfgemeinschaftshaus einstimmig ab. Das DGH ist regulér erst seit Ende 2019 in
Benutzung. Aufgrund der damaligen erstmaligen Einstufung des DGH in einer hohen
Kategorie kann in Anbetracht der Argumentation der Stadtverwaltung maximal eine
Erhdéhung von 15 % empfohlen werden. Nur beim Dorfgemeinschaftshaus in Oberwirzbach
wird eine Reinigungspauschale in Hohe von 100 Euro ausgewiesen. Diese Anderung ist
nicht nachvollziehbar und wird vom Ortsrat Oberwtrzbach abgelehnt.

Ortsrat Rentrisch:

Der Ortsrat St. Ingbert — Rentrisch nimmt den Beschlussvorschlag der Verwaltung
zustimmend zur Kenntnis.

Ortsrat Rohrbach:

Der Ortsrat St. Ingbert — Rohrbach bittet die Verwaltung um Prufung der Einrichtung einer
dritten Mietgruppe.

Die Gruppen sollen in Vereine — Privatpersonen (preislich zwischen den beiden
Mietgruppen) — Gewerbliche Nutzer eingeteilt werden.

Falls dies nicht mdglich sein sollte, so fordert der Ortsrat die Gebuhren fir St. Ingberter
Bilrger analog zu den Gebuhren der Vereine zu berechnen.

Ortsrat Hassel:

Der Ortsrat St. Ingbert — Hassel hat die Vorlage zur Kenntnis genommen ohne weitere
Anderungswiuinsche.

Finanzielle Auswirkungen
Hohere Ertréage je nach Vermietung der Mietgruppe B.

Anlage/n
1 Differenzbetrédge_Mietrgruppe_B
2 Neufassung Entgeltordnung Hallenverwaltung
3 Beratungsfolge 2025_2287 BV Neufassung Nutzungs- und Entgeldordnung
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Stadthalle u. Nebenrdume

Bezeichnung Mietgruppe B Neuer Preis Differenz
(ALT) gerundet (+35 %)
Mindestmiete (Raummiete ohne Kosten fur Bestuhlung d. h. bei Selbstbestuhlung)
. 300,00 € 400,00 € + 100,00 €
Kleiner Saa
GroRer Saal ohne Bihne 990,00 € 1.340,00 € + 350,00 €
GroRer Saal mit Bihne 1250,00 € 1.690,00 € + 440,00 €
300,00 € 400,00 € + 100,00 €
Foyer
200,00 € 270,00 € + 70,00 €
Konferenzraum
Aufbau-/Abbau-/Probetag 340,00 € 460,00 € +120,00 €
Altenbegegnungsstatte 160,00 € 220,00 € +60,00€
Aufbau-/Abbau-/Probetag 50,00 € 70,00 € +20,00€
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Sport- und Mehrzweckhallen

Mietgruppe B Neuer Preis gerundet Differenz

Bezeichnung (ALT) (+35 %)

Mindestmiete (Raummiete ohne Kosten fir Bestuhlung d. h. bei Selbstbestuhlung)

Ingobertus- und Rohrbachhalle

1/3 200,00 € 270,00 € +70,00 €
2/3 350,00 € 470,00 € + 120,00 €
3/3 750,00 € 1.010,00 € + 260,00 €

150,00 € 200,00 € + 50,00 €

Aufbau-/Abbau-/Probetag

Eisenberghalle

1/3 170,00 € 230,00 € + 50,00 €
2/3 300,00 € 400,00 € + 100,00 €
3/3 600,00 € 810,00 € + 210,00 €

145,00 € 200,00 € + 55,00 €

Aufbau-/Abbau-/Probetag

Oberwiirzbachhalle

1/3 135,00 € 180,00 € + 45,00 €
2/3 240,00 € 320,00 € + 80,00 €
3/3 450,00 € 600,00 € +150,00 €

145,00 € 200,00 € + 55,00 €

Aufbau-/Abbau-/Probetag

Kulturhaus Rentrisch

190,00 € 260,00 € +70,00 €
Tagespauschale

Schulturnhallen

110,00 € 150,00 € +40,00 €

Tagespauschale
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Bezeichnung Mietgruppe B Neuer Preis gerundet Differenz
(ALT) (+ 35 %)
Schulséale u. andere Raumlichkeiten (Jugendraum, Konditionsraum etc.)
7,00 € 9,50 € +2,50 €
Stundensatz
70,00 € 95,00 € + 25,00 €
Tagespauschale
Burgerhaus Rohrbach
Erdgeschoss / 2. OG Saal 175,00 € 240,00 € +65,00€
1. OG groRer Saal 160,00 € 220,00 € + 60,00 €
1. 0OG Kleiner Saal 75,00 € 100,00 € + 25,00 €
Dorfgemeinschaftshaus Oberwtrzbach
175,00 € 240,00 € + 65,00 €
Erdgeschoss
Tagespauschale
300,00 € 400,00 € + 100,00 €

Erdgeschoss
Wochenendpauschale

Untergeschoss
Tagespauschale NEU

Untergeschoss
Wochenendpauschale NEU

Nutzung nur fur Vereine/Mietgruppe A

Reinigungspauschale (bei
Nichtreinigung durch den
Mieter)

100,00 €

100,00 €

Ehe

maliges Pfarrheim

St. Michael NEU

Tagespauschale

220,00 €

Kahlenberghi

tte NEU

Wochenendpauschale

300,00 €
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Zusatzleistungen

. Mietgruppe B Neuer Preis gerundet Differenz
Bezeichnung (ALT) (+ 35 %)
175,00 € 240,00 € + 65,00 €
Beschallungsanlage
175,00 € 240,00 € + 65,00 €
Beleuchtungsanlage
Benutzung d. Konzertfligels 60,00 € 80,00¢€ +20,00€
Zusatzliche Buhnenelemente 10,00¢€ 14,00 € *+3,00€
pro Stuck (2m?)
. 50,00 € 70,00 € + 20,00 €
Leinwand
Video-Beamer 100,00 € 135,00 € +35,00 €
Bestuhlung durch den Bauhof
bis 100 Stihle /15 Tische 120,00 € 160,00 € +40,00¢€
Reihenbestuhlung bis 400 300,00 € 405,00 € +105,00¢€
Platze
Tischbestuhlung bis 300
Platze
Reihenbestuhlung bis 650 350,00 € 470,00 € +120,00 €
Platze
Tischbestuhlung bis 500
Platze
Reihenbestuhlung tber 650 475,00 € 640,00 € +165,00¢€
Tischbestuhlung tber 500
Platze
Vollbestuhlung ab 800 Platze 600,00 € 810,00 € +210,00 €
. 500,00 € 675,00 € + 175,00 €
Blhnenaufbau
Unabhéangig von Grol3e u.
Halle
540,00 € 730,00 € + 190,00 €

Schutzbelag
Auslegen der Halle
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Dauernutzung ohne Pauschale

Dauernutzung Raume ohne Pauschale

. Mietgruppe B Neuer Preis gerundet Differenz
Bezeichnung (ALT) (+ 35 %)
Kulturhaus Rentrisch 7,00 € pro Stunde 9,50 € pro Stunde + 2,50 €
Altenbegegnung 7,00 € pro Stunde 9,50 € pro Stunde + 2,50 €
Schulsale, 3,50 € pro Stunde 4,75 € pro Stunde +2,25€
Konditionsraum,
Jugendraum, Kultur- u.
Vereinshaus
Birgerhaus Rohrbach 15,00 € pro Stunde 20,00 € pro Stunde +5,00 €
Dorfgemeinschaftshaus 15,00 € pro Stunde 20,00 € pro Stunde + 5,00 €
Oberwirzbach (EG)
Dorfgemeinschaftshaus 7,00 € pro Stunde 9,50 € pro Stunde +2,50 €
Oberwiirzbach (UG)
7,00 € pro Stunde 9,50 € pro Stunde + 2,50 €

Ehem. Pfarrheim St.
Michael
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NUTZUNGS- UND ENTGELTORDNUNG FUR HALLEN,
GEMEINDEHAUSER UND ANDERE RAUME DER MITTELSTADT
ST. INGBERT VOM XX.XX.2025
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1.

Nutzungs- und Entgeltordnung fur Hallen, Dorfgemeinschaftshauser und andere
R&ume der Stadt St. Ingbert

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung vom xx.xx.2025 nachstehende Entgeltordnung

beschlossen.

§1
Geltungsbereich

Fir die Benutzung von Hallen, Dorfgemeinschaftshauser und anderer Raume werden
Entgelte erhoben, welche in der als Anlage beigefligten Entgeltiibersicht aufgelistet sind.

Die Hallen, Dorfgemeinschaftshauser und Raume stehen insbesondere den
ortsansassigen Vereinen und den Einwohnern fiir 6ffentliche und private
Veranstaltungen zur Verfligung, kénnen aber auch von AuRenstehenden angemietet
werden. Die Nutzung der Sporthallen fiir private Feierlichkeiten ist hierbei grundsatzlich
ausgeschlossen.

§2
Reservierung von stadtischen Raumlichkeiten und Hallen

Zur Nutzung der Einrichtungen bedarf es der vorherigen Zustimmung der Stadt. Ein
Anspruch auf Zuteilung der Raumlichkeiten setzt den Abschluss eines schriftlichen
Mietvertrages mit der Stadt St. Ingbert voraus. Aus Terminvornotierungen kann der
Mieter keinerlei Rechtsanspriiche herleiten. Aus der Vermietung zu bestimmten
Zeitpunkten kann kein Anspruch auf die Vermietung zu kiinftigen gleichen Zeitpunkten
hergeleitet werden. Die Mietvereinbarung wird mit Unterzeichnung des Mietvertrages
durch die Stadt wirksam. Mit Antrag auf Nutzung erkennt der Mieter die Nutzungs- und
Entgeltordnung fir die Einrichtungen der Stadt und die damit verbundenen
Verpflichtungen ausdricklich an.

Reservierungen werden grundsatzlich fir maximal zwei Jahre im Voraus
entgegengenommen. Bei einer Stornierung von weniger als zwei Wochen vor der
Veranstaltung wird eine Stornierungsgebiihr von 20% der Raummiete erhoben. Erfolgt
bis zum Tag der Veranstaltung keine Absage, fallt die Miete in vollem Umfang an.
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§3
Zahlungsverpflichtung, Erhebung und Falligkeit

Das Entgelt kann nur durch Rechnungsstellung erhoben werden.

Zur Zahlung des Entgelts ist die Person oder Organisation verpflichtet, die die stadtische
Einrichtung oder Leistung in Anspruch nimmt. Mehrere Schuldner haften
gesamtschuldnerisch.

Unterbleibt die Zahlung des falligen Entgelts, so kommt der Schuldner einen Monat nach
der Zahlungsaufforderung in Verzug.

Bleibt eine Zahlung aus, werden Mahngebihren und Verzugszinsen nach den
gesetzlichen Vorschriften erhoben. Die Stadt behalt sich vor, weitere Leistungen bis zur
vollstandigen Begleichung offener Forderungen zu verweigern.

Soweit Umsatzsteuerpflicht besteht, wird die Steuer entsprechend den gesetzlichen
Bestimmungen zusatzlich erhoben.

§4

Definition der Mietgruppen
Bei der Berechnung der Miete erfolgt die Unterscheidung von zwei Mietgruppen
Mietgruppe A, in diese Mietgruppe werden nicht gewerbliche Veranstaltungen
eingetragener Vereine und Verbande aus St. Ingbert eingeordnet.
Mietgruppe B, in diese Mietgruppe werden gewerbliche Veranstaltungen, private
Veranstaltungen, Veranstaltungen auswartiger Vereine, Verbande und sonstiger
Benutzergruppen eingeordnet.

2. Bei Veranstaltungen der Mietgruppe A mit Gberwiegender Jugend- und
Kinderbeteiligung (mindestens % der Teilnehmer unter 18 Jahre) fallt nur die Halfte
der Raummiete an, Kosten fir Zusatzleistungen (Bsp. Beleuchtung, Beschallung etc.)
bleiben davon unberihrt. Diese Veranstaltungen sind bei Reservierung ausdricklich
als solche anzumelden.

3. Die Stadt ist ermachtigt, in begriindeten Einzelfdllen die Miete herabzusetzen oder
auf Erhebung zu verzichten. Solche Fille kdnnen z. B. Benefizveranstaltungen oder
Veranstaltungen sozialer Trager sein. Aus der Einzelfallentscheidung kann kein
Rechtsanspruch hergeleitet werden.
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§5
Zusatzregelungen der Mietgruppe A

Wird bei Veranstaltungen der Mietgruppe A Eintrittsgeld erhoben oder erfolgt ein
Getrankeverkauf, so sind:

10% des Eintrittsgeldes oder 20% der Getrankeumsadtze an die Stadt abzufiihren, es gilt

der jeweils héhere Betrag.

Bei kulturellen Veranstaltungen ist, im Gegensatz zu sportlichen Veranstaltungen, die
bereits gezahlte Mindestmiete abzuziehen. Zusatzkosten fiir Leistungen des stadtischen
Betriebshofs, Beschallung, Beleuchtung oder die Nutzung von Mobiliar zdhlen nicht zu
dieser Mindestmiete. Zu den sportlichen Veranstaltungen zdhlen nur sportliche
Trainingsstunden und sportliche Veranstaltungen mit Wettkampfcharakter. Ubersteigt
der Umsatz die gezahlte Mindestmiete nicht, erfolgt keine Nachberechnung. Die
Regelung bezliglich des Getrankeumsatzes gilt nicht bei Veranstaltungen, bei denen der
Pachter den Getrankeverkauf ibernimmt.

Zur Mitteilung dieser Umsatze hat der Mieter die dem Mietvertrag beiliegenden
Formulare korrekt und vollstandig nach der Veranstaltung auszufiillen. Die Stadt behalt
sich das Recht vor, die Richtigkeit der Angaben stichprobeartig zu tiberpriifen. Erfolgt
vom Veranstalter keine oder keine korrekte Mitteilung der Umsatze, so werden die
Betrage anhand vergleichbarer Veranstaltungen geschatzt.

Die Stadt setzt dem Mieter zur Mitteilung der Umséatze eine angemessene Frist von
einem Monat nach Durchfiihrung der Veranstaltung. In begriindeten Einzelfillen kann
die Frist verlangert werden.

Die Reservierung von Auf-, Abbau-, sowie Probetagen ist bei Veranstaltungen der
Mietgruppe A moglich, hierbei wird ein Tag kostenfrei zur Verfligung gestellt.

Jeder weitere benotigte Tag wird nach der Entgeltiibersicht im Anhang berechnet.
Faschingsveranstaltungen bilden hiervon eine Ausnahme, fiir die Dekoration, den Aufbau
und den Abbau wird dem Verein, sofern die restliche Belegung dies zulasst, finf Tage
kostenfrei zur Verfliigung gestellt.

§6
Reinigung
Der Mieter hat nach Beendigung der Veranstaltung die ihm Uberlassenen Raume wieder

besenrein zu Ubergeben. Zusatzlich ist bei Klichennutzung und Buffet diese feucht zu
reinigen, dies gilt auch fiir die Toilettenanlagen.

Die Abnahme und Bestatigung der Reinigung erfolgen durch den Hausmeister.
Entsprechen die genutzten Raumlichkeiten nicht dem geforderten Zustand fiihrt die
Stadt eine Sonderreinigung durch. Die Kosten hierfiir werden dem Mieter in Rechnung

gestellt. Die Regelung gilt ebenso bei groReren Mengen Miill, die nicht ordnungsgemaR
vom Mieter entsorgt wurden.
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§7
Kaution

1. Die Stadt kann nach eigenem Ermessen eine Kaution fiir die Anmietung von
Raumlichkeiten festlegen. Die H6he der Kaution betrdgt im Regelfall das Doppelte des
Mietpreises und ist im Voraus zu entrichten. Bei mangelhafter Reinigung bzw.
Beschadigung von Einrichtung oder Ausstattung wird die Kaution einbehalten bzw.
verrechnet. Die Einbehaltung schliel3t eine darlber hinaus gehende Geltendmachung
von Kosten- oder Schadensersatz nicht aus.

§8
Zusatzliche Leistungen

1. Zusatzliche Leistungen sind nach der angehdngten Entgeltiibersicht zu berechnen. Die
Inanspruchnahme von zusatzlichen Leistungen wie die Nutzung der Beschallungs- u.
Beleuchtungsanlage oder die Bestuhlung durch den Bauhof ist vom Mieter frihzeitig
(mindestens vier Wochen vor der Veranstaltung) zu beantragen.

2. Diese Zusatzleistungen missen bei jeder Veranstaltung angegeben werden, aus der
Nutzung bei friheren Belegungen kann kein Anspruch auf die kiinftige Nutzung
hergeleitet werden. Auch die Nutzung von zusatzlichen Raumen muss mindestens 4
Wochen vor der Veranstaltung beantragt werden.

3. Die Bestuhlung der angemieteten Raume ist in Eigenregie aufgrund der genehmigten
Bestuhlungspldane moglich oder wird durch den stadtischen Betriebshof durchgefiihrt.
Der Mieter muss mindestens 4 Wochen vor der Veranstaltung mitteilen, ob die
Bestuhlung durch den stadtischen Betriebshof durchgefiihrt werden soll.

Bei der Aufstellung der Bestuhlung in den Hallen sind die jeweiligen Bestuhlungspldane zu
beachten. Diese konnen in den entsprechenden Hallen eingesehen oder bei der Stadt
angefordert werden. Bei Bestuhlung abweichend der Plane ist die Genehmigung der
Unteren Bauaufsichtsbehorde zu beantragen.

§9
Nutzung von Mobiliar

1. Die Entgelte fir die Vermietung von Mobiliar sind der angehangten Entgeltiibersicht zu
entnehmen.

2. Das Mobiliar kann vom Mieter selbst nach Absprache mit der Stadt an der vereinbarten
Halle abgeholt werden. Der Mieter haftet fiir eine pflegliche Behandlung und hat das
Mobiliar in einem ordnungsgemalen Zustand zurlickzugeben

3. Bei der Vermietung von Mobiliar wird ein vorbereiteter Mietschein ausgefllt, bei der

Riickgabe bestatigt der Hausmeister den ordnungsgemalien Erhalt der gemieteten
Gegenstande.
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Soll der Transport des Mobiliars durch Mitarbeiter/innen des stadtischen Betriebshofs
erfolgen, so werden dem Mieter diese Kosten zusatzlich nach Aufwand in Rechnung
gestellt.

§10
Sonstige Regelungen

Der Mieter hat die Regelungen der Haus/- Hallenordnung zu beachten.
Schadensfeststellungen sind dem Hausmeister unverziiglich zu melden.

Samtliche behordliche, insbesondere bau-, feuerschutz-, gesundheits- und
sicherheitspolizeilichen Vorschriften, sowie Unfallverhltungsvorschriften sind zu
beachten. Die rechtzeitige Beantragung einer Schankerlaubnis bei dem
Geschaftsbereich 3, Blirgerservice und Ordnung, Abteilung 31 Ordnungsaufgaben, die
Anmeldung bei der GEMA und die Zahlung der anfallenden Gebihren obliegen dem
Mieter.

Der Mieter ist nicht berechtigt, die ihm zugewiesenen Belegungszeiten anderen Mietern
zu Uberlassen.

Die Untervermietung der Raumlichkeiten an Dritte sowie die Weitergabe von Schliisseln
sind ausdriicklich untersagt und diirfen nur in Abstimmung mit der Stadt erfolgen.

Samtliche Forderungen der Verwaltung sind innerhalb der gesetzten Frist zu begleichen.
Sollte gegen einen Mieter ein Vollstreckungsverfahren seitens der Stadt vorliegen, so
kann ihn die Stadt, Abteilung 65 Gebaudemanagement, von der Nutzung der Halle
ausschlieBen.

Sollte festgestellt werden, dass ein Mieter eine Raumlichkeit wiederholt unberechtigt,
also ohne Genehmigung der Stadt nutzt, so wird ihm die doppelte Miete fiir die Nutzung
in Rechnung gestellt.

Bei Veranstaltungen sind Auf- und Abbauzeiten so zu planen, dass der regulare
Spielbetrieb moglichst wenig beeintrachtigt, und den anderen Vereinen eine
regelmallige Nutzung der Hallen in der reguldaren Belegungszeit ermdéglicht wird.

Der Mieter verpflichtet sich, Biere und alkoholfreie Getranke, die bei sportlichen oder
nichtsportlichen Veranstaltungen ausgegebenen werden, entsprechend den
Getrankeliefervertragen zwischen der Stadt und dem jeweiligen Vertragspartner zu
beziehen.

Die ,,sportliche Nutzung” im Anhang (2) bezieht sich ausschlieflich auf sportliche
Wettkdmpfe, sportliches Sondertraining und dhnliche Veranstaltungen. Kulturelle
Veranstaltung von Sporttreibenden Vereinen wie Jubilaumsfeiern, Weihnachtsfeiern
oder sonstige Veranstaltungen fallen nicht unter die Kategorie ,,sportliche Nutzung”.
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§11
Haftung

Der Mieter haftet fiir alle von ihm zu vertretenden Schaden, die der Stadt an den
Uberlassenen Einrichtungen, Ausstattungsgegenstanden, Zugangswegen sowie Innen-
und AulRengeldande durch die Nutzung entstehen. Er hat dabei eigenes und fremdes
Verschulden derjenigen, denen er Zugang zu den Einrichtungen gewahrt oder diesen
duldet, zu vertreten.

Die Stadt haftet nicht flr Personen- oder Sachschaden, die dem Mieter oder denjenigen,
denen er Zugang gewahrt bzw. duldet, entstehen. Eine Ausnahme besteht nur fir
Personenschaden, die auf Vorsatz oder grober Fahrlassigkeit der Stadt beruhen. Die
Stadt haftet nicht fiir den Verlust oder Schaden an abgestellten Fahrzeugen, abgelegten
Kleidungsstiicken und anderen mitgebrachten oder abgestellten Sachen des Mieters
oder denjenigen, denen er Zugang gewahrt oder diesen duldet.

Die rechtzeitige Anmeldung von Veranstaltungen bei der GEMA (Gesellschaft fiir
musikalische Auffihrungs- und mechanische Vervielfdltigungsrechte) und die Zahlung
der falligen Gebihren obliegen dem Mieter.

§12
Dauernutzung

Fir die stadtischen Sporthallen wurde eine Jahrespauschale fiir die Dauernutzung
eingeflihrt. Die Berechnungsgrundlage belduft sich auf 37 Wochen Nutzung im Jahr.

Der Trainingsbetrieb von Kindern und Jugendlichen (min. % der Teilnehmer unter 18
Jahren) bis 20.00 Uhr unter der Woche ist kostenfrei.

Fiir die sonstigen Gruppen gelten die Gebiihren pro wéchentlicher Ubungsstunde im
Jahr.

Werden von einem Verein die Duschen der entsprechenden Hallen nicht benutzt, kann
der betreffende Verein auf Anfrage eine verbindliche Verzichtserklarung unterzeichnen.
Die entsprechend anfallende Pauschale wird dadurch halbiert.

Die Stadt behalt sich diesbezliglich das Recht vor, stichprobeartige Kontrollen
durchzufiihren. Sollte die Kontrolle das Benutzen der Duschen feststellen, wird die
Pauschale in voller Héhe berechnet.

Sportliche Rundenwettkdampfe, die vom Sportverband angesetzt sind, werden mit einem
Anerkennungsbetrag in Hohe des Stundensatzes abhangig von der Dauer der
Veranstaltung berechnet. Diese Rundenwettkdampfe sind frihzeitig schriftlich
anzukiindigen.

Die Abrechnung der Rundenwettkdampfe erfolgt zusammen mit der Dauernutzung
jahrlich.
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6. Die Dauernutzer der stadtischen Sport- und Mehrzweckhallen miissen sich in die
ausliegenden Benutzerstatistiken ordnungsgemaR eintragen.

7. Bei einer Saison-Nutzung halbiert sich der Jahressatz. Bei einer An- oder Abmeldung im
laufenden Kalenderjahr ist eine monatliche Abrechnung maglich.

8. Anstatt einer ganzjahrigen Nutzung ist auch die Nutzung der Sommer- oder Wintersaison
moglich. Die Sommersaison startet nach den Osterferien und endet mit Beginn der
Herbstferien. Die Wintersaison startet nach den Herbstferien und endet mit Beginn der
Osterferien.

9. Nicht mehr bendétige Zeiten miissen vom Verein bei der Stadt abgemeldet werden, erst
dann werden die Ubungsstunden nicht mehr berechnet.

§13

Inkrafttreten
1. Diese Ordnung tritt am Tag nach ihrer 6ffentlichen Bekanntmachung in Kraft.
2. Mit Inkrafttreten dieser Entgeltordnung werden die bisherige Entgeltordnung und alle

friheren Beschlisse und Regelungen, soweit sie dieser Entgeltordnung entgegenstehen,
gegenstandslos.
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Anhang (1) Entgeltibersicht
Stadthalle u. Nebenraume

Bezeichnung | Mietgruppe A | Mietgruppe B
Mindestmiete (Raummiete ohne Kosten fiir Bestuhlung d. h. bei Selbstbestuhlung)
i 60,00 € 400,00 €
Kleiner Saal
GroRer Saal ohne Bilhne 150,00 € 1.340,00 €
GroRer Saal mit Biihne 220,00 € 1.690,00 €
60,00 € 400,00 €
Foyer
30,00 € 270,00 €
Konferenzraum
Aufbau-/Abbau-/Probetag 65,00 € 460,00 €
Altenbegegnungsstétte 50,00 € 220,00 €
Aufbau-/Abbau-/Probetag 15,00 € 70,00 €

10
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Anhang (2)

Sport- und Mehrzweckhallen sowie sonstige Raume

Bezeichnung Mietgruppe A Mietgruppe B
Mindestmiete (Raummiete ohne Kosten fiir Bestuhlung d. h. bei Selbstbestuhlung)
Ingobertus- und Rohrbachhalle
1/3 50,00 € 270,00 €
2/3 100,00 € 470,00 €
3/3 145,00 € 1.010,00 €
Aufbau-/Abbau-/Probetag 50,00 € 200,00 €

sportliche Nutzung 80,00 €
Stundensatz 10,00 €
Eisenberghalle
1/3 50,00 € 230,00 €
2/3 100,00 € 400,00 €
3/3 145,00 € 810,00 €
Aufbau-/Abbau-/Probetag 50,00 € 200,00 €
sportliche Nutzung 80,00 €
Stundensatz 10,00 €
Oberwirzbachhalle
1/3 40,00 € 180,00 €
2/3 75,00 € 320,00 €
3/3 115,00 € 600,00 €
Aufbau-/Abbau-/Probetag 40,00 € 200,00 €
sportliche Nutzung 80,00 €
Stundensatz 10,00 €
Kulturhaus Rentrisch
Tagespauschale 75,00 € 260,00 €
Schulturnhallen
Tagespauschale 50,00 € 150,00 €
Stundensatz 5,00 €

11
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Bezeichnung

Mietgruppe A

Mietgruppe B

Schulsale u. andere Raumlichkeiten (Jugendraum, Konditionsraum etc.)

Stundensatz 3,50 € 9,50 €
Tagespauschale 15,00 € 95,00 €
Burgerhaus Rohrbach
Erdgeschoss / 2. OG Saal 120,00 € 240,00 €
1. OG groRer Saal 110,00 € 220,00 €
1. OG Kkleiner Saal 60,00 € 100,00 €
Dorfgemeinschaftshaus Oberwiirzbach
Erdgeschoss Tagespauschale 120,00 € 240,00 €
Erdgeschoss Wochenendpauschale 140,00 € 400,00 €

Untergeschoss Tagespauschale 120,00 €

Untergeschoss Wochenendpauschale 140,00 €

Reinigungspauschale (bei 100,00 € 100,00 €
Nichtreinigung durch den Mieter)

Ehemaliges Pfarrheim St. Michael
Tagespauschale 50,00 € 220,00 €
Kahlenberghitte
Wochenendpauschale 120,00 € 300,00 €
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Anhang (3) Zusatzleistungen
Bezeichnung Mietgruppe A Mietgruppe B

75,00 € 240,00 €

Beschallungsanlage
75,00 € 240,00 €

Beleuchtungsanlage
Benutzung d. Konzertfligels 25,00€ 80,00 €
Zusatzliche Bihnenelemente pro 4,50 € 14,00€

Stiick (2m?)
. 25,00 € 70,00 €
Leinwand

50,00 € 135,00 €

Video-Beamer

Bestuhlung durch den Bauhof

bis 100 Stilhle /15 Tische 70,00€ 160,00 €
Reihenbestuhlung bis 400 Platze P € 405,00 €
Tischbestuhlung bis 300 Platze
Reihenbestuhlung bis 650 Platze 220,00 € ATRR €
Tischbestuhlung bis 500 Platze
Reihenbestuhlung tiber 650 3T € 640,00 €
Tischbestuhlung tUber 500 Platze
Vollbestuhlung ab 800 Platze R0E 810,00 €
Bihnenaufbau Qe 675,00 €
Unabhangig von Grof3e u. Halle

310,00 € 730,00 €

Schutzbelag
Auslegen der Halle

Ausleihe von Mobiliar (ohne Transport)

Pro Tisch 8,00 € am Tag

Pro Stuhl 1,00 € am Tag

Bihnenelement neu (aus Sporthallen) 13,00 € am Tag

Sonstiges 2,00 € am Tag

(Stellwande, Servierwagen etc.)
Kegelbahnen Sportkegler Private Kegelgruppen

4 Bahnen-Anlage der Rohrbachhalle 3,00 € pro Stunde 6,00 € pro Stunde
2 Bahnen-Anlage der Eisenberghalle 2,00 € pro Stunde 6,00 € pro Stunde

13
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Anhang (4) Dauernutzung

Rohrbachhalle

Nutzung incl. Duschen 2/3 Halle 1/ 3 Halle

300,00 € 225,00 € 125,00 €

Nutzung der Rohrbachhalle fir 1 wochentliche Ubungsstunde

Ubungsstunde incl. Duschgebiihr

Jahresgebhr bleibt auch bei Nichtnutzung unveréndert, fallt also immer komplett an
Berechnungsgrundlage 37 Wochen Jahresnutzung

Eisenberghalle Hassel

Nutzung incl. Duschen 1/2 Hallennutzung

300,00 € 175,00 €

Nutzung der Eisenberghalle fir 1 wéchentliche Ubungsstunde

Ubungsstunde incl. Duschgebiihr

Jahresgebihr bleibt auch bei Nichtnutzung unverandert, fallt also immer komplett an
Berechnungsgrundlage 37 Wochen Jahresnutzung

Oberwiirzbachhalle

Nutzung incl. Duschen 2/3 Halle 1/3 Halle

225,00 € 160,00 € 80,00 €

Nutzung der Oberwiirzbachhalle fiir 1 wochentliche Ubungsstunde

Ubungsstunde incl. Duschgebiihr

Jahresgebuhr bleibt auch bei Nichtnutzung unveréandert, fallt also immer komplett an
Berechnungsgrundlage 37 Wochen Jahresnutzung

Ingobertushalle

Nutzung incl. Duschen 2/3 Halle 1/3 Halle

400,00 € 275,00 € 150,00 €

Die Ingobertushalle soll zukiinftig fir Vereine mit Punktspielbetrieb auch in den Ferien zur
Verfugung stehen. Damit kann die Halle bis auf zwei Wochenenden ganzjéhrig fur den
Trainings- und Spielbetrieb zur Verfiigung gestellt werden. (Berechnungsgrundlage 50
Wochen)

Alternativ kbnnen Vereine die Halle auch nur fiir 37 Wochen nutzen. Dann gelten

die Nutzungsentgelte analog zu Regelung der Rohrbach/ Eisenberghalle.

14
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Schulturnhallen

Nutzung incl. Duschen

150,00 €

Nutzung der Schulturnhallen fiir 1 woéchentliche Ubungsstunde
Ubungsstunde incl. Duschgebiihr

Jahresgebihr bleibt auch bei Nichtnutzung unverandert, fallt also immer komplett an
Berechnungsgrundlage 37 Wochen Jahresnutzung

15
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Anhang (5)

Dauernutzung ohne Pauschale

Dauernutzung Raume ohne Pauschale

Bezeichnung

Mietgruppe A

Mietgruppe B

Kulturhaus Rentrisch

3,00 € pro Stunde

9,50 € pro Stunde

Altenbegegnung

3,00 € pro Stunde

9,50 € pro Stunde

Schulsale, Konditionsraum,
Jugendraum, Kultur- u.
Vereinshaus

1,50 € pro Stunde

4,75 € pro Stunde

Birgerhaus Rohrbach

5,00 € pro Stunde

20,00 € pro Stunde

Dorfgemeinschaftshaus
Oberwirzbach (EG)

5,00 € pro Stunde

20,00 € pro Stunde

Dorfgemeinschaftshaus
Oberwirzbach (UG)

3,00 € pro Stunde

9,50 € pro Stunde

Ehem. Pfarrheim St. Michael

3,00 € pro Stunde

9,50 € pro Stunde

16
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Beratungsverlauf

Ubersicht

Gremium

Bau- und Werksausschuss Vorberatung 26.11.2025 ungeéandert beschlossen
Ortsrat St. Ingbert-Mitte Anhoérung 10.03.2026  ungeéndert beschlossen
Ortsrat St. Ingbert-Rentrisch Anhérung 12.03.2026  ungeéandert beschlossen
Ortsrat St. Ingbert-Rohrbach Anhérung 16.03.2026  geéandert beschlossen
Ortsrat St. Ingbert- Anhdrung 17.03.2026 geé&ndert beschlossen
Oberwirzbach

Ortsrat St. Ingbert-Hassel Anhérung 23.04.2026  zur Kenntnis genommen
Stadtrat Entscheidung 28.04.2026

Ausfiihrlicher Beratungsverlauf

26.11.2025 Offentliche/Nichtéffentliche Sitzung des Bau- und
Werksausschusses
Beschluss
Beschluss:

Der nachstehenden Neufassung der Nutzungs- und Entgeltordnung fiir Hallen,
Gemeindehauser und andere Radume der Mittelstadt St. Ingbert wird zugestimmt.

Abstimmung
Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen Nein-Stimmen

6

5

Enthaltungen

0

10.03.2026 Offentllch_eINlchtoffentI|che Sitzung des Ortsrates St.
Ingbert-Mitte
Beschluss
Beschluss:

Der nachstehenden Neufassung der Nutzungs- und Entgeltordnung fiir Hallen,
Gemeindehauser und andere Radume der Mittelstadt St. Ingbert wird zugestimmt.

Der Ortsrat St. Ingbert-Mitte stimmt der Beschlussvorlage zu, jedoch bittet der Ortsrat von
sprunghaften Erhéhungen in Zukunft abzusehen. Jahrliche prozentuale Erhéhungen wirde

der Ortsrat befluirworten.

Abstimmung
Abstimmungsergebnis:
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Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen
13 0 0

12.03.2026 OffentllcheINl_chtéffentI|che Sitzung des Ortsrates St.
Ingbert-Rentrisch
Beschluss
Beschluss:

Der Ortsrat St. Ingbert — Rentrisch nimmt den Beschlussvorschlag der Verwaltung
zustimmend zur Kenntnis.

Der nachstehenden Neufassung der Nutzungs- und Entgeltordnung fur Hallen,
Gemeindehauser und andere Radume der Mittelstadt St. Ingbert wird zugestimmt.

Abstimmung
Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen
8 0 0

16.03.2026 Offentliche/Nichtoffentliche Sitzung des Ortsrates St.
Ingbert-Rohrbach
Beschluss
Beschluss:

Der Ortsrat St. Ingbert — Rohrbach bittet die Verwaltung um Prifung der Einrichtung einer
dritten Mietgruppe.

Die Gruppen sollen in Vereine — Privatpersonen aus St. Ingbert (preislich zwischen den
beiden Mietgruppen) — Gewerbliche Nutzer / Auswartige eingeteilt werden.

Falls dies nicht moglich sein sollte, so fordert der Ortsrat die Verwaltung auf, die Gebihren
flr St. Ingberter Biirger analog zu den Gebihren der Vereine zu berechnen.

Abstimmung
Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen
11 0 0

17.03.2026 Offentliche/Nichtoffentliche Sitzung des Ortsrates St.
Ingbert-Oberwiirzbach
Beschluss
Beschluss:

Ausdruck vom: 24.04.2026
Seite: 2/3
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Der nachstehenden Neufassung der Nutzungs- und Entgeltordnung fur Hallen,
Gemeindehauser und andere Raume der Mittelstadt St. Ingbert wird nicht zugestimmt.

Der Ortsrat St. Ingbert-Oberwirzbach lehnt die Gebiihrenerhéhung von 35 % fir das
Dorfgemeinschaftshaus ab. Das DGH ist regular erst seit Ende 2019 in Benutzung. Aufgrund
der damaligen erstmaligen Einstufung des DGH in einer hohen Kategorie kann in Anbetracht
der Argumentation der Stadtverwaltung maximal eine Erh6hung von 15 % empfohlen
werden. Nur beim Dorfgemeinschaftshaus in Oberwirzbach wird eine Reinigungspauschale
in Hohe von 100 Euro ausgewiesen. Diese Anderung ist nicht nachvollziehbar und wird vom
Ortsrat Oberwirzbach abgelehnt.

Abstimmung
Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen
23.04.2026 Offentliche/Nichtoffentliche Sitzung des Ortsrates St.
Ingbert-Hassel

Der Ortsrat St. Ingbert-Hassel nimmt den Tagesordnungspunkt "2025/2287 BV Neufassung
Nutzungs- und Entgeltordnung fur Hallen, Gemeindeh&user und andere Raume der
Mittelstadt St. Ingbert." zur Kenntnis.

Ausdruck vom: 24.04.2026
Seite: 3/3
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offentlich ST.INGBERT

Leistungsvereinbarung mit dem Caritas-Zentrum
Saarpfalz zur Sicherstellung der katholischen
Schwangerschaftsberatung in St. Ingbert

Organisationseinheit: Datum

Soziales und Integration (51) 13.03.2026
Beratungsfolge

Kultur-, Bildungs-, Sozial- und Vorberatung 24.03.2026 N
Tourismusausschuss

Stadtrat Entscheidung 28.04.2026 )

Beschlussvorschlag

Mit dem Caritas-Zentrum Saarpfalz wird eine Leistungsvereinbarung zur
Sicherstellung der katholischen Schwangerschaftsberatung in  der Stadt
abgeschlossen.

Die Stadt zahlt ab dem Haushaltsjahr 2027 hierfir einen jahrlichen Zuschuss in Hohe
von 22.000 Euro zu den Personalkosten.

Fur das Haushaltsjahr 2026 wird ein Zuschuss in H6he von 11.000 Euro gewahrt.

Sachverhalt

Mit Schreiben vom 12.12.2025 beantragte des Caritas-Zentrum Saarpfalz den
Abschluss einer Leistungsvereinbarung um die dauerhafte wohnortnahe Beratungs-
und Unterstltzungsangebote fur schwangere Frauen und Familien aus St. Ingbert
sowie die Fortfihrung der bereits bestehenden Beratungs- und Préaventionsangebote
sicher zu stellen. Es wurde die Ubernahme der Personalkosten fiir eine 0,5-Stelle
einer Sozialpddagogin sowie zusatzlich Sachkosten in H6he von 10 % der
Personalkosten beantragt.

Nach mehrfachen Gesprachen und Verhandlungen mit dem Leiter des Caritas-
Zentrums wurde vereinbart, dass das bestehende Angebot auch mit einer 0,3-Stelle
aufrechterhalten werden kann. Zudem wurde festgelegt, dass keine Sachkosten
durch die Stadt tibernommen werden.

Die Stadt zahlt zur Aufrechterhaltung des bisherigen Angebots der Caritas einen
jahrlichen Zuschuss in Hohe 22.000 Euro zu den Personalkosten; dies entspricht ca.
85 % der Kosten fur eine sozialpadagogische Fachkraft im Umfang von 0,3 einer
Vollzeitstelle nach den Richtlinien fur Arbeitsvertrage in den Einrichtungen des
Deutschen Caritasverbandes (Anlage 33 812, Stufe 5). Dartberhinausgehende
Personalkosten sowie die Sachkosten werden von der Caritas getragen. Fiur das
zweite Halbjahr 2026 wird ein Zuschuss in Hohe von 11.000 Euro gezabhilt.
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Seit mehreren Jahren bietet der Caritasverband in St. Ingbert eine katholische
Schwangerschaftsberatung an. Das Angebot wird von Frauen und Familien aus St.
Ingbert stark nachgefragt und hat sich als wichtige Anlaufstelle fir Ratsuchende
etabliert.

Die Finanzierung der Personalstelle erfolgte bisher (ber einen bischéflichen
Flichtlingshilfefonds des Bischofs von Speyer. Dieser Fonds wird Mitte des Jahres
2026 endgultig ausgeschopft sein, sodass das Beratungsangebot ohne eine neue
Finanzierung nicht weitergefuhrt werden kann.

Ein Wegfall der Beratungsstelle wirde zu einer spurbaren Verschlechterung der
Versorgungssituation fir schwangere Frauen und Familien in St. Ingbert fuhren.

Die katholische Schwangerschaftsberatung erganzt und erweitert die staatlich
geforderten Beratungsangebote durch ein umfassendes Unterstlitzungsangebot:

- Beratung und Begleitung von der Schwangerschaft bis zum dritten Lebensjahr
des Kindes

- Unterstltzung bei sozialen, finanziellen und personlichen Fragestellungen

. Elterngeldberatung, die aufgrund der komplexen Antragsverfahren stark
nachgefragt wird

- Beratung zu Hilfsleistungen und Férdermaoglichkeiten

- Unterstitzung bei vertraulichen Geburten

- Beratung bei unerfilltem Kinderwunsch

Dartber hinaus bietet die Beratungsstelle sexualpddagogische Praventionsarbeit an
Schulen an. Im Rahmen einer Leistungsvereinbarung kénnte dieses Angebot
regelmafig und kontinuierlich fur die vier Grundschulen der Stadt einschlief3lich ihrer
Dependancen sowie fur die Albert-Schweitzer-Schule durchgefiihrt werden.

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist der Zugang zu finanziellen Hilfen:
Durch die Beratungstatigkeit werden jahrlich ca. 40.000 bis 50.000 Euro an
Unterstitzungsleistungen aus der Bundesstiftung sowie aus bischéflichen
Stiftungsmitteln fiir Familien aus St. Ingbert beantragt und bewilligt.

Die Beratungsstelle erreicht aktuell rund 80 Frauen und Familien aus St. Ingbert pro
Jahr, davon werden etwa 40 % durch das Jobcenter St. Ingbert vermittelt.

Die Besetzung der Stelle erfolgt durch eine sozialpadagogische Fachkraft mit
qualifizierter Weiterbildung in katholischer Schwangerschaftsberatung gemaf den
bischoflichen Richtlinien.

Die Verwaltung beflrwortet das Angebot der Caritas und eine dauerhafte Fortfihrung
wird als notwendig und sinnvoll erachtet.

Finanzielle Auswirkungen
Die Mehrausgaben in Hohe von 11.000 Euro im Haushaltsjahr 2026 konnen Uber

den Deckungskreis von GB 5; hier speziell von Produkt 3.1.20.01.523700 finanziert
werden.

234 von 260 in Zusammenstell ung



TOP 13

Fur die kommenden Jahre ist der Zuschuss in Hohe von 22.000 Euro im jeweiligen
Haushalt unter Produkt 3.6.40.01.531800 einzustellen.

Anlage/n

1 Antrag Leistungsvereinbarung katholische Schwangerschaftsberatung St.
Ingbert - Kopie
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: Caritas-Zentrum
e=l(|ey Saarpfalz

Caritas-Zentrum Saarpfalz | KaiserstraBe 63 | 66386 St. ingbert

Stadt St. Ingbert
Oberblrgermeister Dr. Ulli Meyer

Am Markt 12 Andreas Heinz
Einrichtungsleiter
66386 St. Ingbert Kaiserstr. 63

66386 St. Ingbert

06894 92630
andreas.heinz@caritas-speyer.de
www.caritas-zentrum-saarpfalz.de

12.12.2025

Antrag auf Einrichtung einer katholischen Schwangerschaftsberatungsstelle fir die Stadt St. Ingbert

Sehr geehrter Herr Dr. Meyer,

wir schlagen Ihnen und den Verantwortlichen fiir die Stadt St. Ingbert den Abschluss einer Leistungsver-
einbarung vor, die die Einrichtung einer katholischen Schwangerschaftsberatung fir die St. Ingbert bein-
haltet und regelt. Seit mehreren Jahren bieten wir in St. Ingbert eine solche Schwangerschaftsberatung
an, sie wird sehr nachgefragt und hat sich fur St. Ingberter Familien und verschiedene behérdliche Stel-
len als wichtige Anlaufstelle etabliert. Bisher konnten wir aus einem bischéflichem Fliichtlingshilfefond
des Bischofs von Speyer die Kosten hierflr tragen. Dieser Fond ist nun endglitig Mitte des Jahres 2026
erschopft. In St. Ingbert wird sich dann die Versorgung fiir schwangere Frauen und Familien leider deut-
lich verschlechtern.

Eine katholische Schwangerschaftsberatung bietet iber das Angebot einer vom Land geférderten Bera-
tungsstelle weit hinausgehend eine umfassende Beratung und Unterstlitzung flir Schwangere und ihre
Familien bis zum dritten Lebensjahr des Kindes an. Die Frauen kommen somit auch nach der Geburt
mit ihrem Kind zu uns. Ihre Fragen und Sorgen enden ja eben nicht mit der Geburt des Kindes.

Die Beratung beinhaltet auch eine Elterngeld Beratung, die aufgrund des komplizierten Verfahrens drin-
gend notwendig ist und die von der Elterngeld Stelle in Saarbriicken leider nicht ausreichend geleistet
wird. Die Frauen flhlen sich von dieser Stelle hierin allein gelassen und wenden sich an uns.

Die katholische Schwangerschaftsberatung bietet darliber hinaus sexualpadagogische Pravention in
Schulen an. Auch dieses Angebot ist von allen Seiten sehr nachgefragt und wir kénnen im Grunde nie
alle Anfragen bedienen. Unsere Beraterinnen gehen hierfiir immer mehrere Tage in die vierte Klasse ei-
ner Grundschule.

LUTAIG ERIMRD PrEss Caritasverband fir dle DIdzese Speyer e.V. Liga-Bank Speyer Vorstand: Barbara ABmann, Markus Bennemann
) Nikolaus-von-Wels-StraBe 6, 67346 Speyer IBAN DEB6 7509 0300 2700 0508 06 | Reglstergericht: Amtsgericht Ludwigshafen
Recognised for Excellence | roemn 449 6292 200-0 BIG  GENODEFIMOS Nummer des Verelns: VR50424
334 Telefax +49 6232 209-4400 Ust.-ldNr. DE149715337 Vorsltzender des Caritasrats: Theo Wieder
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Eine Leistungsvereinbarung zwischen dem Caritasverband und der Stadt St. Ingbert konnte sicherstel-
len, dass wir die sexualpadagogische Privention ausschlieBlich fiir die vier St. Ingberter Grundschulen
einschlieRlich ihrer zwei Dependancen sowie fiir die Albert-Schweitzer-Schule kontinuierlich und regel-
mafig in St. Ingbert Gbernehmen.

Besonders wichtig erscheint uns, dass durch die jetzt noch bestehende, sehr gute Erreichbarkeit der
Schwangerschaftsberatung fiir Frauen und Familien aus St. Ingbert auch in Zukunft sichergestellt wird,
dass die méglichen finanziellen Unterstiitzungsleistungen weiterhin beantragt und geleistet werden kon-
nen. Durch unsere Tétigkeit flieBen bisher jéhrlich ca. 40.000 bis 50.000 € an St. Ingberter Familien aus

der Bundesstiftung und Bischofsfond des Bistums Speyer.
Wir haben als Caritas-Zentrum Saarpfalz auch einen Platz im Vergabe Ausschuss des Landes flr die
Gelder der Bundesstiftung und auch direkten Zugriff auf die bischéfliche Stiftung fir schwangere Frauen.

Auch zu den Aufgaben gehdrt die Beratung bei der Einleitung einer vertraulichen Geburt und die Bera-
tung bei unerfllltem Kinderwunsch.

Wir erreichen bisher mit dem bisherigen Angebot jahrlich ca. 80 Frauen und Familien aus St. Ingbert.
40 % hiervon werden uns von dem Jobcenter St. Ingbert zugewiesen.

Wir wiirden die katholische Schwangerschaftsberatungsstelle St. Ingbert mit einer sozialpadagogischen
Fachkraft besetzen, die zusatzlich Uiber eine qualifizierte Weiterbildung fiir katholische Schwanger-
schaftsberatung nach den bischéflichen Richtlinien verfiigt, die den Schutz des ungeborenen Lebens
und die Unterstlitzung von Frauen in allen Phasen der Schwangerschaft und nach der Geburt (bis zum
dritten Lebensjahr) betonen.

Finanzierung:

0,5 VZA Sozialpadagogin AVR Caritas Anlage 33 S 12 Stufe 5
Flir das zweite Halbjahr 2026 sind dies:

Arbeitgeber Brutto: 23.656,00 €

Sachosten (10%) 2.365,00 €

Wir wiirden gerne Sie und |hr Team von unserem Antrag Uberzeugen und uns Uber die Einladung zu ei-
nem personlichen Gesprach sehr freuen.

Hefizliche Griike

Andreas Heinz
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2026/2373 BV srant (3 A\

Beschlussvorlage

offentlich ST.INGBERT

Feststellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2023

Organisationseinheit: Datum
Rechnungspriifung (03) 26.02.2026
Beratungsfolge

Rechnungsprifungsausschuss Vorberatung 11.03.2026 N
Stadtrat Entscheidung 28.04.2026 )

Beschlussvorschlag
Der Jahresabschluss zum 31.12.2023 wird gemall 8 101 Abs. 2 KSVG mit einer

Bilanzsumme von 313.489.515,35 € und einem Jahresfehlbetrag in Hohe von 6.861.618,09 €
festgestellt.

Sachverhalt
Nach 8 101 Abs. 2 KSVG stellt der Stadtrat den gepruften Jahresabschluss sowie den

Jahresfehlbetrag fest.

Mit diesem Beschluss erkennt der Stadtrat den Jahresabschluss an. In rechtlicher Hinsicht
hat der Beschluss nur begrenzte Wirkung, da er Rechtsfehler der Haushalts- und
Rechnungsfihrung nicht heilt.

Der Beschluss Uber die Feststellung des Jahresabschlusses ist offentlich bekannt zu
machen. Der Jahresabschluss und der Rechenschaftsbericht sowie der Prifbericht sind
gemal § 101 Abs. 3 KSVG an sieben Werktagen 6ffentlich auszulegen.

Finanzielle Auswirkungen

Anlage/n
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2026/2374 BV

Beschlussvorlage
offentlich

STADT $2/\II

ST.INGBERT

Entlastung des Oberbirgermeisters fur das

Haushaltsjahr 2023

Organisationseinheit: Datum
Rechnungspriufung (03) 26.02.2026
Beratungsfolge

Rechnungsprifungsausschuss Vorberatung 11.03.2026 N
Stadtrat Entscheidung 28.04.2026 )

Beschlussvorschlag

Dem Oberblirgermeister wird gemafl § 101 Abs. 2 KSVG fir

Entlastung erteilt.

Sachverhalt

das Haushaltsjahr 2023

Nach § 101 Abs. 2 KSVG ist Uber die Entlastung des Oberblrgermeisters in einem
gesonderten Beschluss zu entscheiden. Die Entlastung stellt ein Vertrauensvotum dar, hat
jedoch mangels AufRenwirkung keine Verwaltungsaktqualitdt mit der Folge, dass damit auf
Schadensersatz- oder Regressanspriiche verzichtet wirde. Eine Verweigerung oder
Einschrankung der Entlastung ist zu begriinden. (Lehné/Weirich/Obermann, Saarlandisches
Kommunalrecht, KSVG, Losebl. Stand 25. El, Dez. 2021 § 101 Rn. 2.3)

Die W+ST Publica Revisionsgesellschaft mbh Wirtschaftspriifungsgesellschaft hat fur das
Haushaltsjahr 2023 einen uneingeschrankten Bestatigungsvermerk erteilt.

Finanzielle Auswirkungen

Anlage/n
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2026/2377 INFO srane £ 2%t

Information

sffentlich ST.INGBERT
Demografiesteckbriefe 2025

Organisationseinheit: Datum
Stadtentwicklung (61) 27.02.2026
Beratungsfolge

Ortsrat St. Ingbert-Mitte Kenntnisnahme 10.03.2026 )
Ortsrat St. Ingbert-Rohrbach Kenntnisnahme 16.03.2026 o)
Ortsrat St. Ingbert-Hassel Kenntnisnahme o)
Ortsrat St. Ingbert-Oberwirzbach Kenntnisnahme 17.03.2026 o)
Ortsrat St. Ingbert-Rentrisch Kenntnisnahme 12.03.2026 o)
Stadtentwmklungs-, Biospharen-, Umwelt- Kenntnisnahme 18.03.2026 N
und Demographieausschuss

Stadtrat Kenntnisnahme 28.04.2026 o)

Sachverhalt
Jahrlich werden die demografischen Entwicklungen der Stadt St. Ingbert und ihren
Stadtteilen in Demografiesteckbriefen zusammengefasst.

Grundlage hierfur sind die Einwohnermelderegisterdaten. Innerhalb der Steckbriefe werden
die klassischen Indikatoren abgebildet, die Auskunft Giber die Entwicklung der
Bevolkerungsanzahl und der -zusammensetzung geben.

Auch im Jahr 2025 setzt sich der demografische Trend der vergangenen Jahre fort. Die
Bevolkerung von St. Ingbert schrumpft. Allerdings aufgrund des positiven Wanderungssaldos
im letzten Jahr lediglich um -0,7 %. Der absolute Bevdlkerungsverlust liegt bei 244 Personen
(Vorjahr -120 Personen). Der natirliche Saldo ist wie in den vergangenen Jahren negativ.
Die Sterbefalle tibersteigen die Geburten bei weitem. Die Zuzilige kénnen dieses Delta nicht
kompensieren, woraus der generelle Bevolkerungsriickgang resultiert.

Eine Ausnahme bilden die Stadtteile Rentrisch und Oberwiirzbach. Beide Stadtteile haben
einen leichten Anstieg der Bevdlkerung zu verzeichnen (Rentrisch +1,1%, Oberwtrzbach +
0,28%).

Die Bevolkerungsprognose fur die Gesamtstadt ist leicht positiv. So wird von einem Anstieg
der Bevolkerungszahl bis Januar 2031 auf 35.943 Personen ausgegangen (+263 Personen,
+0,7 %).

Der Altersdurchschnitt der Gesamtstadt lag 2025 bei 47,7 Jahren und ist seit 2024 um 0,5
Jahren gealtert.

Im Jahr 2025 betrug der Auslanderanteil 12,2% an der Gesamtbevélkerung (Vorjahr 12,3 %).

Finanzielle Auswirkungen
keine

Anlage/n

1 Demografiesteckbrief Rentrisch
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2 Demografiesteckbrief Hassel

3 Demografiesteckbrief St. Ingbert-Mitte
4 Demografiesteckbrief Oberwirzbach
5 Demografiesteckbrief Rohrbach

6 Demografiesteckbrief Gesamtstadt
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STADT Sz/\ll

ST.INGBERT

Demografieprofil Rentrisch; Stand 31. Dezember 2025

Bevoélkerungsstand:

Bevolkerung Flache Bevélkerungsdichte
1.557 2,08 km? 748,56 EW/km?

Geschlechterverhéaltnis:

Einwohner gesamt Einwohner méannlich \Einwohner Weiblich
1.557 760 797

Bevdlkerungsentwicklung:

Einwohner 2016 Einwohner 2024 Einwohner 2025 Veranderungen 2016-2025:

+ 1,83%
1.529 1.540 1.557 | Veranderungen 2024-2025:
+1,1%
Geburten
2020 2021 2022 2023 2024 2025
9 17 15 14 9 13
Sterbefélle
2020 2021 2022 2023 2024 2025
31 25 25 20 26 15

Saldo der Wanderungsbewegungen
2020 2021 2022 2023 2024 2025
3 -1 15 11 3 20

Auslanderanteil

1.557 176 114 %

Seite 1 von 2

245 von 260 in Zusamenstel |l ung



TOP 16.1

STADT Sz/\ll

ST.INGBERT

Saldo Naturliche Bevolkerungsentwicklung und Wanderungsbewegungen

2020 2021 2022 ‘ 2023 2043 2025
Wanderungen 3 -1 -15 11 3 20
Naturl. Saldo -22 -8 -10 -6 -17 -2
Entwicklung gesamt -19 -9 5 5 -14 18
Durchschnittsalter
| 455 Jahre |
Altersstruktur (5-Jahressgruppen)
absolut prozentual
0-4 Jahre 76 4,9%
5-9 Jahre 68 4,4%
10-14 Jahre 53 3,4%
15-19 Jahre 78 5%
20-24 Jahre 70 4,5%
25-29 Jahre 74 4,8%
30-34Jahre 99 6,4%
35-39 Jahre 125 8%
40-44 Jahre 108 6,9%
45-49 Jahre 96 6,2%
50-54 Jahre 86 5,5%
55-59 Jahre 111 7,1%
60-64 Jahre 113 7,3%
65-69 Jahre 115 7.4%
70-74 Jahre 97 6,2%
75-79 Jahre 84 5,4%
80-84 Jahre 51 3,3%
85-89 Jahre 36 2,3%
90 Jahre und alter 17 1,1%

Bevoélkerung nach Altersgruppen (Erwerbstatigkeit)

prozentual

Kinder und Jugendliche (unter 15 Jahre) 197 12,7%
Personen im erwerbsfahigen Alter (15 bis 64 Jahre) 960 61,7%
Im Rentenalter und éalter (65 Jahre und alter 400 25,6%
betrachten)

Seite 2 von 2
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STADT szf\ll

ST.INGBERT

Demografieprofil Hassel; Stand 31. Dezember 2025

Bevélkerungsstand:

Bevolkerung Flache \ Bevdélkerungsdichte
3.218 9,26 km2 348 EW/km?

Geschlechterverhéaltnis:

Einwohner gesamt Einwohner mannlich  Einwohner Weiblich
3.218 1.579 1.639

Bevdlkerungsentwicklung:
Einwohner 2016 Einwohner 2024 Einwohner 2025 }/Se;fa(;)derungen 2016-2025:

3.403 3.235 3.218 | Veranderungen 2024-2025:
-0,5 %

Geburten:

2021 2022 2023 2024 2025
108 85 76 101 88 89

Saldo der Wanderungsbewegungen:
2020 2021 2022 2025
-6 -16 34 5

Auslanderanteil:
Einwohner gesamt Ausléander gesamt Anteil der Ausléander an der

Gesamtbevolkerung
3.218 164 5,1%

Seite 1 von 2
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2020

2021

STADT szf\ll

ST.INGBERT

Saldo Naturliche Bevdlkerungsentwicklung und Wanderungsbewegungen:
2022

2023

2024

2025

Bevdlkerung nach Altersgruppen (Erwerbstéatigkeit):

Seite 2 von 2

Wanderungen -6 -16 34 34 1 5
Natlrl. Saldo -24 -15 -13 -31 -33 -24
Entwicklung gesamt -30 -31 -21 3 -32 -19
Durchschnittsalter:
48,3 Jahre |
Altersstruktur (5-Jahressgruppen):
106 3,3%
122 3,8%
150 4,7%
143 4,4%
112 3,5%
128 4%
168 5,2%
203 6,3%
194 6%
203 6,3%
175 5,4%
262 8,1%
306 9,6%
298 9,3%
213 6,6%
176 5,5%
101 3,1%
111 3,5%
47 1,7%
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STADT szl\lk

ST.INGBERT

Demografieprofil St. Ingbert-Mitte; Stand 31. Dezember 2025

Bevélkerungsstand:

Bevolkerung Flache \ Bevdélkerungsdichte
22.753 24,73 km2 919,17 EW/km?

Geschlechterverhéaltnis:

Einwohner gesamt Einwohner méannlich  Einwohner Weiblich
22.753 11.043 11.710

Bevdlkerungsentwicklung:

Einwohner 2016 | Einwohner 2024 Einwohner 2025 RYEIE (s [E1a0lale o B0k [ Eapl0)24e%

-2,96%

23.448 22.984 22.753 | Veranderungen 2024 — 2025:
-1%

Geburten:

Sterbefalle:
2020 2021 2022 2023 2024 2025
351 378 362 351 379 367

Zuzuge:

1.085 1.068 1.468 1.239 1.065 1.055

2021 2022 2023 ‘ 2024 2025
986 971 1.040 1.085 958 1.025

Saldo der Wanderungsbewegungen:
2020 2021 2022 2023 \ 2025
99 97 428 154 30

Auslanderanteil:
Einwohner gesamt Ausléander gesamt Anteil der Ausléander an der

Gesamtbevolkerung
22.753 3.276 14,4%

Seite 1 von 2
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STADT szl\lk

ST.INGBERT

Saldo Naturliche Bevolkerungsentwicklung und Wanderungsbewegungen:

2020\ 2021\ 2022\ 2023 2024 2025
Wanderungen 99 97 431 154 107 30
Naturl. Saldo -175 -201 -199 -169 -124 -220
Entwicklung gesamt -76 -78 232 -15 -114 -190
Durchschnittsalter:
| 47,4 Jahre |

Altersstruktur (5-Jahressgruppen):

absolut prozentual

0-4 Jahre 878 3, 7%
5-9 Jahre 958 4,2%
' 10-14 Jahre 969 4,3%
' 15-19 Jahre 1.025 4,5%
' 20-24 Jahre 977 4,3%
' 25-29 Jahre 1.184 5,2%
30-34Jahre 1.251 5,5%
 35-39 Jahre 1.391 6,1%
a0dsdahee 1288 5.7%
- 45-49 Jahre 1.334 5,7%
50-54 Jahre 1.301 5,7%
55-59 Jahre 1.786 7,9%
60-64 Jahre 1.959 8,6%
65-69 Jahre 1.828 8%
70-74 Jahre 1.481 6,5%
75-79 Jahre 1.145 5%
80-84 Jahre 829 3,6%
85-89 Jahre 830 3,7%
90 Jahre und éalter 339 1,5%

Bevdlkerung nach Altersgruppen (Erwerbstéatigkeit):

absolut prozentual
Kinder und Jugendliche (unter 15 Jahre) 12,3%

Personen im erwerbsfahigen Alter (15 bis 64
Jahre) 59,3%
Im Rentenalter und alter (65 Jahre und alter
betrachten) 28,4%
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STADT szl\IE

ST.INGBERT

Demografieprofil Oberwilrzbach; Stand 31. Dezember 2025

Bevélkerungsstand:

Bevolkerung Flache \ Bevdélkerungsdichte
2.121 5,52 km2 384,24 EW/km?

Geschlechterverhéaltnis:

Einwohner gesamt Einwohner mannlich \Einwohner Weiblich
2.121 1.048 1.073

Bevdlkerungsentwicklung:

Veranderungen 2016 — 2025:
- 3,85%

Veranderungen 2024 — 2025:
0,28%

Einwohner 2016 Einwohner 2023 Einwohner 2025

Geburten:

2020 2021 2022 2023 2024 2025

13 14 9 13 18 12
Sterbefalle:

2020 2021 2022 2023 \ 2024 2025

31 34 23 42 34 26

Nattrlicher Saldo:

2020 2021 2022 | 2023 2024 2025
-18 -20 -14 -29 -16 -14
Zuzuge:
2020 2021 2022 2023 2024 2025
76 65 76 55 74 73
Fortzuge:
2020 2021 2022 2023 2024 2025
70 67 71 63 71 53

Saldo der Wanderungsbewegungen:
2020 2021 2022 2023 \ 2025
6 -2 5 -8 20

Auslanderanteil:
Einwohner gesamt Auslénder gesamt Anteil der Auslander an der

Gesamtbevolkerung
2.121 102 4,8 %
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Saldo Naturliche Bevdlkerungsentwicklung und Wanderungsbewegungen:
2022

2020\ 2021\

STADT szl\IE

GBERT

2023

ST.IN

2024

2025

Wanderungen 6 -2 5 -8 3 20
Naturl. Saldo -18 -20 -14 -29 -16 -14
Entwicklung gesamt -12 -22 9 -37 -13 6
Durchschnittsalter:
| 49,7 |
Altersstruktur (5-Jahressgruppen):
absolut prozentual
0-4 Jahre 72 3,4%
5-9 Jahre 88 4,2%
10-14 Jahre 91 4,3%
15-19 Jahre 84 4,0%
20-24 Jahre 68 3,2%
25-29 Jahre 74 3,5%
30-34Jahre 107 5%
35-39 Jahre 110 5,2%
40-44 Jahre 126 5,9%
45-49 Jahre 106 5%
50-54 Jahre 120 57%
55-59 Jahre 189 8,9%
60-64 Jahre 192 9,1%
65-69 Jahre 203 9,6%
70-74 Jahre 186 8,8%
75-79 Jahre 127 6%
80-84 Jahre 78 3, 7%
85-89 Jahre 73 3,4%
90 Jahre und alter 28 1,3%
Bevdlkerung nach Altersgruppen (Erwerbstéatigkeit):
absolut prozentual

Kinder und Jugendliche (unter 15 Jahre)
Personen im erwerbsfahigen Alter (15 bis 64

Jahre)
Im Rentenalter und alter (65 Jahre und alter
betrachten)

Seite 2 von 2
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STADT SZ/\IE

ST.INGBERT
Demografieprofil Rohrbach; Stand 31. Dezember 2025

Bevoélkerungsstand:

Bevolkerung Flache Bevélkerungsdichte
6.031 7,45 km? 809,5 EW/km?

Geschlechterverhéaltnis:

Einwohner gesamt Einwohner mannlich \Einwohner Weiblich
6.031 2.946 3.085

Bevdlkerungsentwicklung:

Einwohner 2016 Einwohner 2024 Einwohner 2025

Veranderungen 2016-2025:
-3,6 %

6.279 6.048 6.031 | Veranderungen 2024-2025:
-0,3%
Geburten:
2020 2021 2022 2023 2024 2025
42 49 68 45 a7 39

2022 2023
263 326 308 245 228 289

Saldo der Wanderungsbewegungen:
2020 2021 2022 2023 \ 2024 2025
3 -52 82 -9 87 20

Auslanderanteil:
Einwohner gesamt Ausléander gesamt Anteil der Ausléander an der

Gesamtbevolkerung
6.031 627 10,4%
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Saldo Naturliche Bevdlkerungsentwicklung und Wanderungsbewegungen:
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Wanderungen 3 -52 83 -9 87 20
Natlrl. Saldo -34 -43 -11 -40 -36 -37
Entwicklung gesamt -31 -95 72 -49 49 -17
Durchschnittsalter:
| 47,4Jahre |
Altersstruktur (5-Jahressgruppen):
absolut prozentual
0-4 Jahre 276 4,6%
5-9 Jahre 260 4,3%
10-14 Jahre 228 3,8%
15-19 Jahre 229 3,8%
20-24 Jahre 230 3,8%
25-29 Jahre 293 4,7%
30-34Jahre 337 5,6%
35-39 Jahre 418 6,9%
40-44 Jahre 362 6%
45-49 Jahre 375 6,2%
50-54 Jahre 302 5%
55-59 Jahre 484 8%
60-64 Jahre 564 9,4%
65-69 Jahre 504 8,4%
70-74 Jahre 399 6,6%
75-79 Jahre 303 5%
80-84 Jahre 218 3,6%
85-89 Jahre 197 3,3%
90 Jahre und alter 70 1,2%

Kinder und Jugendliche (unter 15 Jahre)
Personen im erwerbsfahigen Alter (15 bis 64

Jahre)
Im Rentenalter und alter (65 Jahre und alter
betrachten)

Seite 2 von 2

Bevdlkerung nach Altersgruppen (Erwerbstéatigkeit)

absolut

prozentual
12,8%

59,2%

28%
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Demografieprofil Gesamtstadt; Stand 31. Dezember 2025

Bevoélkerungsstand:

Bevolkerung Flache Bevélkerungsdichte
35.680 49,95 km? 714,31 EW/km?

Geschlechterverhéaltnis:

Einwohner gesamt Einwohner mannlich \Einwohner Weiblich
35.680 17.376 18.304

Bevdlkerungsentwicklung:

Veranderungen 2016-2025:
-3,2 %

Einwohner 2016 Einwohner 2024  Einwohner 2025

36.865 35.924 35.680 | Veranderungen 2024-2025:
-0,7 %
Geburten:
2020 2021 2022 2023 2024 2025
257 281 279 274 241 228

Fortzige:

1.500 1.509 1.554 1.561 1.409 1.544

Saldo der Wanderungsbhewegungen:
2020 2021 2022 2023 \ 2024 2025
105 26 564 148 206 95

Auslanderanteil:
Einwohner gesamt Auslander gesamt Anteil der Auslander an der

Gesamtbevdlkerung
35.680 4.345 122 %

255 von 260 in Zusamenstell ung



TOP 16.1

STADT szl\ll

ST.INGBERT

Saldo Naturliche Bevolkerungsentwicklung und Wanderungsbewegungen:

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Wanderungen 105 26 564 148 206 95
Nattrl. Saldo -273 -287 -247 -275 -326 -297
Entwicklung gesamt -168 -261 317 -127 -120 -202
Durchschnittsalter:
| 47,7 |
Altersstruktur (5-Jahressgruppen):
absolut prozentual
0-4 Jahre 1.408 4%
5-9 Jahre 1.496 4,2 %
10-14 Jahre 1.491 4.2 %
15-19 Jahre 1.559 4.4 %
20-24 Jahre 1.457 4,1 %
25-29 Jahre 1.753 4.9 %
30-34Jahre 1.962 5,5 %
35-39 Jahre 2.247 6,3 %
40-44 Jahre 2.078 5,8 %
45-49 Jahre 2.114 5,9 %
50-54 Jahre 1.984 5,6 %
55-59 Jahre 2.832 7,9 %
60-64 Jahre 3.134 8,8 %
65-69 Jahre 2.948 8,3 %
70-74 Jahre 2.376 6,7 %
75-79 Jahre 1.848 5,2 %
80-84 Jahre 1.277 3,6 %
85-89 Jahre 1.247 3,5%
90 Jahre und alter 501 1,4 %

Kinder und Jugendliche (unter 15 Jahre)

Personen im erwerbsfahigen Alter (15 bis 64

Jahre)
Im Rentenalter und alter (65 Jahre und alter
betrachten)

Bevdlkerung nach Altersgruppen (Erwerbstéatigkeit):

absolut

prozentual
12,3 %

59,1 %

28,6 %
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Bevoélkerungsprognose:

Vergleich der prognostizierten Bevolkerungsentwicklung mit und ohne ukrainische Zugezogene seit dem 1.1.2022

39 Tsd
38 Tsd.
37 Tsd.
36 Tsd.
35 Tsd.
34 Tsd.
33 Tsd.
32 Tsd.
31 Tsd.
30 Tsd

Prognosebeginn

37148 37148

36.839 36839 36.065 36.865% 35770 36.770 36.584 36.584
36.309 36.309 36141 36.141 5 830 35,830 :
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bl Gesamtbevélkerung (Standardprognose) b Gesamtbevblkerung (ohne ukrainische Zugezogene)

Prozentualer Bevélkerungsverlust von 2023 bis Dezember 2028 — Standartprognose: -1,4%
Prozentualer Bevélkerungsverlust von 2023 bis Dezember 2028 — ohne ukrainische Zugezogene: -3, 1%

Bevdlkerungsprognose mit dem Kohorten-Komponenten-Modell
Die Bevolkerungsprognose wurde auf Basis des Kohorten-Komponenten-Modells berechnet. Grundlegend fir diese Methode sind folgende
Annahmen: Eine Bevdlkerung schrumpft durch Wegziige und Sterbefélle und wéachst durch Zuziige und Geburten. Die in der Vergangenheit

beobachteten demographischen Prozesse verandern sich nicht. Ausgehend von der aktuellen Bevolkerung der Gemeinde wird mithilfe der vier
Komponenten (Zu- und Fortziige, Geburten und Sterbefalle) eine nach Alter und Geschlecht aufgeschliisselte Prognose erstellt.
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Information

sffentlich ST.INGBERT
Leerstande der Mittelstadt St. Ingbert 2025

Organisationseinheit: Datum
Stadtentwicklung (61) 27.02.2026
Beratungsfolge
Ortsrat St. Ingbert-Mitte Kenntnisnahme 10.03.2026 o)
Ortsrat St. Ingbert-Rohrbach Kenntnisnahme 16.03.2026 o)
Ortsrat St. Ingbert-Hassel Kenntnisnahme )
Ortsrat St. Ingbert-Oberwirzbach Kenntnisnahme 17.03.2026 o)
Ortsrat St. Ingbert-Rentrisch Kenntnisnahme 12.03.2026 o)
Stadtentwmklungs-, Biospharen-, Umwelt- Kenntnisnahme 18.03.2026 N
und Demographieausschuss
Stadtrat Kenntnisnahme 28.04.2026 o)
Sachverhalt

Die jahrliche Erfassung der leerstehenden Wohngebaude bzw. der potenziellen Leerstande
wurde am Stichtag 31. Dezember 2025 durchgefuhrt. Die nachfolgend aufgefiihrten
leerstehenden Wohngebaude beziehen sich auf die Angaben aus dem Melderegister. Eine
Verwendung der Datenbank der Stadtwerke und des EVS (Daten zum Stromverbrauch /
Anmeldung von Miilltonnen zum Ruickschluss auf Leerstand) ist aus technischer Sicht nicht
moglich, da die Fehlerquote aufgrund uneinheitlicher Datenstrukturen zu hoch ist.

Anhand der Daten aus dem Melderegister konnte fir die Gesamtstadt eine Gesamtzahl der
Wohngebaude von 13.487 (Vorjahr 13.109) ermittelt werden. Davon standen zum 31.
Dezember 2025 540 (Vorjahr 522) Objekte leer, was einer Leerstandsquote von 4 % (Vorjahr
ebenfalls 4 %) entspricht.

Die Verteilung auf die einzelnen Stadtteile stellt sich in 2024 wie folgt dar:

Stadtteil Wohngebaude Wohnungsleerstand Wo_lmungsle_erstand
absolut absolut in % (Vorjahr)
St. Ingbert-Mitte 8.247 332 4 (4,1)
Rohrbach 2.431 85 3,5(3,4)
Hassel 1.357 64 4,7 (4)
Oberwirzbach 876 37 4,2 (4,1)
Rentrisch 576 22 3,8 (4,5)
Gesamtstadt 13.487 540 4(4)

Es ist anzumerken, dass die Feststellung von tatsachlich leerstehenden Gebauden sehr
schwierig ist, da oftmals die An- und Abmeldungen beim Einwohnermeldeamt von den
Birgern und Birgerinnen nicht korrekt durchgefiihrt werden. Zudem handelt es sich hierbei
um eine Momentaufnahme. Die Geb&ude kénnen bereits kurze Zeit spater wieder bewohnt
sein. Auch die Uberpriifung vor Ort beinhaltet eine gewisse Fehlerquote, da oft nicht
abschliel3end beurteilt werden kann, ob ein Gebaude bewohnt ist oder nicht.

Die ermittelte Leerstandsquote liegt gemal der neuen Daten leicht erhdht Giber dem Bereich
der Ublichen Fluktuation, sodass leichter Handlungsbedarf besteht (mit Ausnahme der
Stadtteile Rohrbach und Rentrisch).
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Aus Sicht der Immobilienwirtschaft ist eine Leerstandsquote von bis zu 3 % wiinschenswert,
da so Preistreiberei in Grenzen gehalten wird und ansiedlungswilligen Neubiirgern und
Neubtrgerinnen eine adaquate Auswahl fir Kauf oder Miete zur Verfligung steht.

Ein Anstieg der Leerstande ist in den Stadtteilen Rohrbach, Hassel und Oberwirzbach zu
verzeichnen. Im Stadtteil Rentrisch ist eine leichte Abnahme festzustellen.

Das Leerstandskataster ist jahrlich fortzuschreiben, um die Auswirkungen der
demografischen Entwicklung regelmafRiig zu Gberprifen.

Potenzielle Leerstande

Aufgrund des bereits heute eingesetzten Bevdélkerungsrickgangs sind zukinftig weitere
Wohnleerstande zu erwarten. Als potenzielle Leerstande werden solche Gebaude
bezeichnet, die derzeit nur noch von ein bis zwei Personen bewohnt werden, die jeweils Uber
70 Jahre alt sind. Diese Gebaude werden sich allerdings in Zukunft nicht zwangslaufig zu
faktischen Leerstanden entwickeln. Die Eventualitat kann jedoch nicht ausgeschlossen
werden.

Insgesamt werden in St. Ingbert 14,2 % (Vorjahr 14,4 %) aller Wohngeb&ude von Personen
bewohnt, welche alter als 70 Jahre sind. Nahere Angaben zu den betroffenen
Wohngebauden kénnen aufgrund des Datenschutzes nicht bekannt gegeben werden.

Die Verteilung in den einzelnen Stadtteilen stellt sich jedoch wie folgt dar:

Anteil Wohngebdude | Anteil Wohngebaude
Stadtteil Wohngebaude mit Bewohnern uber mit Bewohnern uber
absolut 70 Jahre in absoluten 70 Jahre in %
Zahlen (Vorjahr) (Vorjahr)
St. Ingbert-Mitte 8.247 1.155 14 (14,1)
Rohrbach 2.431 339 13,9 (14,5)
Hassel 1.357 197 14,5 (14,6)
Oberwiirzbach 876 151 17,2 (16,5)
Rentrisch 576 75 13 (13,7)
Gesamtstadt 13.487 1.917 14,2 (14,4)

Der Wert des Anteils der Wohngeb&ude mit Bewohnern tber 70 Jahre ist im Vergleich zum
Vorjahr leicht gesunken.

Allerdings fallen Unterschiede in den einzelnen Stadtteilen auf: wahrend die Quote in den
meisten Stadtteilen leicht sinkend ist, ist sie in Oberwirzbach weiterhin gestiegen.

Finanzielle Auswirkungen
keine

Anlage/n

260 von 260 in Zusammenstell ung



	Bekanntmachung
	Ö Top 2 2026/2444 BV Vorlage
	Ö Top 2 2026/2444 BV Anlage  1 Satzung des Kinder- und Jugendparlamentes der Mittelstadt St. Ingbert
	Ö Top 3 2026/2319 BV Vorlage
	Ö Top 3 2026/2319 BV Anlage  1 Bisherige Satzung der Volkshochschule
	Ö Top 3 2026/2319 BV Anlage  2 Neufassung Satzung der Volkshochschule
	Ö Top 3.1 2026/2319 BV-002 Vorlage
	Ö Top 3.1 2026/2319 BV-002 Anlage  1 Neufassung Satzung VHS mit Änderung KBSTA
	Ö Top 4 2026/2445 BV Vorlage
	Ö Top 4 2026/2445 BV Anlage  1 Verfahrensrichtlinien der Mittelstadt St
	Ö Top 5 2026/2451 BV Vorlage
	Ö Top 6 2026/2449 BV Vorlage
	Ö Top 6 2026/2449 BV Anlage  1 BJAP 2024 Abwasserbetrieb St. Ingbert
	Ö Top 7 2026/2450 BV Vorlage
	Ö Top 8 2026/2367 BV Vorlage
	Ö Top 8 2026/2367 BV Anlage  1 Anlage 1_Abwägg frühz Aufhebg OW6+6a
	Ö Top 8 2026/2367 BV Anlage  2 Anlage 2_Begründung Offenl Aufhebung OW6+6a
	Ö Top 8 2026/2367 BV Anlage  3 Anlage 3_Satzung Aufhebung OW6+6a
	Ö Top 8 2026/2367 BV Anlage  4 Anlage 4_Planzeichnung Offenl Aufhebung OW6+6a
	Ö Top 9 2026/2389 BV Vorlage
	Ö Top 9 2026/2389 BV Anlage  1 Anlage 1_GB_Aufhebg RE4
	Ö Top 9 2026/2389 BV Anlage  2 Anlage2_RE4_Begründung
	Ö Top 9 2026/2389 BV Anlage  3 Anlage 3_RE4_Satzg
	Ö Top 9 2026/2389 BV Anlage  4 Anlage 4_PlanZ_Aufhebg RE4
	Ö Top 10 2026/2391 BV Vorlage
	Ö Top 10 2026/2391 BV Anlage  1 Anlage 1_Geltungsbereich_BP Ro 18.01 Änd Talgarten
	Ö Top 11 2026/2392 BV Vorlage
	Ö Top 11 2026/2392 BV Anlage  1 Anlage 1_Geltungsbereich_Ro 18 Aufhebg Talgarten
	Ö Top 12 2025/2287 BV Vorlage
	Ö Top 12 2025/2287 BV Anlage  1 Differenzbeträge_Mietrgruppe_B
	Ö Top 12 2025/2287 BV Anlage  2 Neufassung Entgeltordnung Hallenverwaltung
	Ö Top 12.1 2025/2287 BV-001 Vorlage
	Ö Top 12.1 2025/2287 BV-001 Anlage  1 Differenzbeträge_Mietrgruppe_B
	Ö Top 12.1 2025/2287 BV-001 Anlage  2 Neufassung Entgeltordnung Hallenverwaltung
	Ö Top 12.1 2025/2287 BV-001 Anlage  3 Beratungsfolge 2025_2287 BV Neufassung Nutzungs- und Entgeldordnung
	Ö Top 13 2026/2448 BV Vorlage
	Ö Top 13 2026/2448 BV Anlage  1 Antrag Leistungsvereinbarung katholische Schwangerschaftsberatung St. Ingbert - Kopie
	Ö Top 14 2026/2373 BV Vorlage
	Ö Top 15 2026/2374 BV Vorlage
	Ö Top 16.1 2026/2377 INFO Vorlage
	Ö Top 16.1 2026/2377 INFO Anlage  1 Demografiesteckbrief Rentrisch
	Ö Top 16.1 2026/2377 INFO Anlage  2 Demografiesteckbrief Hassel
	Ö Top 16.1 2026/2377 INFO Anlage  3 Demografiesteckbrief St. Ingbert-Mitte
	Ö Top 16.1 2026/2377 INFO Anlage  4 Demografiesteckbrief Oberwürzbach
	Ö Top 16.1 2026/2377 INFO Anlage  5 Demografiesteckbrief Rohrbach
	Ö Top 16.1 2026/2377 INFO Anlage  6 Demografiesteckbrief Gesamtstadt
	Ö Top 16.2 2026/2378 INFO Vorlage

